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Vorbemerkungen 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Wie bereits in  den vergangenen Jahren üblich, legt der RH dem National
rat im Nachtrag zum Jahrestätigkeitsbericht Prüfungsergebnisse vor, die 
zum Redaktionsschluss des Hauptberichtes über das Jahr 2000 (3. Sep
tember 200 1 )  noch nicht abgeschlossen waren. 

Darste llung der Prlifungsergebn issc 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der zum 
Redaktionsschluss (7 .  Jänner 2002) dieses Nachtrages geltenden Zustän
digkeitsverteilung, Bezeichnung und Reihung der Bundesministerien. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach Vorlage an den Nationalrat über 
die Homepage des RH http://www.rechnungshof.gv.at verfügbar. 
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Kurzfassung 

ZUM BESONDEREN TEIL 

Bereich des Bundeskanzleramtes 

Prll fungsergebnis 

Wiener Zeitung GmbH 

Die Wiener Zeitung GmbH entstand 1 998 aus der Abspaltung des 
Teilbetriebs Wiener Zeitung von der damaligen Österreichischen 
Staatsdruckerei AG. Nach ihrer Verselbständigung versuchte die 
Wiener Zeitung GmbH, durch eine redaktionelle Neupositionierung 
die Marktstellung der Wiener Zeitung zu stärken. Nach den Inten
tionen der Geschäftsführung sollte die Neugestaltung des Amtsblat
tes die Wiener Zeitung als zentrales Verlautbarungsorgan der Repu
blik Österreich positionieren. 

Der Entfall von Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt durch die 
vermehrte Nutzung der elektronischen Veröffentlichungsmöglich
keiten bedeutet für die Wiener Zeitung GmbH ein wirtschaftliches 
Bedrohungspotenzial. Die Gesellschaft suchte daher weitere Wege, 
um ihre Existenz abzusichern. Es waren dies der Ausbau des vir
tuellen (Online-)Bereichs und der Einstieg in den Verlautbarungs
prozess im Bere ich der österreichischen Legislat ive (Verlag und 
Druck legistischer Materialien). Letzteres erfolgte durch den Kauf 
der APDD GmbH (nunmehr Wiener Zeitung Digitale Publikatio
nen GmbH) von der Print Media Austria AG. 

Der RH anerkannte die aktive Suche nach zukunftsfähigen Auf
gabengebieten für die Wiener Zeitung GmbH. Allerdings läuft die 
Ausweitungsstrategie den ursprünglichen Intentionen bezüglich 
einer defensiven Unternehmungspolitik sowie den Privatisierungs
bestrebungen, d ie mit  dem Staatsdruckereigesetz 1 996 verfolgt 
wurden, entgegen. 

Der RH wies darauf h in, dass das wirtschaftliche Überleben der 
Wiener Zeitung mit verschiedenen gesetzlichen Regelungen der 
Verlautbarungspflicht verknüpft ist .  Änderungen in d iesem Be
reich haben zwangsläufig wirtschaftliche Auswirkungen auf die 
Wiener Zeitung GmbH zur Folge. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

Kenndaten der Wiener Zeitung GmbH 

Eigentümer Republik Österreich 

Unternehmungsgegenstand Herausgabe, Verlag und Vertrieb von 
Medienwerken und sonstigen Druck
produkten, insbesondere der Verlag und 
Vertrieb der Wiener Zeitung 

Gebarungsentwicklung 1998 1999 2000 

in Mill EUR 

Umsatzerlöse 16,2 19,4 17,4 

Betriebserfolg 1,3 2,9 2,3 

Finanzerfolg 0,1 0,1 0,4 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 1,4 3,0 2,7 

Jahresüberschuss 0,9 1,4 1,8 

Cash-flow aus der Betriebstätigkeit 3,1 4,8 3,5 

Bilanzgewinn 0,9 1,4 1,8 

Anzahl 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 86 85 88 

Der RH überprüfte von Oktober bis Dezember 2000 erstmals die Geba
rung der Wiener Zeitung GmbH (Gesellschaft). Zu den im Jul i  200 1 
übermi ttelten Prüfungsmi ttei l ungen nahm die  überprüfte Unterneh
mung im August 200 1 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung 
im November 200 1 .  

Die Abspaltung des Tei lbetriebs Wiener Zeitung von der Österreichi
schen Staatsdruckerei AG - ab Mitte 1 999 Print Media Austria AG, seit 
J un i  200 1 mi t  der ÖIAG verschmolzen - hatte der RH bereits 1 998 
überprüft und darüber dem Nationalrat im TB 1 998 S. 97 f berichtet. 

2 Der Tei lbetrieb Wiener Zeirung der Österreichischen Staatsdruckerei AG 
wurde gemäß dem Staatsdruckereigesetz 1 996 mit Gesellschafterbeschluss 
vom 26. Juni 1 998 rückwirkend zum 1 .  Jänner 1 998 zur Neugründung 
in die Wiener Zeitung GmbH abgespalten . Anlass für d iese Regelung 
war laut den Erläuterungen zum Staatsdruckereigesetz 1 996 die geplante 
Neustrukturierung und nachfolgende Privatisierung der anderen Unter
nehmungsbereiche der Österreichischen Staatsdruckerei AG. Eigentümer 
der Wiener Zeitung GmbH ist die Republik Österreich (Bund); die Ver
waltung der Anteilsrechte obliegt dem Bundeskanzler. Herausgeber der 
Wiener Zeitung ist der Bund, Eigentümer und Verleger die Wiener Zei
tung GmbH. 

Gemäß Verlautbarungsgesetz 1 985  können in  der Wiener Zeitung alle 
Bekanntmachungen ,  für die in  Rechtsvorschriften eine öffentliche Ver
lautbarung vorgesehen ist ,  mit  der in diesen Vorschriften vorgesehenen 
Wirkung veröffentlicht werden .  Die Tarife für Veröffentl ichungen i m  
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Rechtsverhältnisse 

Organe 

EU-Recht 

Unternehmungspolitik 

Neupositionierung 

Wiener Zeitung GmbH 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung und der Bezugspreis der Wiener Zeitung 
s ind gemäß Staatsdruckereigesetz 1 996 vom B undeskanzler nach kauf
männischen Grundsätzen und unter Berücksichtigung öffentlicher Inter
essen festzusetzen. 

Die Wiener Zeitung GmbH übernahm im September 2000 von der Print 
Media Austria AG die gesamten Anteile an der APDD Digitale Service 
Publikationen GmbH (APDD GmbH; seit Ende 2000 Wiener Zeitung 
Digitale Publikationen GmbH). Die Print Media Austria AG hatte zuerst 
ihren Tei lbetrieb Amtliche Publ i kationen und Digitale Dienste in die 
APDD GmbH eingebracht. Der Tei lbetrieb befasste sich mit dem Druck 
legistischer Materialien wie zB den Bundesgesetzblättern. Weiters betei
l igte sich die Wiener Zeitung GmbH im Oktober 2000 zu 50 % an der 
VOeH Internetdienste GmbH , die das Projekt Virtuelles Österreichhaus 
- eine Darstellung Österreichs unter verschiedenen Blickwinkeln - ab
wickelte. 

3 . 1 Zur Wahrnehmung der Agenden der künftigen Wiener Zeitung GmbH 
designierte die Österreichische Staatsdruckerei AG in  Abstimmung mit 
dem BKA schon im Februar 1 998 einen Geschäftsführer. Seine Tätigkeit 
erfolgte bis zum Abschluss des Geschäftsführervertrags nach Errichtung der 
Gesellschaft im Juni 1 998 über einen Konsulentenvertrag. Im Juli 2000 
wurde sein Jahresbezug um ein Monatsgehalt erhöht. 

3 .2 Der RH hätte die Vereinbarung eines leistungs- und erfolgsorientierten 
variablen Bezugsbestandteils anstatt einer fixen Gehaltserhöhung als güns
tiger erachtet. 

4 . 1  E in  im Auftrag der Wiener Zeitung GmbH erstelltes Gutachten unter
suchte rechtliche Aspekte des öffentlichen Verlautbarungswesens. Ein we
sentlicher Teil des Gutachtens befasste sich mit dem Gemeinschaftsrecht 
und der Frage von staatlichen Beihilfen im Zusammenhang mit  der Ver
wendung von Ein nahmenüberschüssen aus Pfl ichtverlautbarungen im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zur  Abdeckung von Kosten i m  Bereich 
der redaktionellen Tätigkeit der Wiener Zeitung GmbH. Das Gutachten 
traf hiezu keine eindeutige Festlegung. 

4.2 Der RH empfahl daher dem BKA als E igentümervertreter, die Frage ei
ner Notifizierungspflicht bei der EU-Kommission eingehend zu prüfen. 

5 . 1  I m  Herbst 1 997 ließ die Österreich ische Staatsdruckerei A G  von einer Be
ratungsunternehmung ein Gutachten für die geplante Neuausrichtung der 
Wien er Zeitung erstellen. H iezu gab das BKA Rahmenbedingungen vor. 
Diese sahen den Weiterbestand der Wiener Zeitung und des Bekannt
machungsmonopols vor. Um den öffentlichen Diskussionen zur Quersub
ventionierung des redaktionellen Tei l s  der Wiener Zei tung durch die 
Pflichteinschaltungen im Amtsblatt entgegenzutreten, sollte aber der Tages
zeitungscharakter zugunsten eines in erster Linie amtlichen Charakters auf
gegeben werden. Weiters war die Abkehr vom Gewinnziel vorgesehen. Ins
gesamt waren die Rahmenbedingungen des BKA somit defensiv geprägt. 

5 
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Unlernehmungspolilik 

6 

Auswei tungssrrategie 

Die Beratungsunternehmung schlug eine Fortführung der Wiener Zei
tung als Amtsblatt mit stark reduziertem Redaktionsteil vor. 

Nach der Verselbständigung der Wiener Zeitung GmbH 1 998 arbeitete 
die Unternehmungsführung gemeinsam mit  dem Aufsichtsrat ein Kon
zept zur redaktionellen Neuposit ionierung aus. Die Gesellschaft ortete 
durch den Entfall von Pflichtveröffentlichungen bzw durch forcierte Inter
netdienste i n  ihrem Umfeld ein wirtschaftl iches Bedrohungspotenzial .  
Durch Marketingmaßnahmen sol lte die Marktstellung der Wiener Zei 
tung gestärkt und d ie  wi rtschaftl iche Überlebensfähigkeit abgesichert 
werden. 

Abweichend zu der Empfehlung des Gutachtens aus dem Jahr 1 997 wollte 
die Gesellschaft mit der Wiener Zeitung tägliche Information auf geho
benem Niveau bieten. Nach den Intentionen der Geschäftsführung sollte 
die Neugestaltung des Amtsblattes die Wiener Zeitung als "zentrales Ver
lautbarungsorgan der Republik Österreich" positionieren. Ab 1 998 setzte 
die Wiener Zeitung GmbH Schritte zur Neupositionierung; der diesbe
zügliche Maßnahmenkatalog wurde vom Aufsichtsrat endgültig im Früh
jahr 2000 befürwortet. Der Geschäftsführer der Gesellschaft ersuchte den 
Herausgeber Bund um Zustimmung zum vorliegenden Konzept. 

Am 3. Oktober 2000 berichtete der Bundeskanzler im Rahmen eines Mi
nisterratsvortrages der Bundesregierung über die Neuausrichtung der 
Wiener Zeitung GmbH und des Amtlichen Kundmachungswesens. Dies 
erfolgte vor allem im H inblick auf den Ankauf der APDD GmbH und 
auf die Chance der Wiener Zei tung GmbH, künftig als Kompetenzzen
trum für amtl iche Verlautbarungen zu agieren .  Die B undesreg ierung 
nahm den Bericht des Bundeskanzlers zustimmend zur Kenntnis. 

5 .2  Der RH stell te h iezu fest, dass durch den Min isterratsvorrrag zwar die 
grundsätzliche Zielsetzung der geprüften Unternehmung gutgeheißen 
wurde, dieser jedoch keinen eindeutigen Herausgeberaufrrag zur redak
tionellen Neuposit ionierung der Wiener Zeitung enthielt .  

6. 1 Die Gesel lschaft suchte ab 1 998 wei tere Wege, i hren Bestand abzu
sichern. Durch den Ausbau des virtuel len (Online-)Bereichs und durch 
den E instieg in den Verlautbarungsprozess im Bereich der Legislative 
(Kauf der APDD GmbH) strebte s ie die Profi l ierung als umfassender 
Verlautbarungsdienstleister an. 

6.2 Der RH anerkannte die aktive Suche nach zukunftsfähigen Aufgabenge
bieten für die Wiener Zeitung GmbH . Allerdings läuft die Ausweitungs
strategie den erwähnten, ursprünglichen Intentionen vom Herbst 1 997 
bezüglich einer defensiven Unternehmungspolit ik entgegen. 
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Unternehmungspolitik 

Leistungserstellung 

Redaktionelle 
Entwicklung 

Wiener Zeitung GmbH 

7 . 1  Schon bei der Überprüfung der Abspaltung der Wiener Zeitung i m  Rah
men der Gebarungsüberprüfung der Österreich ischen Staatsdruckerei 1 998 
vermisste der RH ein detaill iertes Unternehmungskonzept, das im An
schluss an das Ausgliederungskonzept als begleitendes Instrument für die 
Neuausrichtung dienen sollte .  Dies fehlte nach wie vor. Wie die Ge
schäftsführung dem RH mitteilte, läge der Grund darin, dass erst durch 
den Ministerratsvortrag des Bundeskanzlers im Oktober 2000 die Aus
weitungsstrategie sei tens des Eigentümers ausdrückl ich gutgeheißen 
wurde. 

7.2 Der RH regte neuerl ich die Erstellung e ines deta i l l ierten U nterneh
mungskonzepts an. 

7.3 Die Gesellschaft verwies in ihrer Stellungnahme auf ihre kurz- und mittelfristi

gen Steuerungsmaßnahmen. Langfristigere Detailplanungen seien aufgrund feh
lender Willensiiußerungen des Eigentiimers Bund hiezu derzeit nicht machbar. 

7.4 Der RH verwies darauf, dass gerade personelle Aufstockungsmaßnahmen 
und die Gewinnung neuer Geschäftsfelder ein mit dem Eigentümer abge
stimmtes Unternehmungskonzept benötigen. 

8. 1 Ab November 1 998 erschien die Wiener Zeitung in  einem neuen Layout; 
d ie sechstägige Erscheinungsweise (Dienstag bis Sonntag) wurde auf fünf 
Tage (Montag bis Freitag) umgestellt .  In einem zweiten Schritt führte die 
Geschäftsführung, beginnend mit Juni 2000, eine geänderte Blattstruk
tur ein. 

Der Wiener Zeitung gelang es, die bis zum Jahr 1 998 eher fallende Ten
denz der Auflage abzufangen. Die durchschnittliche verkaufte Auflage be
wegte sich in den Jahren 1 997 bis 1 999 bei rd 1 1 000 Stück pro Tag, im 
Jahr 2000 bei rd 1 2 000 Stück. 

8.2 Die getroffenen Maßnahmen waren zwar geeignet die Leserfreundlichkeit 
zu steigern, doch konnte eine signifikante Steigerung der Auflage bisher 
nicht erzielt werden. 

8.3 Laut Mitteilung der Gesellschaft lag die verkaufte Auflage zurJahresmitte 2001 
schon bei iiber 13  000 Stiick im Tagesdurchschnitt, obwohl aufgrund des vermehr
ten Internetangebots die kommerziellen Nutzer des Amtsblattes stark riicklä'ufig 
sezen. 

9 Im Jahr 1 995 begann die Wiener Zeitung als eine der ersten österreichi
schen Tageszeitungen im Internet Fuß zu fassen. In  den darauf folgenden 
Jahren wurden das inhaltliche Angebot und die Qual ität nach und nach 
erhöht .  1 998 gründete die Geschäftsführung ein eigenes Online-Ressort. 

7 
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Leistungserstellung 

Öffentliches 10 . L Eine Novelle des Verlautbarungsgesetzes 1 985  aus dem Jahr 1 998 ver-
Verlautbarungswesen pfl ichtete die Wiener Zeitung GmbH, ab 1 .  Jänner 1 999 das Amtsblatt 

unentgeltlich im Internet berei tzustellen. Dieser Aufgabe kam die Ge
sellschaft trotz hohen Zeitdrucks termingerecht nach. Sei t  1 999 bewirk
ten verschiedene Maßnahmen den Entfall bzw die Reduzierung von in der 
Wiener Zei tung veröffentl ichten Pfl ichtverlautbarungen .  So hatte d ie  
Einführung von Abkürzungen im Firmenbuch seitens des BMJ eine Re
duzierung des Schriftsatzes zur Folge (geschätzter Umsatzentfall 2000 rd 
0,7 Mill EUR). 

Marketing 

Laut Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1 997 erfolgt die rechtsverbindliche 
Veröffentlichung von Insolvenzfällen ab 1 .  Jänner 2000 in einer vom BMJ 
betriebenen Datenbank (Ediktsdatei) und nicht mehr im Amtsblatt (Um
satzentfall 2000 rd 2,2 Mill EUR). Die Exekutionsordnungs-Novelle 2000 
sieht ab 1 .  Jänner 2002 die öffentl iche Bekanntmachung von Versteige
rungsed ikten grundsätzlich in der Ediktsdatei vor (erwarteter Umsatz
rückgang 0,4 bis 0,6 Mill EUR). 

Die zweifache Veröffentl ichung der Firmenbuchei ntragungen in Print
form ("Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und "Zentralblatt für die Eintra
gungen in das F irmenbuch i n  der Republi k  Österreich") sollte ab 2002 
nach Plänen des BMJ durch Veröffentlichung der Firmenbuchdaten in der 
Ediktsdatei ersetzt werden. Die Umsetzung dieses Vorhabens hätte d ie  
überprüfte Unternehmung in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht .  

Gemeinsam mit Vertretern des BKA, des BMJ und des BMWA kam man 
überein,  dass mit  Beginn des Jahres 2002 das Zentralblatt zwar - wie 
ursprünglich vorgesehen - eingestellt wird, die Firmenbucheintragun
gen in gedruckter Form im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" hingegen er
halten bleiben . Daneben erfolgt eine elektronische Veröffentl ichung in  
der Ediktsdatei . 

10.2 Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, werden zunehmend auch von 
der Verwaltung genutzt. Derartige gesetzliche Regelungen bringen Ver
waltungsvereinfachungen und Verbill igungen für Interessenten, die über 
einen Internetzugang verfügen. Andererseits haben sie finanzielle Auswir
kungen auf die Wiener Zeitung GmbH. 

Der RH wies darauf hin, dass das wirtschaftliche Überleben der Wiener 
Zeitung mit verschiedenen gesetzlichen Regelungen der Verlautbarungs
pfl icht verknüpft ist. Änderungen in diesem Bereich haben zwangsläufig 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die im E igentum der Republ ik  stehen
de Wiener Zeitung GmbH zur Folge. 

L l . l  Entgegen der defensiven Strategie des erwähnten Unternehmungsgutach
tens 1 997, das den Verzicht auf Tageszeitungsmarketing empfahl,  verfolgte 
der Geschäftsführer eine offensive Linie; er install ierte eine Marketing
abteilung und stellte hohe Mittel - im Jahr 2000 über 0,9 Mill EUR 
für Marketingmaßnahmen zur Verfügung. Vorrangiges Ziel war die Stei
gerung der verkauften Auflage. Gleichzeitig sollte das Image der Wiener 
Zeitung verbessert und ihre Neuposi tionierung bekannt gemacht werden. 
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Leistungserstellung 

Wiener Zeitun GmbH 

Die durchschnittliche verkaufte Auflage stagnierte in den Jahren 1 997 
bis 1 999 bei rd 1 1 000 Exemplaren täglich. In der Mediaanalyse 1 998, an 
der die Wiener Zeitung noch teilnahm, wurden rd 5 5  000 Leser bzw ein 
Marktanteil von 0,9 % ausgewiesen. Durch Maßnahmen zur Gewinnung 
von Testlesern und neuen Abonnenten gelang es der Wiener Zeitung, bis 
1 999 im Wesentl ichen ledigl ich die Abbestellungen auszugleichen. Im 

Jahr 2000 konnte erstmals wieder ein leichter Anstieg der durchschnitt
lichen verkauften Auflage auf 1 2 070 Exemplare täglich erzielt werden.  

1 1 . 2  Der RH anerkannte die Bemühungen und Erfolge im Marketingbereich. 
Er wies aber darauf h in ,  dass d ie  Kosten der Marketi ngkampagne ein 
Vielfaches der Mehrerlöse aus dem zusätzlichen Verkauf betrugen.  

Wirtschaftliche Entwicklung 

Vermögens- und 
Ertragslage 

1 2. 1  Der i m  letzten Jahr ( 1 997) vor der Ausgliederung ausgewiesene Umsatz der 
Wiener Zeitung belief sich auf 1 5 ,4 Mill EUR. Das Unternehmungsgut
achten 1 997 ging in seiner Planrechnung von fallenden Umsätzen aus. 
Tatsächlich konnten die Umsätze der Wiener Zeitung GmbH durch die 
gute Konjunktur und vermehrte Einschaltungen von Jahresabschlüssen und 
Firmenbucheintragungen auf 1 6,2 Mill EUR ( 1 998) bzw 1 9,4 Mill EUR 
(999) gesteigert werden. Der Wegfall der Insolvenzveröffentlichungen be
wirkte im Jahr 2000 trotz neuerlicher Zuwächse bei Veröffentlichungen 
von Firmenbucheintragungen einen Umsatzrückgang auf 17 ,4 Mill EUR. 

Zum Umsatz der Wiener Zeitung GmbH trugen die amtlichen Einschal
tungen und die Pflichteinschaltungen - inklusive der Durchlaufposi tion 
Anzeigenabgabe - mit 85 % bei , während aus dem Abonnementverkauf 
und dem Einzelverschleiß lediglich 1 0  % erlöst wurden. Der Rest entfiel 
vor allem auf Inserate, denen bei der Wiener Zeitung GmbH als Finanzie
rungsquelle nur wenig Bedeutung zukam. Das lag einerseits an der für 
viele Inserenten zu geringen Auflage und anderersei ts am bewussten Ver
zicht auf aggressive Anzeigenakquisition. 

Die Ertragsentwicklung war pos i t iv. Der Jahresüberschuss s t ieg von 
0,9 Mill EUR ( 1 998) über 1 ,4 Mill EUR ( 1 999) auf 1 ,8 Mill EUR (2000). 

1 2 .2 Die geprüfte Unternehmung erzielte trotz vorsichtiger Bilanzierung mit 
umfangreichen Risikovorsorgen bisher gute Gewinne.  

1 3 . 1  Die Eröffnungsbilanz der Wiener Zeitung GmbH wies a m  1 .  Jänner 1 998 
ein wirtschaftliches Eigenkapital von 0,5 Mill EUR aus. Durch Nichtaus
schüttung der Bi lanzgewinne stieg das wirtschaftliche E igenkapital bis 
Ende 2000 auf 4,6 Mill EUR. 

Durch die gute Ertragslage konnte die Finanzierung der Gesellschaft bisher 
aus Eigenmitteln ohne Bankkredite erfolgen . Verbindlichkeiten bestanden 
nur aus dem laufenden Geschäftsbetrieb. Auch der Kauf der APDD GmbH 
um 1 ,5 Mill EUR erfolgte aus Eigenmitteln .  Die gute Kapitalausstattung 
der Unternehmung erlaubte Veranlagungen in Wertpapieren und Bankgut
haben (Ende 2000: 8,9 Mill EUR) und ermöglichte positive Finanzerfolge. 

9 
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1 0  

Wirtschaftliche Entwicklung 

Risiken 

Beteiligungen 

APDD GmbH 
(nunmehr Wiener 
Zeitung Digitale 
Publikationen 
GmbH) 

1 3.2 Unter Verweis auf die vor der Abspaltung definierten Rahmenbedingun
gen, die unter anderem eine Abkehr vom Gewinnziel beinhalteten, emp
fahl der RH eine Überprüfung der Tarifgestaltung für die Pfl ichteinschal
tungen.  

1 3 .3 Die Gesellschaft verwies in ihrer Stellungnahme auf das Risiko eines Umsatzrück

gangs durch den Wegfall von Pflichtveroffentlichtmgen sowie die finanziellen Er

fordernisse für einen netten Firmenstandort und die neuen Geschaftsfelder. 

1 3.4 Der RH entgegnete, dass die gute Finanzlage der Wiener Zeitung GmbH 
nicht zum Einstieg in Geschäftsfelder verlei ten soll te, deren finanzielles 
Risiko überproportional groß ist. 

1 4 . 1  Die  Erlöse aus dem Verkauf der Zeitungen reichen bei weitem nicht aus, 
um ein wirtschaftl iches Überleben der Wiener Zei tung sicherzustellen . 
E ine spürbare Anhebung der Erlöse der verkauften Exemplare erscheint 
ohne wesentliche Auflagensteigerung aus der Sicht von Herbst 200 1 in 
absehbarer Zukunft kaum möglich. Während sich 2000 die durchschnitt
l iche verkaufte Auflage - wie erwähnt - auf 1 2 070 Exemplare täglich 
belief, verkaufen vergleichbare bundesweit erscheinende Tageszei tungen 
zwischen 50 000 und 100 000 Exemplare täglich. 

Die Umsätze der Wiener Zeitung GmbH beruhen überwiegend auf recht
lichen Regelungen, die eine Verpfl ichtung zur Veröffentlichung in der 
Wiener Zeitung vorsehen . Die verstärkte Nutzung des Internet führte zu 
Erlöseinbußen bei der überprüften Unternehmung. 

14.2 Der RH wies darauf hin, dass bei einem vollständigen Abgehen von der 
entgeltlichen Einschaltpfl icht die Arbeitsplätze bei der Wiener Zeitung 
GmbH gefährdet wären .  Auch könnte d ie  überprüfte Unternehmung 
i hrem gesetzl ich normierten Auftrag zur unentgel t l ichen Zurverfü
gungstellung des Amtsblattes im Internet nicht mehr nachkommen. 

1 5 . 1  Die Wiener Zeitung GmbH sah im Ankauf der APDD Digitale Service 
Publikationen GmbH (APDD GmbH, nunmehr Wiener Zeitung Digitale 
Publikationen GmbH) eine weitere Profilierungsmöglichkeit im öffent
l ichen Verlautbarungswesen. Die APDD GmbH befasste sich vorwiegend 
mi t  dem im Staatsdruckereigesetz 1 996 geregelten Pfl ichtauftrag der 
österreichischen Legislative ,  das heißt mit dem Verlag und Druck von 
Parlamentsmaterialien und Bundesgesetzblättern. 

1 5 .2 Obwohl der Ankauf der APDD GmbH eine Stärkung der strategischen 
Stel lung der Wiener Zeitung GmbH darstel lt ,  läuft er den erwähnten 
Privatisierungsbestrebungen, die mit  dem Staatsdruckereigesetz 1 996 
verfolgt wurden, entgegen. 
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Beteiligungen 

VOeH Internet
dienste GmbH 

Wiener Zeilun GmbH 

16. 1  Im Ministerratsvortrag im Oktober 2000 über d i e  Neuausrichtung der 
Wiener Zeitung GmbH und des Amtlichen Kundmachungswesen führte 
der Bundeskanzler aus, dass die Wiener Zeitung GmbH sicherstelle, dass 
Publikationen wie Bundesgesetzblatt, Parlamentsmaterialien oder minis
terielle Amtsblätter unter Wahrung der gesetzlichen Verpflichtungen 
weiterhin im Einflussbereich des Bundes hergestellt und langfristig ver
trieben werden. 

Trotz dieser grundsätzlichen Zustimmung des Eigentümers besteht eine 
große Unsicherheit  über die Zukunft des bisherigen Kerngeschäfts der 
APDD GmbH, des Drucks und Verlags der Bundesgesetzblätter. Überle
gungen des BKA im Rahmen des Projekts elektronische Rechtserzeugung 
(e-Recht) sehen näml ich langfristig den Ersatz der derzeit authentischen 
Print-Kundmachung durch eine authentische elektronische Kundma
chung vor. Chancen für die APDD GmbH sah die Geschäftsführung der 
Wiener Zeitung GmbH im Ausbau des Digitaldrucks und im Einbringen 
des bestehenden Know-how in die Neustrukturierung des öffentl ichen 
Kundmachungswesens. 

Der Ankauf der Anteile an der APDD GmbH erfolgte um 1 ,5 Mill EUR. 
Im Jahr 2000 erwi rtschaftete die APDD GmbH ei nen Umsatz von 
9,6 Mill EUR und einen Jahresüberschuss von 0,2 Mill EUR. Ende 2000 
waren in der APDD GmbH 68 Mitarbeiter beschäftigt. Die für den An
kauf erstellte Wirtschaftlichkei tsrechnung sieht bis 2002 jährliche Um
sätze von 8,7 bis 9 ,5  Mil l  EUR und ein positives Ergebnis - beruhend 
auf massiven Kosteneinsparungen - vor. Detaill ierte Produktions- bzw 
Personal pläne waren nicht vorhanden. 

16.2 Durch d ie  U nsicherhei t des Kerngeschäfts stel lt  d ie  Übernahme der 
APDD GmbH - vor allem im Hinblick auf die Mitarbei teranzahl -
mittelfristig gesehen ein beträchtliches kaufmännisches Risiko dar. Der 
RH empfahl, die künft ige AufgabensteIlung im Bereich der Produktion 
und Publikation von Rechtstexten m i t  dem BKA ehestmöglich abzu
klären. 

16.3 Laut Mitteilung der überprüften Unternehmung liefen seit mehreren Monaten Ver
handlungen mit dem BKA und dem Parlament über die künftige Publikation von 

legistischen Texten. 

1 7 . 1 Im April 2000 wurde im Aufsichtsrat der Wiener Zeitung GmbH erst
mals das Projekt Virtuelles Österreichhaus besprochen. Dieses soll e ine 
Darstellung Österreichs im Internet unter verschiedenen Bl ickwinkeln 
(Pol i t ik ,  Wirtschaft ,  Tourismus, Kultur usw) bieten . Die Gesellschaft 
sollte dies gemeinsam mit  einer privaten Unternehmung, die ein Konzept 
hiefür erstellt hatte und angabegemäß auch ein besonderes Know-how 
besaß, umsetzen. Das Projekt wurde von einem Aufsichtsratsmitglied be
sonders forciert, wodurch die anfangs skeptische Geschäftsführung und 
der Aufsichtsrat schließlich einwilligten, das Projekt weiter zu verfolgen. 

1 1  
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Beteiligungen 

1 2  

Organisation 

Auf Basis eines gemeinsamen Ministerratsvortrags von BKA, BMF und 
BMLS wurden im November 2000 die Projekte Virtuelles Österreichhaus 
und Virtueller Marktplatz Österreich vom Ministerrat zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Während für den Aufbau des Virtuellen Marktplat
zes das BMF per Ausschreibung einen Partner suchen sollte, wurde mit  
der Umsetzung des Virtuellen Österreichhauses die Wiener Zeitung GmbH 
- in Form einer eigenen, mit dem Konzeptersteller zu bildenden GmbH -
betraut. 

1 7 .2 Nach den Feststellungen des RH wurde die Wiener Zeitung GmbH vom 
Eigentümer zu einem Projekt mit einem Partner veranlasst, der nicht im 
Wege ei ner Ausschreibung gefunden wurde, sondern vom E igentümer 
vorgegeben war. 

18 . 1  Die operative Tätigkeit für das Projekt Virtuelles Österreichhaus wurde von 
Mitarbeitern der Partnerunternehmung erbracht .  Der Anteil  der Wiener 
Zeitung GmbH beschränkte sich bis Anfang 200 1 auf die Finanzierung 
eines Prototyps durch ein Darlehen über rd 0,2 Mill EUR. Aufgrund man
gelnder Ertragsaussichten wurde dieses Darlehen im Jahresabschluss 2000 
zur Gänze wertberichtigt .  Für die Fi nanzierung der Anlaufphase b is  
Ende 200 1 sollte d ie  Wiener Zeitung 1,1 Mil l  EUR in Form eines Darle
hens bereitstellen. Danach sollte das Projekt durch Beteiligung von Part
nern und Werbung selbsttragend sein. 

1 8.2 Der RH konnte im Virtuellen Österreichhaus keinen unmittelbaren Nut
zen für die Wiener Zeitung GmbH erkennen. Es handelt sich um ein Pro
jekt, das die Wiener Zeitung GmbH für den Alleineigentümer ausführt. 

Nach Ansicht des RH wäre im Sinne einer verursachungsgerechten Ab
wicklung bzw Bi lanzwahrheit  und -klarheit für das Projekt durch den 
Auftraggeber Republik Österreich (vertreten durch das BKA) ein Auftrag 
zu erteilen und eine angemessene Bezahlung zu vereinbaren gewesen. 

1 8.3 Laut Mitteilung der überpriiften Unternehmung sei die Zusammenarbeit mit dem 
Partner Ende 2001 beendet worden. Die Kosten für 2001 seien noch nicht voll

stiindig abgerechnet, lägen aber unter 0,4 Mill EUR. Das Projekt werde unter 

Nutzung der bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen mit einem anderen Partner 
weiterverfolgt. 

19. 1  Die Leitung der Wiener Zeitung GmbH war stark auf den Geschäftsfüh
rer konzentriert . Ende 2000 weitete die Wiener Zeitung GmbH ihre Ge
schäftstätigkeit durch die Beteil igungen stark aus. 

1 9.2 Der RH regte an, künftig eine Neuorganisation ins Auge zu fassen, die auf 
die erweiterte Geschäftstätigkeit Bedacht nimmt und durch Neuvertei
lung der Aufgaben Rationalisierungs- sowie Synergieeffekte ermöglicht. 

19.3 Die überprüfte Unternehmung sagte dies zu. 

\. 
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Personal 

Wiener Zeitung GmbH 

20. 1 Zum Abspaltungsstichtag ( 1 .  Jänner 1 998) übernahm die Wiener Zei 
tung GmbH von der Österreichischen Staatsdruckerei AG 83 Mitarbeiter, 
davon 28 Redakteure. Die positiv verlaufende Ertragslage der Gesellschaft 
führte zu e iner langsameren als ursprünglich geplanten Umsetzung der 
Personalresttukturierung. Im Bereich der Redaktion war die Personalpo
l i t ik von einer Offensivsrrategie gekennzeichnet. Bis 2000 erhöhte sich 
der Personalstand auf insgesamt durchschnittlich 88 Mitarbeiter, davon 
3 1  Redakteure. Ende 2000 waren 36 Redakteure beschäftigt. 

Der Personalaufwand s t ieg von 6 , 3  M i l l  E U R  ( 1 998)  um 40 % auf 
8,8 Mill EUR (999); dies war im Wesentlichen auf bilanzielle Vorsorgen 
und auf Personalzuwächse zurückzuführen.  Für das Geschäftsjahr 2000 
erwartete die Wiener Zeitung GmbH einen Rückgang des Personalauf
wands auf etwa 6,8 Mill EUR und für 200 1 ein Absinken auf 6,6 Mill EUR. 
Tatsächlich betrug der Personalaufwand 2000 7 , 1  Mill EUR. 

20.2 Nach Auffassung des R H  waren die Personalzuwächse im H inblick auf 
das wirtschaftliche Gefährdungspotenzial der Wiener Zeitung GmbH -
möglicher Wegfall von amtlichen Verlautbarungen und Pflichtverlautba
rungen - risikobehaftet .  

20.3 Die mit der personellen Offensivstrategie verbundenen Risiken wliren laut iiber

priifter Unternehmung mit der 100 %igen Abfertigungsvorsorge fiir alle Mitarbeiter 
minimiert. 

2 1 . 1  Die Wiener Zeitung GmbH erwarb i m  Herbst 2000 - wie erwähnt -
1 00 % der Geschäftsantei le  der APDD GmbH. Deren Belegschaft be
stand Ende 2000 aus 68 Mitarbeitern. Aufgrund der Bestimmungen des 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes bleiben die Dienstverhältnisse 
sämtlicher Mitarbeiter der APDD GmbH ein Jahr unverändert i n  Gel
tung. Aus diesem Grund sah sich die Geschäftsführung der Wiener Zei
tung GmbH bisher außerstande, einen zukunftsweisenden Personalplan 
für diese Tochtergesellschaft vorzulegen .  

2 1 .2 Der RH vermisste sowohl bei der Wiener Zeitung GmbH als auch bei ihrer 
Tochtergesellschaft APDD GmbH ein mittelfristiges Personalentwick
lungskonzept. 

1 3  
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1 4  

Schluss
bemerkungen 

22 Zusamme n fassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Es wären e i n  detaill iertes U n ternehmungskonzept fü r d ie Wie
ner Zeitung GmbH sowie e i n  Personalentwicklungskonzept für die 
Wiener Zeitung GmbH und ihre Tochtergesellschaft APDD GmbH 
zu erstellen. 

( 2 )  Die k ü n ft ige A u fgabe nstellung der APDD GmbH im Bereich 
der Prod uktion und Publikation von Recht stexten w äre mit dem 
B KA ehestmöglich abzuklären .  

(3 )  E s  w äre e i n e  N euorga n i s ation d e r  Wie n e r  Z e i t u n g  GmbH i n s  
Auge zu fas s e n ,  d i e  a u f  d ie erweite rte Geschäft stätigkeit Bedac h t  
n immt und durch Neuverteilung der Aufgaben Rationalisierungs
sowie Synergieeffekte ermögl icht. 

(4) Das BKA als E igentümervertreter der Wiener Zeitung GmbH 
sollte die Frage einer Notifizierungspflicht bei der EU-Kommission 
bezüglich der Verwendung von Einnahmenüberschüssen aus Pflicht
verlautbarungen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung eingehend prüfen. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Prüfungsergchmsse 
c '-

Umsatzsteuerüberwachung 

Die Betrugsanfälligkeit des EU-weiten Systems der Besteuerung 
von Umsätzen ist bekannt. Zur Vermeidung von weiteren Beein
trächtigungen des Staatshaushaltes sollte im Einklang mit den übri
gen EU-Mitgliedstaaten eine Reform der Umsatzbesteuerung erfol
gen. 

Der ab 1 998 bestehende Entfall der Verpflichtung zur Einreichung 
von Umsatzsteuervoranmeldungen an das zuständige Finanzamt 
und der Umstand, dass Unternehmer in ihren Zusammenfassenden 
Meldungen d ie innergemeinschaftl ichen Erwerbe nicht melden 
müssen, erschwerten die Kontrolle der Umsatzsteuer. 

Bei den elektronischen Auswahlverfahren zur Durchführung ge
zielter Kontrollmaßnahmen bestand im Innen- und Außendienst 
Verbesserungsbedarf. Erhöhter Verbesserungsbedarf bestand auch 
im EU-weiten A mtshi lfebereich im Umgang mi t  den von den 
EU-Mitgliedstaaten elektronisch erfassten und den Partnerstaaten 
zur Verfügung gestellten Daten für Kontrollzwecke. Zu bemängeln 
waren die Datenqualität sowie die in einigen EU-Mitgliedstaaten 
festgestellten Systemausfälle. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts beanspruchten zunehmend 
unter Ausnützung bestimmter abgabenrechtlich vorteilhafter Mo
delle aus Vorsteuerabzügen entstandene Gutschriften (Vorsteuer
überhänge); dies führte im Ergebnis zu einer Mitfinanzierung ihrer 
Haushalte durch den Bund. 

Der RH gewann zusammenfassend den Eindruck, dass die Finanz
verwaltung in den vergangenen Jahren Anstrengungen zur Verbes
serung der Kontrolle der Umsatzsteuer unternommen hat, insbe
sondere i m  Bereich der Betrugsbekämpfung. Dennoch l ießen 
bestimmte Kennzahlen mögliche Kontrolldefizite vermuten. 

1 5  
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1 6  

Kenndaten zum Bundeshaushalt 

1999 2000 

in Mrd EUR 

Einnahmen des Bundes 48,675 50,387 

davon Umsatzsteuer 16,493 17,056 

Bruttoinlandsprodukt 196,7* 204,8* 

Mehrergebnisse der Betriebsprüfung 0,676 0,901 

davon Umsatzsteuer 0,174 0,211 

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse; BMF; Bundesanstalt Statistik Österreich 

Anzahl 

Mitarbeiter (jeweils zum 1. Jänner)** 4 170,8 4 184,4 

* in der veröffentlichten Statistik der Bundesanstalt Statistik Österreich nur mit einer 
KommasteIle ausgewiesen. 

** Innen- und Außendienstprüfung sowie Umsatzsteuer-Identifikations-Büro nach 
Vollbeschäftigungsäquivalenten 

Kenndaten zur Umsatzsteuer 

Veranlagungsjahr 1995 1996 1997* 

in Mrd EUR 

Steuerbarer Umsatz 327,874 346,446 355,000 

Steuerfreier Umsatz 84,948 89,329 100,200 

Steuerpflichtiger Umsatz 242,925 257,117 254,800 

Bruttoumsatzsteuer 43,787 46,649 46,452 

Innergemeinschaftliche Erwerbsteuer 5,364 7,046 7,620 

Vorsteuer 39,281 42,071 41,333 

Zahllast 9,840 11,591 12,718 

Quelle: Bundesanstalt Statistik Österteich 

*Ietztes verfügbares Jahr 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Änderung des 
Systems der Um
satzbesteuerung 

Umsatzsteuerüb rwachung 

Der RH überprüfte von Mai bis Juni 200 1 die Erhebung und Kontrolle 
der Umsatzsteuer. Für die Durchführung dieser Schwerpunktprüfung war 
ausschlaggebend: 

- die Umsatzsteuer ist von ihrem Umfang her die bedeutendste Bundes
abgabe; 

- sie ist sehr betrugsanfällig und ihre Überwachung daher vordringlich; 

- seit dem Beitritt Österreichs zur EU gdten auch in Österreich die Be
stimmungen der Umsatzsteuer-Binnenmarktregelung; es waren daher die 
Erhebung und die Kontrolle der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit  
grenzüberschreitenden Sachverhalten innerhalb des EU-Raumes von In
teresse. 

Prüfungsschwerpunkte waren die vom BMF und den nachgeordneten 
Dienststellen gesetzten Maßnahmen zur Sicherung des U msatzsteuerauf
kommens; insbesondere sollten die Auswirkungen der Einführung neuer 
Verfahren zur Fallauswahl bei der Veranlagung und bei der Betriebsprü
fung auf die Festsetzung der Umsatzsteuer untersucht werden. 

Der Überprüfungszeitraum bezog sich grundsätzlich auf die Jahre 1 998 
bis 200 1 .  Zu den im Okrober 200 1 zugeleiteten Prüfungsmittei lungen 
nahm das BMF im Jänner 2002 Stellung. Der RH gab hiezu im Jän
ner 2002 eine Gegenäußerung ab. 

2. 1 Die Umsatzsteuer ist e ine gemeinschaft l iche Bundesabgabe, d ie  vom 
Bund erhoben wird .  Ihre Erträge werden in den Jahren 200 1 bis 2004 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Verhältnis 67,437 : 1 8 ,34 1 : 
14 ,222 geteilt .  Rund ein Drittel der Gesamteinnahmen des Bundeshaus
haltes entfällt auf die Umsatzsteuer. Der Haushalt der EU wird zu rd 
40 % mit Einnahmen aus der Umsatzsteuer finanziert. 

Infolge des Auseinanderfal lens von Steuerschuldnerschaft und Vors teuer
abzugsberechtigung hatte die Finanzverwaltung ein großes Transaktions
volumen zu verwalten und zu kontroll ieren ; die  letztlich verfügbaren 
Umsatzsteuereinnahmen betrugen nur einen Bruchteil  des Transaktions
volumens. Berücksichtigt man den Umstand, dass die Finanzverwaltung 
nicht nur die erklärten Umsatzsteuern, sondern auch die in Abzug ge
brachten Vorsteuern zu überprüfen hat, so bettugen die Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer - gemessen an diesen summierten Beträgen - bloß 
knapp mehr als ein Zehntel. 

Die Betrugsanfälligkeit des EU-weiten Systems der Umsatzbesteuerung 
ist bekannt. Der Europäische Rechnungshof schätzte in seinem Sonderbe
richt 9/98 betreffend den Schurz der finanziellen Interessen der EU im 
Bereich der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftlichen Handel, dass zwi
schen der tatsächlich erhobenen Umsatzsteuer und dem aufgrund ma
kroökonomischer Zahlen errechneten theoretisch möglichen Betrag eine 
Differenz von rd 70 Mrd EUR bestünde. Dieser Betrag entspräche 2 1  % 

der Einkünfte der Mitgliedstaaten. 

1 7  
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1 8  

LI msatzsteuer
voranmeldunge n  

Ablauforganisation 

I n nend ienst 

2.2 Dil' aU(�l'zeigten lJ ms,\tzs teul'rverkü rzungen füh ren zu entsclwidenden 
fke i nr r�ich t iplIlgl'n dl's Staatshaushaltes und zu Wer t bewl'rbsverzerru n 
g e n .  \Xhgl'n des d r i ngenden Ha ndlungsbedarfes anerka n n te d e r  RH d i l' 
vom RJ\fF l' i ngell'i teten Rcform besrrebunge n .  Diese so l l ten i m  E i n klang 
m i t  den ü b r i g e n  E U-M i t g l i e d s t a a t e n  so ras c h  w i e  m ög l i c h  zu e i ne r  
EU-wl'1ten Ref()rm d e r  U msatzbesteuerung führen .  

2 . . '1 LI/lt Stellllllglii/f,J1/e ,In B,\lF I<'i gejil,wt. An/ang ](}()3 IIlllj;/JsUlde I\ldpnilblllfil 

gegUi deli l !Ii/Jilt::.ltU/el'betmg ::1/ ergrei(m. \FeiterJ soll es in bestilllllltell Feillell ::/f 

Vereml;"-!)IIII.�CII INi der Ste/lc/'einbeblfllg kOllllllen. Das BIIIF IJI!/le. die geplante 

Uli/lclt::.I/elierrejimll illl ZIISi/Ili11lenll'irken JIIit der EU-KIilIIllIl.\sililllllllsd::m ::/f 

kiinllfll . 

. ,. 1 U nrernehnwr haben für den Voranmeldungszeitraum U msatzsteuer\'oran
meldungen zu erstel len und g rundsätzlich bei m  zuständigen FInanzamt 
e i nzurelchl'n . Se i t  19911 en tfiel j edoch d i ese E i n re ichverpfl i chru n g ,  wenn 
Unterneh mer im Wesen t l ichen i h re n  abgabe n recht l ichen Verpfl i c h tun
gen nachbl111l'n .  In sol chen Fällen stehen der F i nanzverwaltung nur mehr 
die Rerl'ch nungsergebn i sse der Vo ra n meldungen - als  Saldog röl:\en -
zur Verfügung , n i cht  j edoch e i n ze l ne K e n n z a h l e n  oder  Berech nungs
schritte .  

E i ne effi z iente KOfl(rol le der Voran meldungen m i t  den A ngaben der Un
ternehmer i n  i h ren jah resumsatzsteuerer klärungen i s t  daher kaum mög
l ich. Wei ters ist unk l a r, ob e i n  U n ternehmer, der weder e i n e  Voran mel
dung abgab noch e ine  Vorauszah l ung meldete, auf se ine  Verpflichtungen 
vergessen hat oder ob e i n  Befre iungsgrund (zB es e rg i bt sich kei ne Vor
auszah lung ) vor! iegt .  

.'1.2 Der RH regte d i e  verpf1ichtende elektronische A bgabe der U msatzs teuer
voranmel dungen fü r säm t l i che Voranmeldungsze i t räume a n .  D i e  h i eraus 
gewonnenen Daten sol l ten  für Zwecke der Fa l lauswa h l  (Ü berprLifungs
hand lungen in ausgew:ih l ten Fäl l e n )  im 1nnen- und Außend ienst der Fi
nanz�imtcr gcn L'ltzt werden . 

.'I . . ' Lw! ,\Iitftil/illg du R'IF .Ici dine EIliP/(:b!lIlIg Teil der E-GOI'C/'lllllflllJt/'dtegic 

dn BI\! F: \/1' lcerde /111 I<."bllleil Jle/ier Projekte IItli ZII he/lr!eilell seilI. 

4. 1 DIe F i nanzverwal tung fü h ree i m  November 1999 e i n  neues System der 
Akrcnbearbcirung und -ü berprüfung m i t  e i nem elektron ischen Verbhren 
der Fal lauswah l und der ;\u(()mationsunterstützten E rled Igung der Steuer
erkLirungen cm. Als Auswahlkr i terien werden den Bearbei tern 111 elen F i 
nanzämtern die BearbeItungs h i nwe ise z u m  jewe i l i gen Fal l angeze i g t ,  d i e  
zu s e i ner A u sw a h l  fü h r e e n .  D e r  Kata log der  Bearbe i tu ng s h i n weise  i s t  
nach Abgabcnarel'n getrennt definiert ,  wobei für Zwecke der U msatzsteu
er im Vergleich zu den E rrragstc'uern b loß 1 .1 /r der Bearbei tungsh i nwei 
se zur Verfügung stehen . 
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Ablauforganisation 

Außendienst 

Umsatzsteuerüberwachung 

1 9  
4.2 Die Umsatzsteuer war bei den Bearbei tungshinweisen und damit bei der 

Fallauswahl im Innendienst gegenüber den Ertragsteuern unterrepräsen
tiert. Der RH sah die Ursache dafür in der geringen Anzahl gespeicherter 
und auswertbarer Kennzahlen. Er empfahl, im Zusammenwirken mit der 
verpflichtenden elektronischen Abgabe der U msatzsteuervoranmeldun
gen sowohl d ie Quantität als auch die Qualität der Bearbeitungshinweise 
für die Umsatzsteuer entscheidend zu erhöhen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF würden die Bearbeitungshinweise einer Prü/tmg 

auf Effizienz unterzogen und dabei die Umsatzsteuer verstärkt beachtet werden. 

5 . 1  Die  Umsatzsteuerüberwachung erfolgt im Außendienst durch Maßnah
men der Betriebsprüfung, der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und der Er
hebung. Für Zwecke der Umsatzsteuer-Sonderprüfung führte das BMF 
im September 1 998 die Risikoanalyse, ein elektronisches System der Fall
auswahl ,  e in .  Sie beruht auf den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeits
rechnung und ermittelt das Risiko, das daraus resultiert, dass Unterneh
mer ihren umsatzsteuerlichen Verpflichtungen entweder gar nicht, nur 
teilweise oder nicht zeitgerecht nachkommen. 

5.2 Der RH untersuchte die Trefferquoten dieses neuen Systems, wobei ein 
Fall dann als Treffer zählte, wenn aus der Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
eine Nachforderung resultierte. Er bezog auch jene Fälle in seine Berech
nungen ein, die zwar auf den Auswahllisten aufschienen, jedoch nicht zu 
e iner Prüfungsmaßnahme führten (Widerrufe) .  Die Trefferquoten der 
letzten Jahre waren gering ( 1 999: 2 3 ,8 %; 2000: 2 5 ,2 %; 200 1 :  16,6 %), 

der Ante i l  der Widerrufe war h i ngegen hoch ( 1 999:  36 ,0  %; 2000: 
30,7 %; 200 1 :  4 5 , 1  %). 

Sowohl der Anteil der Widerrufe als auch die Trefferquoten sind Hinwei
se für d ie Güte und Qual ität eines elektronischen A uswahlverfahrens.  
Nach Ansicht des R H  besteht für das System der Risikoanalyse ein Ver
besserungsbedarf. Er empfahl ,  im Zusammenwirken mit  der verpflichten
den elektronischen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen die Qua
l i tät der Ris ikoanalyse entscheidend zu erhöhen . Dabei sol l te auch auf 
branchenspezifische und regionale Besonderhei ten sowie  auf die Größe 
der Unternehmen Bedacht genommen werden. 

5 .3 Laut Mitteilung des BMF seien die Input-Daten nicht nach Branche, Betriebs
größe oder Region vorgefiltert, weil dies eine Verzerrung der Ergebnisse zur Folge 
hätte. Im Übrigen werde das BMF die Anregungen des RH über die Erweiterung 

der Analysedaten im Rahmen eines Umsatzsteuerprojekts berücksichtigen. 

5 .4 Der R H  hielt fest, dass die Finanzverwaltung an lässlich von Kontroll
handlungen schon bisher bei bestimmten Unternehmenskonstellationen 
gehäuft abgabenrechtliche Feststellungen traf. Diese wertvollen Erkennt
n isse könnte die Finanzverwaltung für künft ige Kontrollen gezielt und 
nachhaltig verwerten. E ine daraus resultierende Verzerrung der Ergebnis
se wäre nicht nachvollziehbar. 
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20 
U msatzsteuer
Identifikations
B ü ro 

6. 1 Das U msatzsteuer-Identifikat ions-B ü ro i s t  i m  \Vtstn t l i chen als Verbi n 
d u ngss tel le zu d e n  a ndtrtn M i tg lieds taaten d e r  E U  auf  dem Gebiet dtr  
Zusam menarbe i t  der Verwaltungsbehörden t ;i t i g .  Tm Vorderg rund steht 
die S icherung des U mS'ltzsteueraufkommens;  se i n  Zustündigkti tsbereich 
umfasst auch d ie gesamte i nternationale A m tsh i l fe .  

Das U m satzs teuer-I den t i fi ka t i o ns-B ü ro w ur d e  b i s  zu m Jahr 20() 1 Im 
BMF als  Referat der Abtei l u ng Auße nstellerrech t  geführt ;  es i s t  als Vtr
an lagungsgruppe ört l ich in e i nem \Vi ener Fi nanzamt un tergebrach t .  Die 
F i nanzlandesd i rektion fü r Wien, N iederösterrtich und B urgenland (FLD) 
hat den gesam ten Personal- und Sachaufwand - mit Ausnahme des Auf
wands fli r d i e  Lei teri n der Dienststelle - zu tragen . 

Seit der GrLi nd ung des U m satzsteuer-Identifi kations-Büros i m  Jahr 1 994 
sah das B M F  k e i ne eigene Planste l l e  fü r e i nen Stellve rtreter des Lei ters 
d i es e r  D i e n s t s t e l l e  vor. D e m z u fo l g e  war se i t her  - i n s besondere fü r 
Amtshi lfeHi l le - aussch l ießlich die Lei teri n  approbationsberecht igt .  

6.2 Die zw ischen B M F  und FLD gete i l ten Zuständ igkeiten sowie das Feh len 
ei nes ständigen Stel lvertreters der Lei teri n der Dienstste l l e  erwiesen s i ch 
- I n s lwsondere wegen mangel hafter Kom m u n i ka t I o n  sowie u n k l a rer  
Kom petenz bCl Anschaffungsvorgängtn - als nachte i l i g .  Der RH regte 
an, das Umsatzsteuer-Identifikations-B ü ro unt er Wahrung seiner natio
nalen und i n ternat ionalen A u fgaben als  e igene ,  se I bst verantwort l i e he 
D ienststelle dem BMF u n m i t te l bar zu un terste l len .  Weiters sol l te i m  In
teresse der A u frec h ttrhal r ung dts D iens tberriebes ein Stel lvertrettr be
ste l l t  werden.  Der IU I hielt  auch e i ne k lart Z uord n ung der Personal- und 
Sachaufwend llngtn fü r erforderl ich .  

6.5  Lallt /\jittti!;lIIg cleJ BMF lcerde die Einricbtllllg dfl UIIlJilt;:'Jtfller-ldentl!,ka

tilJnJ-Bkro.\ ,!lI eigelle DiellJtJte//e illl Eink/d",!!, lIIit der;:,eit /,III/f!IIdfil l?elJrgelllir,,

tilJllfklJlCfpteli ;:'11 IlIIter.fllcben .leilI. Zur Frcl<�e der Ste!!Z 'ertrdling geil} dclJ BMI-' 

keme Ste/!lIngn"/lIIle "h. 

7. 1 Bei der F i nan:cverwaltung bestand keine eigene Datenbank für Am tshi l fe
vert�d1fen m i t  ausbind ischtn F inanzbehörden.  

7.2 Nach Ansicht des RH wären Überlegungen zur Ei nrichtung ti ner derarti 
gen Datenbank für e i ne gez ic l tt B ttrugsbebimpfung anzustel len . Daraus 
l icL)en s i ch I n t()rmationen z B  ü ber  die Hiiufigkeit  und Art der Amts h i l 
fee rsllchen , bezogen a u f  e i n z e l n e  U n ternehmer,  gew i n n e n . Zusät z l ich  
kiinnten d i tse H i nweise fü r Konr ro l l zwecke i n  d i e  Fa l l auswah l systeme 
E I ngang fi nde n .  

7 . .  ) 0(/.1 Bi\ !  F hielt clii 71l 'tdlllcifligkeit der L' IIIJd;:'lIlIg ,liner [tIIp/ihl/ilig /iir iiber

priljilllgrbu!iiljiig. Er [ 'mntJ al/I eifle Datei, clic /iir 711 'ede der [l 'lclw;:, ill/ Um

Jeltzrtffler-I dent ij/ktlt iO/ll-Biiro ge/iibrt 11 trde. 

7.1 Ocr RH erwiderte, dass die vom B M F  angefü h rte Datei n icht  die gesamte 
österre i c h i scht A m t s h d fepraxi s  abbi lde  und schon deswegen n i c h t  z u r  
Bet rugsbekämpfung geeignet erschei n t .  Diesbezüg l i che Auswertungen 
s i nd bisher auch noch nicht  erfolgt.  
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Mehrwertsteuer
Informations
Austausch-System 

Umsatzs uerub achun 

8 . 1  Da mit  der Verwirklichung des EU-Binnenmarktes und dem damit ein
hergehenden Wegfall von Grenzkontrollen und Grenzformalitäten natur
gemäß die Gefahr von Missbräuchen verbunden ist, beschlossen die Mit
gl iedstaaten der EU die Errichtung e ines gemeinsamen, aber dezentral 
strukturierten Informationsaustauschsystems für innergemeinschaftliche 
Umsätze (Mehrwertsteuer-Informations-Aus tausch-System - MIAS).  
Sinn und Zweck dieses Systems bestehen darin, den Wegfall der Binnen
grenzen zu kompensieren, Steuerausfälle zu vermeiden und unbürokra
tisch gegenseit ige Amtshilfe zu gewähren. 

Die Umsatzsteuer-Identifi kations-Nummer dient als Ident ifi kations
merkmal und als Ordnungsbegriff für e inen Unternehmer im Europäi
schen Binnenmarkt .  Sie ermöglicht eine wirksame innergemeinschaftl i
che Kontrol le der Umsätze und der darauf entfal lenden Umsatzsteuer. 
Mit  der Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer durch 
die Finanzverwaltung wird dokumentiert, dass der Abgabepflichtige die 
Unternehmereigenschaft besitzt. Sie ist Voraussetzung für die Steuerfrei
heit von innergemeinschaftlichen Lieferungen und daher bei allen unter
nehmerischen Transaktionen auf den entsprechenden Unterlagen anzuge
ben . 

Bei der Vergabe und Wartung der Umsatzsteuer-Identifikations-Num
mern gingen die EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich vor. Unter anderem 
erfolgte 

( 1 )  e ine rückwirkende Änderung der Gültigkeitsdauer von Umsatzsteu
er-Identifikations-Nummern; 

(2 )  die Vergabe von zwei Umsatzsteuer-Ident ifikations-Nummern für 
dasselbe Unternehmen, getrennt für den Import und für den Export; 

(3) eine lokale Vergabe von Umsatzsteuer-Identifikations-Nummern, ohne 
gleichzeitig die internationale Datenbank zu aktualisieren; 

(4) e ine Adaptierung bestehender Steuernummern als Umsatzsteuer
Identifikations-Nummern, welche nicht den Konstruktionsregeln der Fi
nanzverwaltung entsprachen. 

8.2 Die unterschiedlichen Vorgangsweisen der EU-Mitgl iedstaaten bewirken 
Rechtsunsicherheit und führen zu erhöhtem Bearbeitungsaufwand. Zu
sätzlich verlieren die Anwender des MIAS-Verfahrens ihr Vertrauen in  
d ie  Richtigkeit der zur  Verfügung gestellten Daten .  Dies könnte dazu 
führen, dass unrichtigen Sachverhalten nicht mehr nachgegangen wird .  
Der RH empfahl, in den EU-Mitgliedstaaten sowie bei den EU-Institu
tionen auf eine einheitliche Praxis bei der Vergabe und Wartung der Um
satzsteuer-Identifikations-Nummern hinzuwirken . 

8.3 Das BMF stellte die Aufnahme der Empfehlung des RH in AflSsicht, betonte aller

dings, dass die Einf/flssnahmemö"glichkeit Österreichs auf andere EU-Mitglied
staaten naturgemäß begrenzt sei. 

21 
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Mehrwertsteuer-Informations

Austausch-System 

Zusammenfassende 
Meldungen 

9. 1 Umsatzsteuerlich relevanre Daten hinsichrlieh des Binnenmarktes werden 
von den EU-Mitgliedstaaten im MIAS-IT-System gespeicherr und ge
warret .  In den vergangenen Jahren rraten in den EU-Mitgliedstaaten 
häufig Systemausfälle auf, die in einem Mitgl iedstaat mehr als 600 Stun
den im Zeirraum zwischen Mai 1 999 und April 200 1 betrugen. 

9.2 Während der Ausfälle des MIAS-IT-Verfahrens können die für die Kon
trolle der Umsatzsteuer im europäischen Binnenmarkt notwendigen 
Maßnahmen nicht durchgeführr werden. Das bewirkt einerseits Beein
rrächtigungen der Arbeit der Bediensteten und andererseits berechtigte 
Verärgerung bei den anfragenden Unrernehmern. 

Der RH regte an, mit den Finanzverwaltungen der EU-Mitgliedstaaten 
sowie den Europäischen Insti tutionen Gespräche zur Verbesserung der 
technischen Verfügbarkeit des MIAS-IT-Systems zu führen .  

9.3 Das BMF verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass an einer derartigen Ver
besserung innerstaatlich und in der EU laufend gearbeitet werde. 

10 . 1  Unrernehmer haben in  ihren Zusammenfassenden Meldungen der Finanz
verwaltung quarralsweise Informationen über ihre innergemeinschafrli
ehen Lieferungen (zwischen Unrernehmern in verschiedenen EU-Mit
gliedstaaten) zu melden. Im Jahr 2000 langte bei  den Finanzbehörden 
weniger als ein Drittel dieser Meldungen in elekrronischer Form und der 
Rest in Papierform ein. 

10.2 Die Mögl ichkeit der elektronischen Überm itt lung wird noch nicht in 
ausreichendem Ausmaß genützt .  Dies hat zur Folge, dass der Erfassungs
aufwand unnötig hoch ist .  Der RH empfahl daher - ähnlich wie bei 
Lohnzettelmeldungen - die verpflichtende elekrronische Übermitrlung 
der Zusammenfassenden Meldungen. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die verpflichtende elektronische Abgabe für die 

Einreichung bestimmter Abgabenerkliirtmgen im Rahmen von Reformprojekten nett 
zu beurteilen. 

1 1 . 1  Die Bediensteten der österreichischen Finanzverwaltung, die auf die Qua
l ität der Daten angewiesen waren, beklagten übereinstimmend die Feh
lerhaftigkeit der Abfrageergebnisse. Nach den Feststellungen des RH war 
das österreichische Umsatzsteuer-Idenrifi kations-Büro besrrebt, mög
lichst rasch fehlerhafte Daten zu korrigieren. Die Datenquali tät anderer 
EU-Mitgliedstaaten war hingegen mangelhaft . Die häufig festgestellten 
Abweichungen der Daten in den Zusammenfassenden Meldungen von je
nen der Umsatzsteuerjahreserklärungen führten zu Ermittlungsverfahren 
durch die Finanzbehörde mit fiskalisch zumeist geringen Ergebnissen. In 
der überwiegenden Zahl der Fälle erfolgten bloße Korrekturen der Daten 
in anderen EU-Mitgliedstaaten. 

1 1 .2 Im Zusammenhang mit  der Fehleranfälligkeit der Zusammenfassenden 
Meldungen wies der RH darauf h in ,  dass e ine effektive Kontrolle der 
innergemeinschaftl ichen Umsatzsteuervorgänge nur dann erfolgen kann, 
wenn sämtliche im IT-System befindlichen Daten vollständig und rich-
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23 
t ig s ind.  Wegen der besonderen Bedeutung der EU-weiten Kontrol le 
regte der RH an, die österreich ischen Unternehmer zu verpfl ichten, auf 
i hren Zusammenfassenden Meldungen zusätzlich zu den i nnergemein
schaftlichen Lieferungen auch ihre innergemeinschaft lichen Erwerbe zu 
erklären. 

1 1 .3 Zu der inhaltlichen Erweitemng der Zusammenfassenden Meldungen gab das 

BMF keine Stellungnahme ab. 

1 2 . 1  Die Erhebungen des R H  ergaben, dass d ie Angaben der Umsatzsteuerjah
reserklärungen bei Veranlagungen im Rahmen von Überprüfungshand
lungen durch den Innendienst der Finanzämter nur in seltenen Fällen mit 
jenen der Zusammenfassenden Meldungen abgegl ichen wurden. E ine 
elektronische Verknüpfung für Kontrollzwecke bestand nicht. 

1 2 .2 Aufgrund der dargestellten Vorgangsweise blieb der Großteil der Zusam
menfassenden Meldungen inhaltlich ungeprüft .  Der RH erachtete es daher 
als zweckmäßig, die Angaben auf den Zusammenfassenden Meldungen 
m i t  H i lfe der IT bei j eder Veranlagung m i t  den Umsatzsteuerjahres
erklärungen aufeinander abzustimmen. 

1 2 .3 Laut Mitteilung des BMF werde eine Realisierung dieser Empfehlung mit den be
reits bestehenden Ü berlegrmgen zur Vernetzung von Daten zu Ü berprii/tmgszwecken 
erfolgen. 

1 3 . 1  Körperschaften des öffentlichen Rechts beanspruchten zunehmend unter 
Ausnützung bestimmter abgabenrechtlich vorteilhafter Modelle aus Vor
steuerabzügen entstandene Gutschriften (Vorsteuerüberhänge). Das führ
te im Ergebnis zu einer Mitfinanzierung der Haushalte dieser Körper
schaften öffentlichen Rechts durch den Bund. 

1 3.2 Nach Auffassung des RH wird dadurch die Umsatzsteuer ihrem Zweck 
entfremdet, weil  sie den Wert ei ner Leistung besteuern sol l .  Um dem 
Problem der Subventionierung durch den Bund wirksam zu begegnen, 
sollte ein Abzugsverbot wie bei der Einkommensteuer erwogen werden. 
Gemäß § 20 Abs 2 des Einkommensteuergesetzes 1 988 dürfen nämlich 
bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben, soweit 
sie mit  nicht steuerpfl ichtigen Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftli
chem Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden. 

Bei Anlegung gleicher Maßstäbe im Umsatzsteuerrecht könnte nämlich 
der Vorsteuerabzug insoweit versagt werden, als die Einnahmen aus um
satzsteuerrechtlich nicht steuerbaren Zuschüssen bestehen. Im Bereich je
ner Aktivitäten, die keine dauerhaften Gewinne erwarten lassen, könnte 
e ine Einbeziehung der Körperschaften des öffentl ichen Rechts in den 
Liebhabereibegriff angedacht werden. 

Durch diese Maßnahmen würde sich die vom Bund weder dem Inhalt 
noch der Höhe nach beeinflussbare, unfreiwillige Mitfinanzierung anderer 
Haushalte vermindern. Bei den Verhandlungen zum jeweiligen Finanz
ausgleich könnte damit eine größere Transparenz über die zu verteilenden 
Finanzmittel erzielt werden. 
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Zusammenarbeit 

des B M F  

1 5  . . 1 Ltllft Stelllillglldblllc der BMF babe LI b, reit.1 (j/;Crlf,l!,IIIIPPI tlngo te!!t. Ii!) IlIId Illt 

bo Kiirjie/"lc!hljtw (l!!tlltlicbeJI Red)!.1 bllh, Vlil"l ffllerii!;erbiill/.!,t illl fillk!dllg lIIit 

delll r l l ·· /(cc!Jt l erlllieden u 'mlm kiillntm Dff Elllf!I;/J!lIlIg ein IU! binsIC!Jt!u !J ei

Ilt.I /\ /;':'II,l!,I /n/;/JleJ IUt bei der E/IIklJlllll/UI.ltmer werde eidS BMF lI 'tittr / ·tr/;/gm. 

J · i Bei der Zusammenarbe i t  des BMF m i t  e inzelnen Inst i tu t i onen bestanden 
nach den Feststel l u nt(en des R H  te I lweise Prohlemfelder. So erste l l t  d i e  
B u ndesanstalt  Stat i s t i k  Ös terreICh (Stat i s t i k  A ustr ia)  handelssra t i s t i sche 
A u swertungen a nhand ihr ü be r m i  ttel ter  U nt e rnehmermeld ungen . B e i  
bed e u tsamen D i fferenzen z w i s c h e n  d i esen s t ,tt i s t i schen und d e n  v o m  
B M F  überm i t te l ten Daten s i nd d iese d ur c h  b e i d e  I ns t i t u t i o nen aufz u 
k U ren . Dabei ste l l te der  R H  u n tersc h ied l i c h e  Rech tsaufbssu ngen z w i 
schen d e n  betroffenen I nst i tut ionen fest .  

Die  F i nanzverwaltung stel l te ferner i m  Zuge von gez ie l ten E r m i t t l ungs
hand l u ngen i n  e t l ichen Fäl len fest ,  dass A bg,lbept1 icht ige zwar u !1te f[1eh
merisch tii t ig W,lren und die von i h nen besdüt"tigten Ptl i ch tvers icherten 
be i m  zustiind igen Krankenvers I cherungstriiger angemeldet hatten.  E i ne 
z usiitz l iche steuerliche E rt�lssLlIlg lag j edoch n icht  vor, wodurch i nsbeson
dere im Bereich der Umsatzsteuer erhebl iche A bgabenausfi l l c  ents tanden .  

In  e i n em Fa l l  e r l a ngte der  R H  Kennt n i s  von e i ner  F i rm e n b u c he i n t ra
g u n g ,  welche als S ta ndort der  Gnverbeberec h t igung e i nes Kaufmannes 
e ine ( i t"fent l iche \XlC-A nlage auswies.  \'V ie d ie E rhebungen des Z lIst:ind i 
,1';en F i nanzam tes ergabe n ,  hand e l te es s ich  u m  ke ine  u n ternehmerische 
Tiiugkci r .  

Dn R I I em pfah l dem BMF eine verhess(>rte und i ntensi vere Zusammen
arbe i t  m i t  d e r  S t at i s t i k  A u s t r i ,l ,  dem B MJ ,  dem B M Se; sow i e  d e m  
Hau ptve rlxlIld d e r  Sozialvers icherungstriiger. 
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Schluss
bemerkungen 

Umsatzsteuerüberwachung 

1 5  Der R H  gewann den Eindruck, dass die Finanzverwaltung in  den 
vergangenen Jahren Anstrengungen zur Verbesserung der Kontrol
le der Umsatzsteuer unternommen hat, insbesondere im Bereich 
der Betrugsbekämpfung. Dennoch ließen bestimmte Kennzahlen 
mögliche Kontrolldefizite vermuten. 

Zusammenfassend empfahl der RH dem BMF, 

( 1 )  das betrugsanfällige System der Umsatzbesteuerung im Ein
klang mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten zu reformieren; 

(2) die verpflichtende elektronische Abgabe der Umsatzsteuervor
anmeldungen für sämtliche Voranmeldungszeiträume anzustreben; 

(3 )  die elektronischen Verfahren der Fallauswahl für Zwecke der 
Umsatzsteuerkontrolle entscheidend zu verbessern; 

(4) Überlegungen zum Aufbau einer Datenbank für Amtshilfever
fahren mit ausländischen Finanzbehörden anzustellen; 

( 5 )  die Zusammenfassenden Meldungen der Unternehmer um die 
Angaben betreffend innergemeinschaftliche Erwerbe zu erweitern 
und mit den Umsatzsteuerjahreserklärungen mit Hilfe der IT auf
einander abzustimmen; 

(6) Überlegungen anzustellen, um der Mitfinanzierung der Haus
halte von Körperschaften öffentlichen Rechts - im Wege des Vor
steuerabzuges - durch den Bund wirksam zu begegnen. 
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Kurzfassung 

Prüfungs abteilungen Strafsachen 

Den bei sieben Finanzämtern eingerichteten Prüfungsabteilungen 
Strafsachen (PAST; ehemalige Steuerfahndung) obliegt die Auf
deckung und Verfolgung schwerwiegender Finanzvergehen, insbe
sondere von Abgabenhinterziehungen größeren Ausmaßes. Sie wer
den über Anforderung der Finanzbehörde, eines Gerichtes oder 
einer Staatsanwaltschaft tätig. Ein 1 999 vorgestelltes Reorganisa
tionskonzept enthielt Vorschläge zur Neugestaltung der Steuerfahn
dung; dem Projektergebnis folgten keine entscheidenden Umset
zungsschritte. 

Die Leistungskennzahlen der PAST wichen zum Teil erheblich von
einander ab. Die aus der Tätigkeit der PAST resultierenden Be
triebsprüfungen führten zu hohen durchschnittlichen steuerlichen 
Mehrergebnissen. 

Die PAST leiteten die von ihnen bearbeiteten Fälle mehrheitlich an 
die zuständigen Finanzämter (Großbetriebsprüfungen) zur Durch
führung einer Betriebsprüfung und Ermittlung der Besteuerungs
grundlagen weiter, was teilweise zu Doppelgleisigkeiten und Ver
zögerungen im Verfahrensablauf führte . Die Anzahl der von den 
PAST selbst durchgeführten Betriebsprüfungen war gering. 

Die von den PAST erstellten Arbeitsstatistiken beruhten auf un
einheitlichen Grunddaten, so dass den vom BMF erstellten Jah
resübersichten nur eingeschränkte Aussagekraft zukam. Seit Okto
ber 200 1 sind die PAST in das elektronische Datenerfassungssys
tem der Betriebsprüfung eingebunden, wodurch eine einheitliche 
Erfassung der statistischen Daten ermöglicht wurde. 

Kenndaten der Prüfungsabteilungen Strafsachen 

Rechtsgrundlagen Finanzstrafgesetz, BGBI Nr 1 29/ 1 958 idgF 
Bundesabgabenordnung, BGBI Nr 1 94/ 1 96 1  idgF 

Aufgaben Aufdeckung und Verfolgung schwerwiegender 
Finanzvergehen, insbesondere von Abgabenhincer
ziehungen größeren Ausmaßes 

1 997 1 998 1 999 2000 

in Mill EUR 

steuerliche Mehrergebnisse 64,48 84,63 60,04 89,00 

Anzahl 
erledigte Fälle 663 627 645 687 

offene Fälle zum 
3 1 .  Dezember 2000 565 

davon länger als ein Jahr 1 77 

Bedienstete jeweils zum 
1 .  Jänner (in Vollbeschäfti-
gungsäquivalencen) 8 1 ,8 88,6 89, 1 89,9 
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28 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Organisation 

Leistungs
kennzahlen 

Anforderungen 

Anzahl an Prüforganen* 

Anforderungen je Prüforgan 

Der RH überprüfte von April bis Juni 200 1 an Ort und Stelle die Prü
fungsabteilungen Strafsachen (PAST) in Linz, Klagenfurt, Salzburg und 
Wien. Bei den PAST in Graz , I nnsbruck und Feldkirch führte er Erhe
bungen m ittels ei nes Fragebogens durch. Zu den im September 200 1 
übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BMF im Dezember 200 1 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Jänner 2002. 

2 . 1  Die PAST (ehemalige Steuerfahndung) werden grundsätzlich als Organe 
der Finanzstrafbehörde zur Feststellung des fi nanzstrafrechtl ichen Sach
verhaltes und zur Sicherung der für das Finanzstrafverfahren bedeutsamen 
Beweismittel tätig. Prüfungsabteilungen Strafsachen sind bei dem Finanz
amt für den 1 .  Bezirk in Wien sowie bei den Finanzämtern Feldkireh, 
Graz-Stadt, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg-Stadt eingerich
tet. Eine eigene Organisationseinheit zur strategischen Bekämpfung des 
Steuerbetruges - wie etwa bei der Zollverwaltung - besteht im Rah
men der Finanzverwaltung nicht. 

2.2 Nach Ansicht des RH wäre es für eine Verbesserung der strategischen Be
trugsbekämpfung und der Koordination umfassender Fälle zweckmäßig, 
diese Aufgaben bei einer Organisationseinheit zu konzentrieren. 

2.3 Das BMF teilte mit, dass sich im Rahmen des Projekts Neuorientierung der öster
reichischen Zollverwaltung die Teilprojektgmppe Risikomanagement auch mit der 
Vorbereitung der Zmammenfühmng von Zoll und Steuer im Bereich der Betmgs
bekiimpfimg befasse. Weiters seien Geschä/tsprozessanalysen der Zoll- und der 
Steuerfahndung bereits durchgeführt worden. Durch die Nutzung möglicher Syner
gien zwischen Zoll und Steuern sollen klare Strukturen geschaffen werden. 

3 . 1 Die PAST werden über Weisung von Oberbehörden, über Anforderung 
von Finanzämtern, Gerichten oder der Staatsanwaltschaft, bei Gefahr im 
Verzug sowie im Rahmen von Amts- und Rechtshilfeersuchen tätig. Im 
Zeitraum 1 997 bis  2000 gingen den PAST im Jahresdurchschnitt folgen
de Anforderungen zu, wobei d iese allerdings nicht in jedem Fall ange-
nommen wurden: 

Wien Linz Salzburg Klagenfurt Graz Innsbruck Feldkirch 

281  78 65 72  66 1 30 32 

24 1 1  7 4 8 10  4 

1 2  7 9 1 8  8 1 3  8 

* Prüforgane: Anzahl der Prüfer und Erhebungsorgane im Vierjahresdurchschnicc 1 997 bis 2000 

Erledigungen je Prüfer 

Anzahl der Fallrage 

Durchlaufzeir 

Die durchschnittliche Anzahl an jährlichen Erledigungen je Prüfer, die 
dafür im Durchschnitt aufgewendeten Falltage und die durchschnittliche 
Erledigungsdauer je Fall (Durchlaufzeit in Kalendertagen) lagen im Zeit
raum 1997 bis 2000 bei folgenden Größenordnungen: 

Feldkirch Graz Innsbruck Klagenfurt Linz Salzburg Wien 

8,5 7 ,7 10,6 1 6,6 6,7 9,5 7 ,9 

1 3,5 2 1 ,4 1 0,6 9,6 24,6 1 9,6 1 8,2 

1 68 254 1 32 169 

2" 
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Leislungskennzahlen 

Prüfungsabteilunge Strafsachen 

Für die PAST Graz, Innsbruck und Feldkirch lagen mangels Erhebungen 
an Ort und Stelle keine Daten vor. 

Die weitaus höchste durchschnittliche Erledigungszahl je Prüfer und die 
im Durchschnitt geringste Anzahl an Falltagen je Fall bei der PAST Kla
genfurt war auf zahlreiche einfache, weniger zeitaufwendige Prüfungsfälle 
zurückzuführen .  Die Prüfung komplexer Fäl le (zB Brauere ien) bean
spruchte bei den PAST Graz , Linz,  Salzburg und Wien erhebliche Ar
bei tskapazi täten. 

Mit Stand 3 1 .  Dezember 2000 waren bei den PAST insgesamt 565 Fälle 
offen, davon 1 77 länger als ein Jahr. Die höchste Zahl an offenen Fällen 
war dabei in Wien mit 323 (davon 1 1 9 länger als ein Jahr), gefolgt von 
Innsbruck und Linz mit je 75 (jeweils 1 8  länger als ein Jahr), zu verzeichnen. 

3.2 Unter den vom RH überprüften Dienststellen wies die PAST Linz die 
niedrigsten Erledigungszahlen, die längste Durchlaufzeit und die größte 
durchschnittliche Anzahl an Falltagen auf. Die zum 3 1 .  Dezember 2000 
offenen Fälle je Prüforgan entsprachen der durchschnittl ichen Jahres
arbeitsleistung eines Bediensteten und lagen nur bei der PAST Wien dar
über. Der RH regte an , die unterschiedlichen, zum Tei l  erheblich vonein
ander abweichenden Kennzahlen der PAST zu analysieren und hinsicht
lich notwendiger organisatorischer Maßnahmen zu h interfragen. Dabei 
wäre besonderes Augenmerk auf die offenen Fälle zu legen. 

Die langen Durchlaufzeiten - verglichen mit  der geri ngen Anzahl an 
Bearbeitungstagen - sollten zum Anlass genommen werden, die Arbeits
abläufe auf zeitliche Straffung und Optimierung zu untersuchen. 

3.3 Das BMF teilte mit, dass die Prozessablä'uJe im Rahmen des Projekts Steuerfahn
dung Neu untermcht worden wären. Aufgezeigte Lb'stmgsamä'tze würden im Rah
men der künftigen Projektarbeit berücksichtigt werden. 

4. 1 Im Zeitraum 1 997 bis 2000 schlossen die PAST lediglich zwischen 4,3 % 

(Wien) und 29,6 % (Klagenfurt) der Fälle durch eine selbst vorgenommene 
Betriebsprüfung (Eigenbetriebsprüfung) ab. Aus den durch die Tätigkeit 
der PAST resultierenden Betriebsprüfungen ergaben sich aufgrund des 
strafrechtlichen H intergtundes besonders hohe durchschnittl iche steuer
l iche Mehrergebnisse. 

4.2 Die Personalausstattung der PAST ist derzeit nicht auf die Durchfühtung 
von Betriebsprüfungen ausgerichtet. Die PAST leiteten die von ihnen be
arbeiteten Fälle mehrheit l ich an d ie  zuständigen Finanzämter (Groß
betriebsprüfungen) zur Durchführung einer Betriebsprüfung und Ermitt
lung der Besteuerungsgrundlagen weiter; d iese Wei terlei tung führte 
teilweise zu Doppelgleisigkeiten und Verzögerungen im Verfahrensab
lauf. 

Der RH hielt daher zur Beschleunigung der Verfahren die Bereinigung 
dieser Schnittstelle für erforderlich; dabei sollten die PAST e inen i hnen 
übertragenen Fall abschließend erledigen (einschließlich Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen). 
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30 

Statistische Daten 
und Controlling 

Strafrech tliche 
Relevanz der Fälle 

Steuerfah ndung 
Neu 

4 . . � Lwt Stdlllllgllabllle eleJ BM F li ',ire eille StraJlillig der 'v'elfabrel! cllm'b 7.//.1"111-

lIIeIl/iihrmlg ,dler A rbeitJ\ehritte l 'Ol! eier Vorbereitllng Im zlIr Seb!/lJJdl/:;eige Illiel 

CT'eridJtJzertretllllg zn eine Stelle bereitJ im Projekt Stmerjahlldmlg Nw zorgeJebfil 

geZl 'fJfIl. Die LiiJIIJlgldllJiitze /l'krelell /fI1 Rdbll/ell der kti'n/tige!l Projektarbeit 

beriickJlebtigt u 'erden. 

5 . 1  D i e  PAST ü be r m i r t e l te n  v i erte l j ä h r l i c h  d i e  A r b e i tsergeb n i sse s o w i e  
G ruppen- und Abtei l ungsst,l t i s t i ken dem 13 M F, d a s  daraus Bundesüber
s ichten erstel l te und den PAST zu Vergleichszwecken bekan n t  gab. 

5 .2  Da die  vom B M F  erstel l ten Übersichten auf uneinheit l ichen Datengrundla
gen beruhten,  waren sie für u nen Vergleich der Belastung und der Arbei ts
leistung nur ei ngeschränkt geeignet.  Der R H  empf�lhl ,  für eine einhei t l iche 
Datenerfassung zu sorgen, d ie G ru ndlage für w irksame SteuerungsmaJ.)nah
men sein sollte. 

5 . 5  Lelllt M itteilllng des BAI F li /ire Jeit Oktober lOO 1 ell/reb die Eif/bil/dllilg der 

Stmfr/�';mdllilg il/ daJ elektnJlliJebe Datfllt'riIlJ/llIgJ.I)JtfJII der BetriebJjlriljimg eine 

eil/beitliebe Er/a,wllIg der Jtat iJtiJehfil Deltm O'llli):r;licht llild dadllrch die Febler

dJl/;ill'gktit timt/ich zerriJlger! lumlell. 

6. I Die PAST nahmen zum Tei l  auch Fälle m i t  geri nger strafrecht l icher Rele
vanz in Bearbe i t u ng ,  Die PAST K lagenfurt bearbei tete verhäl t n i s m :ißig 
viele derartige Fäl le .  

6.2 Da es s i c h  bei d i esen Fä l len  n i c h t  um schwerw iegende F i nanzvcrgehen 
oder Abgaben h i n terziehungen g rößeren Ausmaßes handel te ,  wären dafür 
andere A b te i l u ngen der F i nanzäm ter zust:i n d i g  gewesen.  Der R H  reg te 
an,  e i ne Neuorgan isat ion der PAST i n  A n g r i ff z u  neh m e n ;  dabei w:iren 
die Standort frage sowi e  die Ressourcenzutei lu ng von der Bedeutu ng, dem 
U m fang sowie der strafrecht l ichen Relevanz der in ei ner Region anfallen
den bzw zu bearbei tenden Fälle abhängig zu machen . 

(d DelJ ßMF gab bekallnt. die F.lllp/e!J!/lllg ele.r RH bei der kiinftigen Nmge.rtclit/Illg 

der S!eltelfabndlmg beriickJichtigen ZN u 'ollen. 

7 . 1  fJ ber Auftrag des B M F  legte e i ne Projektg ruppe i m  November l l)()l) ein 
Konzept  zur  Neugestal t u ng der Steuerbh nd ung vor. Ziele  d ieses Kon
zepts waren d i e  Straffung der Arbei tsabHiufe ,  der Wegfall  von Sc h n i t tstel
len,  e i ne Konzentration auf wese n t l i che Fül l e  sowie die Errichtu ng e i nes 
I n formations-, Koorcl i nieru ngs- und Analysezentrums. 

E i ne Neuord nung der Steuerfahnd ung sah auch das i m  Jänner 2( ) ( )  1 vom 
B M F  vorges te l l te ,  von e i nem U n ternehmen sberater  erstel l t e  K o n zept  
ü be r  d i e E n t w i c k l u ng e i ner  P l a t t form z u r  t i efgre i fe n d e n  R e form der  
österreichischen F i nanzverwal tung vor. 
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Schluss
bemerkungen 

Prufllngs. bteilungen Strafsach n 

7.2 Der RH hielt zahlreiche der im Konzept aus dem Jahr 1999 festgelegten 
Vorschläge - vor allem die Errichtung eines Informations-, Koordinie
rungs- und Analysezentrums - im Interesse einer zeitnahen und wirksa
meren Bekämpfung des Steuerbetrugs für vordringlich. Allerdings folgten 
dem seit Ende 1 999 vorliegenden Projektergebnis keine entscheidenden 
Umsetzungsschritte. 

7.3 Laut Mitteilung des BMF werde die Zusammen/iihmng von Steuer- und Zoll

fahndung erwogen, wobei die Vorarbeiten aus dem Projekt "Steuerfahndung Nett" 

berücksichtigt würden. 

8 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Für eine Verbesserung der strategischen Bekämpfung des Steuer
betrugs und der Koordination umfassender Fälle wäre es zweck
mäßig, diese Aufgaben bei einer Organisationseinheit zu konzen
trieren. 

(2) Die langen Durchlaufzeiten - verglichen mü der geringen An
zahl an Bearbeitungstagen - sollten zum Anlass genommen wer
den, die Arbeitsabläufe auf zeitliche Straffung und Optimierung zu 
untersuchen. 

(3) Bei einer Neuorganisation der PAST wären die Standortfrage so
wie die Ressourcenzuteilung von der Bedeutung, dem Umfang und 
der strafrechtlichen Relevanz der in einer Region zu bearbeitenden 
Fälle abhängig zu machen. 

(4) Fälle mit geringer strafrechtlicher Relevanz sollten wegen der 
besonderen Ausbildung und Qualifikation des Fahndungspersonals 
nicht von den PAST, sondern den dafür jeweils vorgesehenen Stel
len der Finanzämter bearbeitet werden. 
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Kurzfassung 

Zölle und Agrarzölle: 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Die vom Europäischen Rechnungshof aus den GebarungsHillen der 
EU-A-Buchführung * zum Haushaltsjahr 2000 ausgewählten Stich
proben gaben keinen Anlass zu Bemerkungen. H insichtlich einer 
Transaktion aus der EU-B-Buchführung * *  verlangte der Europä
ische Rechnungshof nähere Erläuterungen zur Verrechnung. 

* dient der umgehenden erfolgswirksamen Verbuchung laufender Zollvorschreibungen 

** dient der Verbuchung nachrräglich fesrgesrellrer Zollschulden 

Der RH bemängelte bei einem Abgabenbescheid die Zollwerter
mittlung; im Bereich Zollschuldrecht wäre die Fachaufsicht zu ver
stärken und punktuell bestehender Schulungsbedarf abzudecken. 

Kenndaten der BMF-Zollverwaltung 

Rechtsgrundlage i nsbesondere EU-Zollkodex und Zollrechts-Durchführungsgesetz, 
BGBI Nr 659/1 994 idgF 

Aufgabe Vollziehung des Gemeinschaftszollrechts 

Gebarungsentwicklung 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 

Einnahmen 
in Mill EUR 

Abgaben-Nettovorschreibungen 
EU-Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 254,09 253 ,66 238,63 2 1 5 ,32 280,84 

Ausgaben 

Sachausgaben * 34,73 32, 1 3  28 , 1 0  3 1 ,9 1  23,24 

Personal ausgaben 1 07 , 1 9  99, 1 3  82 , 1 1 1 20,26 1 20,91 

Besoldete Mitarbeiter Anzahl 

jeweils zum 1 .  Jänner 4 190 3 988 3 542 4 1 04 4 050 

* kalkularorische Ansärze 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der Europäische Rechnungshof prüfte im April 200 1 aus Anlass der von 
ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat abzugebenden 
Zuverlässigkeitserklärung für das Jahr 2000 die Gebarung des BMF mit 
Zöllen und Agrarzöllen, die  als traditionelle Eigenmittel für die Gemein
schaft zu erheben sind. Er nahm dabei Prüfungshandlungen (Stichproben) 
bei den Hauptzollämtern Salzburg und Wien vor, die der RH in Form einer 
eigenen Gebarungsüberprüfung begleitete. 
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Zuverlässigkeits
e rklärung 2000 

Zu c! l'n an den B u ndl'sm i fl i , tcr fü r F i nanzen ergangenen Prüfu ngs Tll l t tl' l 
l u ngcn des E u ropii ischl'n  R l'chn ungshofes vom J u l i  .:!( )( ) ! nahm d,l <; B M F  
i m  A ug us t  2 ( ) ( ) ! S t e l l u n g .  Der E u ror< i i s c h e  R ec h n u ngshof <;c h l oss 1 m  
O ktober 2 ( ) ( ) 1  d i e  Prüfu ng ah Z u  lll'n i m  J u n i  .200 ! ü lx' rnl l t(l' l ten P r ü 
fungsTll i t te i l u nge!l d e s  R H  lan,!..': ( e n  i m  Septe m ber  u n d  Nove m ber 2 ( )( ) ! 

S te l l u ng n a h m e n  des B M F  ei n .  Der R I I  gab i m  O k tober 2 ( ) ( ) ! e i ne Ge
genii u lkrung ab.  

Der R 1 1  n i m m t  im I n teresse e i ner ,!..':esch lossenen Darste l l u ng u n d  u n be
sch.!det lIL'r lkrichtersrattung des E u ropiiischen Rech n u ng,hofes auf su pra
nat ionaler  F hene bei der naL"hfolgenden l),ulegung auch a u f  d i e  Festste l 
l u ngen bzw B eurt e i l u n g e n  des E u ropii i s c h e n  R ec h n u ngshott.'s sow i e  d i e  
d iesbezü g l ichen Ste l l u ngnahmen d e r  überprüften Ste l le Bezug . 

2 , 1  N.1Ch gem e i n 'i c h a fr s rec h t l  i c h l' t 1  Vo rgahen s i nd d i e  l a u fl' n d e n  Zol l vor
schre i bu ngen umgehend erfolgswi rksam in der e rw;t h n tell E U � A ·- B llCh
füh run,L': ( n,lch A rt i kel () A bs :; Buchstabe a der Verord n u ng ( Fe ; ,  E urat o m )  
Nr ! I ') ( ) , 2( ) ( ) ( )  d e s  R ates v o m  L � .  J\1a i  .:! O ( ) ( )  zu verbuchen,  nac htriig l i c h  
festgeste l l tl' /,o l l sc h u l d e ll i n  d er E U�B-B u c hfüh r u n ,!..': I nal h A rt i k e l  () 
A bs '! B uch<;rahe b der  vmgen,l I l Il ten Veror d nung),  Zah l u ngen bei " B�Fäl
l e n "  � i nd erst z u m  E nr r i c h t u ll g s ze i t p u n k t  i n  d i e  E U- A � B u c h fü h ru n g  
'lU fzul lchnw n .  Das B M F  verrechnet  demgemäß vol lständ ig allto m a t i s i e rt 
i n  zWl' i  daten t ec h n isch verk n ü pften B uchfü h rungssystem e n ,  

D i e  v o rn  E ur0l'ii i,che i l  R echn ungshof a u s  den GebarungsEi l le l l  der E U �  
A-Buchfüh rung z u m  Hau'iha l rs jahr � ( )( ) ( )  ausgewiih l ten St ichprohen gahen 
k e i nen A n l ass zu B emerkullge n .  

D e r  E u ropii i sche Rec h n u ngshof u nt ersuchte bei m  Hauptzo l lamt Salzburg 
e i n e  Nachf( )rc!eru ng von Agrarzi i l kn ( E U-B-B uchfü h ru ng ) in Höhe von 
.2 HH .� -: ( )  ATS ( 1 7 7 [ 9 ') ,99 E l  ; R ) . E r  bezwe i fe l te ,  dass s i c h  e i ne R e i h e  
von B u c h u llgni i m  Z u sa m m e ll hang m i t  der  A ussetzung der E i n hebul1g 
korrekt  1 11 eier  E l !�A--Bulhfü h rung n i edersc h l ug ,  und h i e l t  cl ie vl'rspiüete 
Bere i tste l l u ng eIer  entsprl"lhendel1 E igenm i trelbet riige für mög l i c h ,  

Das B M F  w i es i n  sei ner Ste l l u l lgnahme a n  den E u ropii i schen R e c h n u ngs
hof auf '  d ie B e rec h t i g ung und z u treffende Darstel l u n g  der e i nzelnen B u 
ch u ngen h i n ,  Ü bercl ies verbesserte e s  d i e  automatische Steuerung d e r  Bu
c hu ngsei ngabe d ur c h  zusiit z l iche Fehlermeldunge n ,  

2 . 2  D e r  R H  u n t erst ü t zte d i e  A rplmentatlOn d e s  B M F  

D e r  E u rop:i lsche Rec h n u ng'i l lOf h i t t t  d i e  \ om B M F  ger roffl"nen i\Ld:\nah
nll"n fii r  'l wd'e lchend und sc h l o'iS d i t, Prüfung ohne wl' i tcre Bemerku ngen 
.Ib ,  
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Sonstige Fest
stellungen des RH 

Zölle und Agrarzölle 

3. 1 Aus der mit Carnet TIR * begleiteten Ladung eines auf der rollenden Land
straße in Wels angekommenen türkischen Lastkraftwagens war ein Tei l  
beschlagnahmt und gleichzeitig bei der Finanzstrafbehärde e i n  Finanz
vergehen angezeigt worden. 

* Das Carnet TIR ist ein internationales Zollpapier für Beförderungen unter zollamtlicher 

Überwachung der beteiligten Zollverwaltungen. Es gilt für im Abgangsland verplombte 

Warentransporte in Straßenfahrzeugen oder auf diesen verladenen Behältern (Container) 

über eine oder mehrere Zollgrenzen. 

Das Hauptzollamt Wien erließ im März und Mai 1 997 gleichlautende 
Abgabenbescheide an den Lenker des Lastkraftwagens und an die Spedi
tion. Dies geschah unter Verwendung von standardisierten IT-Bescheid
vorlagen. Außerdem erging im Jänner 1 998 eine Zahlungsaufforderung 
an den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club als 
den in Österreich im Rahmen des TIR-Abkommens für Abgabenschul
den haftenden Verband. 

Das Hauptzollamt Wien beachtete nicht,  dass durch die Anzeige des 
Finanzvergehens d ie Zuständigkeit zur Abgabenvorschreibung auf das 
Hauptzollamt Linz übergegangen war. Außerdem g ing es ohne nähere 
Begründung von einer vorschriftswidrigen Verbringung der Waren in das 
Zollgebiet der Gemeinschaft aus . 

Das Hauptzollamt Wien berücksichtigte auch nicht, dass die beschlag
nahmte und dadutch als in ein Zolllagerverfahren übergeführt geltende 
Ware bereits im Februar 1 997 freigegeben und im Ausfuhrverfahren in  
die Türkei ausgeführt worden war. 

3.2 Der RH wies darauf hin, dass d ie Verwendung von IT-Bescheidvorlagen 
das abgabenrechtliche Ermittlungsverfahren nicht verdrängen dürfe .  Er 
empfahl, i m  Bereich Zollschuldrecht die Fachaufsicht zu verstärken und 
punktuell bestehenden Schulungsbedarf im Zollschuldrecht abzudecken. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMF hätten Bedienstete in den ersten Jahren nach dem 

Beitritt Österreichs zur EU bisweilen nicht über das entsprechende Wissen und die 

Erfahrungswerte verfügt, um das Gemeinschaftsrecht richtig umzusetzen. 

4. 1 Das Hauptzollamt Wien erließ im Mai 2000 einen Abgabenbescheid 
über 1 4 004 290 ATS ( 1  0 1 7  7 3 1 ,44 EUR) - davon 3 5 1 3 343 ATS 
(255 324,59 EUR) an EU-Zoll - für geschmuggelte Zigaretten. Bezüg
lich der herangezogenen Bemessungsgrundlagen verwies es lediglich auf 
deren Schätzung. 

4.2 Das einschlägige Gemeinschaftsrecht sieht indessen bei der Zollwerter
mittlung eine Reihe von Ermittlungsmethoden und erst am Schluss eine 
Schätzung vor. Der RH empfahl dem BMF, den Vol lzug der zollrecht
l ichen Vorschriften über den Zoll wert zu verbessern. 
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36 

Schluss
bemerkungen 

4 . 3  Lall/ S/ellllngn{lhmf der B A I  I-' komme tJ gerade bel Seblllllggel ;:/1 einer Jehr t!m!rl

gen EIliz/ehllngrqll!l/e. Die z 'lIm RH ge/im/er/eil Ermlttlllllgm zl 'iirdm J/eh ZII "!ir 

wendig geJ/al/eli lind keinen A bgclbenerjiilg br/llgen. D"rii!)e/" !J/lI{I/IJ z 'erzl 'in daJ 

BMI-' 'l11/ die ci/l(1erJt angopallllle PenOlltllrl/lldtlrif! in der iilterreichiJc!Jell ZIIII
Z "enl '(/ It 111Ig. 

4.4 Der R H  verw i es dara u f, dass se lbst  s c: h r  n i edr ige E i n z i e h ungsL] uoten 
nicht dazu führen d ü rfen ,  d i e  ord nungsgenüiße E rm i tt l u ng von A bgaben
bemessungsg rundlagen durch Schütz ungen zu c:rsetzen . 

5 Zusammenfassend empfahl der RH, 

( 1 ) den punktuell bestehenden Schulungsbedarf im Zollschuldrecht 
abzudecken und 

(2) den Vollzug der zollrechtlichen Vorschriften über den Zoll wert 
zu verbessern. 
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Kurzfassung 

Bundes-Wertpapieraufs icht 

D i e  i m  J a h r  1 997 als  A n stalt  des i i ffe n t l i c h e n  R e c h t s  m i t  e i g e n e r  
Rechtspersönl ichkeit  errichtete B u ndes-Wertpapieraufsicht ( BWA ) 
musste innerhalb kurzer Zeit aufgebaut werden. Im Rumpfgeschäfts
jahr 1 997 war d ie BWA großte i ls  m i t  der Organ i sation i h rer I n s t i tu 
t ion besch äftigt u n d  k o n n t e  i n  d i esem Zei traum n o c h  k a u m  e i ne 
A u fsichtstätigkei t  entfalte n .  Sie nahm ab I .  Jänner 1 99H den zu die
sem Zeitpunkt gesetzl ich vorgesehenen Vollbetrieb auf. N ach den 
F e s t s te l l u ng e n  d e s  RH e r fü l l t e  d i e  B WA i h re ge s e t z l i c h e n  Ve r
pflichtungen .  

I m  Dezember 200 I h o b  d e r  Ver fas s u ngsge r i c htshof e i n z e l n e  B e 
st immungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes a l s  verfass ungs w id rig 
au f. Im Ei nzelnen entsch ied er, dass d ie Konstruktion der BWA ,  d ie 
e i ngeschränkte Möglichkeit der A u fsicht über d ie BWA d u rch den 
Bundes m i n i s te r  fü r Fi nanzen b z w  seine u n z u reichende We i s u ngs
befugn i s  s o w i e  d i e  der B WA ü b e r t rage n e n  Kompete n z e n  - i m  
Wesentl ichen Stratbefugn is ,  Konzessionsertei l ung u n d  -entzieh ung 
- n icht dem Organisat ionskonzept der Bundesverfassung entspre
chen . 

D e n  vom B M F  a l l j ä h r l i c h  vorgege b e n e n  B udgetrah m e n  h i e l t  d i e  
B WA - ausge no m m e n  i m  Grü n d u ngsjahr 1 997 ,  i n  d e m  fü r i h re 
betriebsfäh ige E i nrichtung höhere M i ttel  erforderlich waren - e i n .  
D e r  Bei rat entsprach den gesetzlichen Erfordernissen u n d  k a m  sei
nen Verpflichtu ngen stets nach. 

Die A u fbau- und A b lau fo rga n i sation der B WA beurtei l te der RH 
als z weckmäßig. Das IT -System "var i n  Bezug auf d ie geset z l ich de
fi n ierte A u fgabenstellung der BWA angemesse n .  
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Kenndaten der Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA) 

Rechtsgrundlagen Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG), BGBI Nr 753/ 1996 idgF 
Börsegesetz, BGBI Nr 5 55/ 1989 idgF 
Bankwesengesetz (BWG), BGBI Nr 5 32/ 1 993 idgF 
Aktiengesetz 1 965, BGBI Nr 98 idgF 

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Aufgaben Marktaufsicht, Emittenren- und Börsenaufsicht, Erteilung von Konzessionen 
an Wertpapierd ienstleistungsunrernehmungen, Überwachung der Einhaltung der 
Wohlverhaltensregeln und der Organisationspflichten aller Erbringer von 
Wertpapierdienstleistungen 

1997 * 1 998 1 999 2000 2001 ** 

Anzahl in Mill 

Verarbeitete Wertpapiermeldungen 4,1  3 ,9 5 ,2 4, 1 

Anzahl 

Örtliche Prüfungen 2 4 1 5  1 3  

Erteilte Konzessionen 79 1 24 97 82 

Ermittlungsverfahren wegen 
I nsidermissbrauchs 1 6  1 1  18  1 4  

Erhebungen wegen Marktmanipulation 6 3 

Der Aufsicht unterworfen: 

Meldepflichtige Institute 900 950 994 

Wertpapierdienstleistungs-
unternehmungen 79 1 96 279 

Emittenren 1 38 1 58 1 94 1 99 

Gebarungsentwicklung * * *  

in Mill EUR 

Bilanzsumme 1 ,05 2,0 1 1 ,64 1 ,5 5  1 ,23  

Kostenerstattung gemäß § 7 W AG 0,58 2 , 19  2,98 3 , 1 7  2,94 

Auf teilung der Aufsichtskosten auf: 

Meldepflichtige Institute (75 %) 0,43 1,64 2,24 2,38 2,2] 

Emittenten (10 %) 0,06 0,22 0,30 0,32 0,29 

Wertpapierdienstleistllngs-
unternehmungen (5 %) 0,03 0,11 0,14 0, ] 5  0,15 

Btmd (10 %) 0,06 0,22 0,30 0,32 0,29 

Personal aufwand 0,33 1 ,26 1 ,6 1  1 ,74 1 ,79  

Personalstand 
Anzahl 

im Jahresdurchschnitt 7 24 30 34 37 

* Rumpfgeschäftsjahr 

** Daten für 2001 nur teilweise vorhanden 

*** doppisches Rechnungswesen 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bundes- ertpapieraufslcht 

1 0. April 

1 .  Mai 

1 .  Juli 

1 .  Jänner 

1 .  Jänner 

Chronologie 

1 997 

Bestellung des Direktors der BWA für den Zeitraum 
vom 1 .  Mai 1 997 bis 30. April 2002 durch den Bun
desminister für Finanzen. 

Einrichtung der BWA als Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit; Beginn des 
Rumpfgeschäftsjahres. 

Aufnahme eines Teils der behördlichen Tätigkeit 
(Überwachung der Wohlverhaltensregeln). 

1 998 

Beginn des Echtbetriebes des elektronischen Melde
systems für Wertpapiertransaktionen. 

1 999 

In-Kraft-Treten der Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen über die Kosten der Bundes-Wertpapier
aufsicht (BWA-Kostenverordnung), 
BGBI II Nr 23/1 999 idgF. 

200 1 

1 2 . Dezember Aufhebung einzelner Bestimmungen des Wertpapier
aufsichtsgesetzes durch den Verfassungsgerichtshof als 
verfassungswidrig - die Konstruktion der BWA ent
spricht nicht dem Organisationskonzept der Bundes
verfassung 

1 .  April 

2002 

Laut Finanzmarktaufsichtsgesetz erfolgte der vorge
sehene Übergang der BWA in die Finanzmarktauf
sichtsbehörde. 

Über E rsuchen des Bundesmin i s ters für Fi nanzen ,  Mag Karl-Heinz 
Grasser, gemäß Art 1 26 b Abs 4 B-VG, der RH möge besondere Akte der 
Gebarung der Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA) hinsichtlich der Erfül
lung des Gesetzesauftrages nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz sowie der 
Grundsätze der Sparsamkei t, Wirtschaftl ichkei t und Zweckmäßigkei t 
überprüfen, führte der RH vom Dezember 2000 bis März 200 1 bei der 
BWA e ine Gebarungsüberprüfung durch, die den Zeitraum ab 1 997 
(Gründung der BWA) umfasste. 

Der RH übermittelte seine Prüfungsmitteilungen im August 200 1 gleich
zeitig und gleichlautend an den Bundesminister für Finanzen, die Direk
tion der BWA sowie zur Information an den Beirat der BWA. Die Stellung
nahmen des B undesministers für Finanzen und der Direktion der BWA 
langten im September 200 1 und im Oktober 200 1  ein .  Der RH erstattete 
seine Gegenäußerungen im Oktober 200 1 und im Dezember 200 l .  
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40 

Rechtsverh ältn i sse 

E rrichtun� der B W A 

E rkennt n i s  des Ver
bssu ngs�c ri c h tshofes 

Geschäftspol it ik 

2 D i e  BWA wurde durch das Bundes�eserz über d ie Beaufs icht igung von 
\'Verrl'ap ierd ienst le l s tungen ( Wertpap i eraufs i ch tsgesetz - WAG), BGBI 
N r 7 ) " i 1 9l)(1 , als  Anstal t des i iffenr l  ichen Rechts mit e igener Rechtsper
sön l i c hkeIt  m i t  SItz in \'Vien e i nger ichtet . Ihr \'Vi rkungsbereich erstreckte 
s ich  auf das  gesamtl' B u ndes�ebiet ;  ih rc" Autiaben und Organi sat ion wa
ren im \'VAG �ere�el t .  A l s  Or�ane der B WA beste l l te der B undes m in i s ter  
fü r Fi nanzen ei nen D i rekto r  mit  fün f  jähriger A m tsdauer und e inen Beirat 
zur KOJl ( rol l e  der fi n,l n z l e l l en G e barun � .  A n fang Mai 1 99 7  nahm d i e  
B WA i h re G esch iiftstiit igkc i t auf. I n  d i esem Rumpfgeschäfts jahr war s ie  
g ro l.\te i l s  m i t  der O r�anisat ion i h rer I n s t i tut ion beschäft igt  und konnte 
kaum e i ne Aufsichtstii t igke i t  entfa l ten .  S ie  nahm ab I .  Jänner 1 998 den 
zu d iesem Zei tpunkt gesetzl ich vorgesehenen Vol lbetrieb auf. 

-' Aufg rund der Beschwerde e 1 1wr G ese l l schaft be i m  Verfassungsgerichtshof 
(VtGI I )  gegen e Inen abweIsenden Bescheid der B \'VA beschloss der VfGH 
im Juni 200 1 ,  d I t' Vert�lssungsnüJ.l i�kei  t e i n iger Best immungen des WAG 
von A m ts wegen zu ü berprüfen und hob im Dezember 200 1 versch iedene 
B est im mun�en des Gesetzes m i t  \'Virksamkci t  vom 1 .  Apri l  2002 als ver
t�lssun�sw id rig auf. 

I m  E i nz e l nen e n tsch ied der VIGH, dass d ie  Konstrukt ion der B WA ,  d i e  
e i ngesch rän kte Mögl ichkeit  d e r  Aufs icht  ü ber d ie  B WA d urch den Bun
desm i n i ster für F i nanzen bzw seine unzure ichende Weisungsbefugnis sowie 
d i e d e r  BW A Li hcrtra�cnen Kompetenzen - im Wesent l ichen Srrafbe
fug n i s ,  Konzcss ionserte i l u ng u nd -entz iehung - nicht  dem Organ isa
t ionskonzept der Bundesver[lssung entsprechen. Das Erkenntnis  des VfG H  
hatte z u r  Folge, dass <luch e inze lne Best i m m u ngen des A n fang Ju l i  2001 

vom Nat ional rat beschlossenen F i nanzmarktaufsichtsgesetzes, BGBI N r 97/ 
200 1 ,  den verLlssll11gsrechr l i clwn Erfordernissen anzupassen waren .  

C ;enüJ.l d e m  Finanzmarkt<lufsichtsgcsetz wurde die B\'V'A m i t 1 .  April 2002 

im \X/ege der Gesamrrechtsnachfolge auf die F inanzmarkraufsichtsbehörde 
Li berrragcn ,  wodurch sie als jurist ische Person unterg i ng .  

LI \X/est' n t l i che  Autiaben der  B \'V'A waren d i e  Markr- ,  E m i t tenren- und 
Börsenaufs ichr ,  ehe Ertei l ung von Konzessionen an \'V'ertpapierd iensr le is
ru n�slln ternehm un�en sow ie d ie  tJberwachung der E inhaIrung der \'V'oh l 
verlu l tensregel n und d e r  Organisat ionspH ichten aller E rbringer von  \'Vert
papierd i cnsrle istun�en . We i tere bzw ergänzende Zielvorgaben sei tens des 
B M F  hestanden laur Angaben der B\'V'A nicht .  

Die B WA erstel l te ab 1 9lJH gel tende Unternehmungsgrundsätze Lind e i n  
Le i t b i ld ,  wo r i n  s i e  durch Schaffung von Vertrauen den Fi nanzplatz Öster
re i ch st iirken wo l l te .  In Ih re r  Funkt ion als B ehörde überwachte s i e  den 
F i nal lzmarkr Lind schü tzte e len  A n le�er, während s ie als Dienst le ister d ie  
Marktte i lnehmer akt iv  betreure und i nform ierte . 

I hr Ziel  war es ,  vorbeugend z u  w i rken , wobei s ie  die effiziente Verfolgung 
von C ; ese t zesve r le t zunge n a l s  Te i l  der  Vorbeugu n g  ( Präven t io n )  sah .  
Durch d ie AufS I c h t  ü be r  e i n e n  w i c h r igen Te i l  des F inanzmarkres sol l te 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 47 von 215

www.parlament.gv.at



Leistungserbringung 

Marktaufsicht 

Aufsicht über 
Kreditinstitute 

Aufsicht über Wert
papierdienstleistungs
un ternehm ungen 

Aufsicht über 
Emittenten 

Bundes- ertpapieraufsicht 

ein Beitrag für eine funktionierende Wirtschaft geleistet werden.  Weiters 
sah die BWA die Kooperation mit internationalen Wertpapierorganisatio
nen und ausländischen Aufsichtsbehörden als ihre Aufgabe und erachtete 
die Medien als wichtige Multiplikatoren und Transporteure ihrer Anlie
gen und Informationen. 

4.2 Nach Ansicht des RH hat die BWA ihre gesetzlichen Verpflichtungen er
füllt .  Die darüber h inaus von ihr gepflegte Zusammenarbeit mit  auslän
dischen Aufsichtsbehörden und eine Medienpräsenz waren erforderlich. 

5 Die Überwachung der Meldepflichten und die Analyse der täglichen Mel
dungen über Wertpapiertransaktionen, d ie Aufklärung und Verfolgung 
von Verstößen gegen das Insiderhandelsverbot sowie gegen die Ord
nungsmäßigkeit und Fairness des Handels mit Wertpapieren stellten die 
Hauptaufgabe der BWA dar. Die BWA verarbeitete 200 1 4 , 1  Mill Melde
sätze (2000: 5 ,2 Mill). 

Im Jahr 200 1 wurden wegen Verletzung von Meldepflichten 1 36 (2000: 
34 1 )  Erhebungen eingeleitet und 1 34 (2000: 3 1 6) eingestellt. Im selben 
Jahr wurden 73 (2000: 2 l 4) Strafverfahren neu eingeleitet und 60 (2000: 
147)  durch Strafbescheid abgeschlossen. Zum Jahresende 200 1 waren 47 
(2000: 6 1 )  Verfahren noch offen. 

Weiters leitete die BWA 200 1 14 (2000: 1 8; 1 999: 1 1 ; 1 998: 1 6) Ermitt
lungsverfahren wegen möglichen Insidermissbrauchs ein, die - wie auch 
in den Jahren davor - zu keinen Verurteilungen führten. 

6 Im Rahmen der Überwachung der Kredit institute analysierte die BWA 
die bankaufsichtlichen Prüfberichte, zeigte Gesetzesverletzungen auf und 
führte örtliche Prüfungen durch. 

7 In d iesem Bereich stellten die Konzessionsertei lungen und die laufende 
Beaufsichtigung der Einhaltung der Konzessionsvoraussetzungen sowie 
die Notifizierungsverfahren (eine Vorgehensweise, die von diesen Unter
nehmungen einzuhalten war, wenn sie eine Zweigniederlassung in einem 
europäischen Mitgliedstaat errichten wollten) den Schwerpunkt der Tätig
keit der BWA dar. Für d ie Durchführung von Notifizierungsverfahren für 
Kreditinsti tute war hingegen das BMF zuständig. 

8 Neben der Medienbeobachtung von Emittenten erfolgte die Überwachung 
der Publ izi tätspflichten (Regelpublizität, Ad-hoc-Publizität, Beteil i 
gungsmeldungen). Von den im Jahr 2000 1 202 ( 1 999: 1 258) erhaltenen 
Meldungen entfielen mehr als die Hälfte auf die Veröffentl ichung von 
Quartals- und Jahresberichten, 20 % 0 999: 1 5  %) auf den Erwerb bzw 
die Veräußerung von Beteiligungen, Strukturveränderungen und Koopera
tionen; weiters gingen 60 0 999: 8 1 )  Stimmrechtsmeldungen ein. 
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Leistungserbringung 

Aufsicht über den 
Grauen Kapitalmarkt 

Aufsicht über die 
Wiener Börse AG 

Anlegerschutz 

Örtliche Prüfungen 

9 Im Mittelpunkt der Aufsicht über den "Grauen Kapitalmarkt" standen 
Ermitt lungen wegen dubiosen Verhaltens nicht konzessionierter Unter
nehmungen, Prüfungen möglicher Konzessionspflichten, Anzeigen wegen 
Erbringens von Finanzdienstleistungen ohne Konzession sowie die Markt
beobachtung. Die BWA leitete i m  Jahr 2000 9 0 999: 6) Sachverhalts
darstellungen wegen nicht konzessionierter Tätigkeit an Bezirksverwal
tungsbehörden weiter. Wei ters wurden 2000 50 0 999: 3 1 )  Verfahren 
wegen nicht konzessionierter Tätigkeit eingeleitet und davon 32 ( 1 999: 1 2) 
eingestellt. 

10 Die BWA war verpfl ichtet, das Handelsüberwachungssystem der Wiener 
Börse AG im Hinblick auf die erforderliche Überwachung der Handels
und Geschäftsabwicklung zu prüfen, wovon sie sich im Jahr 2000 durch 
örtliche Prüfungen überzeugte. 

1 1  Im Jahr 2000 langten bei der BWA insgesamt 5 5  0 999: 28) Anlegerbe
schwerden ein, davon 30 ( 1 999: 1 8) über Kreditinstitute und 1 3 0 999: 4) 
über Wertpapierdienstleistungsunternehmungen . Im Rahmen des Anle
gerschutzes war die BWA auch durch Informationsveranstaltungen für 
Anleger und durch die Auflage von Broschüren tätig. 

1 2. 1  Z u r  Erfül lung ihrer Aufsichtsaufgaben konnte d ie  BWA gemäß dem 
WAG auch örtliche Prüfungen durchfuhren, wobei jedoch vor jeder Prü
fung abgewogen wurde, inwieweit die im WAG normierten Ziele und 
Aufsichtsaufgaben mit einem gelinderen Mittel als einer örtlichen Prü
fung erreicht werden konnten. Die BWA nahm folgende örtliche Prüfun
gen vor: 

1 998 

Anlassbezogene Prüfungen 2 

Routineprüfungen 

Örtliche Prüfungen 2 

* genauere Daten für 2001 nicht vorhanden 

1 999 2000 200 1 * 

Anzahl 

2 1 1  

2 4 

4 1 5  1 3  

Die Prüfungskosten waren gemäß Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen über die Kosten der Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA-Kos
tenverordnung), BGBI II Nr 23/ 1 999 idgF, ab l . Jänner 1 999 den geprüf
ten Rechtsträgern gesondert vorzuschreiben, was auf der Grundlage des 
installierten Zeit- und Leistungserfassungssystems erfolgte. Die Kosten
erstattungen erfolgten d i rekt an die BWA und beliefen sich 1 999 auf 
0,02 Mill EUR und 2000 auf 0 ,09 Mill EUR, was einem Stundensatz von 
47 ,46 EUR ( 1 999) bzw von 49,34 EUR (2000) entsprach . Die Kostener
stattungen betrugen 200 1 0 , 1 8  Mill EUR. 

Einzelne Mitglieder des Beirats erhoben daraufhin den Vorwurf, dass die 
Kostenerstattungen für örtliche Prüfungen einen übermäßigen "budget
ausweitenden" Effekt hätten und die BWA damit  habe zusätzliche Ein
nahmen gestalten können. 
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Bundes- ertpapierauf Icht 

Leistungserbringung 

1 2 .2 Nach den Feststellungen des RH betrugen die Kostenerstattungen 1 999 
0,7 % und 2000 3 % der Gesamtkosten der BWA. Beim weitaus über
wiegenden Teil handelte es sich um anlassbezogene ört liche Prüfungen; 
weder 1 999 noch 2000 war ein übermäßiger "budgetausweitender" Erfolg 
gegeben. Allerdings sollten die Kosten für Routineprüfungen in der all
gemeinen Kostenumlage gemäß § 7 WAG und im Budget berücksichtigt 
und nur jene für anlassbezogene Prüfungen direkt weiterverrechnet wer
den. Hiefür wäre eine Anpassung der Gesetzeslage erforderlich. 

1 2 .3 Das BMF und die B WA schlossen sich der Ansicht des RH an und teilten mit, 

dass die ab 1 .  April 2002 geltende Gesetzeslage vorsehe, die Kosten aller Prii/un
gen der Finanzmarktau/sichtsbehiirde in die allgemeine Kostenumlage einfließen 

zu lassen. 

Konzessionen Rechtslage 

1 3  Das Finanzdienstleistungsgeschäft beinhaltete die Vermögensberatung (Be
ratung über d ie Veranlagung von Kundenvermögen), die Vermögensver
waltung (Verwaltung von Kundenportefeuilles mit Verfügungsvollmacht 
des Kunden) und die Vermittlung von Wertpapiergeschäften. Seit dem 
1 .  Jänner 1 998 war gemäß WAG dafür eine Konzession der BWA erfor
derl ich. 

Inhaber einer entsprechenden Gewerbeberechtigung per Stichtag 3 1 .  De
zember 1 997 , die bis zum 30. Juni 1 999 einen Konzessionsantrag bei der 
BWA einbrachten, konnten die Dienstleistungen im Umfang der Gewerbe
berechtigung bis Ende 1 999 erbringen. Ab 1 .  Jänner 2000 durften Finanz
dienstleistungen kei nesfalls ohne e ine Konzession der BWA ausgeübt 
werden. 

14 Die Dauer eines Konzessionsverfahrens war von Fall zu Fall unterschied
lich und hing von der Vollständigkeit und der Komplexität des Antrages 
ab. Die durchschnittliche Verfahrensdauer lag im Überprüfungszeitraum 
bei zehn bis zwölf Wochen; rourinemäßig zu erledigende Anträge wurden 
in der Regel in fünf bis acht Wochen bearbeitet. 

1 5  Zur Zeit  der Gebarungsüberprüfung waren fünf Mitarbeiter neben ande
ren Tätigkeiten auch mit  der Bearbei tung von Konzessionsanträgen be
fasst . Die BWA wendete für die Bearbeitung von Konzessionen in den 
Jahren 1 997 bis 200 1 insgesamt 1 1  301 Stunden auf, was einem Durch
schnittswert von 25 Stunden pro gestelltem Antrag entsprach. 

In den Jah ren 1 998 langten 209, 1 999:  1 1 0 , 2000:  1 1 8 und 200 1 :  
1 06 Konzessionsanträge e in .  Die BWA erte i l te 1 998:  79 ,  1 999: 1 24 ,  
2000: 97  und 200 1 :  82 Konzessionen; Ende 200 1 bestanden 3 2 1  aufrechte 
Konzessionen. 
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44 

Zusan1men w i rken 
zw i schen BWA und 
BMF 

Budget 

Rum pfgeschäfts j alu 
1 9\')7 

1 6. 1  Dit Zusammenarbe i t  zwischtn der B \X!A und dtm B M F  war von Beg inn  
an  von  Lnst l m m ig h- i ttn ,  i nsbesondert h t n s i ch c l i ch  de r  A usübung des 
Weisungsrechts d urch da, BMF und der Bet( ) lgung dur c h  die B\X!A, gt
pr�igt .  In ti ner grundlegendtn Besprechung im Mai 1 995 wurde der Direk
tor der B \X! A vom B M F  auf seine gemäß � )  WAG bestehende Weisungs
gebundenheIt gegen über dem Bundesmi n i ster für F i nanzen h ingewieseIl .  
D ie  vom D i rektor d n  BWA i n  der  Öffen t l i chke i t  vertretene Unabhän
g igh' i t  der R WA beziehe s ich nur  ,tuf das Verhä l tn i s  der B WA zu E mit
tenten ,  B,l11ken usw. 

\\fe i ters wurde dem Direktor empfohlen ,  die Kontakte zu den Med ien auf 
Standardf( )rmul ierungen zu reduzieren ,  um e ine mögl iche Verletzung der 
gemiiL'>  � 'i A bs .2 WAG aufer legten Verschw iegenhe i tspfl icht  und  e i n e  
daraus folgende mög l i che Amtshaftung d e r  Repub l i k  Österre ich zu  ver
meiden . 

1 6.2  Nach Auffassung des R H  hatte s ich das Zusammenwi rken von B WA u nd 
BMF, i nsbesondere i m  Bere ich der BMF-Fachaufs icht ,  verbessert .  Wei ter
h i n  erkennbare Re ibungsverl uste bei der Zusammenarbeit waren per'iO

nel ler Natur. 

H i ns i cht l i ch  der \X!eisungsbet() lgung durch den D i rektor der BWA ver
w ies der R 1 1  auf seine d iesbezügl ichen Ausführungen im SB 200 1 ' I  Ban
kenaufs icht  S . ') S  f ,  wOilach d i e  BWA dem als Weisung zu qual ifiz ieren
den Ersuchen der Bankenaufs icht  n i cht  nachgekommen war, d ie Diskont 
Bank AG h i ns icht l i ch  der E i n hal tung der \\foh lverhal tensbes t immungen 
im Zusam menhang mit der Btgtbung der R ieger Bank-Anleihe 1 <)9S zu 
prüfen .  

1 6  . .1 LlIIt Stdlllllgnelblllt deI" B \l/A Jdbell lllftrtlatloll,dc Stdl/{!ärclr 1111 /;,mk- l{/ld 
u er/jiajilc/"{/li/r/chtJrechtl/c!JCII B ere/ch die ojlera//one/le LI lIt1bhdllglgke/t el/ler 

A II/\!c/J/I/;e!Jiirc!e l"IJ/I po/tti.!cbell. kOllllllerz/eilell lI/1d //ltert:\JffiJbe.rt/llll11tfll [1/1-

/li/um I m: DIe J1o/itiJche UIl"Mti"/lgl<�ke/t /;ez!chc l lcb ,mc/! t!!l/die U'h!M(i"lIglg

kelt 1 '011 .Itt/elt/lehen In.rttlnzen. 

1 6.4 Der R H  erwiderte, die i n  � :'> WAG fes tgelegte \\feisungsgebundenhe i t  
des Dirtkrors der BWA �egenüber dem B undesmin ister für F inanzen könne 
n ich(  durch Standards internationaler E i n richtu ngen ersetzt werdtn .  

J 7  Die i m  Bundeshaushalt ausgewitsenen Beu;i�e stel l (en Gcldzuwe isungen 
des Bundes an d i e  BWA dar; die D ifferenzen zum A u fwand gemüß Ge

w i n n- und Verlusuechnung der B \\fA waren vor allem auf I nvest i t ionen 
und mehrjäh rIge Abschreibungen zurückzuführen .  

I H  Für  das RU ll1 pfgeschäftsjahr  1 9')7 waren ursprüngl ich  0,..+4 Mi l l  [ U R  an 
Ausgahen vorgesehen , dit in zwei Tranchen auf I ,  I S M i t l  E U R  angeho
ben wurden .  Begrü ndet wurde d ies von der BWA m i r  e inem aufzubauen
den M elde- u nd Analysewesen ,  der Aufsrockung von Personal , M iet- und 
A ussrattu ngskosten c!l"S Büros und laufenden Ausgaben .  
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Budget 

Budgets 1 998 und 
1 999 

Gesam tentwickl ung 

Bundes-Wertpapicraufsicht 

Unter Einrechnung ei nes Werkentgelts von 0,02 Mil l  EUR für durch
geführte Beratungstätigkeit - es bezog sich auf die Besetzung der Funk
tion eines Direktors der BWA - betrugen die Ausgaben 1 997 letztlich 
1 ,20 Mill EUR. 

1 9  Für 1 998 und 1 999 sahen die Bundesfinanzgesetze Ausgaben von j eweils 
3 ,05 Mi l l  EUR vor, was vom Direktor der BWA als zu gering für den 
weiteren Aufbau der Organisation bezeichnet wurde. Für den Fall ,  dass er 
d ie von ihm geforderten 3 ,48 Mill  EUR nicht erhalten würde, kündigte 
er  Leistungskürzungen - zB die Verschiebung der Aufsicht über die 
Einhaltung der Wohlverhaltens- und Complianceregeln durch Banken 
auf das Jahr 1 999 - an. 

Weiters könnten die Anschaffung eines Kostentechnungs- und Kosten
umlagesystems nicht durchgeführt und i nfolgedessen 1 998 keine Kosten
umlagebescheide erstellt werden. 

Das BMF wies den Direktor der BWA in seiner Reaktion darauf hin, dass 
er bei der Führung der Geschäfte der BWA als Alleinverantwortlicher die 
gesetzlichen Bestimmungen uneingeschränkt einzuhalten habe, was glei
chermaßen für den durch das Bundesfinanzgesetz eingeräumten Budget
rahmen wie für die Erfüllung der durch das WAG an die BWA gestellten 
Aufgaben gelte.  Daraufhi n  versicherte der Direktor, den gesetzl ichen 
Aufsichtsauftrag mit dem Budget von 3 ,05 Mill EUR bestmöglich erfül
len zu wollen. 

20. 1 Die veranschlagten bzw die verrechneten Ausgaben und Einnahmen der 
BWA entwickelten sich entsprechend den jeweiligen Bundesfinanzgeset
zen wie folge: 

1 997 1 998 1 999 2000 200 1 

in  Mill  EUR 

veranschlagte Ausgaben 0,65 3,05 3 ,05 2,9 1 2 ,9 1  

verrechnete Ausgaben 1 ,20 3,05 2 ,80 2 ,90 2 ,73 * 

veranschlagte Einnahmen 2 ,09 2 ,75 2 ,54 2 ,54 

verrechnete Einnahmen **  2 ,32 2 ,79 2 ,80 * 

* Vorläufige Werce, die rarsächlichen Ausgaben und Einnahmen liegen ersr mir  dem 
Rechnungsabschluss 2001 vor. 

** Aufgrund der mir 1 .  Jänner 1 999 in Krafr gerrerenen BW A-Kosrenverordnung fielen 
ersr ab 1 999 Einnahmen an. 

20.2 Die BWA hatte den ihr vom BMF alljährlich vorgegebenen Ausgabenrah
men - abgesehen vom Gründungsjahr, in dem für ihre betriebsfähige 
E inrichtung höhere Mittel erforderlich waren - eingehalten; d ies war 
nach Ansicht des RH in erster Linie auf eine erfolgreiche Anpassung der 
Ansprüche an die vorhandenen Budgetmittel durch den Direktor zurück
zuführen .  Unabhängig davon setzte sich der Direktor für eine Erhöhung 
der vorgesehenen Mittel ein. 

20.3 Die B WA teilte mit, die Bewilligung der Budgetmittel sei für sie nicht transpa

rent gewesen. 
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46 

Budget 

Konrrol le durch den 
Bei rat 

20A Der RI I \'erwit:s auf die seitens des BMF gefordt:rte und notwendige E i n
haltu ng des hudgetären Rahmens.  

2 1 . 1  G runds:itz l i c h  war d i e  Kontro l !t :  der finanz ie l l en  Gebarung d urch den 
Bt: i rat auf e me Gesamtbetrachtung des B udgets der B WA ausgt:ri chtn.  
Dem Bere ich der  Pt:rsonalkosten w idmete der  Bei rat besondert: Aufmerk
samkeit  und l id') sich vom Direktor der B WA wegen sei ner anhaltendt:n 
fi nanziel len Bedenken auch deta i l l ierte Unterlagen vorlegen .  

Wegen der durch den Anstieg des Personalaufwands z u  erwartt:nden maß
gebl i chen B lidget'luswei tung s t immte der Beirat weder dem ursprüng l ich 
vorgelegten Vierjahresplan 200()  bis  2003 noch dem Vierjahresplan 20( )  I 
bis  20( ) · 1 ,  der n>dllzierte Daten enthie l t ,  zu ,  E i n  Be iratsm i tg l ied sah in der 
Best i m m u ng des * ') B \'VA-Kostenverordnung, wonach die Aufwendun
gen für Sonder- u nd Routi neprüfungen i mmer vom geprüften U nterneh
men zu tragen waren ,  mög l i che Zie lkonf1 ik te, die s i ch  für den D i rektor 
der B \'V A aus der Durchführung von Prüfungen aus budgeüircn Gründen 
ergeben kiinnren .  

Dies  und die Kr i t ik  am Vierjahresplan führten zum Beschluss des Beirats, 
den B undes m i n ister für F i nanze n  über d i e  w iederholten E rsuchen  des 
Be i rats an den D i rektor der B WA zu e i ner mög l ichst  sparsamen Geba
ru ng zu unterr ichten sowie e i nen  Denkanstoß zur Ahiinderllng des * .) 
der BWA-Kostenverordnung zu geben . Dabei sol l te e i ne griiJ.)ere Bud
getplanungs- und Kostenrransparenz i m  Vordergru nd stehel1 . Der  D i rek
tor der BWA wies seinersei ts auf e i ne mögl ichst  sparsame Gebarung der 
BWA und d ie l Tnterschre i tu ng des B udgets 1 999 um 0,25 Mi l l  EUR h i n .  

Das B M F  vertrat d i e  Ansich t ,  dass e ine Abänderung der Kostenvorschrei
bung gemiilJ * 1  BWA-Kostenverordnung eme i nhalrl  iche Ä nderung dar
ste l le  und som i t  im \)(?ege e i ner  Gesetzesänderung  des \'\1 AG erfo lgen  
müsse.  Im H mbl i ck  auf  se ine  laufenden Ü berlegungen für e i n  Gesamt
Aufs ichtskonzept ,  das auch die B WA umfassen sol l te ,  wurde vorgeschla
gen , das Ergebn i s  d ieses Prozesses abzuwarten,  wei l  dam i t  auch el le Frage 
der Aufsichtskosten i nsgesamt behandelt werden würde. 

2 l . 2 Der R H  ste l l te fest ,  dass der Be irat d ie  F inanzgebarung der BWA streng 
prüfte und som i t d ie E inhai t ung der vorgegebenen Rahmenberriige eier 
B W A-Jahresbudgets wesent l ich bee inf1usste, wodurch ein zu erwartender 
Anst ieg der Ausgaben vermieden wurde. Wei ters bewi rkte der Beirat i m  
Zusam menhang m i t  seinen Konrrol lptlichten auch e i nen genaueren und 
detai 1 1  ierten Aufbau des Berichtswesens der B W A. 

2 1 , ." LlIIt ,\rlttti//II/g der B \VA um 'lrke die A nU fJfllhelt 1 '1)11 Ver!retem klJ.I!elljJjl/ebtl

,�,r U 11 tc m et)JJl/lIIge 11 1111 Beh"at Cilieil E IIIjlllJJ "11/ ellI: A 1If.;Hht, Im GlgW.ICI!:: 

::/iiil A lIlr/dl!.Irat eliler U nltmchlilllng, der uiil Furtun !cllld ,1,1' l! 1I!,i"II,I)JJI/Iil,� 

III/d "11 eier \'(IeltfrOl!U'leklllllg der Produkte IlIffre.rJ/trt Je/, Ihl/;I .lIeb der Belr"t 

IIle mit der 1\ 1I,�emtJJel/heit des BIIClgetr der B \'(IA /;tt�/.\.I !, 

2 IA Der R H  erwiderte, die Aufsicht des Beirats habe zu einer sparsamen F inanz
gebarung der BWA beigetragen.  A ngesichts der gesetz l ichen Konstruk
t ion  der  B WA erach tete e r  den Verg l e i c h  des Be i rats m i t  e i nem A uf
s ichtsrat als n icht z ie lführend.  
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Weitere Feststellung 

Finanzierung 

Kostenumlage gemäß 
§ 7 WAG 

Kostenrechnung 

Bundes-Wertpapleraufsicht 

22 Eine weitere Feststellung des RH betraf die Kontroll tätigkeit durch das 
BMF hinsichtlich der erforderlichen Plausibilitätsprüfungen und der Ein
haltung der Formalerfordernisse zur Abrufung budgetärer Mittel seitens 
der BWA. 

23 Die Finanzierung der BWA erfolgte durch monatliche Vorfinanzierungen 
aus dem Bundeshaushalt .  Gemäß § 7 WAG waren 90 % der Aufsichts
kosten unter Beachtung des Verursacherprinzips auf die meldepflichtigen 
Institute (75 %), Emittenten ( 1 0  %) und Wertpapierdienstleistungsunter
nehmungen (5 %) aufzuteilen; den Rest ( 1 0  %) trug der Bund. Aufzutei
len waren die Gesamtkosten der BWA nach Abzug der d irekt nach § 3 
BWA-Kostenverordnung zu ersetzenden Beträge und der sonstigen Er
träge der BWA. 

Die  Vorschreibung der Kosten erfolgte mittels Bescheides der BWA bis 
zum 3 1 .  Oktober des Folgejahrs .  Die Zahlungen der Kostenpflichtigen 
waren dem Konto des BMF gutzuschreiben; dem Bund oblag die Zah
lungseingangskontrolle und die Tragung des Ausfallsrisikos. 

24. 1 Das seit 1 998 bestehende Zeit-, Leistungs- und Kostenerfassungssystem 
sollte die Zuordnung der Kosten zu den e inzelnen Leistungen ermög
l ichen und damit die Grundlage für eine verursachergerechte Kostenum
lage auf die Kostenersatzpflichtigen bilden. 

Für die Jahre 1 999 und 2000 stellten sich die Kostenzuordnungen wie 
folgt dar: 

Kostenzuordnungen 1 999 2000 
in % 

Marktaufsicht 32 1 4  
---

Aufsicht Kreditinstitute 2 1  30 
----
Aufsicht Wertpapierdienst-
leistungsunternehmungen 20 23  

--
Aufsicht Emittenten 6 1 2  

Aufsicht Grauer Kapitalmarkt 5 6 

Aufsicht Börse 3 2 

Anlegerschutz 7 5 

Örtliche Prüfungen 8 

BMF 6 

1 00 1 00 

Die angeführten Leistungsbereiche orientierten sich an den neu definierten 
Strukturen des Zeit- und Leistungserfassungssystems für die Jahre 1 999 
und 2000. Die Kostenzuordnung für das Jahr 1 998 war für einen Ver
gleich nicht geeignet, weil der Schwerpunkt der Tätigkeit der BWA auf 
der Konzessionierung von Wertpapierdienstleistungsunternehmungen lag. 
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48 

Finanzierung 

Jahresabschi üsse 
1 997 bis 2000 

Personal 

Personal aufwand 

Weitere 
Feststellungen 

Organisation 

Aufbauorganisation 

24.2 Der RH wies darauf hin,  dass die Ergebnisse der Kostenzuordnung auf
grund des Zeit- und Leistungserfassungssystems der BWA der im WAG 
vorgesehenen Kostenaufteilung nur bedingt entsprachen, weil e inzelne 
Leistungen nicht verursachergerecht erfasst werden konnten. 

25 Im Rumpfgeschäftsjahr 1 997 betrug die Bilanzsumme der BWA 1 ,05 Mill 
EUR, 1 998 2 ,01  Mill EUR und verringerte sich bis 200 1 auf 1 ,23  Mill 
EUR, wobei in  allen Jahren ausgeglichen bilanziert wurde. Die Jahresab
schlüsse der BWA wurden von einer Wirtschaftsprüfungsunternehmung 
geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. 

26. 1 Der Personalaufwand ( i n  Klammer der Ante i l  am Gesam taufwand) 
betrug im Rumpfwi rtschaftsjahr 1 997 0,33 Mi l l  EUR (56 %) ,  1 998 
1 ,26 Mill EUR (58 %), 1 999 1 ,6 1  Mill EUR (54 %), 2000 1 ,74 Mill EUR 
(5 5 %) und 200 1 1 ,79 Mill EUR (67 %). Die Erhöhungen der Personal
aufwendungen waren auf die Zunahme der durchschnittlichen Mitarbei
terzahl und Gehaltserhöhungen zurückzuführen. Laut einer von der BWA 
erstellten Studie über einen Vergleich von sechs europäischen Aufsichts
behörden lag der Personalaufwand der BWA je Beschäftigtem im Durch
schnitt. 

26.2 Der RH wies im Hinblick auf den Personalkostenanteil von 5 5  % (2000) 
bzw 67 % (200 1 )  an den Gesamtkosten der BWA auf die Entwicklung der 
Personalkosten hin. 

27 Weitere Feststellungen des RH betrafen Stellenbeschreibungen, das Ge
haltssystem und die Personalausstattung der BWA. 

28. 1 Unter dem geschäftsführenden Direktor der BWA wurden sechs Organi
sationseinheiten ( in der Regel Abteilungen) eingerichtet, von denen zwei 
unterstützenden Charakter hatten. Aus der Organisationssttuktur wurden 
in der Folge Aufgaben- und Stellenbeschreibungen sowie Anforderungs
profile pro Mitarbeiter abgeleitet; später erfolgte eine weitere Präzisie
rung über Erfolgskriterien für d ie einzelnen Organisationseinheiten. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfu ng durch den RH l ief e in  e igenes 
"Strukturprojekt" unter der Federführung des BMF, in  dessen Rahmen die 
rechtlichen und organisatorischen Grundlagen für eine Allfinanzaufsicht 
ausgearbeitet wurden. 

28.2 Der RH fand eine übersichtliche und zweckmäßige Aufbauorganisation 
vor, wobei die flachen H ierarchieebenen positiv zu werten waren; zudem 
waren die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche klar definiert. 
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Organisation 

Ablauf- und 
Projektorganisation 

Fremdleistungen 

Bundes- ertpapieraufsicht 

29. 1 Ziel der BWA war es, eine Organisation nach privatwirtschafdichen Gtund
sätzen zu etablieren. Dabei ging man - teilweise mit Hilfe einer externen 
Beratung - nach den Prinzipien einer systematischen Organisationsent
wicklung vor. Zu Fragen der Organisation und Kommunikation wurden 
eigene Standards erarbeitet und formal für verbindlich erklärt; diese ent
hielten neben organisatorischen Regelungen und IT-Standards auch perso
nalpol itische Systeme und besonders umfangreiche Vergaberichdinien. 

29.2 Die BWA war im überprüften Zeitraum nach professionellen Gesichts
punkten und mit Hilfe von modernen Managementinstrumenten geführt 
und organisiert, wobei lediglich in einzelnen Bereichen, wie beim Vergabe
wesen, Ansätze zu einer organisatorischen Überregulierung zu erkennen 
waren. 

30. 1 Infolge des Zeitdrucks beim Aufbau der BWA beauftragte diese von 1 998 
bis 2000 eine externe Beratungsunternehmung, den Prozess der Organ isa
tionsentwicklung in der BWA durchgehend zu begleiten. Zu den wesent
lichen Unternehmenssteuerungskomponenten, die auf diese Weise entstan
den, zählten Gehaltssystematik, Teamentwicklung, Führungskräftetraining 
sowie eine eigene Zielvereinbarungssystematik. Die gesamten Beratungs
kosten betrugen rd 70 000 EUR . 

30.2 Der RH erachtete den Zukauf von Management- und Organisationswis
sen angesichts des Zeitdrucks in der Gründungsphase und angesichts der 
Größe der BWA für zweckmäßig. Die Wirtschaftl ichkeit d ieses Mittel
ei nsatzes wi rd von der Nutzungsdauer - bzw von e i ner mög l ichen 
Nachnutzung - abhängen.  

49 

Informationstechnologie 

Melde- und 
Analysesystem 

3 1  Das WAG sah bei der Marktaufsicht ab 1 .  Jänner 1 998 vor, die einlan
genden Meldungen nicht nur im H inblick auf formale Korrektheit und 
Vollständigkeit, sondern auch auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Somit 
hatte die BWA in  relativ kurzer Zeit die technischen Voraussetzungen für 
die Implementierung des erforderlichen Melde- und Analysesystems zu 
schaffen. 

32. 1 Im Mai 1 997 lag der BWA ein kombiniertes Angebot zweier Unterneh
mungen über die hard- und softwaremäßige Ausstattung des Melde- und 
Analysesystems von Wertpapiertransaktionen vor. Mangels eigener Perso
nalkapazität wurde eine externe Berarungsunternehmung mit der Über
prüfung des Angebots beauftragt .  Diese beurteilte die angebotenen Sys
teme sowohl inhaltlich als auch preislich als nicht zweckmäßig. 

Die letztlich gewählte Eigenentwicklung orientierte sich stark an der IT
Lösung des Deutschen Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel; 
die BWA-Lösung sah keine fix programmierten Auswertungsrouti nen, 
sondern flexible Auswertungen durch den hauseigenen Analysren vor. Da
durch war e ine raschere Anpassung an die  Anforderungen des Marktes 
und die Strategien der Marktteilnehmer möglich. 
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Informations technologie 

Weitere 
Feststellungen 

Interne Revision 

Revisionsordnung 

Prüfungsplanung 

Zufolge des gleichzei tigen Aufbaus der netz- und hardwaremäßigen In
frastruktur konnte das neue IT-System zur Entgegennahme und Verar
beitung von Wertpapiertransaktionsmeldungen Anfang Jänner 1 998 sei
nen Betrieb aufnehmen. In  den Jahren 1 998 und 1 999 erfolgten weitere 
Verbesserungen, wie die Entwickl ung von Programmroutinen zur Auf
deckung von Auffälligkeiten und Gesetzesverletzungen. 

32.2 Die Vorgangsweise bei der Auswahl und Einführung des automatisierten 
Melde- und Analysesystems und die Entscheidung zugunsten einer Eigen
entwicklung waren zweckmäßig. Das IT-System war in Bezug auf die ge
setzlich definierte AufgabensteIlung der BWA als angemessen zu beurteilen. 

33. 1 Weitere Feststellungen des R H  betrafen die nicht ausreichende Anzahl 
der IT-Mitarbeiter in der Gründungs- und Aufbauphase der IT sowie die 
IT-Kosten für Fremdleistungen. Die IT-Kosten waren vor allem auf das 
Sammel- und Analysesystem zurückzuführen und betrugen von 1 998 bis 
2000 insgesamt 1 ,48 Mill EUR . 

33.2 Nach Ansicht des RH war der gewählte Weg im Vergleich zum Zukauf 
eines Programmpakets als der kostengünstigere anzusehen, wobei im Fall 
der Nutzung dieses IT-Systems im Rahmen der Finanzmarktaufsicht die
se Großinvestition eine längere Nutzungsdauer und bessere Wirtschaft
lichkeit erreichen würde. 

34. 1 Für die mit den Aufgaben der Internen Revision beauftragte BWA-Ab
tei lung lag kein Grundsatzpapier, etwa im Sinne eines Revisionsstatutes, 
vor. 

34.2 Der RH regte an, eine schriftliche Revisionsordnung zu erstellen und for
mell zu beschließen, für welche die von der Arbeitsgemeinschaft Interne 
Revision ausformulierten Grundsätze herangezogen werden könnten. 

35 . 1  Die  jährlichen Prüfungspläne wurden von der zuständigen BWA-Abtei
lung gemeinsam mit dem Direktor der BWA erstel lt .  E ine mehrjährige 
Prüfungsplanung bestand zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht. 

35.2 Der RH empfahl eine mehrjährige Prüfungsplanung, welche die Abde
ckung aller Prüfgebiete in überschaubaren Zeitabständen gewährleisten 
soll; dabei wäre unter Berücksichtigung unterschiedlicher Risikoklassen die 
Auf teilung der einzelnen Prüffelder auf die nächsten Jahre vorzunehmen. 

35.3 Laut den Stellungnahmen des BMF und der B WA werde die Empfehlung des RH 
all/gegriffen. 
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Interne Revision 

Weitere 
Feststellungen 

Schluss
bemerkungen 

Bundes- er p pleraufsichl 

36 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen: 

( 1 )  Da sich die BWA laut WAG für die Innenrevision eines Wirtschafts
treuhänders bedienen konnte, erteilte sie zweimal jährlich einen entspre
chenden Auftrag . Angesichts der Größe der BWA erachtete der RH die 
Auslagerung der Agenden der Internen Revision für zweckmäßig. Er regte 
an, in regelmäßigen Abständen einen Wechsel des Wirtschaftsprüfers vor
zunehmen. 

Laut den Stellungnahmen des BMF und der B WA werde die Anregung des RH 

aufgenommen. 

(2)  Der Schwerpunkt der durchgeführten Revisionen lag auf den laufen
den Sachkosten einschließlich Budgetierung und Vergabeakte. Bei einer 
weiteren Prüfung wurden ein standardisiertes Prüfprogramm, eine ein
heitl iche Dokumentation und ein Musterprüfbericht ausgearbeitet. Ob
wohl die erarbeiteten Musterunterlagen als positiv zu beurtei len waren, 
war nach Ansicht des RH d ie Erstellung ablauforganisatorischer Regelun
gen und Dokumentationsvorgaben nicht Aufgabe einer Internen Revi
sion, zumal eine ex-post Prüfung dieser organisatorischen Vorgaben auf 
Zweckmäßigkeit durch den gleichen Prüfer kaum möglich ist. 

37 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

An den Gesetzgeber: 

Es sollten Überlegungen hinsichtlich einer Gesetzesänderung ange
stellt werden, wonach nur die Kosten für anlassbezogene örtliche 
Prüfungen den Geprüften direkt weiterverrechnet werden sollten, 
während Kosten für Routineprüfungen in der allgemeinen Kosten
umlage zu berücksichtigen wären. 

An d ie BWA bzw deren Rechtsnachfolger, die Finanzmarktauf
sichtsbehörde: 

( 1 )  Für die I nterne Revision sollte eine schriftliche Revisionsord
nung erstellt werden; weiters wäre eine mehrjährige Prüfungspla
nung vorzusehen. 

(2)  Die mit der Internen Revision beauftragten Wirtschaftsprüfer 
sollten in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. 

51 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)58 von 215

www.parlament.gv.at



52 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 59 von 215

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

BUWOG-Bauen und Wohnen GesmbH 

Die BUWOG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Bundes
bedienstete, Gesellschaft mbH (BUWOG) war eine gemeinnützige 
Bauvereinigung und bei der Berechnung der Mieten an gesetzliche 
Vorgaben gebunden. Die Mieten durften eine angemessene Verzin
sung der Eigenmittel der BUWOG enthalten. Die BUWOG unter
schritt deutlich die gesetzlichen Grenzen für die Eigenmittelverzin
sung, wodurch sich niedrigere Mieten ergaben. 

Seit 1 .  April 200 1 ist die Gesellschaft nicht mehr gemeinnützig; der 
Firmenwortlaut lautet nunmehr BUWOG-Bauen und Woh nen 
GesmbH. 

Kenndaten der BUWOG-Bauen und Wohnen GesmbH 

Eigentümer 

Unternehmungsgegenstand 

Leistungserstellung 

Unbebaute Grundstücke 

Verwaltungseinheiten 

davon Wohnungen 

Gebarungsentwicklung 

Bilanzsumme 

Bilanzgewinn 

Mitarbeiter 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Republik Österreich 

Errichtung und Verwaltung von Wohnungen im eigenen und im 
fremden Namen, Schaffung von Wohnungseigentum, Dienstleistungen 
im Datenverkehr für andere Bauvereinigungen 

1 996 1 997 1998 1 999 2000 

Fläche in m2 

189 000 172  000 1 1 5 000 1 33 000 1 29 000 

Anzahl 

30 295 30 852 31  789 32 3 38 32 7 10 

20 754 2 1 005 2 1  5 10 2 1 8 1 6  22 049 

in Mill EUR 

9 1 9  943 977 1 005 1 05 3  

1 1 ,6 14 ,0 1 3 ,6 1 4,7 14 ,7 

Anzahl 

93 95 93 93 95 

Der R H  ü berprüfte von Mai bis J u n i  2000 d ie  B UWOG-Gemein
nützige Wohnungsgesel lschaft für Bundesbedienstete, Gesellschaft mbH 
(BUWOG). Sei t  1 .  April 200 1 ist die Gesellschaft nicht mehr gemein
nützig, der Firmenwortlaut lautet nunmehr BUWOG-Bauen und Woh
nen GesmbH. 

Zu dem im Februar 200 1 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die 
BUWOG und das BMWA im April 200 1 Stellung. Das BMF verzichtete 
im September 200 1 auf eine Stellungnahme. Der RH gab im Februar 2002 
seine Gegenäußerung ab. 
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Verzinsung der 
Eigenmittel 

2. 1 Die BI  T \'VOG war b i s  zum ') 1 .  "'Lirz .:' I ) ( )  I e i ne tieme lnn ütz ltie 13auver
ci 11 I t'"u I lti· Bei der Berechnun� der M ieten war , ie an tiesetz l iche Vortiaben 
,c:chunden .  Die M ieten d u rften  dcmn,lch e i ne anticmessene Ve rz i nsunti 
der  F 1 ,�en m i r re  I der BU\V'OC; embal r en .  D l l' gesetz I i cben Regel u ngen 
üher li l c  I I i ihc  der E igell m i r reh c-r/ i ll \ u nti ündertcn s ich 1 11 den letz ten 
Jahre n  meh rfach .  Die a ngemessene Verz i ns u n,C: der E i�en lll ) ( tc l  du rfre 
dem I lach 

) ) 

_. I ! i ichstens I (;{ über dem Eckzi nssat/ l i egen (h i s  1 <)<) .» ) ;  

- hiichstells I (} u nter  dem Z i nssatz von Bausparkasscndarlehen l i etien 
( 1  <)<) 1 bis Ende August 1 99<) ; 

_ .  ti ru lltb;itz l id1 ,-) , 5  ('( (,lb 1 .  Septem ber I (Jl)') )  hcrratien und bis  zu e iner  
( ; rl llze erhi iht  werdl'n ,  d ie I r:; unrcr d e r  Seku lltLirll1arktrend l te der Bun
desan lc i hen des  jewe i l igen letzten Jahres la,C: , hiichstens aber auf ) ('; . 

Der R H  ste l l te fes t ,  dass d i e  B U \Xiü(; d ie z u Li ss i tien H iichsrz i ns s ;üze 
deut l ich u nte rschr i t t ;  deswetie!l schr ieh s ie  i h ren M ietern l1 iedritiere M ie
ten vor, als tiesetz l ich erlaubt gewesen \dre . 

Zu de!l Vorschr iften über d i e  Verz i nsunti dcr E itienml t te l  von tiCf11e l f1 n li t 
z itit'n Bauvcrei n ltiU lltien hält dcr RH ticnl'fl· l l  tl'sr :  

\X'enn clne 13auvere i n i g ung due Pro jekte m i t  E itien lll i t t c ln  fi nanZ ierte, 
kO!l l 1 (e  d ,ls für d ie M ieter im E rtiehnis  leUf<:r se i n  als e i ne  F i nanZ ierunti 
m i t  Fremd kap i ta l . Das war d a n n  der  Fal l ,  wcnn d i e  I-I iichs tti renze de r  
E itienm i ttelvcrzinsung - die a l s  Tei l  de r  M iete verrechnet wurde - den 
aktuel len Zi nssatz für H ypothekark red i t e  l'tbers t i eti . Aus dem Ges ichts
p u n k t  des  G e m e i n wo h l s  so l l te e i ne Bauvere i n i ti u llti in  d i e sem F a l l  
Frcmdmi rtel aufnehmen, um d i e  Mieten n iedrig z u  halten. Die E iticnmit
[cl  dürften dann n icht  e i ngesetzt werden .  Das würde aber der  tiesetzl i chcl1 
Anordnu l1ti , dass gemeinnütz itic Rauvere in igungen ihr Vermiitien der E r
fli l l unti i h rer Aufgaben zu widmen haben,  widersprechen .  

Der R H  h ie l t  d i e  bis 1993 geltende Best i mmung,  dass die E igl'l1 m i ttel
vcrZ l nsu nti höchstens 1 r;; über dem Eckz i nssatz l ietien darf, für zweck
mäüiger a l s  d i e  nachfolgenden Retieluntien .  I m  Fal l e iner erhöhten I n t1a
non heq ünde be i e i ner s tarren Verz i nsu ntisoberti renzc VOll ) r;; , wie  s i e  
derze i t  gesctzl ic h  vorgesehen i s t ,  d i e  GcLthr  e iner  Kaufkrafr m i nJerung 
der bgen m i t te l  der  je\ve i l igcn  R auvt' fe i n i g u ng .  I-l i ngetien würd e  d i e  
cbcn Ld l s  tieset z l ich vorgesehene Vcrz i nsungsunterti renze von ') , )  ( Ir  über
h i iht  SU fi ,  wenn  das Z i n senn i n' a u  VOI1 H y pothekarkred i tcl1 auf  un ter 
) , ) r ;  , i nk r .  

Di l> üherhöhte E i genmi tte l verz i nsu nti wl't rde dann zu  Lasten der  M Ieter 
tiehcn ,  we i l  d i e  M ieten dadurch hiiher w;iren .  E i ne Z i nsend ifferenz  von 
I (,:; wli rde d ie  M iete pro Quadratmeter im Monat um rd 2 E U R  erhöhen . 
Der R H  empfilh l  dem BMWA,  s ich um e ine Ä ndenll1ti des Wohnuntisge
meinnütz igkei tsgesetzes zu bemLi hen .  Demnach sollte d i e  Verz i n s Lll1ti der 
E itienmi ttel an solche Zinssätze tickn üpft sei l1 ,  d ie für d i e  M ieter tiünst i
tie Kond i t ionen für d ie  F i nanz ierunti von Wohnuntien s icherste l len .  
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Aufnahme von 
Hypothekardarlehen 

Sonstige 
Feststellungen 

BUWOG B uen und 

Wohnen Ge mbH 

3 . 1  Die Aufnahme von Hypothekardarlehen erfolgte durch d ie  BUWOG im 
Wege eines nicht offenen Verfahrens. Zur Angebotslegung wurden die 
großen österreichischen Banken und fallweise regionale Kredir insti tute 
eingeladen. 

3 .2 Der RH empfahl ,  die Aufnahme von Hypothekardarlehen im Wege eines 
offenen Verfahrens mit  ei ner unbeschränkten Anzahl von anbietenden 
Unternehmern vorzunehmen. Dadurch könnten die Finanzierungskosten 
gesenkt werden, weil diese Art des Vergabeverfahrens erfahrungsgemäß 
einen stärkeren Wettbewerb erzeugt. 

3 .3 Laut Stellungnahme der B UWOG werde sie dieser Empfehlung bei größeren 

Darlehensattfnahmen folgen. 

Das BMWA wies darauf hin, dass seiner Auffassung nach keine Pflicht bestehe, 
die Aufnahme eines Darlehens mit einem offenen Verfahren auszuschreiben. 

4 . 1  Die BUWOG erwarb 1 99 1  eine Liegenschaft in Graz-Andritz. Anfäng
l iche Planungen wurden nicht realisiert . Zwei Drittel  der Liegenschaft 
s ind ohne Bebauung wieder verkauft worden. Bis  Mitte 2000 war das 
restliche Grundstück noch immer nicht bebaut. 

4.2 Der RH empfahl, vor dem Ankauf von Liegenschaften die Chancen einer 
Projektrealisierung besser zu prüfen und den Ankauf von schwer verwert
baren Liegenschaften zu unterlassen. 

4.3 Laut Mitteilung der BUWOG sei die Verzögerung bei der Bebauung auf geä'nderte 

Marktverhä'ltnisse und auf unklare Vorgaben der Wohnbaufö'rderungsstellen 
zuriickzu/iihren gewesen. 

5 . 1  Die BUWOG erwarb 1 988 e ine Liegenschaft in  der Landeshauptstadt 
Salzburg .  Bereits zwei Jahre vor dem Kauf hatte sie einen Architekten be
auftragt, einen Vorentwurf für die Bebauung anzufertigen. Die Bebauung 
selbst verzögerte sich jahrelang. Die Ursachen dafür waren Einwände des 
Gestaltungsbeirats der Stadt, Anrainerproteste und Änderungswünsche 
der künftigen Mieter. 1 999 war schließlich Baubeginn. 

5 .2  Der RH bemängelte, dass der Planungsauftrag schon zwei Jahre vor dem 
Erwerb der Liegenschaft erteilt worden war. Er beurteilte die Haltung der 
BUWOG bezüglich der Bauverzögerung als zu nachgiebig und empfahl, 
geplante Projekte durchzusetzen, um verlorene Planungskosten zu ver
meiden. 

5.3 Laut Stellungnahme der B U WOG sei der Einschä'tzung und Beurteilung durch 

den RH aus heutiger - riit:kblickender - Sicht kein substanzieller Einwand 

entgegenzuhalten. 
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Schluss
hemerkungen 

(, Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlu ngen hervor: 

( I )  Die Ve r z i n s u ng der E ige n m i ttel s o l l te an solche Z i nssätze ge
knüpft sei n ,  die  für die Mieter günst ige Kond i t i onen für die Fi nan
z ierung von Woh nu ngen s icherste l len . D as B M WA sollte s ich um 
e i n e demen t s p rechende Ä nd e r u ng des Woh n u ngsge m e i n n üt z ig
keitsgeserzes hemühen . 

( 2 )  Die B U WOG sollte d i e  A ufnahme von Hypothekardarlehen i m  
Wege eines offenen Verfah rens vornehmen. 

<.3) Der A nkauf von schwer ve rwertbare n  Liegenschaften w äre zu 
u nterlassen. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

Prii fu ngserge b n i "  

Munitionslagerung 

Dem BMLV gelang mit Einführung einer IT-gestützten Munitions
verwaltung ab März 200 1 ein richtungsweisender Schritt zu einer 
vernetzten und controllingorientierten Logistikverwaltung. 

Das BMLV verwertete in den Jahren 1 996 bis 2000 einen Großteil der 
nicht mehr benötigten Munition. Teile der Munition wurden für an
dere Waffensysteme adaptiert, wodurch das BMLV 1 6,86 Mill EUR 
einsparte. 

Das BMLV verringerte von 1 993 bis einschließlich 2000 die Zahl 
der Munitionslager von 27 auf 20. Die verbliebenen Munitionslager 
waren im Jänner 200 1 zu 7 5  % - unter Berücksichtigung der nicht 
mehr benötigten Munition zu 67 % - ausgelastet. 

Bei Stilllegung der neun kleinsten Munitionslager, Schließung von 
drei Heeresmunitionsanstalten und Erhöhung der Produktivität im 
Lagerbereich ermittelte der RH langfristig Einsparungsmöglichkei
ten von rd 1 80 Arbeitsplätzen und von bis zu 4,07 Mill EUR jähr
lich. 

Kenndaten der Munitionslagerung im Jahr 2000 

Anzahl der Munitionslager 

Kaderstärke (Jänner 200 1)  

Personal- und Sachausgaben in Mill EUR 

Eingelagerte Munition 

Wiederbeschaffungswerr in Mill EUR 

Volumen in m 3 

Gesamtmenge in t 

20 

5 39 

1 5 ,26 

1 252 ,37 

41 1 29 

3 1 044 
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Prü fll ngsablall f und 
-gege nstand 

Rahmen
bed i ngungen 

Der R H  Li hLTl' rüfrc \ 011 Ok robcr ] ( ) ( ) ( )  111'; Miifl ] ( )( )  I cl ie  M lI ll i t ionsla ,�cr 
lks BMLV PrLi (ung" chwerp l Inkrl' \\,;[rl'l1 duell  Auslastun", u lld die I 'm 
seuunt: d e r  F lllpf(' l d ul lgen des R I  I - a u s  Sl' J llCr Gebarungsühcrprüfu ng 
Lagerb(,wl ftschaftll l\� --- h i ns l Chr i l ch  der  Verwertung von n i cht  mehr  1 11 

der E 1 I1 sarzorganisat lO il des Hecres vorgesehellen Waffensystc lllcll sow i e  
d l's  A u H)auc, c i m'<; I T -ges tützte ll Vnwal t u llgs-- l i n d  F ü h ru ng'i systems 
!Li r  d i e  l\ [ u lJ i t ion, laglT ( NTB 1 9lJ(l S .  I () ..., n,  

/u den PrLifu nplll i t te i l u ngen des  R I I  vom J u n i  ]()O l nahm das  BMLV 
i m  Oktoher ] ( )( ) ] Ste l l u ng:  der R H  \TrZlch tl'te auf c lfle Gegell:iußerung.  

2 D i e  M u n i t ion des B u ndeshceres lagertc m i t  mehr  a l s  99 (,:{ dcr  C ;csam t
menge hl.\\" dl" \1(!erts i 1 1  Muni  t ionslagcfIl des BMLV; der rest I iche A n te i l  
( i n ,besolldtl"l' M U ll i li O Il fLi r l-Iandtt:ut' fwaffe ll )  hd;md s i ch  i n  M u n i t lons
Idsten der Kasernen . 

D i e  M U ll i t iO lls lat:cr hatten d ie A u (�ahe, d i e' ,\1 u n  i r i o n  entsprechclld dell 
Si cherbei ts- l i nd  Vcrwa l ru ngsbes t I m m u ngt'll z u  lagern ,  zu Iwwacheil so
w i e  fü r d i e  A us b i l d u ng und fü r e i l l e ll etwaigeIl E i nsatz zeirgerech t  dell 
e i n ze l nc ll Vnhiinden zur  Vcr!Ligu llg L l l  s td k l J .  E i nzelnc M U ll i t tonslagn 
waren auch fLi r d l l' tl'l h n i 'iche Oberprüfun,g lIlld gegebenellt�d ls  Vernich
tung von �[ u l l i  t ion ZLlstiinJi g .  

Ve rwaltung d e r  Munition 

M u n i t ions
verwa l tu ngssyste!11 

U /ur Ze i t  der  Cdxlru llgs Liberprüfung w urde  der Bestand der MUll i t ion  so
wohl  auf IÜlld i sch gefü h rten Karte i karten a l s  auch IT-gestürzt  nachge
w iese n .  IT -C;eriüe waren n ur bCl  S i eben von 20 M u n i t i ons la,�ern i nsta l 
l i er t ;  die aus I ()H6 s tammende Softwa re war  fu n k t ional  l ed ig l i ch  für ehe  
Bestandsllachwe i s lI llg gee ignet .  

l),IS B M LV war  se i t  Hcg 1 l11l der  H()er Jahre lx'müht ,  e i n  modernes und IC I S 
t ungsfäh , ges I T-ges t ü t ztes Versorg ungsfü hr ungs- und -verwa l t u ngs
system zu  (' [ r i ch ten .  E nde 1 999 entsc h i ed s i ch  das  B M LV fü r e in  lll' U CS 

Pro jekt ,  wei l d i e  bisherigen Bemühungen ohne Ert(llg gebl ieben warm , 

A b  M�irz ] ( ) ( )  I führtc das BMLV e in  MUll i t ionsverwalrungssyste!11 bei a l lm 
2( )  M u n l t l o ll s l agefll a l s  Te i l  des neuen I T-gest ütz ten  Log i s t i k pro J e k ts 
e i n .  D ieses hcrü c b i c ht igte  sowoh l deli S i chcrhe i tsaspekt  hl'Llig l i l  h d e r  
E i n la,� e r u l l g d)('s [ i fll lll l l ngcn  p r( J  M U ll i t lonshaus  a l s  a ll ch  de ll bet r i t'hs
wi rrschafr l l clll' ll , conrro l l i l lgori enr iutcll Anqrz zur Führung e i nes M U ll i 
t ionsLtgns . 

. > . 2  D,llll j (  Kam das B M LV der Empji:h l u ilg des RH I NTB 1 9l)(l S,  ] 7 ( ) )  nach,  
d ie .M u n i t l ( ) Il S \'l'rwa l t u ll g  auch lwt r i c hs\\' i r r schafr l i c h  auszu r ichten . Deill 
Bl\fLV geLIIl,� d a lll J [  e i n  r i ch tungsweisender Sch r i t t  Z li (' i m' r  vernet zte l1 
und cOll tml 1 i ngorit 'nt lerten Log ist i kV('fwal tung .  
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Munitionslagerung 

Verwaltung der Munition 

Der RH regte an, die im neuen Logistikprojekt aufgezeigten Mögl ichkei
ten einer IT-gestützten, vernetzten, betriebswirtschaftlieh ausgerichteten 
Versorgungsführung und -verwaltung mittelfristig möglichst für alle 
Versorgungsbereiche zu nutzen. Die Anzahl der Arbeitsplätze für die Muni
tionsverwaltung in den einzelnen Munitionslagern wäre nach Einführung 
der neuen IT-gestützten Verwaltung auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLV werden die Empfehlungen des RH aufgegriffen 
werden. 

Nicht mehr benötigte 4. 1 Im Februar 1 996 lagerte das BMLV für zwölf nicht mehr in der Einsatzor-
Munition ganisation des Bundesheeres vorgesehene Waffensysteme Muni tion im 

Umfang von rd 5 400 t bzw 90,84 Mil l  EUR. Im Jänner 2001 war von 
dieser Munition nur mehr ein Prozent lagernd. 

Die Verwertung der alten Munition erfolgte überwiegend durch Ver
schießen bzw Sprengen auf heereseigenen Schieß- und Übungsplätzen .  
Durch den Verkauf von Messing- bzw Metallschrott erzielte das BMLV 
von 1 997 bis 2000 0,60 Mill  EUR Einnahmen. Die Umwidmung einer 
Teilmenge der nicht mehr benötigten Munition für ein im Bundesheer 
eingeführtes Arti llerie-Waffensystem führte zu einer E i nsparung von 
1 0,46 Mill EUR. 

Einen Verkauf von alter Munition zog das BMLV nicht in Erwägung. 

4.2 Der RH anerkannte, dass das BMLV die Empfehlung des RH (NTB 1 996 
S .  1 70), die nicht mehr benötigte Munition einer wirtschaftlichen Verwer
tung zuzuführen, erfolgreich umsetzte. 

5 . 1  Von März 1 996 b i s  Ende 2000 nahm das BMLV weitere sechs Waffen
systeme aus der Einsatzorganisation, wofür Munition im Umfang von rd 
4 200 t bzw 72,67 Mill EUR in den heereseigenen Lagern deponiert war. 

Das BMLV l ieß eine Teilmenge hievon für ein in  der Einsatzorganisation 
verwendetes Waffensystem adaptieren und erzielte damit eine Einsparung 
von 6,40 Mill EUR. 

5 .2 Der RH empfahl, die nicht mehr benötigte Munition - wie in den ver
gangenen Jahren - rasch und wirtschaftlich zu verwerten.  

5 .3  Das BMLV sagte dies zu. 

Heeresmunitionslager und -anstalten 

Stillgelegte 
Munitionslager 

6. 1 Das BMLV bemühte sich, infolge der Neustrukcurierung des Bundeshee
res auch die Struktur der Munitionslager an die neue Heeresstärke anzu
passen. Es verringerte von 1 993 bis einschließlich 2000 die Zahl der Muni
t ionslager von 27 auf 20. Das Munitionslager (Stollenanlage) Perneck 
wurde zwar geschlossen, aber nicht verkauft .  Seit der Schließung im Mai 
1 998 fielen bis Ende 2000 für Erhaltung und Sicherung dieser Stollen
anlage durchschnittl ich 23 400 EUR je Monat an. 
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Heeresmunitionslager und -anstalten 

Auslastung der 
Munitionslager 

Heeresmunitions
anstalten 

Auslastung der 
Munitionsfacharbeiter 

6.2 Der RH wertete die zielorientierte Verringerung der Munitionslager posi
tiv. Er empfahl, das Munitionslager Perneck zu verkaufen, um Einsparun
gen zu erzielen. 

6.3 Laut Mitteilung des BMLV werde der Verkauf der Stollenanlage Perneck ange
strebt. 

7 . 1  Die  Auslastung der Lagerkapazität der einzelnen Munitionslager lag zwi
schen 33 % und 90 %. Die Lagerkapazität der 20 Munitionslager war mit 
Stichtag 20.  Jänner 200 1 zu 75 % ausgelastet. Unter Berücksichtigung 
der nicht mehr benötigten Munition ergab sich eine Auslastung der Muni
tionslager mit tatsächlich einsetzbarer Munition von 67 % .  

7.2 Nach Auffassung des RH ist die Führung eines Munitionslagers ab einer 
durchschnittlichen Auslastung von 80 % - mit tatsächlich einsetzbarer 
Munition - betriebswirtschaftlieh gerechtfertigt. Er empfahl, die Struk
tur der Munitionslager mittelfristig (etwa bis zum Jahr 2005) auf eine 
Auslastung von 75 % und langfristig (etwa bis zum Jahr 20 1 0) auf 80 % 
auszurichten . Bei e iner Sti l l legung der neun kleinsten Munitionslager 
wären langfristig Einsparungen von 1 2 5  Arbeitsplätzen, jährlichen Per
sonalkosten von 2 ,40 M i l l  EUR und jährl ichen Betriebskosten von 
0,22 Mill EUR möglich. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMLV werde eine Erhöhung des Auslastungsgrads der 
Munitionslager unter Berücksichtigung militiirischer Notwendigkeiten angestrebt. 

8. 1 Das BMLV verfügte über sieben Heeresmunitionsanstalten, die zwischen 
ein und sieben Munitionslager leiteten und verwalteten. Die Zahl der Ar
beitsplätze in einer Heeresmunitionsanstalt betrug 46 bis 1 70;  davon wa
ren für d ie  Versorgung und Verwal tung des eigenen Personals 1 3  bis 
3 5  Arbeitsplätze eingerichtet. Der Anteil des Personals dafür war umso 
größer, je weniger Bedienstete die Heeresmunitionsanstalt aufwies, und 
betrug zwischen 17 % und 35 % .  

8.2 Der RH empfahl, die Heeresmunitionsanstalten im Zuge der Neustruktu
rierung der Munitionslager auf eine betriebswirtschaftlieh vertretbare An
zahl zu verringern. Allein bei der Schließung von drei Heeresmunitionsan
stalten könnten langfristig 46 Arbeitsplätze und jährlich 1 , 1 6  Mill EUR 
Personalkosten sowie 0, 1 5  Mill EUR Betriebskosten eingespart werden. 

8.3 Laut Mitteilung des BMLV werde eine Verringerung der Anzahl der Heeresmuni
tionsanstalten geprüft werden. 

9. 1 Die Tagesleistung an bewegter Munition (Ein- und Ausgang) pro Muni
tionsfacharbeiter lag zwischen 70 kg und 2 459 kg, im Durchschnitt lag 
sie bei 565 kg. 

9.2 Als Richtwert für die tägliche Bewegungsgröße an Munition könnten für 
einen Munitionsfacharbeiter vier Tonnen zugrunde gelegt werden; unter 
d ieser Annahme waren alle 1 27 Munitionsfacharbeiter im Durchschnitt 
nur zu 14  % ausgelastet. Bei entsprechend erhöhter Tagesleistung könnten 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 67 von 215

www.parlament.gv.at



Munitionslagerung 

Heeresmunitionslager und -anstalten 

Schluss
bemerkungen 

50 Munitionsfacharbeiter eingespart werden .  Davon wurden bereits 43  
be i  der Sti l l legung der  neun kleinsten Munitionslager rechnerisch be
rücksichtigt. Der weitere Abbau von sieben Munitionsfacharbeitern würde 
jährlich Einsparungen von 0, 1 5  Mill EUR ermöglichen. 

Der RH regte an, die Zahl der Munitionsfacharbeiter in  den Munitions
lagern auf Basis von vier Tonnen zu bewegender Munition (Ein- und Aus
gang) pro Tag und Munitionsfacharbeiter neu zu berechnen. 

9.3 Das BMLV teilte mit, dass mittel- bis langfristig eine Verringerung der Zahl der 
Munitions/acharbeiter angestrebt werde. 

10  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die Struktur der Munitionslager wäre mittelfristig auf eine Aus
lastung - mit tatsächlich einsetzbarer Munition - von 75 % und 
langfristig auf 80 % auszurichten. 

(2) Die vom RH erhobenen bezifferbaren Einsparungspotenziale be
trafen jedenfalls 

- Verringerung der Heeresmunitionsanstalten auf eine betriebs
wirtschaftlieh vertretbare Zahl; jährliches Einsparungspotenzial 
1 , 1 6  Mill EUR Personalkosten sowie 0, 1 5  Mill EUR Betriebskosten. 

- Stilllegung der neun kleinsten Munitionslager; j ährliches Ein
sparungspotenzial 2,40 Mill EUR Personalkosten und 0,22 Mill EUR 
Betriebskosten. 

- Verbesserung der Auslastung der Munitionsfacharbeiter; ein wei
teres Einsparungspotenzial von 0, 1 5  Mill EUR Personalkosten (ein 
Großteil des Einsparungspotenzials ist schon rechnerisch bei der er
wähnten Stilllegung berücksichtigt). 

(3)  Die Möglichkeiten einer vernetzten betriebswirtschaftlieh aus
gerichteten Versorgungsführung und -verwaltung wären für alle 
Versorgungsbereiche zu nutzen. 

(4) Die nicht mehr benötigte Munition wäre rasch und wirtschaft
lich zu verwerten. 

6 1  
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Prü fll ng..,crgcbni�..,c 

Siedlungswasserwirtschaft - Evaluierung des 
Umweltförderungsgesetzes 

Mit dem Umweltförderungsgesetz (UFG) erfolgte 1 993 eine Neure
gelung der gesamten U mweltförderung des Bundes einschließlich 
der Siedlungswasserwirtschaft. Die finanzielle Abwicklung erfolgte 
nach einem komplexen System, an dem mehrere Stellen beteiligt 
waren und das verschiedene Rechnungskreise beinhaltete; mehrere 
Novellen zum UFG und den Finanzausgleichsgesetzen waren dabei 
erforderlich. 

Von dem 1 993 bis 2 000 zur Verfügung stehenden Förderbarwert 
von 2 789 Mill EUR waren 2 7 5 2  Mill EUR an Förderungen zuge
sagt worden. Tatsächlich ausbezahlt wurden 693 Mill EUR. Der RH 
empfahl eine inhaltliche Überprüfung und Änderung der bestehen
den Kostenschätzungen für förderbare I nvestitionen sowie ein An
denken von alternativen Förderungsszenarien. 

Die Finanzierung der Förderungsmittel erfolgte aus Mitteln des Fi
nanzausgleichs und dem Vermögen des Umwelt- und Wasserwirt
schaftsfonds (UWF). Das Reinvermögen des UWF erhöhte sich bis 
Ende 2000 auf 1 279 Mill EUR. Nach Auffassung des RH wäre der 
Einsatz seiner Mittel lediglich zur Abdeckung der Spitzenbelastun
gen bei der Liquid ität zweckmäßig, um dadurch die  Belastung 
künftiger Budgets möglichst gleichmäßig zu halten. Grundsätzlich 
regte der RH ein Überdenken des gesamten Systems der Finanzie
rung und Förderung wegen der nicht ausreichend transparenten 
Vorgangsweise und der damit verbundenen Abstimmungs- und 
Verrechnungsprobleme an. 

Beim UWF wurde ein bereits im Dezember 1 998 kündbarer Kredit 
- trotz vorhandener Mittel - erst im März 200 1 auf Betreiben des 
RH rückgezahlt. Der RH errechnete daraus einen Vermögensnach
teil von 1 ,6 Mill EUR für den UWF. Die vorzeit ige Rückzahlung 
führte wiederum zu einer Zinsersparnis von 1 ,2 Mill EUR. 

Der RH hatte bereits 1 999 anlässlieh seiner Gebarungsüberprüfung 
hinsichtlich der Konsol idierungspakete empfohlen, den Verkauf 
der im UWF verbliebenen Darlehen voranzutreiben. Obwohl im 
Jun i  1 999 Darlehen von 9 5 9 , 3  Mill  EUR verkäufl ich gewesen 
wären, erfolgte ein Verkauf erst im Juli  2000. Der RH errechnete 
daraus wegen der ungünstigen Zinsentwicklung einen Mindererlös 
von mindestens 3 5  Mill EUR und empfahl - unter Beachtung der 
Zinsentwicklung - den Verkauf der restlichen Darlehen des UWF. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Grundlagen 

Entwicklung der 
Siedlungswasser
wirtschaft 

U mwel tförderungs
gesetz 

Insgesamt stellte die Vergabe der Förderungen des Bundes für die 
Siedlungswasserwirtschaft ein funktionierendes und für die Ver
besserung der Umwelt erfolgreiches System dar, welches jedoch 
aufgrund seiner Komplexität eine schwer nachvollziehbare Geba
rung aufwies. Die Vielzahl der befassten Stellen führte zu langwie
rigen Verwaltungsabläufen. 

Kenndaten der Förderung der Siedlungswasserwirtschaft 

Rechtsgrundlagen Umweltförderungsgesetz (UFG), 
BGBI Nr 1 85/1 993 idgF, 
Förderungsrichtlinien des BMLFUW 

Entscheidende und 
durchführende Stellen 

BMLFUW und Kommunalkredit Austria AG 
(Abwicklungsstelle) 

Gebarungsumfang 

Zusage rahmen 
Zugesagter Förderbarwert 
davon für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

Forschungsförderung 
betrieblichen Abwassermaßnahmen 

Tatsächliche Auszahlungen 
davon aus FinanzatlSgleichsmitteln 

davon atlS Mitteln des Umwelt- lind Wasserwirtschafts fonds 

Insgesamt gefördertes Investitionsvolumen 

1 993 bis 2000 
in Mill EUR 

2 788,82 
2 752,04 
2 685 ,27 

7 ,85 
58,92 

692,99 
595,23 

97, 76 
7 977,47 

Der RH überprüfte von September bis Dezember 2000 die Gebarung des 
BMLFUW im Hinblick auf die Förderung der Siedlungswasserwirtschaft 
(Umweltförderungsgesetz). Zu den im Juli 200 1 übermittelten Prüfungs
mittei lungen nahm das BMLFUW im Oktober 200 1 Stellung. Der RH 
erstattete seine Gegenäußerung im November 200 1 . 

2 Im Jahr 1 987 wurde durch das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsge
setz der Wasserwirtschaftsfonds mit  dem Umweltfonds zum Umwelt
und Wasserwirtschaftsfonds (UWF) vereinigt. Nachdem 1 992 bedeuten
de Probleme beim UWF festgestellt worden waren, erfolgte eine Neure
gelung der gesamten Umweltförderung des Bundes durch das Umwelt
förderungsgesetz (UFG). 

3 . 1  Das UFG sieht d ie  Förderung von Wasserversorgungs- und Abwasserent
sorgungsanlagen, betrieblichen Abwasserentsorgungsanlagen und sonsti
gen innerbetrieblichen abwasserbezogenen Maßnahmen in Form von Zin
sen- oder Annu i tätenzuschüssen zu Darlehen m i t  e iner  höchstens 
2 5-jährigen Laufzeit oder als Invest itionszuschuss vor. Adressaten der 
Förderung können Gemeinden, Unternehmen, Betriebe von Gebietskör-
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Grundlagen 

Investitionskosten
schätzungen und 
Förderungsbedarf 

Siedlungswa se Irtschaft 

- Evalulerun d s UFG 

perschaften und Landesgesellschaften - die im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs- oder 
Schlammbehandlungsanlagen errichten oder betreiben - sein. 

Der Förderungssatz beträgt laut den nach dem UFG erlassenen Förde
rungsrichtlinien* grundsätzlich 20 % und kann unter bestimmten Vor
aussetzungen bis zu 60 % angehoben werden. Novellen zum UFG (BGBI I 
Nr 96/ 1 997) und das Budgetbegleitgesetz 200 1 (BGBI I Nr 142/2000) er
möglichten eine Pauschalierung der Förderung. 

*Zwei Förderungsrichrlinien des BMLFUW: für die kommunale Siedlungswasserwirr

schaft sowie für betriebliche Abwassermaßnahmen, novellierr mit 1 .  November 2001 

Die Abwicklung der Förderungen erfolgte durch die Kommunalkredit  
Austria AG (KA). Wesentliche Voraussetzung für die Zuerkennung einer 
Förderung war das Vorl iegen einer wasserrechtlichen Bewil l igung. Die 
Antragsteller konnten allerdings im wasserrechtlichen Verfahren nicht zu 
den im UFG vorgesehenen Variantenuntersuchungen verpflichtet werden. 

3.2 Der RH regte an, der Variantenuntersuchung weiterhin die entsprechen
de Bedeutung zuzumessen und diesbezüglich eine gesetzliche Harmoni
sierung mit  dem Wasserrecht anzustreben.  

3 .3  Das BMLFUW teilte diese Ansicht und bezeichnete die Prüfung möglicher Vari
anten als wesentlichen Bestandteil des Förciemngssystems. 

4 . 1  Seit einer 1 997 durchgeführten Schätzung des förderbaren Investitionsvo
lumens wurden in jährlichen Fortschreibungen die gewährten Förderun
gen berücksichtigt und bundesländerweise der noch offene Investitions
und Förderungsbedarf ermittelt .  Die letzte Fortschreibung ging - bei 
einem Betrachtungszeitraum von 200 1 bis 20 i 2 - von einem förderba
ren Investitionsvolumen von 1 1 , 5  Mrd EUR und bei einer angenomme
nen Förderungsintensi tät von 32 % von einem Barwertbedarf in Höhe 
von 3,7 Mrd EUR aus. Bei den bestehenden Fördetungsmöglichkeiten er
rechnete sich für d ieses Investitionsvolumen eine Unterdeckung der erfor
derlichen Förderungsmittel von 1 , 1 Mrd EUR für den obigen Zeitraum. 

4.2 Wegen der teilweise beträchtlichen Abweichungen der geförderten Bau
maßnahmen von den ursprünglichen Schätzungen in einzelnen Bundes
ländern sollte eine inhaltliche Überprüfung und Änderung der vorliegen
den Kostenschätzungen erfolgen.  Auf Basis dieser revidierten Schätzung 
und der vorhandenen Förderungsmittel wären sodann erforderlichenfalls 
alternative Förderungsszenarien zu überlegen.  

4.3 Das BMLFUW schloss sich der Ansicht des RH an und beabsichtigte, dieses Pro
blem im Arheitskreis Bund-Uinder zu diskutieren. 
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F inanzieru ng lind Förderung 

Z usagerahmen 5 . 1  Die fi nanz i e l l e  Abwick l ung der Fi i rderungen erf()lgte nach e inem komple
X U l  Sys tem,  an dem mehrere Stellen bete i l ig t waren u lld das verschiedene 
R ec h n u ngskrei se bein h.t l tete. Da� BMLFUW genehm igte fü r Zwecke der 
S i ed l u ngswasserw i rtschaft j :ihr l i ch  Förderu ngen in H iihe e i nes im U FG 
best i m mten Barwertbetrages ( N ormal rah m e n ) .  D u rch mehrere Novel len 
ZU Ill UF(; wurde ü berdies ehe Miig l ichkei t  geschaffen ,  Z Lls�itz l iche Fiirde
rungen (SondertranchelI )  zuzusage n ,  deren I Ii ihe eben[�l 1 l s  .1 1 s  Barwerrbe
t r.lg best immt  wu rde.  Aufg rund d i eses Zusagerahmens standen von I ')').) 

bis  .2() ( ) ( )  fdgende Betr:igc zur Verfügung:  

]\;orm,d r'lhmen SOllllt-nranchen Vorgntf 

1 11 M i l l  ECR 

Gesamtsumme 

( fiirJerbarwerr ) 

Bei der Zusage von Fiirderungcn wurde i m  E i l1Zel f�l l l  n i c h t  zwischen För
de ru ng ( Normalrahmen ) u n d  z l lsjtz l i c h e r  Fi irdcrung ( Sondertranche n ) 
u lHerschi nk ll . \'Ved fü r z usärzl iche Förderungen geset z l i ch  d i e  Wieder
ausn u r z u ng s m iig l i c h k e i t  e i ngl'f�i um t worden war, wurden nacht räg l i c h  
a l k- F(i rdl'fu ngszus'lgen , bel denen d i e  zugesagten M i tte l  n icht  v() l l st�in
d ig au sgen utzt  \vu rden ,  .ds  zus:irz l i che Förderungen angesehen . Das b i s  
E nde .20()O a u s  d iesem Titel fre i  gewordene Zusagevolumen betrug i nsge
samt I j I M i l l  E U R  m i t  stark steigender Te ndenz.  

) . 2  Nach A u ffa ssung des  R I 1  w.l r  d i e  gewäh l te Vorgallgsweise ,  a l le n i c h t  
vol l s tiind ig <lusgen urzten M i tte! nachtrjg l ich als zusärz l iche Förderungen 
zu bet r'le hten , im H i nb l i ck  auf das E in j ähr igke i ts pr i nz i p bei  Förderun
gen (Norma l rah m e n )  p rob l emat isch . Die  dazu d ur chgeführten  Bnech
n u n,�en waren sclnver  n'lchvo l l z iehbar und som i t  w e n i g  transpare n t .  

Förderungszusagen 
und -auszahlungell 

(, Die Fiirduungszusagen beruhten auf e i n e m  bes t i m m ten forderbaren I n 
vl" t i t i onsvo l u m c n ,  e i nem anzuwendenden Fiirdersatz und  e i nem Fiirder
ha rwerr . Letzterem lag der  Abzi nsu ngsfa ktor zugrunde, der bei  der jewei
l i ,� e n S i t z u ng e i n e r  z u r  B e ra t u n g des  z u s t ;i ll d i g c n  B u n d e s m i n i s t e rs 
e i nger ichteten Komm ission angewendet wurde.  Von I ,),) .) bis  2 ( )O( )  gab 
es f()lgende Fiirderungszusagen :  

k ( ) m munale 

S i eJ l u llg,

W'lSStTW i rrsc hafr 

Forschungs

l i irdl'fl lng 

betricb l i lh e  

Abwassl"r

mal.\nah men 

Fördcrullgszusagen 

i n spesamt 

ausbezah l te 

Förderllngen 

.2 68 5 ,.27  

I II M i l l  El' 1{ 

5 1> ,9.2 .2 7 ') .2 ,0 1 

Vor allem i n  den ersten Jahren wurden trotz hoher Fiirderungszusagen nur  
geri nge Bet riige ausbezahl t  ( I 'N ) :  oA M i l l  n JH. ;  2000: 1 85 ,8 Mi 1 1  EU R ) ,  
wei l  d ies dem jewe i l igen Bau[()ftschr irr  u n d  der I nanspruchnahme des zins
gestützten Kredi ts entsprach .  Som i t  konnten i n  den letzten Jahren bedeu
tende lktriige zugesagt werden, ohne dass s ie  sofort zu bedecken waren.  
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Finanzierung und Förderung 

Siedlungswasserwirtschaft 

- Evaluierung des UFG 

Aufbringung der 
Mittel 

Liquiditätsbedarfs
rechnungen 

Beurteilung des 
Finanzierungssystems 

7 . 1 Die Finanzausgleichsgesetze regelten seit 1 993 unter anderem die Auf
bri ngung der Mittel für die Förderungen i n  der Siedlungswasserwirt
schaft. Die Mittel sollten für den Normalrahmen durch Teile verschiede
ner Steueraufkommen sowie durch Beiträge der Länder finanziert und 
vom BMF auf e inem Sonderkonto Siedlungswasserwirtschaft verwaltet 
werden.  Nachdem 1 996 die Dotierung des Sonderkontos ausgesetzt wor
den war, wurde das BMF 1 997 ermächtigt, im E invernehmen mit  dem 
BMLFUW die Abzüge und Beiträge durch Verordnung ganz oder teil
weise auszusetzen, was 1 997 und 2000 erfolgte. 

I nsgesamt wurden von 1 993 bis 2000 990,4 Mill EUR (9 1 9,5  Mill EUR 
aus Steuerantei len und 70,9 Mi l l  EUR aus Länderbei trägen) für d ie  
Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft zur Verfügung gestellt. Ende 2000 
betrug der Sonderkontostand 5 29,5 Mi l l  EUR. Die zur Bedeckung der 
zusätzlichen Förderungen (Sondertranchen) erforderlichen Mittel waren 
h ingegen dem Bund aus dem Reinvermögen des UWF zu erstatten.  

7 .2 Somit  erfolgte gegenüber dem ursprünglichen Konzept der Mittelauf
bringung aus dem Finanzausgleich in  Höhe des Zusage rahmens ab 1 996 
eine Systemänderung, wonach eine Dotierung des Sonderkontos nur noch 
entsprechend dem jährl ich zu erwartenden Liquiditätsbedarf stattfand . 
Bis zum Jahr 2004 erscheint - mit den im Finanzausgleichsgesetz 200 1 
vorgesehenen Leistungen, den Zahlungen des UWF und dem derzeitigen 
Bestand auf dem Sonderkonto Siedlungswasserwirtschaft - die Finanzie
rung der Auszahlungen gesichert. 

8. 1 Unter Berücksichtigung des von 2002 bis 2004 bestehenden gesetzlichen 
Förderungszusagerahmens von jährl ich 2 1 8  Mi l l  E U R  ergab s ich bis 
2032 - der letztmögl ichen Endfrist für die zinsgestützten Kredi te -
ein Liquiditätsbedarf von insgesamt 6 424,3 Mill EUR, wobei von 200 1 
bis 2020 jährlich zwischen 232 ,6 und 290,7 Mill EUR benötigt werden. 

8.2 Der RH empfahl, zunächst lediglich die Spitzenbelastungen bei der Li
quidität aus UWF-Mitteln abzudecken, weil sich dadurch eine möglichst 
gleichmäßige Belastung künftiger Budgets ergibt. Weiters sollten Über
legungen angestellt werden, durch e in  Mischsystem (Pauschalförderung 
in einzelnen Bereichen, Annuitätenzuschüsse für besondere Projekte) 
künftige Liquiditätsbelastungen zeit l ich vorzuziehen, um den Liqui
ditätsbedarf flexibler an eine kontinuierliche Mittelaufbringung anpassen 
zu können. 

8.3 Das BMLFUW teilte mit, es habe gemeinsam mit der KA als Abwicklungsstelle 
ein Konzept für die langfristige Finanzierung ausgearbeitet, welches den Empfeh
lungen des RH entspreche. Verhandlungen mit den Finanzausgleichspartnern zur 
langfristigen Finanzierung würden in Zusammenhang mit den Reformbestrebun
gen bei der Wasserwirtschaft geführt werden. 

9. 1 Die Finanzierungs- und Förderungsbestimmungen des UFG s ind sehr 
komplex und wurden laufend durch kasuistische E inzelregelungen er
gänzt. Durch diese oft nicht eindeutigen Bestimmungen wurden gesetzli
che Sondervermögen bzw Ersatz-Gebarungen geschaffen, die den Vollzug 
der Förderungsgebarung zunehmend erschwerten. 
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9.2 Diese Bestimmungen sind nicht ausreichend transparent und im Vollzug 
für die mitbefassten Stellen von kaum mehr nachvollziehbaren Berechnun
gen abhängig. Der RH regte an, das gesamte System der Finanzierung und 
Förderung der Sied lungswasserwirtschaft zu überdenken . Dabei sollte 
durch eine Neuregelung die Vereinfachung der gesamten Abwicklung er
möglicht werden;  bestehende Zerspl i t terungen - wie antei l ige Be
deckung der Mittel aus dem Finanzausgleich und dem UWF sowie Veran
lagung von Förderungsmitteln durch die Abwicklungsstelle KA und die 
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur - wären zu beseitigen. 

9.3 Das BMLF UW gab bekannt. es habe im Rahmen der DiskttSsion um die lang

fristige Finanzläsung vorgeschlagen, die gesamte Finanzierung im UWF zu kon

zentrieren. Neben den vom RH aufgezeigten Vorteilen kiinne dies auch im Hinblick 

auf die Maastricht-Konvergenzkriterien zu Optimierungseffekten führen. 

Förderungsabwicklung 

Ablauf 

Prioritäten 

1 0 . 1  Die  Aufgabenvertei lung im Zuge des Förderungsverfahrens war in  einer 
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Förderungsansu
chen waren vom Förderungswerber im Wege des zuständigen Amtes der 
Landesregierung der Abwicklungsstelle KA vorzulegen.  Aufgrund der 
Förderungsansuchen und des von den Ländern übermittelten Dringlich
keitskatalogs erstellte die KA die Unterlagen für die Sitzung der erwähn
ten Kommission für die Siedlungswasserwirtschaft. 

Da die Reihungen der Länder nach unterschiedlichen Kriterien erfolgten, 
verursachten die  Vorberei rungen regelmäßig erhebl ichen Nacherhe
bungs- und Nachbearbei tungsaufwand. Nach e iner Beratung in der 
Kommissionssitzung nahm der B undesminister für Land- und Forstwirt
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die Vorschläge ohne Ä nderungen 
zur Kenntnis und genehmigte die Projekte. Die Auszahlung der entspre
chenden Förderungsmittel erfolgte weitgehend automatisiert. 

1 0.2 Obwohl das System der Abwicklung grundsätzlich funktionierte, führte 
die Vielzahl der befassten Stellen zu langwierigen Verwalrungsabläufen. 
Der R H  empfahl eine Vereinfachung des Verfahrens. Dazu sollten unter 
anderem eine formale Vereinheitlichung und die Erarbei tung verbindli
cher Standards im Einvernehmen mit den Ländern zählen. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW waren die auftretenden Probleme laufend im 

Arbeitskreis Bund-Ldnder beraten und die Ergebnisse den Ldndern übermittelt 

worden. A uf der Grundlage der vom RH gegebenen A nregungen werde aber die 

Thematik im Arbeitskreis erneut behandelt und aktualiJiert werden. 

l Ll  Bei der Abwicklungsstelle KA noch nicht eingelangte Förderungsansu
chen, die in den Dringlichkeitskatalogen von den Ländern vorrangig ge
reiht  worden waren, wurden unter Setzung einer Frist beim jewei l igen 
Land nachgefordert. Nach einer internen Regelung der Abwicklungsstelle 
wurden der Kommission für die Siedlungswasserwirtschaft nur jene För
derungsansuchen vorgelegt ,  bei denen der Baubeginn in dem der Kom
missionssitzung folgenden Quartal geplant war. 
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Siedlungswa erw rt chan 

- Evalulcrun d 5 U FG 

1 1 .2 Der RH wies darauf hin,  dass die Abwicklungsstelle durch interne Rei
hungskriterien die Dringlichkeitskataloge der Länder veränderte. Er regte 
an, dass die Länder künftig nur mehr tatsächlich prioritäre Bauvorhaben 
in die Dringlichkeitskataloge für die jeweiligen Komm issionssi tzungen 
aufnehmen sollten. 

1 1 .3 Das BMLFUW teilte mit, dass die Vorgaben der Fö·rderungsrichtlinien einzuhal
ten wären und es Aufgabe der Lä"nder sei, demgemäß zu prüfen und die Projekte 
gereiht vorzulegen. 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds 

Allgemeines 

Kredite 

1 2  Seit der Neuregelung der Umweltförderung durch das UFG wurden im 
UWF nur mehr die Darlehen und Förderungszusagen nach dem Wasser
bautenförderungsgesetz abgewickelt. Die begebenen und bereits endab
gerechneten Darlehen wurden zum Großtei l  verkauft und die Erlöse in  
Bundes- oder Landesanleihen veranlagt. Das Vermögen des UWF erhöhte 
sich bis zum 3 1 .  Dezember 2000 auf 1 279 Mill EUR, was hauptsächlich 
auf Darlehensverkäufe zurückzuführen war, bei denen die erziel ten Ver
kaufserlöse - aufgrund der zum Verkaufszeitpunkt herrschenden Zinssi
ruation - deutlich über den vorsichtigen Bewertungen in den UWF-Bi
lanzen lagen.  

1 3 . 1  Der UWF hatte zur  Finanzierung ursprüngl ich Kredi te von 203 ,5  Mill  
EUR aufgenommen. Obwohl ein Kredit in Höhe von 36,3 Mill EUR mit 
einer fixen Verzinsung von 6 7/8 % und einer Endfälligkeit im Jahr 2002 
bereits im Dezember 1 998 erstmals kündbar gewesen wäre, wurde dies ver
absäumt. Aufgrund einer diesbezüglichen Feststellung des RH während der 
Gebarungsüberprüfung konnte eine Rückzahlung im März 200 1  vereinbart 
werden. 

1 3.2 Dem UWF entstand aus der - trotz vorhandener Mittel - nicht vorzeitig 
erfolgten Tilgung dieses Kredits ein Vermögens nachteil von 1 ,6 Mill EUR. 
Da die Rückzahlung des Kredits im März 200 1 zu Zinsersparnissen von 
1 ,2 Mill EUR führte, empfahl der RH, Verhandlungen über eine vorzeitige 
Kreditrückzahlung der übrigen Kredite aufzunehmen. So würde schon eine 
1 %ige Zinsersparnis die Jahreszinsbelasrung um 1 ,3 Mill EUR verringern. 

1 3 .3 Das BMLFUW gab bekannt, dass wegen der zu diesem Zeitpunkt ungeklärten 
Situation über die Rückzahlungen für zmätzliche Forderungen (Sondertranchen) 
auf das Sonderkonto SiedlungswasserwirtschaJt eine vorzeitige Kündigung nicht in 
Betracht gezogen worden sei. 

1 3.4 Der RH erwiderte, dass der UWF über ausreichend fi nanzielle Mittel zur 
vorzei tigen Tilgung des Kredits verfügt hätte und daher diesbezügliche 
Vorkehrungen zu treffen gewesen wären. 
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Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds 

Darlehensverkauf 14. 1 Bis  Dezember 2 000 wurden in  funf Tranchen 6 6 5 9  endabgerechnete 
Darlehen des UWF (Nominalwert 4 5 5 6,6 Mill EUR) mit einem Erlös 
von 3 008,7 Mill EUR verkauft. Obwohl der RH bereits 1 999 anlässlich 
seiner Gebarungsüberprüfung h insichtlich der Konsol idierungspakete 
empfohlen hatte, den Verkauf der im UWF verbliebenen Darlehen voran
zutreiben - im Juni 1 999 wären Darlehen im Wert von 959,3 Mill EUR 
verkäuflich gewesen -, erfolgte der Verkauf der fünften Tranche erst im 
Juli 2000. Durch die zwischenzeiclich eingetretene Änderung des Zinsni
veaus kam es nach Einschätzung des RH zu einer deurlichen Erlösvermin
derung von mindestens 35 Mill EUR. 

14.2 Der RH bemängelte den verspäteten Verkauf der fünften Darlehenstran
che und empfahl - unter Beachrung der Zinsentwicklung -, die noch 
im UWF verbliebenen Darlehen zu verkaufen. 

14.3 Das BMLFUW teilte mit, die Feststellung der budgetmäßigen Zweckmäßigkeit 
von Darlehensverkdufen wdre dem BMF zugekommen. Mangels entsprechender 
Initiativen habe der Verkauf erst im Jahr 2000 erfolgen kijnnen. Weiters häUe ein 
friiherer Darlehensverkauf im Hinblick altf das niedrige Zinsniveatt auch zu ent
sprechenden Minderertrdgen bei der Erlösveranlagung geführt. 

1 4.4 Der RH entgegnete, dass bei der Wahl des Verkaufszei tpunkts Wirt
schaftl ichkeitsüberlegungen in den Vorderg rund zu stellen gewesen 
wären und die Initiative von dem für die Durchführung der Maßnahmen 
verantwortlichen Ressort hätte ausgehen müssen. Mindererträge bei der 
Erlösveranlagung hätten durch eine entsprechende Veranlagungspolitik 
und die kurzfristige Verwendung der Verkaufserlöse für Rückzahlungen 
weitgehend vermieden werden können. 

Volkswirtschaftliche Aspekte 

Entsorgungseffizienz 1 5 . 1  D i e  starken Verunrei n igungen der österreich ischen Gewässer i n  den 
60er- und 70er-Jahren führten zu weitreichenden Maßnahmen im Ab
wasserbereich. Die Anzahl der im gesamten Bundesgebiet an ein KanaI
netz angeschlossenen Personen stieg von rd 4 ,4 Mill ionen ( 98 1 )  auf rd 
6,6 Mil l ionen ( 998). Der Anschlussgrad an öffentliche Abwasserreini
gungsanlagen betrug Ende 1 998 rd 8 1 ,5 % und soll in den nächsten Jah
ren auf 85 % gesteigert werden,  was aus volkswirtschaftlicher Sicht als 
maximal  real i s ierbare Obergrenze - bedi ngt  durch d ie  zahlreichen 
Streusiedlungen - anzusehen ist. 8 1  % der Fließgewässer wiesen 1 998 
bereits eine Gewässergüte 11 oder besser auf. 

1 5 .2 Der RH anerkannte die Bemühungen im Bereich der Abwasserentsor
gung, die biologische Gewässergüte zu verbessern. Allerdings sind auch 
andere Faktoren - zB Regulierungen, E inbringungen durch die Land
wi rtschaft - maßgeblich für die Gewässergüte. Für Bereiche, d ie  auf
grund ihrer Lage nicht an öffentliche Entsorgungsanlagen angeschlossen 
werden können, wäre eine ökologisch optimale Entsorgung (Einzelanla
gen) anzustreben.  

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 77 von 215

www.parlament.gv.at



Volkswirtschaftliche 

Aspekte 

Spannungsfeld 
Ökonomie - Ökologie 

Ausblick 

Alternativmodelle 

Siedlungswasserwirt chaft 

- Evaluierun des UFG 

1 5 .3  Das BMLFU W  wies in seiner Stellungnahme auf die Bedeutung der Varianten
untersuchungen hin, welche die Entsorgungsart zu kliiren haben. Im Übrigen sei in 
den Fo·rderungsrichtlinien 2001 die Mo"glichkeit vorgesehen, entsprechend dem 
§ 1 2  a Abs 2 des Wasserrechtsgesetzes 1 959  vom Stand der Technik abzuweichen. 

16. 1 Den ökologischen Bemühungen, sämtliche Bereiche, bei denen Abwässer 
anfallen oder entstehen, an eine Abwasserbesei tigungsanlage anzuschlie
ßen, stehen ökonomische Aspekte entgegen.  Daher hat das BMLFUW ein 
Benchmarking-Projekt in der Siedlungswasserwirtschaft in die Wege ge
leitet, durch welches nach Durchführung einer standardisierten Kosten
und Leistungsrechnung bei mindestens 88 Abwasseranlagen Leistungs
und Effizienzunterschiede transparent gemacht und Informationen für 
Vergleiche zur Verfügung gestellt werden sollten. 

16.2 Der RH anerkannte das Projekt als zweckmäßig und empfahl,  die Pro
jektergebnisse für eine genaue Kostenermittlung, den Vergleich der Ent
sorgungsunternehmungen sowie für die Gebührenbemessung - die der
zeit nicht nach dem Verursacherprinzip erfolgt - einzusetzen. Bei einer 
künftigen verursachungsgerechten Kostenerm itt lung werden sich i n  
Streusiedlungen im Vergleich z u  dicht besiedelten Gebieten höhere Her
stellungs- und Betriebskosten ergeben. 

Deshalb sollte d ie Variancenuncersuchung vor der wasserrechtlichen Ge
nehmigung für hydrologisch und hydrographisch abgrenzbare Gebiete 
nach ökologischen, aber auch nach volkswirtschaftlichen Kriterien erfol
gen. Weiters wäre die Belastung der Letztnutzer im Verhältnis zum öko
logischen Nutzen zu beachten. 

16.3 Das BMLFUW teilte mit, dass seine weitere Vorgangsweise den Empfehlungen des 
RH entsprechen werde. 

1 7 . 1  In  den letzten Jahren suchten einzelne Gemeinden Alternativen zu den 
bisherigen Organisationsformen in der Wasserver- und -entsorgung . 
Auch seitens des BMLFUW wurden Überlegungen zur Entwicklung der 
Siedlungswasserwirtschaft angestel l t ;  als Voraussetzungen galten dabei 
die Beibehaltung des derzeitigen Qualitätsstandards, die Sicherung der 
flächendeckenden Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie die Errei
chung eines sozialverträglichen Gebührensystems. Dabei wurden mehrere 
Organisationsformen,  wie eine Liberalisierung durch mehrere Anbieter 
oder die Schaffung größerer Einheiten durch Zusammenschlüsse, disku
tiert. 

17.2 Dabei sollte jedenfalls jene Organisationsform gewählt werden, die den 
umweltrelevancen und wirtschaftlichen Erfordernissen am besten ent
spricht. 

1 7.3  Das BMLFUW wies auf eine in Auftrag gegebene Studie hin, mit der Modelle 
zur Optimierung der Wasserwirtschaft in Österreich erarbeitet würden. Die vorlie
genden Ergebnisse würden nunmehr diskutiert werden. 

7 1  
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Ausblick 

Änderung der 
Förderungsstrukcur 

Sonstige 
Feststellungen 

Schluss
bemerkungen 

1 8 . 1  Die  kontinuierliche Verknappung finanzieller Ressourcen zwingt auch im 
Bereich der Siedlungswasserwirtschaft zu einem optimalen Mitteleinsatz. 

1 8.2 Der RH zeigte bei seiner Überprüfung Möglichkeiten zu einer Senkung 
der Gesamtkosten, wie die Reduktion des Förderungsprozentsatzes, der 
förderfähigen Projekte oder des Förderungsvolumens, auf. Dabei wäre je
denfalls darauf zu achten, dass jede Änderung der derzei tigen Förderungs
praxis unmittelbare Auswirkungen auf d ie Liquiditätserfordernisse mit  
sich bringt. 

18 .3 Das BMLFUW teilte mit, dass nach intensiven Verhandlungen mit allen betei
ligten Stellen mit 1 .  November 2001 eine Novelle der Fiirderungsrichtlinien er
folgt sei. Darin seien sowohl Elemente der Pauschalfiirderung als auch eine besser 
an die zumutbaren Gebühren angepasste Fiirderungsformel enthalten. Dadurch 
werde eine Fö"rderungsreduzierung erreicht und gleichzeitig ein Anreiz zu kosten
günstigeren Lösungen gesetzt. Ferner seien im Rahmen einer Novelle der Richtli
nien die Fö·rderungsmögJichkeiten für Sanierungsmaßnahmen deutlich einge
schränkt worden. 

19  Sonstige Feststellungen des R H  betrafen die Übereinstimmung der Rege
lungen mit EU-Bestimmungen, d ie Auswirkungen der Förderungen auf 
das Bruttoinlandsprodukt und den Arbei tsmarkt, die einzelnen Verfah
rensschri tte bei der Gewährung von Förderungen, die Kontrollsysteme 
sowie d ie Forschungsförderung. 

20 Insgesamt stellte die Vergabe der Förderungen des Bundes für die 
Siedlungswasserwirtschaft ein funktionierendes und für die Ver
besserung der Umwelt erfolgreiches System mit starken Auswir
kungen auf die Beschäftigungssituation und das Bruttoinlandspro
dukt dar, das jedoch aufgrund seiner Komplexität eine schwer 
nachvollziehbare Gebarung aufwies. 

Durch die Umstellung der Förderungen des UWF von Darlehen zu 
Zinsen- und Annuitätenzuschüssen ergab sich zwischen 1993 und 
1 999 e ine geringere Belastung der Budgets. Allerdings wurde mit 
der 1 996 erfolgten Systemänderung infolge der Differenz zwischen 
Zusagerahmen und Finanzierungsrahmen der Finanzierungsbedarf 
überwiegend in die Jahre ab 200 1 verschoben. 

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Es wären bei der Förderung der Siedlungswasserwirtschaft in 
Zusammenarbeit mit den Ländern verbindliche Standards zu erar
beiten. 

(2) Das gesamte System der Finanzierung und Förderung der Sied
lungswasserwirtschaft wäre zu überdenken und das Verfahren zu 
vereinfachen. 

(3)  Es wäre der Variantenuntersuchung weiterhin die entsprechen
de Bedeutung beizumessen und diesbezüglich eine gesetzliche Har
monisierung mit dem Wasserrecht anzustreben. 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 79 von 215

www.parlament.gv.at



Schluss bemerkungen 

Siedlungswa erwirtschaft 

- Evalulerung des UFG 

(4) Alternative Organisations- und Förderungsformen sollten wei
terhin verfolgt und entwickelt werden. 

( 5 )  Lediglich die finanziellen Spitzenbelastungen wären aus Mitteln 
des UWF abzudecken, um dadurch eine möglichst gleichmäßige 
Belastung künftiger Budgets zu erreichen. 

(6) Die pauschalierte Förderung sollte in einem Mischsystem inner
halb der Förderungen verstärkt zum Einsatz kommen, um den Li
quiditätsbedarf flexibler an eine kontinuierliche Mittelaufbringung 
anpassen zu können. 

(7)  Der UWF sollte Verhandlungen über die vorzeitige Rückzah
lung seiner aufgenommenen Kredite aufnehmen; so würde schon 
eine 1 %ige Zinsersparnis die Jahreszinsbelastung um 1 , 3  Mill EUR 
verrtngern. 
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Kurzfassung 

Neuorganisation des Forsttechnischen Dienstes 
für Wildbach- und Lawinenverbauung 

Das d amalige B MLF setzte 1 996 m i t  dem Projekt I n nere Reorgan i 
sation d e s  Forsttechnischen D ienstes fü r Wi ldbach- und Law inen
verbau u ng erste Schritte i n  Richtung Evaluieru ng und Reform die
ses D i e n s t z weiges.  D i e  lJ msetzung der Proj ektvorsc h l äge sol l  b i s  
E n d e  2002 erfolge n .  

A u fgrund v o n  Kom m u n i kationsdefi z i ten z w i schen den verschiede
nen A rbeitsgruppen und Entscheidungs träge rn, des mehrmal igen 
Wechsels  in der Proj ektle itung sow i e  e i ner u n z u re ichenden Kon
t ro l l e  d e s  Projektfortschritts  konnte e i ne zügigere u n d  z ie lor ien
t ierte Projek t u m setzung n icht ge währle i stet werden.  E i n  von der 
L i n i enorgan i sation des BMLFUW l osgelöstes Pro j e k tmanagement 
war n icht vorgesehen . 

Der U ms e t z u ngsstand bei  d e r  A us arbe i t u ng u n d  G e n e h m igu ng 
von Gefahre nzonenplänen w i es b u nd e s länderw e i s e  s tarke L' n ter
schiede auf. 

I m  Jahr 1 999 gründete das damalige B M LF e i ne Forschungsplatt
fo rm N a t u rgefah re n;  d ie i n ternationale Vergleichbarke i t  im For
schungs- und Versuchsbereich \var mangelhaft. 
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Kenndaten für den Forsttechnischen Dienst 

für Wildbach- und Lawinenverbauung 

1 996 1 997 1 998 1 999 2000 

Bedienstete 

Anzahl 
Verwaltungspersonal (Zentralleitung 
und nachgeordnete Dienststellen: 
Beamte, Vertragsbedienstete und 
Sonstige) 3 16 3 1 3  3 1 2  322 342 

Bauarbeiter 
(Kollektivvercragsbedienstete) 1 1 2 5  1 079 1 022 1 036 1 01 1  

Gesamt 1 44 1  1 392 1 334 1 358 1 35 3  

Personalaufwand 

in Mill EUR 

Verwaltungspersonal 1 0,4 1 10,55 1 0,77 1 1 ,50 1 2 , 1 9  

Bauarbeiter 43,60 44,40 43 , 17  45 ,86 45 ,28 

Gesamt 54,01 54,95 5 3,94 57,36 57 ,47 

Maßnahmenbudget 

Gesamt 95 ,75  98,20 1 04,72 1 2 1 ,22 1 14,42 

davon 

Bundesmittel 58,55 60,78 63,41 72,79 68,15 

Uindermittel 19,05 19,13 20,13 23,82 22,09 

I nteressentenbeitriige 

(insbesondere von Gemeinden) 18,15 18,29 21,18 24,61 24,18 

Quelle: BMLFUW, Abteilung VC6NC7 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Jänner bis März 200 1 beim BMLFUW die Neu
organisation des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinen
verbauung (FDWL). Die hohe Aktuali tät des Schutzes vor Naturgefahren 
(Lawinenereignis Galtür, Felssturz E iblschrofen) und die anhaltenden 
Diskussionen über mögliche Kompetenzverlagerungen oder Ausgliede
rungen des FDWL waren der Anlass für den RH, diesen Bereich mögli
cher Verwaltungsreform einer näheren Prüfung zu unterziehen. Der Prü
fungszeitraum umfasste die Jahre 1 996 bis 2000. 

Zu den Prüfungsmitteilungen vom August 200 1 nahm das BMLFUW im 
Dezember 200 1 Stellung. Der RH erstattete sei ne Gegenäußerung i m  
Jänner 2002. 

j* 
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Organisation und 
Aufgaben 

Neuorganisation 

Projekt Innere 
Reorganisation 

6 

Forsttechnischer ienst fur 

Wildbach- nd La inenverbauung 

2 Die Zuständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung und den Vollzug der 
Angelegenheiten der Wildbachverbauung sowie die Befugnis, deren Aufga
ben bundesunmittelbar zu vollziehen, beruht auf Artikel 1 0  Abs 1 B-VG 
in  Verbindung mit Artikel 102 Abs 2 B-VG. Das Forstgesetz 1 97 5  regelt 
unter anderem die Erstellung der Gefahrenzonenpläne und den Schutz vor 
Wildbächen und Lawinen. Weiters maßgeblich sind das Wildbachverbau
ungs-, das Wasserbautenförderungs-, das Wasserrechts- und das Katastro
phenfondsgesetz sowie eine Reihe von Verordnungen des damaligen BMLF. 

Der FDWL ist e ine bundesweit tätige Ei nrichrung des BMLFUW. E r  
gl iederte sich zur Zeit der Gebarungsüberprüfung des R H  i n  eine der 
Forstsektion unterstellte Gruppe mit zwei Abteilungen. In  weiterer Folge 
waren vier Stabsstellen und sieben nachgeordnete Ländersektionen* mit  
29 regionalen Gebietsbauleitungen eingerichtet. 

*eine gemeinsame Sekcion für Wien, Niederäscerreich und Burgenland sowie je eine Sek

cion für jedes weicere Bundesland 

3 R und 67 % des österreichischen Staatsgebietes sind durch die Einwir
kung von Naturgefahren bedroht. Die Aufgaben des FDWL sind daher 
der passive Schutz (Freihalten potenzieller Gefahrenzonen) und der aktive 
Schutz (Setzung forsttechnischer und baulicher Maßnahmen) der Bevöl
kerung vor der E inwi rkung von Naturgefahren .  Wei ters obl i egt  dem 
FDWL die Wartung und I nstandhaltung bereits gesetzter Maßnahmen. 
Der FDWL wendete dafür in den Jahren 1 996 bis 2000 jährlich durch
schnittlich 1 06,86 Mill EUR auf, wovon 64,74 Mill  EUR auf den Bund, 
20,84 Mill EUR auf die Bundesländer und 2 1  ,28 Mill EUR auf die Inter
essenten (vorwiegend Gemeinden) entfielen. 

4. 1 Aufbauend auf das 1 989 abgewickelte Projekt Verwaltungsmanagement 
beauftragte das damalige BMLF 1 990 ein Beratungsunternehmen mit der 
Organisationsanalyse des FDWL. Das Beratungsunternehmen stellte fest, 
dass das aktuelle Geschehen im überwiegenden Maße vom Baugeschehen 
bestimmt sei ,  es dabei aber auf fachlicher wie administrativer Ebene an ei
ner für einen wirtschaftl ichen Maßnahmenbetrieb erforderlichen Standar
disierung und Einheitlichkeit mangle; weiters kritisierte das Beratungs
unternehmen das Fehlen einer koordinierenden Stelle. 

Da Reformversuche der zuständigen Gruppe des damaligen BMLF und des 
FDWL nicht in unmittelbar umsetzbare Strategien mündeten, erteilte der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Mag Wilhe1m Molterer, im 
Okrober 1 996 die  Weisung zur Erstellung eines Vorgehenskonzepts für die 
"Innere Reorganisation des FDWL". 

Im März 1 997 präsentierte die ausschließlich aus Mitarbeitern des FDWL 
bestehende Arbeitsgruppe ihre Reformvorschläge; im April 1 998 verfüg
te der Bundesmi nister die Umsetzung der Projektvorschläge bis En
de  2002.  
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Neuorganisation 

78 

Reformansätze 

Ein Projektmanagement, das losgelöst von der Linienorganisation in Zu
sammenarbeit mit  den verschiedenen Arbeitsgruppen das Reformprojekt 
durchzusetzen gehabt hätte, wurde nicht eingesetzt. Vielmehr verfügte 
der Gruppenleiter eine Projektumsetzung in der Linienorganisation, um 
eine einheitliche Abwicklung sicherzustellen . Aufgrund von Kommuni
kationsdefiz iten zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen und Ent
scheidungsträgern , des mehrmaligen Wechsels in der Projektleitung so
wie einer unzureichenden Kontrolle des Projektfortschritts konnte eine 
zügigere und zielorientierte Projektumsetzung nicht gewährleistet wer
den.  

Im Spätherbst des Jahres 2000 startete der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft,  Umwelt und Wasserwirtschaft, Mag Wilhelm Molterer, 
e ine Reorganisation des gesamten Ressorts. Eine Verknüpfung des Ge
samtprojekts mit jenem betreffend den FDWL erfolgte nicht. 

4.2 Der RH vermisste ein von der Linienorganisation des BMLFUW losgelös
tes Projektmanagement. Er empfahl, zur Fortführung und Finalisierung 
des Projekts Innere Reorganisation des FDWL ein von der Linienorgani
sation des BMLFUW losgelöstes Projektmanagement einzusetzen und die 
Projektfortschritte laufend zu überwachen . 

4.3 Laut StelLungnahme des BMLFUW heitten die Empfehlungen des RH Eingang in 
die derzeit stattfindende Festlegung der Abläufe gefunden. 

5 . 1  Die Arbeitsgruppe "Innere Reorganisation" sprach sich für d ie Beibehal
tung der Bundeszuständigkeit aus, um eine bundeseinheitliche Behand
lung des Schutzes vor Naturgefahren und die bestmögliche Bewirtschaf
tung der öffentlichen Mittel sicherzustellen. 

Weitere Ziele waren die Bündelung von Kompetenz und Verantwortung 
im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung unter teamorientierter 
Führung sowie eine erweiterte Handlungsautonomie und mehr E igenver
antworrung für die Ländersektionen und Gebietsbauleitungen . Dafür hät
te die Leitung des FDWL im BMLFUW für ein bundesweites Control
l i ng,  Benchmarking und e ine verstärkte Koordination Sorge zu tragen 
gehabt. 

Diesen Reformansätzen standen die starre Linienorganisation, mangelhaf
te Voraussetzungen hinsichtlich Kostenrechnung und Datennetzwerke so
wie haushaltsrechtl iche Best imm ungen entgegen. E ntsprechende Lö
sungsansätze kamen im Präsidium des BMLFUW nicht zustande. 

5 .2 Nach Auffassung des RH kann eine wirkungsvolle Reform des FDWL nur 
unter begleitenden Maßnahmen im Präsidium des BMLFUW erfolgen. 

Es wären das Zusammenwirken zwischen FDWL und dem Präsidium des 
BMLFUW effektiver zu gestalten und die Kompetenzen zwischen der zu
ständigen Gruppe des BMLFUW, ihren Abteilungen und dem Präsidium 
zu entflechten. 
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Neuorganisation 

Nachgeordnete 
Dienststellen 

Forstteehni eher Dienst für 

ildbaeh- und La inenver uung 

Wei ters regte der RH an, ein ressortinternes Management zur Lenkung 
der dezentralen Einrichtungen des FDWL mit  einheitlichen Zielvorga
ben, zentralem Vergabemanagement und einheitl ichen Controll ingmaß
nahmen einzurichten. 

5 .3 Laut Mitteilung des BMLFUW sei eine Verkniipfimg des Projekts Innere Reorga
nisation des FDWL mit der Reorganisation des BMLFUW erfolgt. Der Sektions
leitung bleibe die Genehmigung von grundsä"tzlichen Personal-, Budget- und 
Strategieangelegenheiten vorbehalten. Die beiden bisherigen Abteilungen seien zu
sammengeführt und ein sektionsiibergreifendes Geschäftsfeld "Schutz vor Naturge
fahren" mit 1 .  Jä·nner 2002 geschaffen worden. Die notwendigen Schritte zur 
Kompetenzentf/echtung würden im Zuge des Reorganisationsprojekts erarbeitet wer
den. 

Der Empfehlung du RH betreffend Kostenrechnung find Controlling sei mit den 
Projekten "Ein/iihrtmg der Kosten- und Leistungsrechnung in der Zentralstelle" 
und "Konzeptionelle Entwjcklung eines dezentralen EDV-lmterstiitzten Budget
systems zur Erstellung jährlicher Arbeitsprogramme" Rechnung getragen worden. 

Stabsstellen 

6. 1 Zur Zeit  der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren beim FDWL 
vier Stabsstellen eingerichtet. Die Erweiterte Planungsstelle bi ldete das 
Kompetenzzentrum für alle IT-Anwendungen im Bereich FDWL wie 
Luftbildauswertungen und Umserzung des Geodacenmanagements. Die 
Aufgaben der Srabssrelle Geologie waren die Gefahrenbeurreilung und 
die Aufbereitung der geologischen Informarionen für den Diensrzweig. 

Die Stabssrelle für Lawi nensimulation und Narurraumerkundung ermit
rei te an hand von Simularionsmodellen e in  optimales Kosten-Nurzen
Verhältnis von rech nischen Schutzbauten. Die Stabsstelle Zentrale Lohn
verrechnung war für d ie Besoldung der rund 1 000 Kollekrivvertragsbe
diensteten des FDWL verantwortlich. 

6.2 Die Erhebungen und Ausarbeirungen der drei  operariven Srabsstellen 
Geologie, Lawinensimulation und Naturraumerkundung sowie Erweirer
re Planungssrelle waren unabdingbare Vorleistungen für die Planung und 
Umsetzung von Präventionsmaßnahmen. Al lerdings fand die steigende 
straregische Bedeutung der drei operativen Stabssrellen nicht in der bis
her veranschlagten Personal- und Ressourcenausstattung ihren Ausdruck. 

Der RH regte an, das Leistungsspektrum dieser drei Srabsstellen allenfalls 
um weitere, für den Dienstzweig notwendige Leistungen zu erweirern so
wie die Personal- und Sachressourcen entsprechend anzupassen. Ebenso 
sollte eine Vermarkrbarkert der Dienstleistungen geprüft werden. 

Die Zahl der Kollekrivvertragsbediensteten war tendenziell rückläufig. 
Da es im Bereich Lohnverrechnung zahlreiche private Anbieter gibt ,  reg
re der R H  die Prüfung einer Auslagerung der Lohnverrechnung für die 
Kollektivvertragsbediensteten und die ersarzlose Auflassung der Stabs
srelle Zentrale Lohnverrechnung an. 
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Neuorganisation 

-

<&.3 lLt4urtIt S�1I1Je r/es BMLFUW sei der sliJizdig steigmden Bedeutung der ope-
1l'llll1tilJ')f1fJ S� rI4mlI teilU verlJrmerte lllateridie AIßJtattlJng und eine bereits 
rerjfdype �g des Pmollillkitpkzm Rtrhllllllg getragm worden. Die MÖ"glich
lheiIt h V�g der Dioutkistollgpl dieser StalJJJlellel1 werde überprüft; es 
/CIiiiJr.dmz titlIIdb OibtJri®g/JtIfJgD'J iiJ:,w tein �serter ZHJallllllenwirkm mit der Forstli
rdI!Jl1fJ ��.rJSt4ik altgalidll werJm.. 

D.tt.lf 8LMLFUW lWitef rlM-dRl hili, Jass die Möglichkeit eitler Allslagerung der 
1Lif)'fp�IfllII}fJ:g _O'fJ UJ rIottJahNr/ 1 985 his 1 987 geprüft worden sei. Dieses 
VfJrI/!M/bw :ßei ti!Ifber Uz Jht'be1tr.uhl der Ddoils tkr Wildhach- und Lawinenverbau-
1/IJ1r.p-Krdllk!ktt/i!vJumTr� 4IIIUi der buchball1erischw Vorgaben nicht weiter verfolgt 
/JiIJordtm. 

�4 Os RH rellWÜd-ene, trotz der Demils des Wildbach- und lawinenverbau

lllIlD,gS-Kon.aelkti�.ags soUte - insbesondere nach der vom BMLFUW 
�� Anden.mg und Vereinfachung des KoUektivvertrags - eine 
A� detr: I.OOn�ung neuerlich betrieben werden . 

... ''' __ .D ______ M......:: _____ _ � 

"7.1L DJiIe � �ooen des FDWL waren eigenständig fur die Wei-

1!feJl)"g'* dar V�� der 8undesvecwalrung an die GebiecsbauJeitungen, 

rdlti<e K�� llJIrnB Verw4lrun,g der finanzieUen Mittel sowie die Zu
saJlDlIIIlIJtODbsswn� uOO Fiihruo.g von SOlusuken verantwortlich. Des Weite
ll1dIn W.aIr � Mitwiclrun.g bei EioSäuen im KataStrophenfall vorgesehen. 

D;i<e � �tn Gdbietsbauleirungen waten die openu:iven Leistungsträ
rger des IDWL Zu ihren widlligsren Aufgaben zählten unter anderem die 
A�� wn Gef.ahrem.onenplänen. die Abgabe von Gutachten i n  

BdIni&d:ef!ll� WII� Berarungsmugkeiten sowie die bauliche Umset
J2lUIIID,g � P1r:i�� durch eigenes Pel�)Dal bzw ihre externe 
VteUg'*e. Im � <dies Projekts Innere Reorganisation wurde die Zusarn
.� � �eitungen in Oberöstecrei.ch ins Auge gefasst. 

i.:l Delr RH llniirell.t mit Einridnung von Undersehionen grundsätzlich für 
��_ � Amidat mch sollren aber das Controlling und SOltis
�4Jlbiom � VIIJI!n der I..eirung des FDWL im BMLFUW wahrge
tOOm.l!lIll� wrmR�lIl1- �geniiber wire eine vecswkte Aufgaben- und 

VI&<llIlI�.niioo. m die Gebiecsmuleirungen zu ühetptüfen. 

DOT RH be� rdiie �b.nten Maßrmhmen in Oberösterreich positiv; 
1& l/niitdIt if� Ik.riti:sdo kst, dass er da.rüber hinaus keine nennenswetten 
00)g� R�tte feststellen konnte. 

Eu: �M. diilt rdke!r�t sirelbreo Undecsekrionen des FDWL auf maximal 
vii<dr 1ll�1I:ttIm m MlIWlireren_ Di.e Gebietsbauleitungen könnten in 
l!1e',gii�e, � KompeltenUenuen fiir Narurgefahrenprävention 
� � DWr wm dttl Gebiecsoouleirungen eine verstiirkre 
�,m� mit 7lugleirch möglichst hoher Dispositionsfrei
Mt Ibeii deun � R� zu übertragen. 

71.3 !Utur/t � rJes IB.Ml..FUW � die �foh� rId RH dtr Rwrgmlisa-
1I1i/Jfl rIks IFDR ;rug� � IJIC(�. 
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Neuorganisation 

Weitere 
Feststellungen 

Gefahrenzonen
planung 

Bauhöfe 

Forsttcehni eher Dienst 'ur 

Wildbaeh- und La inenverbauu 9 

8. 1 Für d ie  den G ebi etsbauleitungen zugeordneten Bauhöfe wUJrde im 
Jahr 1 995 ein Bauhofkonzept ersteIJt. Dieses floss amat:z:weise in das; Pr0-
jekt Innere Reorganisation ein. Demnach wären die bemaru:u::en Bauhöfe 
auf 1 7 ,  die Magazine auf vier zu reduzieren und die unbemannten ug,tt
plätze zu veräußern gewesen. Das Bauhofpersona.l bitte von 109 auf 63 Be
schäft igte verringert werden sollen. Eine Frist zur Umsetzung der Ziele 

wurde nicht gesetzt. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung vedUgten die 
Gebietsbauleitungen über 22 bemannte Bauhöfe. sechs Mag,uine. tthn 
unbemannte Lagerplätze sowie über 16 Bedienstete in diesem Bercich. 

8.2 Der RH bemängelte, dass die Projekniele noch nicht erreicht wurden; er 
empfahl , die bisherigen Bemühungen zu verstärken. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLFU\V habe eJ Jer Empfihltmg da RH mO'1:lllei: 
Rechnung getragen, als die Anzahl der BallhofolilarlNtittT stil [iilI[lt.liJmII lallfr" 
de Tendenz aufweise. 

9 Weitere Feststel lungen und Empfehlungen des RH betrafen die Um
wandlung des Biennalschemas der Kollektivvertragsbediensteten in ein 

leistungsorientiertes Beschäftigungs- und Besoldungsschema. die V'e.rbes
serung der Kom m unikations- und Informat ionsflüsse zwischen den 

Dienststellen des FDWL durch interne IT-Vemetzung sowie das FebJen 

einheitlicher Leitl inien und Rahmenvorgaben für die Öffentlichkeitsar
beit des FDWL. 

10. 1 Das Forstgesetz 1 975  sieht zur Ausweisung jener Flächen, die durch Ein
wirkung von Naturgefahren betroffen sind, die Gefahrenzonenplanung 

vor. Die Gefahrenzonenpläne mit der Darstellung der Einzugsgebiete und 
Auslaufzonen von Wildbächen sowie Lawinen (gelbe und rote Zonen) ha
ben den Charakter eines Gutachtens; sie H ießen in Raumordnungs- und 
Flächenwidmungspläne ein. 

Der Umsetzungsstand bei der Ausarbeitung und Genehmigung von Ge
fah renzonenplänen wies bundesländerweise starke Un terschiede auf. 
Während die Sektionen Oberösterreich , Salzburg, Kärnten und Tirol be
reits alle Gefahrenzonenpläne ausgearbeitet hatten, lag der Umsetzungs
stand in den Sektionen Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steier
mark zwischen 3 1  und 40 % .  

1 0.2 Der RH regte an, die Ausarbeitung der noch fehlenden Gefahrenzonen
pläne zu beschleunigen und eine Ersterfassung aller E inzugsgebiete inner
halb der nächsten fünf Jahre anzustreben. 

10 .3 Laut Stellungnahme des BMLFUW habe es der Empfehlung des RH entsprochen 
und eine entsprechende Schwerplinktsetzling zur Beschleunigung der Erstamarbei
tung von Gefahrenzonenpliinen innerhalb der nlichsten fünf Jahre veranlasst. 
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82 

Statist ik und 
i nterdiszipl i näre 
A n forde rungen 

Ausblick 

1 1 . 1  D i e  Komplex i r: ir e l llC\ \\' l rks'l ll lcn Schu tzes \'or N a l u r",cf,dHell ed(lrdef(  
c i m' i merc l iSl i l ' i I n:irc ' und  i n t LTnar lonal t- / u S<llll lllenarhe l t  a l l er ,lllf d i e 
scm ( ;ehier t Ci l i .L:cll F l n ri chru l lgen .  Zur  l l m serz u l lg se iner Zie le  grü llJete 
das d,lma l l ,L:c B 1\1 LF I ')'F) C I I IC Forsl h U l l ,L:sp Ln r t( lrm Naturgebh ren .  Für 
d ic  AU(L:ahc<nhew,i 1 t Jgun,L: des H)\V L  s ind darüber h i llaus  auch E re ign is
dok u llwlHati ( )llen l I l ld Schadell'>sta t l s t i kell \"( l l l  h()her Bedeutu n g ,  d u:'  von 
\"l·rs c h l ede ll l' I I  D i c ns ls tc l l c n  d cs B ,\I LF U \V m i t  u n t e rsch ied l i cher  Z i e l 
n c h r u n g  l i n d  A uS'>age k r'l t r ,L:efLi h n  wurden .  

1 1 ) Der lU I s te l l te d i e  mangel hafte i ll tcf l lat iona le  Ver,L: le i chbarkei t  V O ll Da
tell des hlrSc h l i llgS- u n d  VLTs l lchs lwrcichs  fest ;  LT w ies auch a u f  d i e  U ll 
e i n heit l i che  Stru ktu r der Schadl' ll ssta t l s t i kell und auf  d ie u ll z u re i chende 
mOlll't,ire Ikwt'l"l u ng von PCfsonen- u n d  Sachsclüdell h i ll .  Er  empt�lh l  da
her e ine VerheSSerU ll,L: der Zusalll mcnarlw i t  Jl1 l t  ,ihn l iche ll E i nr ichtu ngen 
I II anderen Staaten .  Ferner w:ire ll d ie Schadensstat i s r t ken zu vere i nhel t l i 
chell u nd u m  llloIwt;i rl' Hewertu ngen z u  erwe i te rn ,  dam i t  s i e  den Kosten 
nwai ,t.:l'f Schu tzprojekte gegenlihergestel l t  werdell binn e n .  

1 1 . .) L,IIII i\J lllt;;!III,� de.1 13M L H  T \\"' .lN dm f:'tI/N; blllII,�('/j deJ Nil l?edJ}IIIII,� getl'iI

,�CII lI 'IJliIcII, I"de!ll dlc IlIlu'lIdllOllidc //IJillllll/CIhlI'6ell nin ttirf.t /Illd 11II/ltlltIOllil

IIJ/erl 1I 'IIJ'dUI .ICI, W ('lien lI 'iil'dCII rCl.lllrtcl,�<'II( FondlllllgJ/mtltlitc ,�l'IIICIIIJ"111 lI!it 

dCII! 1I1I1 l 'crl/tdrUf Ilcrcidl "" "II/illl PmjcRI ::/11' I ttilidl/rtll.I /Cl'tell r: I'!;/.IJ/I II,� / '111/ 

Schldu/J'Teig 11 i.I .1 eil , I  r!}el /CI/, 

1 2 . 1  D i e  P l a n u n g ,  P ro j e k r i l' l' u n g  u nd M aJ.) n a h m e n  d es F D W L  sow i e  des  
Sch u t z was'>« rhaus  ( ]  l ochwassnsch ut z )  s i nd d u rc h  n<l t u rriiu l11 l i c h e  und  
wct terbed i ng te E i n ll üsse cng m i tei nander  verk n Lipft .  D ie  Organ i sat ion 
des BM L H  I \V ber ü c k s i c h t ig te c l  i e s  aber n icht ,  wei l d ie c l  it.'sbe/üg l ic ll l'n 
Kompcrenzen von l i lchreren Sekt ionen w<lhrgl'nol11 ll1en w u rden .  

Das ProJl'kt I n nere Reorga n i sat ion  konzentr ierte s i ch  vorwiegend auf den 
Ikruch ein iii r den FDWL ZlI st iind igl'n G ru ppe des BMLFUW. 

1 2 . �  U lll d ie  FHl'k r i v i l :it des  FD\V!.  Zl I  erhi ihen, bedLi rfte es  jedoch nebm e ier  
l' fwiih n [ c n  Kompl' ten/ent fkch t l l n,t.: m i t  dem Priis i d i u m  des B M L F U \XI 
'I U (  h ein engen Zusa m ll1l'lla rbe i t  m i t  den andere n ,  'lU f  dem Sektor Natur
gcbh rt<n pr:ive ll t i ( )n rii t lg« n Or,t.:an isat i ( )lll' ll i nnerhalb des R essurts.  

DlT R I I ('I11 I 't:lh l , el l l' Ikrelche FD\X/L und Sch utzwasserbau organ isatorisch 
l u sam mell/u t'li h rc n .  D i e  Vnant\\'ort l i l lg  und Kompetenz für d i e  \Vi ld
hach- u n d  Law i nell\ l'rhau u ng '>ol l te  bu m FD\V L  ,L:ebündd t werden , Im 
h !l\ ertlchlllCIl lll lt dem B u ndes m i n is ter  für F in'll1zcn wiire e i nc Ernücht l 
gung I U  e i ner hi iheren Sdbstiind lgkC1t  i n  der  Rcssollfcl'nvcrwa l t llng ( Bud
,�et und Pcrson,dc l nsatz ) ,  verbunden m i t  mehr Ergl'bn lSverantwortung hir 
den FD\V L  ,!u Cl"w l rkcn ( A !l \\'l'nd u ng der F l cx i bi l i '> ierungskLtusc l  genüU 
dcn �� I �a u n d  I - h des B u ndcshaus lw l t 'igese tzes L I m  R a h llle n  der ge
meins,llll m i t  dem BMLFU\V ZlI  narbc i tenden Zieh-orgabell und R 'lhmen
v c re i n ha r u n ,t.: c n  SOW I l' Coll t ro l l i ng- u n d  B e r r c h t sptl i c h te n  bin n te der  
FD\X/ L dam i t  se l l1C  !\u(L:abcn m i t  vCfmehrter Effekt i\' I tüt u msetze n ,  
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Schluss
bemerkungen 

Forstteehni eher Dienst für 

Wildbaeh- und Lawinenverbauung 

12 .3 Laut Stellungnahme des BMLFUW sei ein strategisches Gescha/tsfeld "Schutz vor 
Naturgejahren" eingerichtet worden. 

1 3  Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her
vor: 

( 1 )  Zur Fortführung und Finalisierung des Projekts Innere Reorga
nisation des FDWL sollten e in  von der L inienorgan isation des 
BMLFUW losgelöstes Projektmanagement eingesetzt und die Pro
jektfortschritte laufend überwacht werden;  weiters wären die 
Kompetenzen zwischen der zuständigen Gruppe des BMLFUW, 
ihren Abteilungen und dem Präsidium zu entflechten. Die Berei
che Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Schutzwasserbau 
wären organisatorisch zusammenzuführen. 

(2) Für eine höhere Selbständigkeit in der Ressourcenverwaltung 
wäre beim Bundesminister für Finanzen eine Ermächtigung zur 
Anwendung der Flexibilisierungsklausel für den FDWL zu erwir
ken. 

(3) Die Personal- und Sachressourcen der drei operativen Stabsstel
len sollten dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden; weiters wä
re die Auslagerung der Lohnverrechnung für die Kollektivvertrags
bediensteten zu prüfen und auch die Vermarktbarkeit von Dienst
leistungen des FDWL zu untersuchen. 

(4) Im BMLFUW wären ein ressortinternes Management zur Len
kung der dezentralen Einrichtungen des FDWL einzurichten, die 
derzeit s ieben Ländersektionen auf maximal vier Regionalzentren 
zu reduzieren sowie die Gebietsbauleitungen zu regionalen, bürger
nahen Kompetenzzentren für Naturgefahrenprävention aufzuwer
ten. 

( 5 )  Die Ausarbeitung der noch fehlenden Gefahrenzonenpläne wäre 
zu beschleunigen. 

(6) Die bestehende Forschungsplattform Naturgefahren wäre res
sortübergreifend auszubauen und die Zusammenarbeit mit ähnli
chen Einrichtungen in anderen Staaten zu verbessern. 
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K urzfassung 

Land-, forst- und wasserwirtschaftliches 
Rechenzentrum 

Das L a n d - ,  fo r s t - u n d  w as s e nv i r t s c h a ft l i c h e  R e c h e n z e n t r u m  
(LFRZ) w urde 1 968 m i t  der Zielsetz u ng einer IT-Vnterstützung in 
a l l e n  Bereichen von öffe n t l ichem I n teresse der Land- und Forst
w i rtschaft, d e r  Was se rw i rtschaft u n d  d e s  E r n ä h r u ngswesens ge
gründet. M i t  dem 1 995 erfolgten Bei tritt Österreichs zur EU beauf
t r ag t e  d a s  d a m a l i g e  B M LF d a s  L F R Z  m i t  d e r  U m s e t z u ng d e s  
I n tegrierten Verwaltu ngs- u n d  Kontrollsystems zur Förderungsab
w icklung ( INVEKOS). Im Jahr 2000 übertrug d as LFRZ im Rahmen 
einer  Tei l betriebsübergabe A u fgabe n ,  Personal sow i e  die e n tspre
chende Hard- und Software an die B u ndesrechenzentrum Gmb H .  

L e i t e n d e  Vor s t a n d s fu n k t io n e n  d e s  L F R Z  besetzte  d as d am a l ige 
B MLF bzw d as BMLFUW m i t  gleichze itig i m  Ressort dafü r  z ustän
d igen Beamten. Dies hatte z u r  Folge, d as s  d ie Vertragsverhandlun
gen m i t  dem LFRZ von d e n selben Personen gestaltet w u rde n ,  d ie 
a u f  Seiten des LFRZ u n d  des B M L F U W  als  verantwort l i c h e  Ve r
handl ungspartner auftraten .  

Z u r  Fi nanzierung der Le istungen d e s  LFRZ für d as damal ige BMLF 
w u rd e n  j äh r l i c h  Werkverträge abgesch losse n .  Die vom LFRZ i n  
Rec h nu ng gestel lten fi nanz iellen M i ttel w u rd e n  n icht n u r  j e  nach 
Bedarf und ohne E i n s c h rä n k u ngen bereitge s t e l l t ,  s o n d e r n  auch 
n achträglich erhöht. Damit war kaum ein Anreiz  gegeben , die Pro
jekte w i rtschaftl ich u n d  sparsam abzuwickeln. Bei  der Abrech nung 
der Leistungen war eine materielle Rechnungsprüfu ng nicht gege
ben .  

Obwohl das L F R Z  l a u t  Vere i n ss t at ut e n  n i c h t  a u f  Ge w i n n  ausge
r ichtet  w ar, erw i rtschaftete e s  von 1 99 5  bis 1 998 B i l a n zge w i n n e  
(kumulierter B ilanzge\v i n n  1 998 1 ,0 I M i l l  EUR).  D i e  B i lanzge\v in
ne zeigten,  dass d as LFRZ seine Preise über d as kostendeckende 
Maß hinau s  kalkulierte. 

Die seit 1 995  erheblich ve ränderte Leistungsstruktur des LFRZ leg
te d ie Notwend igkeit seiner strategischen Neuausrichtung nahe. 

85 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)92 von 215

www.parlament.gv.at



86 

Kenndaten des Land-, forst- und wasserwirtschaftlichen Rechenzentrums 

Rechtsform Verein 

Laut den Vereinsstatuten soll der Verein kostendeckend und 
nicht auf Gewinn gerichtet wirtschaften. 

Vereinsmitglieder BMLFUW 

Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter 

Gebarungsentwicklung 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 

in Mill EUR 

Gesamterlöse 4,67 6,35 4,48 4,03 4,24 5,56 8,29 

Bilanzgewinn/-verlust - 0,09 0 , 16  0,64 0,91 1 ,01  - 0,03 0,3 1 

Löhne, Gehälter, Abfertigungen 2,09 2,22 1 ,93 1 ,90 1 ,89 2,34 1 ,40 

Leistungen für das BMLFUW 3,79 4,75 3,79 3,38 1 ) 3 ,632) 5 ,09 7,933) 

davon Leistttngszttkalt/ des 

LFRZ von Dritten 0, 12 0, 14  0,36 0,32 1,58 4,83 

Anzahl 

Mitarbeiter im Durchschnitt 5 1  42 43 40 43 46 27 

l )  nicht enthalten 0,19 Mill  EUR (vom damal igen BMLF nicht abgegoltene LeistUngen) 

2) nicht enthalten 0, 1 1  Mill EUR (vom damal igen BMLF nicht abgegoltene LeistUngen) 

3) nicht enthalten 0,42 Mill  EUR (dem BMLFUW erst 200 1 in Rechnung gestellt) 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im März 200 1 d ie Gebarung des damaligen BMLF 
bzw des BMLFUW hins icht l ich der Leistungserbringung d urch das 
Land-, forst- und wasserwirtschaftliche Rechenzentrum (LFRZ). Zur 
Prüfungsmitteilung vom August 200 1 nahm das BMLFUW im Dezem
ber 200 1 Stellung. Der RH gab im Jänner 2002 seine Gegenäußerung ab. 

Entwicklung 2 Das damalige BMLF gründete im Jahr 1 968 den Verein LFRZ als ein spe
ziel les Rechenzentrum, insbesondere zur IT-Unterstützung in  allen Be
reichen von öffentlichem Interesse bei der Land- und Forstwirtschaft, der 
Wasserwirtschaft und dem Ernährungswesen. Die Gebarung des LFRZ 
war nicht auf Gewinn gerichtet. 1 974 beauftragte das damalige BMLF 
das LFRZ mit IT- und verrechnungstechnischen Aufgaben (zB i m  Zu
sammenhang mit Bergbauernzuschüssen, Kälbermastprämienaktion). 

Nach der Übernahme von bereits im Bereich der Land- und Forstwirt
schaft bestehenden IT-Applikationen wurden 1 97 9  im Rahmen einer 
weitgehenden Konzentration der IT-Aufgaben des damaligen BMLF im 
LFRZ auch nachgeordnete Dienststellen in  die Vernetzung miteinbezo
gen. 
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Vereinsvorstand 

L nd-, f rst- und rwlrt-

schafthches R ch nz ntrum 

Mit dem 1 995  erfolgten Beitritt Österreichs zur EU war die Verpflich
tung zur E inführung des Integrierten Verwalrungs- und Kontrollsystems 
zur Förderungsabwicklung (INVEKOS) bei gemeinschaft lichen Beihil
fenregelungen verbunden; das damalige BMLF übertrug dem LFRZ des
sen Umsetzung. Dabei hatte das damalige BMLF den Hauptanteil der Fi
nanzierung des LFRZ zu tragen. 

Ab 1 995  kooperierte das LFRZ weiters mit dem damaligen Bundesre
chenzentrum, um Synergieeffekte nutzen zu können. Im Jahr 2000 über
trug es im Rahmen einer Tei lbetriebsübergabe Aufgaben, Personal und 
die entsprechende Hard- und Software an die Bundesrechenzentrum 
GmbH. 

3 . 1  Laut den Verei nsstatuten oblag dem Vorstand d i e  Führung des Vereins, 
die Verwaltung des Vermögens, der Abschluss von Dienst-, Werk- und 
Bestandverträgen sowie die Vertretung des Vereins nach außen. 

Drei Mitgl ieder des neunköpfigen Vorstandes des LFRZ, darunter der 
Obmann, wurden statutengemäß jeweils vom für Land- und Forstwirt
schaft zuständigen Bundesministerium nominiert; ein weiteres Mitglied 
vom BMF sowie von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer 
Rinderzüchter. Die restl ichen Vorstandsmitgl ieder wurden von der Gene
ralversammlung gewählt .  In wechselnder Zusammensetzung stellte das 
jeweils für Land- und Forstwirtschaft zuständige Bundesministerium im
mer die Mehrheit der Vorstandsmitglieder. 

Ab 1 998 übten der Leiter der Bugetabteilung und ab April 1 999 der Lei
ter des Präsidiums des damaligen BMLF die Funktion des Obmannes des 
LFRZ aus. Ab diesem Zeitpunkt übernahm wieder der Leiter der Budget
abtei lung die Funktion des Obmannn-Stellvertreters, die er bereits vor 
1 998 bekleidet hatte. Dadurch waren der Obmann und der Obmann
Stellvertreter des LFRZ sowohl auf Seiten des Vereins als auch auf Seiten 
des damaligen BMLF bzw des BMLFUW in die Verhandlung von wesent
l ichen Verträgen miteingebunden (zB von Werkverträgen über die Leis
tungen des LFRZ an das nunmehrige BMLFUW). 

3.2 Die unklare Trennung der Auftraggeber- von der Auftragnehmerposi tion 
war unzweckmäßig, weil die personelle Identität von Organwaltern des 
BMLFUW und des LFRZ zu erhebl ichen Interessenkoll is ionen führen 
kann. Der RH regte eine personelle Entflechtung der Auftraggeber- und 
Auftragnehmerposi tion an, um Interessenkonfl ikte zu vermeiden. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW habe es bereits in der Vergangenheit gepriift, 
ob und inwieweit die personelle [dentitiit von Organwaltern des BMLFUW und 
des LF RZ unvereinbar sei. Dabei sei die Vereinbarkeit der gleichzeitigen F unk
tionsausiibtmg festgestellt worden. Ab 1 .  ]iinner 2002 seien nur mehr der Leiter 
des PrCisidiltms des BMLFUW sowie der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsar
beit des BMLFUW im VereinsvorstarJd. 

3.4 Der RH hielt seine Bedenken aufrecht,  weil weiterhin e in  Verantwor
tungscräger des BMLFUW - in dessen Zuständigkeit wesentliche Ange
legenheiten des LFRZ fielen - gleichzeitig Obmann des Vorstandes des 
LFRZ war. 
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Mi ttelbereitstel l u ng 

Le ist ungsabgeltung 

LI B i s  1 99 1  fi nanz ierte das damal ige BMLF das LFRZ auf G rund l age e i nes 
so genannten Oprionsverrrages . Am Jahreslx-g i n n  überm i neIre das LFRZ 
,ln das damal ige  B MLF neben e i n e r  A rbe i t s p l a n u n g  e i neI l  Voransch l ag 
m i t  dem E rsuchen um Bere i tste l l ung ei ncs monatl ichen Budgetbetrages . 
Für  Zlls:i tz l iche Leistungen e rh i e l t  das L F R Z  nach Vorlage ei nes gesonder
ten A n t rages e i ne en tsprec hende Optionsaufs roc k u n g .  D i e  budget i erten 
M i e tel  wurden dem LFRZ :ih n l i c h  ei ner nachgeord neten Dienstste l le  mo
n,l r l i c h  übenviesen.  

Da das dama l ige BMLF 1 995 t rotz wiederhol ter A u fforderung des BMF 
keine geeig neten U n terlagen vorweisen konnte ,  allS denen die Verpfl ich
t u ngen des  B undes für d i e  j :ihr l ic hen Lei s tu ngen an das  LFRZ hervorgi n 
gen .  ve rfügte das B M F  e i ne B i nd u ng fü r d i e  an d a s  L F RZ zu l e i stenden 
B u d g e t m i t t e l .  Dara u tll i n  s c h l os s  das  d a m a l i g e  B M L f  j ä h r l i c h  e i n e n  
We rkvertrag m i t  d e m  L F R Z  a b ,  i n  d e m  die  z u  erbri ngenden LFR Z-Leis
rungen sow ie deren A bgel tung verei nbart w u rden . 

D i e  A bgel tung ZLls:i tz l tcher Lei s t u ngen des L F R Z  wurde i n  gesonderten 
\Xle r k v e r r r:ig e ll gereg e l t .  Fa l l we i se  gen e h m i g t e  das d a m a l i g e  B M L F  
Mehraufwendungen ohne Werkvertrag i m  N ach h i ne i n .  D i e  vom LFRZ i n  
Rechnung geste l l ten fi nanzie l len M i ttel  w u rden som i t  n i c h t  n u r  j e  nach 
Bedarf und ohne E i nschr:i n k u ngen bere i tgeste l l t ,  sondern auch nac h träg
l i c h  erhiih r .  

1 .2  D i e  Vorga ngsweise ,  M i t te l  a n forde rungsbe zogen u n d  ohne  E i n s c h rän
k u ng zur  Ve rfü g u ng z u  ste l l e n ,  k o n n te k a u m  e i ne n  A n re i z  b ieten ,  d ie  
P ro j e k te mög l i c h s t  w i rtschaft l i c h  u nd sparsam a b z u w i c ke l n .  Der R H  
be mängel te  daher d i e  z u m  Te i l  erhebl i c h e n  A uswei t u ng e n  der L FRZ
Le i s t u ngen u n d d e ren A bg e l t u ng d u rc h  das d a m a l ige  B M L F  bzw das 
BMLFUW. 

4 . .  � Lwt AI itfeil/!llp der ßiV/LFU W erhrinpe dilJ LF1?Z I'IW alieIl! Lei.ltllngen, die 

tli/ l  eier D/!n hjiilm/llg dn lN VEKOS re.l1Iltierten. Die.ltJ .rtrikt eil/::'lIh,dtewle 

kllll!plexe l? egell/llgllcerk /iir die 1 '011 der E U  (ko J/illtl/l::'/ertell ,\ /"jllltt/7IIIeli 11 'erde 

j'el'lIlalleJlI /lo[ 'elliert. Dtu!lIrcb {i'l/elere .lieh ojtllld/J heill! Vollzllg der im IInjl/'iing

IU'bfll Vertrag /f.lt,�tleg!t ßed(/// 

5 . 1  Se i t  dem Be i tr i t t  Österreichs z ur E U  u n d  der dadurch erforderl ichen E i n 
r i c h tu ng des I NV E KOS ste l l te das LFRZ s:i m t l i c he I T-Progralll m e  für 
d i e  A b w i c k l u ng der  Förde r u ngs maßnah m e n ,  d i e  von der  A g rarmarkt  
A us t r i a  a l s  Zah l s t e l l e  der E U  abge w i c k e l t  w u rd e n ,  be i . Das  L F RZ er
brachte die Le istullgen d i rekt an die Ag rarmarkt Austr ia ;  die A bgel tung 
d i eser Lei stu ngen erfolgte h i ngegen d urch das  BMLFUW. 

5 . 2  I m  S i n ne d e r  Kosten- und B udgetwahrhe i t  wären Leistungen , d i e  für d i e  
Agrarmarkt Austr ia  erbrach t  werden,  a u c h  a u s  deren B udget z u  fi nanzie
re n .  Der R H  e m p fa h l  dah er,  L e i s t u ngsv('[e i n baru ngen z w i sc h e n  d e m  
L F R Z  u lld d e r  Agrarmarkt A ustr ia  zu Las ten d e s  B ML F U \'V k ü n ft i g  ZLl 

verm eiden . 

gtJlOJllllld/. 
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Leistungs
abrechnung 

Wirtschaftliche 
Lage 

Land-, f rst- und wasserwlrt

schafthche Rechenzentrum 

6. 1 Bis 1 994 rechnete das damalige BMLF die erbrachten IT-Leistungen auf
grund des Voranschlages und der Arbeitsplanung des LFRZ in  Form von 
Monatstangenten ab. Der Aufwand wurde den einzelnen Projekten in ge
schätzten Arbeitswochen zugeordnet. Ab 1 995 übermittelte das LFRZ 
monatlich Rechnungen in  Höhe der festgesetzten Tei l raten ,  wobei die 
Fachabtei lungen und d ie nachgeordneten Dienststellen des damaligen 
BMLF die sachliche R ichtigkeit der vorgelegten Leistungsaufstellung be
stätigten. Ab 200 1 stel lten das BMLFUW und das LFRZ das Abrech
nungssystem auf so genannte Projektbriefe (projektbezogene Abrech
nung) um. Konkrete Erfahrungen mit der neuen Form der Beauftragung 
und Abrechnung lagen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den 
RH noch nicht vor. 

6.2 Nach den Feststellungen des RH bestät igten die Fachabtei lungen bis 
zum Jahr 2000 zwar die Richtigkeit der Rechnungen, waren aber nicht in 
der Lage, die R ichtigkeit des verrechneten Aufwands zu beurteilen. Nach 
Auffassung des R H  war eine materielle Rechnungsprüfung daher nicht 
gegeben. Der RH empfahl dem BMLFUW den Aufbau eines Systems zur 
Überwachung der IT-Projekte hinsichtlich ihrer Kostenentwicklung, um 
so die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittelverwendung sicher
stellen zu können. 

6.3 Laut Mitteilung des BMLFUW habe es zur Beurteilung der materiellen und for
mellen Richtigkeit der Abrechnungen oftmals zusiitzliche Unterlagen vom LFRZ 
angefordert. Nunmehr würden wöchentlich Besprechungen durchgeführt, in denen 
das BMLFU W  Steuerungsmaßnahmen - aufgrund der vom LFRZ, von der 
Agrarmarkt Austria und von externen Unternehmen eingeholten Fortschrittsbe
richte über die vertragsmaßig gebundenen Leistungen - setze. 

Mitte des Jahres 2001 sei ein Controllingsystem zur Überwachung sä'mtlicher 
FÖ'rderungsprojekte eingerichtet worden. 

7. 1 Das LFRZ soH laut den Vereinsstatuten kostendeckend und nicht auf Ge
winn gerichtet wirtschaften. Dennoch erzielte es von 1 995 bis 1 998 einen 
kumulierten Gewinn von 1 ,0 1  MiH EUR. Um diesen Gewinnvortrag ab
zubauen, stellte das LFRZ 1 999 dem damaligen BMLF Leistungen be
wusst nicht in Rechnung. Dennoch verzeichnete das LFRZ im Jahr 2000 
wieder einen (kumulierten) Bi lanzgewinn von 0,3 1 Mil l  EUR. Externe 
Berater führten in einer Studie zu Beginn des Jahres 200 1 aus, dass hin
sichtlich der Leistungsabgeltung des LFRZ ein Einsparungspotenzial von 
rd 30 % bestünde. 

7.2 Die B ilanzgewinne zeigten, dass das LFRZ seine Preise über das kosten
deckende Maß hinaus kalkulierte. Entsprechende Preissenkungen wären 
überwiegend dem damaligen BMLF zugute gekommen. Der RH bemän
gelte, dass das damalige BMLF bzw das BMLFUW nicht schon in den 
vergangenen Jahren das Preis-Leistungsverhältnis der vom LFRZ bezoge
nen Leistungen kritisch hinterfragt hatten. Er empfahl dem BMLFUW, 
künftig durch Preisvergleiche bzw durch die Ausschreibung der IT-Leis
rungen Einsparungspotenziale zu lukrieren . 
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90 

Wirtschaftliche Lage 

Strategische 
Ausrichtung 

7.3 Laut Mitteilung des BMLFUW liege nunmehr der Endbericht des externen Bera
ters vor, demzufolge das Einsparttngspotenzial mit einer Höhe von 20 % ermittelt 
worden sei. Trotz der Umsetzung der im Endbericht vorgeschlagenen Maßnahmen 
habe sich gezeigt, dass dieser Einsparttngseffekt nicht erzielbar sei. Das BMLFUW 
habe bereits in der Vergangenheit das Preis-Leistungsverhä"ltnis der vom LFRZ be
zogenen Leistungen ausführlich geprüft. So seien 1 998 Programme öffentlich ausge
schrieben worden. Im Vergleich zu externen Anbietern habe sich das LFRZ in der 
Vergangenheit stets als kostengiinstig erwiesen. 

Die von 1 995 bis 1 998 entstandenen Bilanzgewinne seien jeweils in das Folge
jahr iibertragen und das Entgelt im Jahr 1 999 im Ammaß der Bilanzgewinne 
entsprechend reduziert worden. 

7 .4 Der RH entgegnete, dass vermeidbare Mehraufwendungen durch die 
überhöhten Preise des LFRZ schon deshalb entstanden waren,  wei l  das 
LFRZ aufgrund seiner Gewinnsi tuation in den Jahren 1 995  bis  1 998 
0,50 Mill EUR an Körperschaftsteuer abgeführt hatte, die im Wesentli
chen durch das damalige BMLF als Hauptauftraggeber des LFRZ fi nan
ziert worden war. 

8. 1 Die seit  1 995 erheblich veränderte Leistungsstruktur des LFRZ führt ver
stärkt zu Überlegungen hinsichtlich einer strategischen Neuausrichtung 
des Vereins. Zuletzt formulierte der Vereinsvorstand 1 998 die Notwendig
keit  einer Neuorientierung. Eine externe Beratungsunternehmung unter
suchte im Jahr 2000 die Möglichkeit - im Hinblick auf die sich ändern
den Voraussetzungen zur Abwicklung der EU-Förderungs maßnahmen -, 
ein professionelles Projektmanagement aufzubauen, Kosten zu reduzieren 
und alternative Anbieter von IT-Entwicklungsleistungen zu suchen. 

Das Ergebnis  dieser Untersuchungen und seine Umsetzung in e inem 
Pi lotprojekt führte zwar zur Neudefin ition von Projektstrukturen und 
-verantwortlichkeiten; eine strategische Neuausrichtung erfolgte jedoch 
nicht. Seit 1 995 kaufte das LFRZ IT-Leistungen auf dem Markt zu. Diese 
Ressourcenzukäufe betrugen im Jahr 2000 bereits 61 % (4,83 Mill EUR 
ohne USt) der dem BMLFUW verrechneten Leistungen (7 ,93 Mill EUR). 

8.2 Das LFRZ hatte somit in den letzten Jahren zunehmend die Funktion ei
nes Vermittlers. Der RH empfahl dem BMLFUW, umgehend eine Ent
scheidung zu treffen, ob das LFRZ künftig IT-Projektmanagement und 
IT-Programmierleistungen mit eigenem Personal anbieten oder als Zu
käufer am Markt - und damit als Vermittler - auftreten solle. 

Wenn eine Marktfähigkeit dieser Leistungen besteht, wäre eine Entschei
dung über die künftige Organisationsform zu treffen. Das BMLFUW hät
te jedenfalls ein Control li ng-System für die effiziente Mittelverwendung 
der IT -Aufgaben sicherzustellen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW habe es bereits in der Vergangenheit beabsich
tigt, IT -Know-how an das LFRZ zu transferieren, damit dieses kiinftig Fremd
vergaben vermeiden und seine Aufträge weitestgehend autonom erbringen kö"nne. 
Da jedoch das hiefiir erforderliche qualifizierte Personal infolge aktueller Markt
entwicklungen nur zu erhöhten Preisen am Markt erhältlich gewesen wä·re, sei die
ses Vorhaben vorerst gescheitert. 
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Schluss
bemerkungen 

Land-, forst- und wasserwirt

schaftliches R ehenzentrum 

9 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her
vor: 

Das BMLFUW sollte 

( 1 )  umgehend eine Entscheidung treffen ,  ob das LFRZ künftig 
IT -Leistungen mit eigenem Personal anbieten oder als Zukäufer 
am Markt auftreten soll; 

(2)  auf eine personelle Entflechtung der Auftraggeber- und Auf
tragnehmerposition von gleichzeitig im Vereinsvorstand des LFRZ 
sowie im BMLFUW in Vertragsverhandlungen eingebundenen Or
ganwaltern hin wirken, um Interessenkonflikte zu vermeiden; 

(3 )  sicherstellen, dass die Leistungsvereinbarungen zwischen dem 
LFRZ und der Agrarmarkt Austria zu Lasten des BMLFUW künf
tig vermieden werden; 

(4) durch Preisvergleiche bzw Ausschreibungen von IT-Leistungen 
Einsparungspotenziale lukrieren; 

( 5 )  durch den Aufbau eines Überwachungssystems für IT -Projekte 
die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittelverwendung si
cherstellen. 
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Kurzfassung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Vollzug des Donauschutzübereinkommens 

Im Oktober 1998 trat das Übereinkommen über die Zusammenarbeit 
zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau (Donau
schutzübereinkommen) in Kraft. Der RH anerkannte die bisherigen 
Bemühungen zur Umsetzung des Donauschutzübereinkommens. Al
lerdings könnten die bisherige Tätigkeit (zB die Arbeit der Experten
gruppe) und der weitere Ausbau der Alarmsysteme durch Finanzie
rungsprobleme beeinträchtigt werden. 

Hinsichtlich des im Donauschutzübereinkommen vorgesehenen In
formationsaustausches empfahl der RH, auf einen vollständigen, 
raschen, möglichst formalisierten und kontinuierlichen Informa
tionsfluss h inzuwirken. Den Nutzen des Übere inkommens für 
Österreich beurteilte der RH positiv. 

Kenndaten zum Donauschutzübereinkommen 

Rechtsgrundlagen Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz 
und zur verträglichen Nutzung der Donau (Donauschutz
übereinkommen), BGBI III Nr 1 39/1 998 

Bundesgesetz über das vorläufige Sekretariat des Donau
schutzübereinkommens, BGBI Nr 501 / 1995 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau 
über den Amtssitz der Internationalen Kommission 
zum Schutz der Donau, BGBI III Nr 227/2001 

Zahlungen des damaligen BMLF bzw 
BMLFUW für bzw an die Internationale 
Kommission 

Personalaufwand ( 1995 bis 1 999) 

Mitgliedsbeitrag 1 999 

2000 

2001 

in EUR 

232 359 

1 14 7 1 3  

1 1 7 864 

1 1 6 3 5 3  

Der R H  überprüfte im Mai 200 1 die Gebarung des BMLFUW i m  Zu
sammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens über die Zu
sammenarbeit  zum Schutz und zur verträgl ichen Nutzung der Donau 
(Donauschutzübereinkommen). Zu den im November 200 1 übermittel
ten Prüfungsmitteilungen nahm das BMLFUW im März 2002 Stellung. 
Der RH gab hiezu im März 2002 seine Gegenäußerung ab. 
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H istorische 
E n t w icklung 

Bei tragslei stungen 

I ntern ationale 
Kom miss ion 

2 D i <: Republ i k  Östcrre i c h  <:rste l l t<: I ()l)2 <: i nen ('fsten Entwurf für <: i m' Kon
ve ll t i ol l  ü ber  d l c wasser w i rt schafr l i c he Zusamrn<:na rlx' i t  z u m  Sc h u t z  der 
D O n a ll .  Nach Vnhand l u ng e n  w u rde i m  J u n i  I ()() ! in Sofi a  da, Donau
sch u r z ii Lw re l ll k om lll e n  u nt e rze i c h n e t ,  w e k lks luc h G e n e h m i g u ng u nd 
H i nr erl <:gu n.l! d u rch d i<: e i nz c l n l'n Staaten am 2 2 .  O k toher 1 ()l)S i n  K raft 
t ra t .  Vert r,lg spart ll n  s i nd 13 11 l g a r i <: n ,  D e u t sc h l a n d ,  K ro.t t i e n ,  '\! o l d a ll ,  
Österre i c h ,  R u n1iin ien , Slowak e i ,  Slo we n i e n ,  Tschech ien  u nd U ng<trn so
w I e  dIe E u ropii i sche U n i Ol l .  

ZIe le  de<, Ü here i n kommen s  s m d  u mer a l ldere m :  

- e i ne gnec h t <: u nd ve rt rii g l i c h e  \X!a ssl'fw i r t s c h a ft d u rch e i n e  e n tsprc
chcllLle Zus,l m mcnarhe i r  in  .l! rundsiirz l i clll' n  FLngen z u  ('fre i l  hen , 

- grenz ü bersc h rc l tend<: BCl' l nt fiic h t i ,lC: u l\lC:e n  L U  verme iden , 

- O hl'fwac h u l1gsprogr'l m me h i m i c h t l i ch  des ZusLl llJes g rcnzübersch re i 
tender ( ; ewiissl'f e i n Z LI fü h n: n ,  

- d lc gegense i t igc l l l rcmlution auszubauen suw ie  

- e in  \X!,lrn- und A la rm s:velll für den Fa l l  k r i t i 'icher Lagen e i n w r i c h tc n .  

E J n "Statut der  l n ternat ion,t !en Kom m i ss ion  fü r lIL-n Sc h u t z  d e r  Don<lu "  
re,lC:clt  U lHcr anderem d ie Zus,lllllllemeUUI\lC: sowi e  d ie Priis idnl tsch aft u n d  
s i c h t  d i e  E l n r i c h t u n,lC: e i nes s o  genanll ten  Stii n d igcn Sekrnariat<, m i t  S i t z  
i n  \x/ien vor. B e i  der U n terze i c h n u n g  d e s  Ü hefe i n ku m m c n ,  w u rde d u rch 

M I ll I s terde k l ara t i o n  besch lossen , ebs Stat u t  bere i t s  i n t e r i m i st i sch a n z u 
wcnden u n d  d a s  Stiind igl' Sekretar iat  auf vor h u fiper B a s i s  e i nzur ichten .  

� . I  Neben den j iih rl i c lw J I  i\l l tg l ied c; be i t riigen t rugen das damal ige BM L f  hzw 
das B ML F U \X! \ 'on I <)<)'5 bis 1 L)l)() , luch den Persll lulau fwand e i ncs vorn 
B u nd n m i n i s tC' r I u lll der I n ternat i o n a l e l l  K o m m i s s i o n  d l ulsfZ uget e i l u' n  
Bed l C ll s teten von n l  .2 '\ .2  O ( ) ( )  E U R ,  

.1.1 Das B ML F U \X! tfUP; wegen des spilteren a l s  u rsprün g l i c h  angenommenen 
I n-Kraft-Tretcns des Ü be rc i n kom mens daher nehen dem ab I L)L)l) a n fa l 
l enden 1\1 H g l  iedsbe i  t rag auch  e i n e n  wesen t l  i c h e n  A n te i l  der  Kosten  a m  
A ufbau d e s  Stii n d igcn Sek retar iats ,  

, I .  I A u t�al1L' dLT I n ternat ionalen Kom rn i s, ion  i s t  es i n sbesondere ,  Vorsc h lägl' 
l ind E m pfeh l u ngen z u r  U m se t z u ng des A b k o m m e n s  a n  d i e  M i t g l i eds
staaten abzugebe n .  D i e  b i sher igen Sc  hwerpufl k te der K O lll m l ss lOnstii t i g 
k e i t  bet rafen Mandate für d i e  E xpercengruppen ,  Ll i e  Ü bernahme v o n  E r 
,i'e b n i s s e n  des  D o n ,l U u m \\T l t p rog ra lll m s  h z \\' d e s  so ,t.: t· n a n n r e n  R i ve r  
Dan u bc Sol u t ion  Red uct ion-Prog ralll ll1s sowi e  d i e Iksc h l u ssLlssll l1g Lilxr 
e i n  A k l !omprog ralll ll1 fü r cbe J a h re 20() I bis  .2 ( )( ) '5 . 

,l .2 Dn R H  a n e r ka n n te d i c  b i 'i h e f l g e n  B e m ü h u n .l! e n  z u r  U lll s n nl n g  des  
D( )nausc ! l l1 1 z ü bcre l l1kommens im Rahmen der Kum m i ss ionsarbe i t .  
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Expertengruppen 

Rechtsvorschriften 
für den 
Gewässerschutz 

Uollzu es Don u chutz-

Ü ereinlcommen 

5 . 1  Im Rahmen des Donauschutzübereinkommens wurden sechs Experten
gruppen eingerichtet, die teilweise bereits auf das Donauumweltprogramm 
zurückgingen und daher auf die dabei erzielten Ergebnisse zurückgreifen 
konnten. 

Ein schwerwiegendes Problem stellt die weitere Finanzierung der Arbei
ten der Expertengruppen (bzw des weiteren Ausbaues der Alarmsysteme) 
dar, denn nach den Best immungen des Donauschutzüberei nkommens 
wird grundsätzlich nur die Tät igkeit des Ständigen Sekretariats aus ge
meinsam aufgebrachten Beiträgen finanziert . Jeder Mitgliedsstaat hat je
doch selbst die Mittel für die im Rahmen des Abkommens eingebrachten 
Expertenleisrungen zu tragen. 

5.2 Die Experrengruppen legten teilweise sehr ambitionierte Programme vor. 

In diesem Zusammenhang wies der RH jedoch auf die oben dargelegten 
Finanzierungsprobleme hin. Seiner Ansicht nach sollte die österreichische 
Pos i tion auf d ie  grundsätzliche Beibehalrung der b isherigen Kosten
rragungsprinzipien des Donauschutzübereinkommens ausgerichtet sein .  
Weiters wäre auch verstärkt auf eine Priori tätensetzung und Überprüfung 
der Anzahl von Experrengruppen hinzuwirken. 

5 .3 Lallt Stellungnahme des BMLFUW habe es diese Zielrichtllng von Beginn an 
verfolgt. Allerdings stelle das Donamchtttziibereinkommen ein umfassendes wasser
wirtschaftliches Abkommen dar, welches Raum fiir Arbeiten von vielen Experten
gruppen ermögliche. Die bisherigen Arbeitsgruppen seien mit einer relativ einhelligen 
zllStimmenden Haltung aller Vertrags parteien eingerichtet worden. Eine Verminde
rung anzmtreben, habe derzeit keine Erfolgschancen. 

6. 1 ( 1 )  Laut dem Donauschutzübereinkommen haben die Vertragsparteien 
rechtliche, administrative und technische Maßnahmen zu entwickeln und 
durchzuführen,  um einen wirksamen Gewässerschurz und eine verträg
l iche Wassernutzung zu gewährleisten. Österreich hatte zum Teil bereits 
lange vor In-Kraft-Treten des Donauschutzübereinkommens den Forde
rungen des Übereinkommens entsprechende Regelungen erlassen ;  dazu 
zählten insbesondere das Wasserrechtsgesetz 1 959 sowie das Hydrogra
phiegesetz 1 979. 

(2)  Die Internationale Kommission beschloss im Oktober 1 998, das im 
Donauumweltprogramm entwickelte so  genannte Donau-Transnationale 
Monitori ng Network (Donau-TNMN) zu übernehmen. Für den öster
reichischen Beitrag wurden die Messergebnisse der österreich ischen Was
sergüteerhebung verwendet .  Da das österreich ische Messnetz wesentlich 
dichter als das Donau-TNMN-Messnetz ist, stellt letzteres lediglich einen 
Teil des österreich ischen Messnetzes dar. 

(3)  Die Republik Österreich l iegt zu 96 % im Einzugsgebiet der Donau. 
8 1  % der Fließgewässer wiesen 1 998 e ine biologische Gewässergüte I I  
oder besser auf. Beim Grundwasser war dem Gewässerschutzbericht 1 999 

zu entnehmen, dass die in der Grundwasserschwellenwerrverordnung vor
gegebenen Schwellenwerte bei den meisten der rd 90 chemischen Unter
suchungsparameter unterschritten wurden. Potenzielle Sanierungsgebiete 
waren vor a l lem wegen i h rer  Belastungen m i t  N i trat bzw Atrazinl  
Desethylatrazin festzustellen. 
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Schutz der 
Wassen'essourcen 

I n formations
austausch 

h.2 Der RH erachtere die in ÖstcrrClch bestehenden gesetz l ichen R egelungen 
Im S i n ne des Don'llIsc h u t z ü bl"fe i n ko m m ens fli r z i e l fü h rend und zwec k 
m j J ') i g . A u c h  habl" n  d i e  I n vest i t i o nen Ös t e rruchs  i n  A bwasserbese i u 
g u ngs- und -rC l n ig u ngsanla<�e n  dazu be igetrage n ,  d i e  b i o l og i sche C ;e
wjssergüte i n  den  I l' tzten Jahren z u  verbesse rn .  

7 . 1 LlLI t dem Donausch u t z ü bere i n ko m m e n  so l len  d i e  Ve rr r.tg sparte i t'n a l l t' 
M aL'>nahmen ergre ife n ,  u m  d i e LU lgfr is t ig  zu schli t zenden G rundwasser
ressourcen und d i e (ür d ie - lws tehende oder k Li nfr ige - Tri n kwasser
versorg u ng werr\'o l len Schu tZ/onen auszuweisen . I m Rahmen des Donau
sch u t z ühere i nkommens setzten a l lerd i ngs d i e  Vertragsstaaten noch ke ine 
gemei nsamen 1faßnahmen.  

7 .2  Der RI  I h i e l t  es fü r zwecknü l\ i g ,  i m  Rahmen des Donausc h u t z ü bere i n 
kom mens e i n he i t l i che Kr i terien ni r d ie Erm i tt l ung ullli Lkurre i l u ng des 
chem ischen Zustandes des G rund wassers zu schaH(.' n .  Dam it  bestünde e ine 
Vergle ichbarke i t  der E rgebni sse der e i nzelnen Verrragsparreicn .  

7 .1 Llllt . \ l i/hill/II,':, elel f) , \ 1LFl  r U"  lI ,rde CI Uellliibt lelil. /111 1?"/J/lMI dn 01)1/,,//

Id)/lt:iihel'l'illkO/llllll i!.l e/ll/h,i/lid" Kriftl'lell fiir die {rlilittl/lllg /lIId Bwrftil/lIIg 

"11:11.1(1" (;'11, 

lU E i n  regel mäßiger I n format i ons- und E rfahru ngsaustausch der Vertrags
p.l r r lKr mit i h re n  N achbars ta'lten erfolgt  zU lüic hst  auf b ! l ateraler  E bene 
I m  R <lhmen bere i ts bestehender Vere i nbarungen,  Das Donausc h u t züber
e i n ko m m e n  s i c h t  e i nen I n fo r m a r lO nsaustausch von Daten vor, d i e  m i t  
vertre t barem A u fw'lnd verfügbar s i nd .  Der  I n f( ) rmauon saustausch und 
d i e  Facharbei t  erf( ) lgen hauprsiic h l i c h  in  E x perrengruppen,  I m  R egel Cd l  
j edoch n i c h t  formal is iert ,  sondern eher an lasshezogen,  

Der I n formati onstl uss z w ischen den Verrragspa rrnern über d i e  geset z l i 
c1wn R egel u ngen u n d  Maßnah me n  auf dem Gebiet  d e r  \X/asserwi rrschaft 
wurde durch d ie  Internati ()I1a le Kom m iss ion bisher noch n i c h t  systemat i 
s iert ,  E i ne Übers icht  Li her d ie  i n  d e n  e inze lnen Vcnragss raaten bestehen
de natHlIla le  Leg i s t l k  bestand n icht . 

S . 2  D u rc h  d i e  Tä t i g k C l t e n  I m  R a h m e n  eies Donausc h u r z ü be re i n ko m m e n s  
u nd d e s  Donauu Tll weltprogramms w u r d e  der  i nt e rnat iona l  l ugiing l iche 
I n f()fllu r i onsstand über den Gewässe rzustand i m  Donauhecken wese n t 
l i c h  ve rbessert . Der lU I empbhl  aber, a u f  e i n e n  vo l lst iind lgen,  rasc h e n ,  
m i ig l i c hs t  for m a l i s i e rt e n  u n d  kont i n u i er l i c h e n  I n forTll a t i onsHuss  z w i 
schen d e n  Vertragspannern h i nzuw irken.  
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Meldung von 
Gewässer
verunreinigungen 

U msetzungs
probleme 

Nutzen für 
Österreich 

Vollzug des Donauschutz

Ü ereinkommens 

9. 1 Das Donauschutzübereinkommen sieht je nach Festlegung durch die In
ternationale Kommiss ion eine Verpfl ichtung zur Meldung von Unfällen 
mit  wassergefährdenden Stoffen vor. Bis Oktober 2000 wurden von den 
Mitgliedsstaaten insgesamt 18 Gewässerverunreinigungen gemeldet. In 
den Berichten der Expertengruppe wurde auf - aus Sicht der Partnerlän
der - bestehende Probleme bei der Einrichtung und sicheren Verfügbar
keit des österreichischen Alarmsystems hingewiesen. Diese Probleme sind 
auf die föderale Struktur Österreichs zurückzuführen, weil vertraglich 
vom Grundsatz der Einrichtung lediglich eines Alarmzenrrums je  Land 
ausgegangen wurde. 

Bei einer Alarmübung traten Kommunikationsprobleme mit den Nach
barstaaten auf. 

9.2 Der RH regte an, durch entsprechende Vorkehrungen und Vereinbarun
gen eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit im Rahmen des Alarm
systems sicherzustellen. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMLFUW sei es bestrebt, eine bestmögliche Zusammen
arbeit im Rahmen des P/anltngssystems zu erreichen. 

1 0. 1  Der Jahresbericht 1 999 der Internationalen Kommission zeigte die we
sentl ichsten Probleme bei der Zusammenarbe i t  auf, die e ine effekt ive 
Umsetzung des Abkom mens bee inträcht igten . Dies waren vor allem 
Disparitäten und Unterschiede zwischen den Vertragsstaaten, daraus ab
geleitete Schwierigkeiten sowie Rechtsprobleme. 

10.2 Nach Ansicht des RH wird die wesentliche Herausforderung der Internatio
nalen Kommission künftig darin bestehen, einerseits entsprechende Finan
zierungsquellen zu erschließen und andererseits die Motivation aller Staaten 
zur aktiven und engagierten Tei lnahme zu erhalten. 

1 1  Als Nutzen des Programms für Österreich sahen das BMLFUW und der 
RH die Unterstützung des polit ischen Strategieziels der Stabilität im Do
nauraum , die Vermittlung der österreichischen Auffassung von Gewäs
ser- und Umwel tschutz sowie die Mögl ichkeit verstärkter Gewässer
schutzmaßnahmen in den Donauanrainerstaaten. 

Insgesamt führte die Zusammenarbeit  im Rahmen des Donauschutzüber
einkommens und seiner vorangehenden Vereinbarungen zu e iner deut
l ichen Verbesserung des Informationsstandes über den Gewässerzustand 
im Donauraum. Es zeigte sich jedoch auch, dass noch große Unterschiede 
im Datenbestand sowie in der Datenqualität und Qual itätssicherung be
stehen. Die weiteren Arbeiten sollten sich daher primär auf eine Verein
heitlichung der Datenbasis konzentrieren, um objektive Vergleichsmög
lichkeiten zu gewährleisten. 
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Schluss
bemerkungen 

1 2  Zusamme n fassend empfahl der R H :  

( I )  d e n  bishe r igen Stand p u n k t  bei d e n  Kostentragungspri n z ipien 
bei z u behalten, 

(2) auf einen vollständigen, raschen, miigl ichst  formalis ierten und 
kontinuierl ichen I n formations t1uss z w i schen den Vertragspartnern 
h i n z u w i rken sowie 

C ) )  d u rch entsprechende Vorke hru ngen eine miigl ichst reibu ngslose 
Z usan1menarbeit im Rahmen des A l armsystems s icherzustel len.  
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 

öffentliche Leistung und Sport 

P rü ru ngscrgchn i s  
'- '-

Verwaltungsakademie des Bundes 

Die Verwaltungsakademie des Bundes (VAB) stand vor einer grund
legenden Neustrukturierung. Im Oktober 2000 beschloss der Mi
nisterrat, die VAB auszugliedern. Bereits im Mai 2000 leitete das 
BMLS ein Projekt zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
für eine Ausgliederung und eine leistungsbezogene Finanzierung 
des Seminarbetriebes ein. 

Die bis Mitte 200 1 vorliegenden Ergebnisse der Projektarbeit bein
halteten kein konkretes Konzept für die zukünftige Struktur der 
VAB.  Ein umfassendes Ausgliederungskonzept lag ebenfalls noch 
nicht vor. 

Da die abschließende Ausformung des zukünftigen Aus- und Wei
terbildungswesens für Bundesbedienstete noch nicht konkretisiert 
war, konnte auch das zukünftige Aufgabengebiet der Verwaltungs
akadernie nicht definiert werden. 

Bei einer Neukonzeption der VAB nach marktwirtschaftlichen Kri
terien kann von Rationalisierungserfordernissen in einer Größen
ordnung von rd 30 % der Gesamtausgaben ausgegangen werden. 

Die Analyse des jetz igen Zustands zeigte, dass d ie Grundausbil
dung in hohem Maß reformbedürftig war und bei der berufsbeglei
tenden Fortbildung eine bedarfsgerechte Schwerpunktsetzung der 
Lehrinhalte fehlte. Die Qualitätssicherung und die Erfolgskontrolle 
waren nicht ausreichend. 

Im Bereich VAB-International bestand für die VAB eine Interes
senkollision aufgrund ihrer Doppelfunktion als Förderungsgeber 
und projektdurchführender Stelle. Weiters fehlte eine nachvoll
ziehbare Projektdokumentation. Für den Betrieb einer Beratungs
stelle für Bundesbed ienstete fehlte e ine eindeutige gesetzliche 
Grundlage. 

99 
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1 00 

Die Seminar- und Gruppenräume aller drei Standorte waren nur 
zu rd 40 % und die Unterkünfte zwischen 34 und 43 % ausgelastet. 
Der Standort Schloss Laudon war für die V AB aufgrund der hohen 
Kosten für Unterkünfte und Verpflegung sowie der geringen Aus
lastung unwirtschaftlich. Beim Mietverhältnis für das Schloss be
stand ein wechselseitiger Kündigungsverzicht bis 202 1 .  

Kenndaten der Verwaltungsakademie des Bundes 

Rechtsgrundlage Verwaltungsakademiegesetz, BGBl Ne 122/1975 idF 
BGBI Ne I 94/2000 

Standorte Schloss Laudon, Gebleegasse und Judenplatz 

Gebarungsentwicklung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Personalstand (in Vollbe
schäftigungsäquivalencen) * 

Kursteilnehmer 

* inklusive freie Diensrverccäge 

1 996 

4,87 

0,03 

44,3 

5 442 

1 997 

5 ,82 

0,05 

42,8 

5 987 

1 998 

in Mill EUR 

5 ,24 

0,06 

Anzahl 

40,4 

6 634 

1 999 

5 ,24 

0,08 

37,7 

7 206 

2000 

5 ,00 

0,27 

32,0 

7 059 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von September bis November 2000 die Gebarung des 
Bundesministeriums für öffentliche Leisrung und Sport (BMLS) hinsicht
lich der Verwaltungsakademie des Bundes (VAB). Zu den im Mai 200 1 

zugelei teten Prüfungsmitteilungen gab das BMLS im September 200 1 

e ine Stellungnahme und i m  Dezember 200 1 eine ergänzende Stel lung
nahme ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im November 200 1 .  

Aufgaben 

Organisation 

2 . 1  Die  wesentlichsten Aufgaben der VAB laut dem Verwaltungsakademiege
setz waren die Grundausbildung, die berufsbeglei tende Fortbildung so
wie die Führungskräfteschulung für Bundesbedienstete. Weiters waren 
die Durchführung von Aufstiegskursen - diese ermöglichen Beamten 
ohne Universitätsstudium den Aufstieg in eine höhere Verwendung -
und verwaltungswissenschaftliche Forschungstätigkeit vorgesehen. 

2.2 Der RH stellte aufgrund der geringen Zahl von Publi kationen fest, dass 
die VAB keine systematische Forschungstätigkeit betrieb. 

3 . 1  Die Aufbauorganisation der  VAB umfasste einen Lehrkörper mit haupt
und nebenberufl ich Vortragenden und wissenschaftl ichen Mitarbeitern 
sowie den Bereich der Verwaltung. Das Zulassungsverfahren zu den Ver
anstaltungen war aufgrund der Behördeneigenschaft der VAB bescheid
mäßig abzuwickeln.  Das Fehlen e iner Geschäftsordnung und e iner Ge
schäftsverteilung führte zu unklaren Verantwortlichkeiten. 
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Kostenrechnung 

Lehrbetrieb 

Lehrangebot 

Grundausbildung 

Verwaltungsakademie d s Bunde 

3.2 Der RH empfahl der VAB ,  mit Hi lfe einer Geschäftsordnung und einer 
Geschäftsverteilung, klare Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe fest
zulegen sowie die Behördeneigenschaft im Zulassungsverfahren zu über
denken. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLS seien die Erstellung einer Geschä/tsverteilung 
veranlasst und eine Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibungen in Aussicht ge
nommen worden. Weiters solle künftig die Zulassung neu geregelt werden. 

4 . 1  In  der VAB war seit 1 992 eine Kostenrechnung implementiert. Mangels 
klarer Zuständigkeiten wurden die ausgewerteten Ergebnisse jedoch nicht 
verwendet. 

4.2 Der RH empfahl, klare Verantwortlichkeiten für die Durchführung und 
Anwendung der Kostenrechnung als Managemenrinstrumentarium in der 
VAB zu schaffen. 

4.3 Laut Mitteilung des BMLS werde im Zuge der Neuordnung der VAB ein Neu
aufbau des betrieblichen Rechnungswesens erfolgen. 

4.4 Der RH verwies in seiner Gegenäußerung auf die Mögl ichkeiten der 
Nutzung der vorhandenen Kostenrechnung. 

5 . 1  Der Zugang z u  den Lehrveranstaltungen war für Bundesbedienstete un
entgeltlich. Führungskräfte- und Fortbildungslehrgänge konnten auch 
von Nicht-Bundesbediensteten gegen einen pauschalierten Kostenbeitrag 
besucht werden. 

5.2 Durch die Unentgeltlichkeit bestand kein Anreiz für die Bundesdienst
stellen, auf ein bedarfsorienriertes Angebot einzuwirken. Der RH emp
fahl, künftig eine Leistungsverrechnung mit den Auftraggebern der VAB 
einzurichten. 

5 .3 Das BMLS gab bekannt, dass im Zuge der NettattSrichtung eine Form der Leis
tungsverrechmmg mit den Auftraggebern der VAB vorgesehen sei. 

6. 1 Gemessen an den absolvierten Personentagen stellte die Grundausbildung 
das bedeutendste Tätigkeitsfeld der VAB dar. Al lerdings werden durch 
die rückläufigen Neuaufnahmen in den Bundesdienst s inkende Tei lneh
merzahlen erwartet. 

Bereits 1 990 bezeichnete eine Arbeitsgtuppe des BKA und der VAB die 
bestehende Konzeption der Grundausbildung als undifferenzierte Wis
sensvermittlung mit  zu langer Dauer und veralteten Lehrmethoden ;  sie 
sah sie somit als wenig effizient für eine Qualifikationssteigerung an. An
fang 2000 wurde von der VAB eine modulare, bedarfsorientiertere Form 
der Ausbildung ausgearbeitet, jedoch nicht umgesetzt. 

1 01 
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1 02 

Lehrbetrieb 

Berufsbeglei tende 
Fortbildung und 
Führungskräfte
schulung 

Quali tätssicherung 

VAB-International 

6.2 Nach Auffassung des RH wurde die Grundausbildung durch den Lehr
körper - trotz der Reformbemühungen - nicht ausreichend betreut. 
Weiters waren die verwendeten Unterlagen teilweise veraltet und didak
tisch wenig geeignet. Er empfahl, grundsätzl ich die Grundausbildung zu 
reformieren .  Weiters wäre für e ine angemessene Betreuung durch den 
Lehrkörper und zeitgemäße Lehrmaterialien zu sorgen. 

6.3 Das BMLS teilte mit, die Grundausbildung werde bereits durch eine wissen
schaftliche Mitarbeiterin betreut. Weiters u'erde danach getrachtet, das Lehrmate
rial nach modernen didaktischen Methoden zu gestalten. 

7 . 1  Das Angebot für die berufsbegleitende Fortbildung und die Führungs
kräfteschulung umfasste zahlreiche Fachgebiete und reichte von E in
führungskursen in die IT bis zu Führungskräftelehrgängen in mehreren 
Modulen. 

7.2 Nach Ansicht des RH war das Veranstaltungsangebot zu umfangreich 
und ohne bedarfsgerechte Schwerpunktsetzung. Er empfahl, das Angebot 
zu straffen und verstärkt eine bedarfsorientierte Abstimmung mit  den 
Ressorts vorzunehmen. 

7.3 Laut Mitteilung des BMLS solle die beabsichtigte Einführung der Leistungsver
rechnung mit den Auftraggebern ein bedarfsorientiertes Angebot bewirken. 

8. 1 Die Bewertung der Erreichung der Seminarziele, der Qualität der Vortra
genden sowie der dargebotenen Lehrinhalte erfolgte durch Befragung der 
Tei lnehmer mittels Fragebögen. Eine systematische Auswertung der Er
gebnisse lag nicht vor. 

8.2 Der RH hielt deshalb die Maßnahmen zur Quali tätssicherung und Er
folgskontrolle für nicht ausreichend. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLS würden für eine Gesamtbeurteilung auch Ge
sprilche mit den Teilnehmern erfolgen und eine einheitliche Auswertung nicht 
zwingend zu einer Qualitiitssichertmg führen. 

8.4 Der RH erwiderte, dass möglichst standardisierte Verfahren und damit auch 
eine systematische Auswertung der Fragebogen-Ergebnisse für eine wirk
same Qualitätssicherung und Erfolgsmessung verstärkt zu beachten wären. 

9.1 Die VAB führte seit 1 993 Ausbi ldungsprojekte für Verwaltungsbeamte 
aus mittel- und osteuropäischen Staaten durch. Die Finanzierung erfolgte 
bis 1 995 aus Förderungsmitteln der Osthilfe des BKA und wurde nach 
Sonderrichtl inien des BKA abgewickelt. Die VAB war dabei als projekt
durchführende Stelle tätig. 

Ab 1 996 erhielt die VAB ein eigenes Förderungsbudget in Höhe von bis 
zu 0,28 Mill EUR ( 1 999) jährlich, wodurch sie gleichzeitig projektdurch
führende Stelle und Förderungsgeber war. 1 999 und 2000 standen dabei 
Ausgaben für Projekte von 0,23 bzw 0,30 Mill EUR Einnahmen von 0,02 
bzw 0,09 Mill EUR gegenüber. 
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Lehrbetrieb 

Beratungsstelle für 
Bundesbedienstete 

Auslastung 

Unterkünfte und 
Verpflegung 

Verwaltun sakademi des Bundes 

9.2 Der RH stellte fest, dass eine nachvollziehbare Dokumentation der Pro
jekte fehlte und kein Überblick über die Gebarung von abgeschlossenen 
bzw noch laufenden Projekten bestand . Er empfahl ,  gemäß den erwähn
ten Förderungsrichtlinen die Aufgaben eines Förderungsgebers von denen 
ei ner projektdurchführenden Stelle zu trennen. Wei ters sollte bei den 
Projekten künftig auf Kostendeckung geachtet sowie die Projektdoku
mentation und das Projektcontrolling verbessert werden. 

9.3 Das BMLS teilte mit, dass bereits eine Projektdokllmentation sowie Kostenschiit
zungen und nachvollziehbare Abrechnungen sichergestellt worden seien. 

lO. L  Die VAB führte seit 1 997 am Standort Judenplatz eine Beratungsstelle 
für öffentlich Bedienstete mit Problemen am Arbeitsplatz. Anlassbezogen 
wurde ein Team von Psychiatern, Psychologen, Juristen, Psychotherapeu
ten, Arbeitsmedizinern und Sozialarbeitern beigezogen. Die Gesamtkos
ten der Beratungsstelle betrugen im Jahr 2000 für 7 5 8  Beratungsfälle 
rd 0, 1 1  Mill EUR. 

lO.2 Der RH anerkannre grundsätzlich den Nutzen einer Beratung für Bun
desbedienstete. Da jedoch das Verwaltungsakademiegesetz diese Aufgabe 
nicht vorsieht,  empfahl er, die Beratungsstelle inhaltl ich und budget
mäßig von den Bi ldungsaufgaben der VAB zu trennen und eine Weiter
führung von der Klärung der rechtlichen, organisatorischen und finanziel
len Voraussetzungen abhängig zu machen. 

LO .3 Das BMLS gab bekannt, die legistische lind organisatorische Stellung der Bera
tltngsstelle werde im ZlIge der Neuordnung der VAB gekliirt werden. 

I l . l  Da die  zur  Verfügung stehenden Standorte und Räuml ichke i ten -
Schloss Laudon, Gebiergasse und Judenplatz - historisch gewachsen wa
ren,  erfolgte auch keine umfassende Bedarfsermittlung. Die Auslastung 
der Semi nar- und Gruppenräume aller drei Standorte betrug 1 999 und 
2000 durchschnittlich 39 bzw 41 % (Basis :  200 Arbeitstage pro Jahr). 

L l .2 Der R H  regte aufgrund der geringen Auslastung der Sem i nar- und 
Gruppenräume die Erstellung eines Raumbedarfskonzeprs für den Semi
narbetrieb an;  dieses sollte auch die ganzjährige wirtschaftl iche Nutzung 
der Räumlichkeiten vorsehen. 

1 1 .3 Das BMLS teilte mit, (lass eine optimale wirtschaftliche NlItzung angestrebt werde. 

1 2 . 1 I n  den Standorten Schloss Laudon und Gebiergasse standen insgesamt 
84 Zimmer für Nächtigungen zur Verfügung. Die Auslasrung 1 999 und 
2000 lag im Schloss Laudon bei je  rd 35 % und in der Gebiergasse bei 
34 % bzw 43 % .  Die Kosten pro Nächtigung betrugen laut Kostenrech
nung 1 999 im Schloss Laudon rd 1 1 3  EUR und in der Gebiergasse rd 
1 4  EUR. Der Unterkunftsbetrieb konnte nur geringe Quali tätsanforde
rungen erfüllen. 

Der Küchenbetrieb im Schloss Laudon erforderte 1 999 für Frühstück bzw 
Mirragessen je Essensportion einen Zuschuss von 1 2 ,94 EUR . 

1 03 
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1 04 

Schloss Lauoon 

Personal 

1 2 . 2  Der R H  vnw les auf d i e geri nge Auslaswng der U n terk ü n fte und auf d i e  
h o h e n  Kos ten fü r N:ic h t i g u n g  und Verptleg ung i m  Sc h loss Laudon u n d  
empt�lhl ,  d e n  Unterku n ftsbctrieb a u s  Wi rtschaft l ichke i tsgründen ZLI über
denken hzw e i ne w irtschaft l ichere Führung des K üchenbetriebs anzustreben.  

1 2 . 5  Dill B , \ IL\ teIlte 111ft. dill I die iiklillf)/II!I(!; /lIIgiiwtige Sitlldt!Oll lif! Unterkiillftfll 
/lIId \ t'll'l!cg/III,� 1/11 Z//Jilllllllfld'''il<� mit der gr/llldrdt:::JI1-!'LiI KI,il'llll,� der Stdili/
{)r//ret<�e <�e/mljt werde, 

1 .'> . 1  Das M iet verlü l rn i s  fü r das Sc h l oss La udon sam t  Nebengebäude und das 
rd I ( )  ha g ro lle Schlossareal IX'stand sei  t 1 'J7 () . In den .I  ahren 1 99: i l 'J'JH 

w urde vom B u nd ein wei teres Se m i nargebüude (Ok rogon )  a ls  Sllperäd i fi 
k a t  err ich tet  u n d  m i t  d e r  Verm ieter in  e i n  wechselse i t iger K Lind i g u ngs
verz i c h t  biS  Deze m ber 2 0 2 1 vere i n ba r t .  Die  M i eten  bet r ug e n  j :i h r l i c h  
O , H O  M i l l  E U R .  Se i t  1 'J'J'5  w ur d e n  i n sgesa m t  4 ,4'5  M i l l  E U R  i n  Sem i 
narrüume und K üche i nvest iert .  

Der M ietvertrag regelte auch von der Verm ieter in z u  erbri ngende Dienst
l e i st u ngen für d ie P tl ege der Schlossanbgen .  Wei ters ü bertrug die VAB 
d e n  K üchen bet r ieb,  Besorg u ngstät igkei ten sowi e  d i e  R a u m ptlege i n  der  
G ebIergasse an d ie  Verm i c rer i n ,  d i e  den  d afü r erforder l i c hen  Personal
u nd Sachaufwand dem B u nd verrech nete.  Da für d ieses D i enst le i stllngs
verhäl tn is  ( U m Llllg im .I'lhr 2 ( ) ( ) ( ) : 0 , '5 1 M i l l  E U R ;  1 7  Bed ienstete) keine 
schr ift l i chen Vere J l1barungen bestanden,  kam es oftmals  z u  A u ffassungs
u n tersc hi eden hei den Abrec h n ungen.  

1.'> .2 N ac h  A ns i c h t  des R H  waren die  l a n g fr i s t l g e  B i nd u ng an d e n  St <U1CJ ort 
Sch loss Laudon sow i e  der Verz icht  auf schr ift l i che Verei n barungen nach
te i l i g .  Er empfahl ,  die bestehenden Dienst lC l s tungsverh:i l tn l sse schr ift l ich  
z u  rege l n .  A u L'>e rdem w:ire d e r  Standof( Schloss La udon aus  w i rrschaft 
l ichen C ründen - vor al lem i m  H i n b l i ck auf d ie hohen Kosten fü r U n 
terkünfte und Verpfleg u ng sow ie d i e  geri nge Aus las r u ng - i n  Frage z u  
ste l le n .  A l le Mög l i ch kei ten e i ne r  w i rtschaft l i cheren N u tzung e i nsch l i eß
l ich e i nl'f Ä nderung oder A uflösung des Mietverhältn isses wären z u  prüfe n .  

1 5 . 5  Llllt S teill/i/gllclbmf du ß,\JLS l!'ti!'e z/lilti(j,Jt ill Jll1Jsicbt gWOlilllltil. die 1,,/1/1:11-
tim Ge.\chtijtJbeziel)f/ngen ZIIr Verlllieterin tm/eine trtlllJpetrente Bt/J!.\ Z/I stellen. 

Planstel l e n b i nd u ngen 1 1 . 1  Die VA B besclüft igte E nde .2000 Personal i m  A usmaß von 2 'J , 5  Vol l be-
schäft i g u ngsäq u i va lent e n .  We i ters waren bis z u  6 Personen ( 2 , '5  Vol l be
$clüft ig u ngs:iLJ u i valente) auf BaSIS freier  Diensrvertrüge tii t ig ,  für die keine 
Planste l l e n  gebunden w u rde n ,  

1 ·1 . 2  Der RH verw ies auf d ie  feh lenden Planste l lenbi ndllngcn bei  freien D i enst
verträgen .  

I U r,lift S/tlillilgildbille eleJ 13,\ J LS ll ',irm P/"I/Jte/lfilbilldllll<�Ci1 bei hrtr;<�tII . du' 
llir dem I .  A/,ril .l(){)() "ligfl(bloJIUI 1l '/lrdCII. lIi(bt ujrmler/n-b. 

I -i, .( Der R H  erwiderte,  dass bere i ts 1 'J98 <lutg ru n d  des damals  ge l te nden Stel 
Icnplans B i n d ungen VOll PL tnste l len erforder l i c h  gewesen wäre n .  
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Personal 

Vortragstätigkei t 

IT -Ausstattung 

Projekt 
N eustrukturierung 

Verwallungsaka emie des Bunde 

1 5 . 1  A n  der VAB war neben den hauptberuflich Vortragenden und wissen
schaftl ichen Mitarbeitern eine große Anzahl von nebenberuflich vortra
genden Bundesbediensteten tätig. Für diese war die Vortragstätigkeit als 
Nebentätigkeit einzustufen und grundsätzlich außerhalb der Dienstzeiten 
zu erbringen. Aus der Praxis der VAB war bekannt,  dass die Vortrags
tätigkeit dennoch vielfach in der Dienstzeit erfolgte. 

1 5 .2 Die bisherige Praxis bei der Vortragstätigkeit von Bundesbediensteten be
rücksichtigte bei den Kosten nicht marktwirtschaftl iche Entgelte, son
dern die wesentlich geringer abzugeltende Nebentätigkeit der Vortragen
den. Der RH regte an, bei zukünftiger unternehmerischer Tätigkeit der 
VAB eine KlarsteIlung vorzunehmen und in diesem Zusammenhang auch 
EU-wettbewerbsrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

1 5 .3  Laut Mitteilung des BMLS lage die Verantwortung der Diensteinsatzpraktiken 
von Bundesbediensteten zwar bei den jeweiligen Dienstvorgesetzten, jedoch werde 
eine k/arstellende Losung betreffend das Honorarsystem und eine EU-wettbewerbs
konforme Abwick/lmg angestrebt. 

16. 1 Die IT-Ausstattung der VAB wies noch 1 999 nicht vernetzte bzw veral
tete Insellösungen auf. In diesem Jahr wurden erstmals die Verwaltungs
abläufe für d ie  Schaffung e iner integrierten IT-Lösung erhoben .  Seit  
Sommer 2000 war ein Programmmodul für eine IT-unterstützte Kurs
verwaltung im Stadium eines Probebetriebs. 

16.2 Die Einführung ei ner integrierten IT-Lösung - zB der Vollausbau des 
Programmmoduls zur Kursverwaltung - könnte im Verwaltungsbereich 
ein zeit- und kostenmäßiges Rationalisierungspotenzial von bis zu 30 % 
ermögl ichen. Der RH regte an, die vorhandenen Untersuchungsergebnisse 
zur Anhebung der Effizienz der internen Verwaltungsabläufe zu nutzen. 

16.3 Das BMLS gab bekannt, dass bereits verschiedene Ab/iiufe vereinfacht und Perso
na/reduktionen im Verwaltttngsbereich vorgenommen worden waren. 

17 . 1 Bereits im Budgetprogramm der Bundesregierung für 1 996 bis 2000 war 
eine Reorganisation der VAB vorgesehen. Der Ministerrat beschloss im 
Oktober 2000 die Ausgliederung der VAB .  E ine vom BMLS bereits im 
Mai 2000 eingesetzte Projektgruppe erarbei tete erste Vorschläge. Diese 
betrafen mögliche Rechtsformen und Geschäftsfelder sowie eine leistungs
bezogene Finanzierung des Seminarbetriebes. Ein konkretes Konzept für 
die zukünftige Struktur der VAB bzw ein umfassendes Ausgliedetungs
konzept wurden nicht erstellt. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Arbeiten des BMLS zur zukünf
tigen Gestaltung des Ausbildungswesens sowie der Grundausbildung für 
Bundesbedienstete von Bedeutung, weil sie unmittelbare Auswirkungen 
auf d ie  Tätigkeit der VAB haben werden.  E ine abschl ießende Ausfor
mung des zukünftigen Aus- und Wei terbildungswesens lag noch nicht 
vor. 

1 05 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original)112 von 215

www.parlament.gv.at



1 06 

Projekt Neustrukturlerung 

Rational isierung 

Schluss
bemerkungen 

1 7 .2 Da auch die zukünftigen Geschäftsfelder der VAB wesentlich durch die 
d ienstl iche Ausbild ung der Bundesbed iensteten geprägt sein werden, 
kann eine Neustrukturierung der VAB nur im Zusammenhang mit ei ner 
grundlegenden Reform des Aus- und Wei terbildungswesens erfolgen. 
Der RH empfahl ,  die Neuregelungen der dienstlichen Ausbildung zu 
konkretisieren und die zukünftige Rolle der VAB festzulegen. Weiters 
sollte für eine allfäll ige Ausgliederung ein Konzept mit Darstel lung der 
quantitativen und nicht quantitativen Auswirkungen auf den Bund erstellt 
werden. 

1 7 .3  Das BM LS gab bekannt, dass für die Nemtrttkturierung eine Ü berarbeitttng der 
einzelnen Tiitigkeitsbereiche lind des A1Ifgabenkatalogs sowie in der Folge die Aus
wahl der optimalen Organisationsform vorgesehen sei. Das alts diesen Ü berlegttn
gen resultierende Konzept werde dann zügig 11mgesetzt werden. 

1 8 . 1  Das BMLS bewertete in  einer Grobkalkulation das Leistungsvolumen der 
VAB auf Basis der Kostenstruktur eines nach marktwirtschaftlichen Kri
terien tätigen Seminaranbieters und stellte das Ergebnis dem bisherigen 
Gesamtaufwand gegenüber. Die Gegenüberstellung zeigte, dass für ein 
Agieren unter marktwirtschaftlichen Bedingungen Rationalisierungser
fordernisse in der Größenordnung von rd 30 % der Gesamtausgaben not
wendig sein werden. 

Weiters ergab eine Analyse nach Ausgabenarten, dass ein wesentlicher 
Tei l  der bisherigen Ausgaben der VAB für die Gebäudeinfrastrukrur des 
Seminar-, U nterkunfts- und Verpflegungsbereichs aufgewendet wurde. 

1 8.2 Der RH erachtete Vergleiche mit marktwirtschaftlich agierenden Seminar
anbietern als zweckmäßig. Er empfahl, sich bei einer Neukonzeption der 
VAB nach wirtschaftlichen Kriterien an marktüblichen Kostenstrukturen 
zu orientieren und dabei die Gebäudeinfrastrukrur aller Standorte in Frage 
zu stellen. Jedenfalls sollte eine wirtschaftl iche und organisarorische Tren
nung des Infrastrukrurbereichs vom Seminarberrieb vorgenommen werden. 

1 8.3  Das BMLS teilte mit, die Nellstrukturienmg beinhalte eine grttndsiitzliche Klii
rttng der Standorte. Eine Trennung des Seminarbetriebes vom lnfrastrttktttrbereich 
werde ebenfalls in Erwägung gezogen. 

1 9  Zusammenfassend hob der R H  folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Die Neuregelungen der dienstlichen Ausbildung der Bundesbe
diensteten wären zu konkretisieren und somit die zukünftige Rolle 
der VAB festzulegen. 

(2)  Die Grundausbildung wäre grundsätzlich zu reformieren. Für 
die berufsbegleitende Ausbildung und die Führungskräfteschulung 
wäre das Angebot zu straffen und verstärkt eine bedarfsorientierte 
Abstimmung mit den Ressorts vorzunehmen. 

(3) Ein Konzept für eine allfällige Ausgliederung der VAB mit Dar
stellung der quantitativen und nicht quantitativen Auswirkungen 
auf den Bund wäre zu erstellen. 
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Schlussbemerkungen 

Verwaltungsakademie des Bunde 

(4) Bei den Projekten der VAB-International wären die Aufgaben 
eines Förderungsgebers von denen einer projektdurchführenden 
Stelle zu trennen und auf Kostendeckung zu achten. Weiters sollte 
das Projektcontrolling verbessert werden. 

( 5 )  Die Beratungsstelle für Bundesbedienstete wäre von den Bil
dungsaufgaben der VAB zu trennen. Die Weiterführung sollte von 
einer Klärung der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden. 

(6) Das Dienstleistungsverhältnis zur Vermieterin des Schloss Lau
don wäre schriftlich zu regeln. U nbeschadet davon sollte für eine 
Neukonzeption die Gebäudeinfrastruktur aller Standorte aus wirt
schaftlichen Gründen in Frage gestellt werden. 

1 07 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit und Generationen 

Prüfu ngsergcbn i 'isc 

Fonds Gesundes Österreich 

Der bereits seit 1 988 bestehende Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) 
war mit der Vollziehung des 1 998 erlassenen Gesundheitsförde
rungsgesetzes - das erstmals eine am umfassenden Gesundheits
begriff der Weltgesundheitsorganisation orientierte Zieldefi nition 
enthielt - betraut. Seither stellte das jeweils für Gesundheit zu
ständige Bundesministerium dafür jährlich 7,27 Mill EUR aus Mit
teln des Finanzausgleichs zur Verfügung. Schwerpunkt der Tätig
keit des FGÖ war nunmehr die Projektförderung. 

In den Jahren 1 999 und 2000 lagen allerdings nicht genügend ge
eignete Projekte vor; dies führte in Verbindung mit den strengen 
Maßstäben des FGÖ bei Projekten dazu, dass die Förderungsmittel 
nur in geringem Maße ausgeschöpft wurden .  Die Anzahl der ge
nehmigten Projekte erhöhte sich jedoch kontinuierlich. 

I m  Dreijahresprogramm war die Abgrenzung der Aufgaben des 
FGÖ von jenen der Sozialversicherungsträger und des jeweils für 
Gesundheit zuständigen Bundesministeriums nicht klar ersichtlich. 
Der RH erachtete weiters d ie vorhandenen Förderungsrichtlinien 
für überarbeitungsbedürftig. 

Die seit 1 988 bestehenden Ansprüche auf das Vermögen des aufge
lösten Fonds der österreichischen Krebsforschungsinstitute wur
den erst auf Empfehlung des RH klargestellt und gegenüber der 
Fondsbehörde mit rd 843 000 EUR geltend gemacht. 

Der RH anerkannte d ie Tätigkeit  des FGÖ auf der Grundlage des 
Gesundheitsförderungsgesetzes. Kriterien zur Beurteilung der Er
reichung der vom Gesundheitsförderungsgesetz vorgegebenen Ziele 
wurden allerdings nicht erarbeitet. Der FGÖ sollte künftig ver
stärkt seine Rolle bei der österreichweiten Informationsvernetzung 
betonen und nachhaltige Strukturen im Bereich der Gesundheits
förderung aufbauen. 

1 09 
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1 1 0 

Kenndaten des Fonds Gesundes Österreich 

Rechtsgrundlagen Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz, BGBI Nr 1 1 / 1 975  
Gesundheitsförderungsgesetz, BGBI I Nr 5 1 / 1998 

Der Fonds hat eigene Rechtspersönlichkeit. 

Gebarungsentwicklung 1 996 1 997 1 998 1 999 

in Mill EUR 

Förderungen des Bundes 0,22 0,22 0,39 5 ,34 

Förderungen der weiteren 
Gründungsmitglieder * 0,06 0,04 0,04 0,04 

Sonstige Einnahmen 0,07 0,01 

Summe 0,28 0,33 0,43 5,39 

Mitarbeiter einschließlich Anzahl 

Teilzeitbeschäftigte 2 2 7 9 

* Hauprverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Österreich ische Ärztekammer, 
Verband der Versicherungsunrernehmungen Österreichs, Österreichische Apothekerkammer 

2000 

7 ,82 

0,04 

0,02 

7 ,88 

1 1  

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Oktober 2000 bis Jänner 200 1 die Gebarung des 
Fonds Gesundes Österreich (FGÖ). ZU den im Juni 200 1 übermittelten 
Prüfungsmittei lungen nahm der FGÖ im August 200 1 Stellung. Das 
BMSG schloss sich dieser Stellungnahme im Oktober 200 1 voll inhaltlich 
an. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im November 200 1 .  

Ausgangslage 2 Der Grundsatz der Gesundhei tsförderung findet sich i n  mehreren ge
meinschaftsrechtlichen sowie innerstaatl ichen Regelungen (Vertrag von 
Maastricht ,  EU-Aktionsprogramm zur Gesundhei tsförderung , -auf
klärung, -erz iehung und -ausbi ldung 0 996 bis 2000), Konzept der 
Weltgesundheitsorganisation, Bundesministeriengesetz, ASVG, Gesund
heitsförderungsgesetz). 

Der 1 988 gegründete Fonds Gesundes Österreich war seit 1 998 zur Voll
ziehung des Gesundheitsförderungsgesetzes, BGBI I Nr 5 1 1 1 998, beru
fen.  Gegenstand dieses Bundesgesetzes waren insbesondere Maßnahmen 
und Initiativen zur Erhaltung, Förderung und Verbesserung der Gesund
heit der Bevölkerung sowie Aufklärung und Information über vermeid
bare Krankheiten. Tätigkeiten des Fonds stellten vor allem die Förderung 
von Projekten, d ie Bereitstellung von Aus- und Weiterbi ldungsangebo
ten, die Öffentl ichkeitsarbe i t  sowie die österreichweite Vernetzung i m  
Bereich der Gesundheitsförderung dar. 

Bis 1 998 war der FGÖ aufgrund der nicht geregelten Zuwendungen des 
B undes und der anderen Gründungsmitglieder finanziell unzureichend 
abgesichert . Der RH hatte 1 996 bei e iner Überprüfung einzelner Auf
tragsvergaben des Gesundheitsressorts im Bereich der Gesundheitsvorsor
ge Kritik an der mangelnden Umsetzung einer Studie geübt. 
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Aufgaben
abgrenzung 

U nvereinbarkeits
regelungen 

Wirtschaftliche 
Lage 

fonds Gesundes Österreich 

Letztere forderte unter anderem die S icherstel lung der längerfristigen 
Finanzierung des FGÖ. 1 998 wurde der Kritik des RH mit der Erlassung 
des Gesundheitsförderungsgesetzes Rechnung getragen, das erstmals eine 
am umfassenden Gesundheitsbegriff der Weltgesundhei tsorganisation 
orientierte Zieldefinition enthielt. 

3 . 1 Der FGÖ nahm seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage des Gesund
heitsförderungsgesetzes am 1 .  Oktober 1 998 auf. Aufgrund der nunmehr 
gesetzlich geregelten langfristigen Finanzierung wurden ein Dreijahres
programm 0 999 bis 200 1 )  sowie jährl iche Arbei tsprogramme unter 
Berücksichtigung von sechs Schwerpunkt-Zielgruppen * erarbeitet. 

* Kinder und Jugendliche, Menschen am Arbeirsplarz, Frauen in besonderen Lebenssirua

rionen, älrere Menschen, chronisch Kranke, besonders geHil1rdere und benachreiligre 

Gruppen 

3.2 Die Abgrenzung der Aufgaben des FGÖ von jenen der Sozialversiche
rungsträger und des jeweils für Gesundheit zuständigen Bundesministeri
ums war aus dem Drei jahresprogramm nicht klar ersichtl ich.  Der RH 
empfahl, in d ie  künftigen Drei jahresprogramme eindeutige Regelungen 
über die Aufgabenabgrenzung aufzunehmen. 

3.3 Der FGÖ sagte dies zu. 

4 . 1  Nach In-Kraft-Treten des Gesundheitsförderungsgesetzes wurde das Ku
ratori um des FGÖ von acht auf dreizehn Mitgl ieder aufgestockt; es um
fasste somit neben den Fondsgründern auch Kuratoren von Ländern und 
Gemeinden. 

Es bestanden keine Regelungen über allfäl l ige Unverei nbarkeiten von 
Kuratoriumsmitgl iedern . Diese lagen vor, wenn im Kuratorium über 
Projekte diskutiert und abgestimmt wurde, die von Organisationen ein
gereicht wurden, an denen einer der Kuratoren in  (mit)entscheidender 
Funktion tätig war. 

4.2 Der RH empfahl, die Vorgangsweise bei allfälligen Unvereinbarkeiten im 
Kuratorium im Interesse der Gleichbehandlung aller Projektwerber ein
deutig zu regeln.  

4.3 Laut Stellungnahme des FGÖ sei eine entsprechende Regelung bereits getroffen worden. 

5 Die finanzielle Situation des FGÖ war von 1 988 bis 1 997 durch rückläu
fige Zuwendungen der Gründungsmitglieder und unterschiedlich hohe 
Förderungen des Bundes geken nzeichnet.  Die Gesamtei nnahmen des 
FGÖ nach In-Kraft-Treten des Gesundheitsförderungsgesetzes stiegen 
von 0 ,43  M i l l  EUR ( 998)  auf 7 ,8 8  M i l l  EUR (2000) .  In den Jah
ren 1 999 und 2000 lagen n icht  genügend geeignete Projekte vor; d ies 
führte in Verbindung mit den strengen Maßstäben des FGÖ bei Projek
ten dazu, dass die Förderungsmittel nur in geringem Maße ausgeschöpft 
wurden. 

1 1 1  
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1 1 2 

Forderung des FeÖ 

P rojektab wicklung 

FördlTullgsda tellban k 

FördlTullpricht l  i n ien 

Die  A n zahl der von dell Organen d n  FeÖ geneh m i g te n  Projekte erhöhte 
s i c h  j edoch k U J1 ( i  11 Ll l t'f 1  I c h .  Da d i e D i ffe renzbeträge zu den geset z l i c h  
� aus  l\f i r t e  I n des  F i  na nzausg l e  i e  hsgesetzes -- j :i h r l i c h  vorgesehenen 
..., , T  M i l l  E U R  rück lagd�ih ig  ware n ,  b l i eben s ie  a l s  Forderung des  FGÖ 
gegen über d e m  j t'\\'eds für Gesundhe i t  zus t;inlhgen B u nc!es m 1 f1 i ste r i u m  
erha l ten ( E nde � ( )( ) ( )  1 � )14  M i l l  E U R ) . 

h. l Zu der sei t l l)l) 1 1 11 den B i la n zen des Fe;Ö ausgewi esenen Furd e ru n g  i 11 

H öh e  \un rd l) !  000 [ U R  !:(ege n Li ber  d e m  Funds d e r  österrC l c h i sc h e n  
K rebsfor-;chungsinst i tute ( Krebst(J!1ds)  t�l 1lden s i c h  i n  d e n  Unterlagen des 
FGÖ keine lühcren A ngabe n .  Der R 1 I erhob bei der zust;il1ll lgen Fonds
behiirde, dass der FGe) a uf!:( fLll1d e l lWS im November l l)HH VU Ill damal i 
g e n  K U r,ICOf1 UIll e i n  KrebsfonJ, ,!.!:d�lssrt'n A utl i isunpbeschl usses Gesam t
rech rsnacht()lgcr dessen FondsvlTmögens war. 

6.2  Der R H  lwnüngel te, d ass der FC() a ls  Rechrsnac h folger des K rebs follds  
dessen L i q u idar i u ll s e i t  1 9HH n i c h t  betr ieben hat t e ,  obwo h l  e h e m ,d ige 
K ur a t or i u m s m i tg l ieder  des K rehst( l Il d s  'Illch Im K u ra to r i u m  des F G Ö 
vert rer en ware n . E r  e m p fa h l ,  e i n e K lä r u ng d e r  t a t säc h l i c h e n  Ve rm ii
gens'lIlsprüche he rbe iz uführen und (hese in die B i lanz aufzunehmen.  

6 . . '1 111/ rdJ/"ffdl" l()1 I 1  fti/h ekr FG() dtlll l? f-f II/ir. d" ,. , cl" ,·illf rlircltr!lll,� iiber dill 

gU"lIlrc Fr!lldll 'tl"lI/il/."CII du Krtb.lji!ll'/,. beill/ FIiIl'/,KlilllIIIllJdr ul/gell/elde!, cline II/it 
rcl 8-13 111111 E U  I? 1 11 den .!ähreJe//JJ(/JIIIIJ ]IIII() '1II/,�en()lIIllle1l /lI/ci el/tljlredlfllcl 

delll Prill:.iJ) der KcllI/ilitilllliJchell Vrmic!Jt ZI/ ) () I;{ llertberichtigt hdbe. 

7 . 1  Vun den 1 I1sgesam t  I SO b i s  Ende lO() ( )  ei ngereichten Projekren bew i l l igte 
der Fe;e) � �9 Projekte m i t  Gesam tkosten \'on � 7 ,7 H  Mill  E U R ,  n)]1 denen 
e r  H , ')O M i l l  E U R  (som i t  rd " O  (�: der C;esamtkust(' n )  förderte.  

A l l e  e i ngere ichten Projekte w u rden in e i ner Datenbank geführt ,  d ie e i n i 
ge srandar(hs iertc A uswert u ngsmiig l i c h kei ten bot. Daneben hestand e i ne 
wei tere Datenbank m i t  tei l we i se g le ichen und tei lweise z us;ir z l ichcll I n 
format ionen .  

7 . 2  Der R H empt�lh l ,  d i e  heiden Darenbanke n  zusammenzulegen und z us:i tz
l icht· Ahfragemiig l i chkei ten vorzusehen, u m  der Geschäfrsführung d ie Ver
wUlc1 un,l! der Datenbank als echtes Managemt'nti llstrument zu ermiig l ichen . 

7 . .) Der FCO Jelgle dieJ ZII. 

H. l Den t"1 ngereichten Fiirderungsprojekten lagen vum K uratori  um besc h los
sene Fiirderungsf lch r l i n i e n  zugrunde.  Let ztere waren in e i n igen Punkten 
c rg ;i n z u ngsbed ü rft ig (zB O ft<: n lcg u ng e i n e r  a l l Li l l i g e n  Vo rs te u e r-Ab
z ugsberecht igung,  A npassung der Verz ugsz i nsellfegel un g ) .  

IU Der R l  I em pLlhl e ine  E rgänzung der Förde rungsrichr l i n i e n .  

H . . ) Der 1"(;0 .lelgle clier ZII. 
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Projektabwicklung 

Vertragsabschlüsse 

Projektbegleitung 

Öffentlichkeits
arbeit 

Fonds Gesunde Österreich 

9. 1 Der FGÖ war bestrebt, die Nachhaltigkeit von Projekten durch die Ein
beziehung weiterer Mitförderer zu erreichen. In einigen Fällen schloss er 
Verträge m i t  Projektwerbern ab, die noch ke ine Mitförderer gefunden 
hatten, ohne Ersteren eine Frist zur Klärung der endgültigen Ausfinan
zierung des Projekts zu setzen. 

9.2 Der RH erachtete den Abschluss von Verträgen bei ungesicherter Pro
jektfinanzierung als nicht zweckmäßig. Er empfahl , künftig entsprechende 
Fristen zur Klärung der Ausfinanzierung zu setzen. 

9.3 Laut Mitteilung des FGÖ seien die Empfehlungen des RH bereits umgesetzt worden. 

10 . 1 Das Drei jahresprogramm 1 999 bis 200 1 sah eine ständige Begleitung der 
einzelnen Projekte in allen Projektphasen durch die sogenannten Gesund
hei tsreferenten des FGÖ vor, die auch für die fachl iche Beurtei lung der 
Projekte zuständig waren. E inige vorgesehene Betreuungsschritte, wie zB 
Besuche an Ort und Stelle bei allen Projekten, verbunden mit der Besich
tigung von Einrichtungen und Gesprächen mit Vertretern der Zielgruppe, 
erfolgten in der Praxis jedoch nur eingeschränkt. 

10.2 Der RH empfahl, die Vorgaben zur Quali tätssicherung für das nächste 
Dreijahresprogramm auf Grundlage bisheriger Erfahrungen zu überarbei
ten . Jedenfalls sol l ten große und langfristige Projekte auch an Ort und 
Stelle geprüft werden. 

10.3 Der FGÖ sagte dies zu. 

1 1 . 1  I n  den Jahresarbeitsprogrammen 1 999, 2000 und 200 1  wurden jeweils 
zwei Zielgruppen ausgewählt ,  die bei Tagungen, Arbeitsgruppen, Semi
naren, Netzwerkaktivitäten und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit be
sonders berücksichtigt wurden. 

In den Jahren 1 999 und 2000 betrieb der FGÖ mit einem Budgetrahmen 
von 1 ,4 5  Mi l l  EUR die  Medienkampagne "Bewusst lebt besser" zum 
Schwerpunkt Lebensstil (mit den drei Modulen Bewegung, Ernährung und 
Psyche). Bis  Februar 200 1 kam es zu keiner Entscheidung über die für 
200 1 bis 2003 vorgesehene Fortsetzung. 

1 1 .2 Der RH empfahl ,  die diesbezügliche Entscheidung des Kuratoriums ehest
möglich herbeizuführen. 

1 1 . 3  Laut Ste!!ttngnahme des FGÖ seien die positive Entscheidung des Kuratoriums im 
Juni 2001 getroffen und die entsprechenden Atmchreibttngen im Juli 2001 ver
öffentlicht worden. 

1 1 3  
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1 1 4  

A us- u nd Wei ter
bi ldungsangeh( )t 

Österreich we i te 
I n  formariolls-
verner zu ng 

Evalu ierung 

1 2 . 1  Der F( ;()  fi l1, l l1z lerte \"trse h i l"lkl1e A us- u l l d  \\'e i re rb i l d u ll,L: s l' ro jd:te ,  w i e  
L l� das Sefll I n<l rl'rog ra m fll ( ; cs u l1ll h l" l  rst; i re lcr u ng B i  I d u n,l.;s m tz\\Trk odn 
das Pro j e k t  C .ol1\ l I l t i ng-Nl' tzwl"fk . 

Von J u l i  1 1) 1) 1) b i s  Novelll hcr � ( ) ( )  I fli h r re  e i n  U n i vl'fs i r i i ts i n s t i tu t i m  
A u ftrag des ! { ; O  d re i  Le h rg:in,l-!e z u m  Thl' m el Q ua l i t ii t s m a n etg e m e n t  i n  
der C ;esundhei t,.;t<irck·rung m i t  C ; l'sa m t kosten \'on rcl l) 5  ( )( ) ( )  r U R  d u rl h .  

\\' i c  e in l' rStc  Le h rgel n g  � der  \" ( , !l1 l ' n i \l' rs i r :i cs i n s t J t u t  a l l e rd i n g ,  a l s  
P l"I l J l· k t  e i ngue l c h t  wordl"n  w a r  - - \\' u rl k n  a uc h  d i e liL' ld l'n  fo l g c n d e n  
Ixh r,t.:ii n,t.:e ol l l lc F i n h o l u n ,l-! \"on Verg l c l c h ,a n,l-!ehote n  .t u t"  \\'crk\ 'ert ra,l� s 
beiS l S  \Tr,l-!dw n .  

1 2 . 2  Der IU ! he!l1ii n g c l tt d ie  lkaufr rag u rlg der he iden Folge-Le h rgiinge o h ne 
E i n h o l ung von Vcr g l e i e h sangeho tl'll , we i l fü r d i tse das  i n nova t i ve E I c 
ll1 e l l t  d l's nstcn Ixh rgan,l-!s n ic h t  m e h r  vor l ag .  

(;C" III1IUI,(U; I IU'1eI1 Lbl�,dll" dtl ' l3w u/)crlJeJl ( / "lIIilhll !!lId d/( f/(/,lId, (1/1"lill
: /( 1'/('11 f)cl iuIcT :/11' A II" tl)llff, d)" "lh ( 1II,, ( l li/' 11 II Cl'dUl. 

1 :1 . 1  ! ns t rU !l1entl' der i is tcrre i c h we i te l l  ! n tt > l"lll , tt i ol1\vernttzung d u rch den FC < )  
war("n I lehen zwe i m a l  jäh r l i c h  s t a t t fi ndenden 'Elgu ngen das P ro j e k t  Ser
v i cl' l ind  I n format ion fü r Gesu r ld lwm, l l l i t i . t t i vt:n u n d  Sc lhst h i l fegruppen 
( S I C I S )  SOW I l' d i e  1 996 lX",t.: ( ) rl l l L' n e ,  ed s Det t e n b a n k  e i nger I c h tete  i i s tcr
rll l hwl' i re P ro J e k rd o k u lll cnra t l o n ,  ",-l i t  i h rcr H i l ft sol l tcn J )ol'pd,t.: l c l ' l ,t.: 
ke i ten \Trm l l"llen l ind Sym'r,l-! I L"l"lfektc, IK w i rk r  w c'rd e n .  D i e  A uss.I ,t.:l' k rafr 
der P rojektdok u m e ll tatio!1 w.lr edlcrd i ngs  e i ngesc h rii n k t ,  wesha lb  i m  Som
l11l"1" I l)<)C) m I t  Vo rarbei te n  I U lll A u t1,<tu (" I I l L' r  neuen , crwei t erten D<tten 
h,mk hegoll l le il w u rd c .  

1.).2  D e r  R I I nac h t u c  den geplanten Nt:uau lhtll der iisttrre ichwel tt"n Projekt
dok u llll' I I Ltt l o l l  a l s  I n form a t Ioll'>�- u l ld P la ll l l l l,t.:sgrund lagc fli r  a l le < l u f d it:
'iClll C e h l c t  t ; i t l ,�CIl  P ro J e k r r r:i,l-! l"I" a l s  /.\\ Cl k nÜJ!, i g  D,l ll1 l t  ,ol l tel l  , I i e  F r
gehl l l '>\e ntt ) lgrc icher lobt ler  Pro jekte auch i ll anderen Te i l en (),terre ichs  
u lllgesetzt  werd c n .  E r  ell lp t :t h l ,  "ers türkt  R essou rcen i ll l l i eselll Ikreil  h 

U ll / l isetLell ulld hei Pro j ek teI l  auch a k t i v  u J l [cr,tützclld c i l l/ugre i fe l l .  

1.'1 . . '> L IIf! \!t /II!I/,� lIdj,II!' j,", FGO \ ( 1  cl/I !:'1IIjJ/d,llIIlg cl" NH I)(/u/l /111 ;1 1 '/;, ;/ '/' /"'1-
,� r, lIIill! .l(  ) ( ) . )  iNliid,,)i,.btigt 1I '()rdclI. 

l ·i . J Dcr 1\ 1 1 allL "rk ,l ll n te d i e  'Li r l ,t.: k l i t  des F< ;() a u f  dcr  ( ; r t i lld l age des ( ; l' 
s lI l l l l l l L" l t sfi i rdcr t l ll,l-!sgcSl"t/l' '' ,  L .,  hCSLt ild Jedoch e l ll Span n u ngsfd d  I W I 
s c h e l l  d er ,t.:l"ft ) rdertc l l  F kx i h t l  i t iit SO\\' i l' K U l lden n iihe dl"s Fe ;() und d e ll 
e t Ld�t.: ru n d d e r  Verwc n d u ll g  i i tfe nr l i c h n  C ; c ! d e r  n o t w c n d i g e ll A h rcl h 
n U Il ,t.:\ mOLL! I I  t i i  tC l l  . 

K r i tc rI c ll zur  Ikurtct l u n,l..! dn E rruch ullg der \"Olll G t:sundhe l ts l< irdcrL l '\l..!S
gl'snl vorgegebenen � a l l c- rd i Ilgs  a l lgemei  n gehalteneI l  - u m Ltssl' l lIkn 
Z i c k  w u rdcll vom FGÖ Il i c h t  l"I"arhe i tet . Der FCÖ kOll lHe J cdoch Tc t I er
folge h l ll S i ch r 1 I Ch  der i m  ( ; esul l Cl l w i ts t i i rdcrungsgesctl genem ntu1 S t ratc
,t.: i e l l  zur Zle lcrre ichung \"lThul hen . I nsl)('sondere im Bere i c h  der A lis- ul ld 
\Ve i t l" fb t l d u n g  im Ges u nd hu ts f < i rd e r u ng s hl" ft i e h  fli h rre  der  Fe ; <" )  f l l  h
l U Il,l..! \\,u"elllk P ro jektt d u rch .  
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Evaluierung 

Schluss
bemerkungen 

Fonds Gesundes Österr ich 

1 4.2 Es wären jedoch entsprechende Kriterien für die Messbarkeit der Zielerrei
chung im Sinne des Gesundheitsförderungsgesetzes zu entwickeln. Wei
ters sollte der FGÖ künftig verstärkt seine Rolle bei  der österreichweiten 
Informationsvernetzung betonen und nachhaltige Strukturen im Bereich 
der Gesundhei tsförderung (Einbindung weiterer Förderer, Entwicklung 
ökonomisch selbständiger Projekte) aufbauen. 

14.3 Laut Mitteilung des FGÖ habe er bereits externe Fachleute mit einer attSführlichen 
Evaluierrmg seiner Tätigkeit in den Jahren 1 999 bis 2001 im Hinblick auf ihre 
Wirksamkeit und Nachhaftigkeit beauftragt. 

14.4 Der RH ersuchte um Übermittlung des Evaluierungsergebnisses. 

1 5  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Es wären entsprechende Kriterien für die Messbarkeit der Ziel
erreichung im Sinne des Gesundheitsförderungsgesetzes zu ent
wickeln. 

(2) Es sollten verstärkt Ressourcen im Bereich der österreichweiten 
Projektdokumentation eingesetzt werden und bei Projekten auch 
aktive Unterstützungen stattfinden. 

(3)  In die künftigen Dreijahresprogramme wären eindeutige Rege
lungen über die Abgrenzung der Aufgaben des FGÖ von jenen der 
Sozialversicherungsträger und des für Gesundheit zuständigen Bun
desministeriums aufzunehmen. 

1 1 5  
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Kurzfassung 

Unfallversicherungs träger -
Aufgaben und Ausgabenstruktur 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist der einzige Unfall
versicherungsträger mit eigenen Unfallkrankenhäusern. Bei der 
Heilbehandlung in einem Unfallkrankenhaus war sie 2000 nur für 
20,8 1 % der ambulant und für 1 2 ,44 % der stationär behandelten 
Patienten der zuständige Kostenträger. Dadurch entstand ihr ein 
Nettoaufwand - ohne Abschreibungen vom Anlagevermögen -
für die Unfallhei lbehandlung von Versicherten außerhalb ihrer 
Leistungszuständigkeit von 1 32,28 Mill EUR. 

Die Allgemeine Unfallversicherungs anstalt entlastete finanziell 
durch den Betrieb eigener Unfallkrankenhäuser - in denen die Be
handlung von Versicherten außerhalb ihrer Leistungszuständigkeit 
bei weitem überwog - vor allem die betroffenen Bundesländer. 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt plante in Linz den Neu
bau ihres Unfallkrankenhauses. Eine Realisierung des Projekts war 
am Ende der Gebarungsüberprüfung nicht absehbar. Der RH emp
fahl, von diesem Projekt Abstand zu nehmen und stattdessen dem 
Land Oberösterreich den Ausbau der Unfallabteilung im Allgemei
nen Krankenhaus der Stadt Linz zu überlassen. 

Die Unfallversicherungs- und Krankenversicherungsträger haben 
wechselseitige Ersatzansprüche für ihre Aufwendungen (Kranken be
handlung, Geldleistung) bei einer durch Arbeitsunfall oder Beruf 
eingetretenen Krankheit. Die Ersatzansprüche im Verhältnis zwi
schen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und den Gebiets
krankenkassen, Betriebskrankenkassen sowie der Versicherungsan
stalt des österreichischen Bergbaues werden durch die Zahlung eines 
jährlichen besonderen Pauschbetrages abgegolten. Da dieser Pausch
betrag die konkreten Ersatzansprüche der einzelnen Kassen erheb
lich überstieg, leistete die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt all
jährlich einen Finanzierungsbeitrag zur Krankenversicherung. 

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter wies für den Be
reich Unfallversicherung im Zeitraum 1 997 bis 2000 durchgehend 
einen Mehraufwand und ein steigendes negatives Reinvermögen 
aus .  Der jährliche Mehraufwand der Unfallversicherung wurde 
durch die Krankenversicherung finanziert. 

Die wiederholt im Nachhinein durch gesetzlich angeordnete Ab
schöpfungen (im Zeitraum von 1 964 bis 2000 insgesamt 799,4 Mill 
EUR) korrigierte Beitragsüberfinanzierung der Allgemeinen U n
fallversicherungsanstalt beeinträchtigte eine langfristige und ziel
orientierte Gebarung. 

Der RH ermittelte auf Grundlage der Aufwendungen der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt im Jahr 1 999 für den Bereich Un
fallverhütungsdienst ein jährliches Einsparungspotenzial von zu
mindest 3 ,6 Mill EUR. 

1 1 7  
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1 1 8 

Kenndaten der Unfallversicherungs träger für das Jahr 2000 

Allgemeine Sozialver- Versicherungs- Versicherungs-
Unfallver- sicherungsanstalt anstalr öffentlich anstalt der 

sicherungsanstair der Bauern Bediensreter österreichischen 
Eisenbahnen 

in Mill EUR 

Erträge 943,88 1 03 ,4 1  3 1 ,87 26,59 

Aufwendungen 938,44 90, 1 6  33 ,20 26,4 1 

Unfallversicherung -
Ergebnis 5 ,44 1 3 ,25 - 1 ,33  0, 18  

Allgemeine Rücklage 633,36 44,47 - 7 ,3 1  6,59 

Leisrungssicherungsrücklage 60,83 6,24 1 ,89 

Besondere Rücklage 

Reinvermögen am 
3 l .  1 2 . 2000 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rahmenbedingungen 

Gesetzliche 
Grundlagen 

1 3 ,53 2,47 0,1 1 0,05 

707,72 5 3 , 1 8  - 7 ,20 8,53 

Der RH überprüfte von November 2000 bis März 200 1 die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt, die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Versicherungsanstalt 
der österreich ischen E isenbahnen. Ausgehend vom Leistungsrecht der 
Unfallversicherung erhob der RH die gesetzliche Aufgabenerfüllung der 
Unfa l lvers icherungsträg er und die  Auswirkungen auf i hre Ausgaben
strukrur. 

Der R H  übersandte sein Prüfungsergebnis im Juni 200 1 an das BMSG 
sowie an die überprüften Unfallversicherungsträger und den Hauptver
band der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband). Der 
Hauptverband nahm es im Jul i  200 1 zur Kenntnis. Die Stellungnahmen 
des BMSG und der Unfal lversicherungsträger langten im August 200 1 
ein. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Oktober 200 1 .  Dazu gab 
die AUVA im Februar 2002 eine weitere Stellungnahme ab. 

2 Gesetzliche Grund lagen der Unfallversicherung sind das ASVG (für Ar
beitnehmer und Selbständige), das Bauern-Sozialversicherungsgesetz (für 
Bauern) und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (für 
Beamte). Den Versicherten stehen im sozialversicherungsrechtlichen Schuld
verhältnis die Versicherungsträger gegenüber. 

Die Durchführung der Unfallversicherung obliegt der Allgemeinen Un
fal lversicherungsanstalt, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und der Versiche
rungsanstalt öffentlich Bediensteter. Der Allgemeinen Unfal lvers iche
rungsanstalt kommt nach dem ASVG eine Generalkompetenz zu, weil 
die Zuständigkeit in  der Unfallversicherung dann in ihre Kompetenz 
fällt, wenn sie nicht ausdrücklich einem anderen Versicherungsträger zu
gewiesen ist. 
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Rahmenbedingungen 

Leistungsrecht 

Unfallheilbehandlung 

Unfallkrankenhäuser 

Unfallversicherungstr 

Auf aben und u 9 tur 

3 . 1  I m  Mi ttelpunkt des Leistungsrechts der Unfal lversicherung stehen die 
beiden Versicherungsfälle der Gesundheitsschädigung, nämlich Arbeits
unfall (bzw Dienstunfall)  und Berufskrankheit .  Vorrangiger Auftrag der 
Unfallversicherung ist jedoch die Verhinderung des Eintritts von Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten . Verursachen diese trotzdem Personen
schäden, werden aus der Unfallversicherung Direktleistungen an die Un
fall opfer (Sachleistungen, kurz- oder langfrist ige Geld leistungen) und 
abgeleitete Leistungen an Hinterbliebene (Geldleistungen) erbracht. 

3.2 Die sozialpolitische Notwendigkeit verschiedener Geldleistungen an Hin
terbliebene, wie Witwen(Witwer)beihilfe, altersbedingte Erhöhung der 
Wi twen(Wi twer)rente und Rentenleistung an geschiedene Gatten mit  
Unterhaltsanspruch i s t  umstri tten, weil kein unfallkausaler Leistungszu
sammenhang besteht .  Auch die Eltern- und Geschwisterrente ist nicht 
unumstritten, zumal die Pensionsversicherung eine derartige Leistung 
nicht kennt. 

3.3 Die Versicherungsanstalt der il"sterreichischen Eisenbahnen teilte diese Bedenken. 

Laut Stelllmgnahme des BMSG sei eine Arbeitsgruppe zum Thema Neurege/ung 
der Ge/d/eistungen in der Unfallversicherung eingerichtet worden. 

4 . 1  Die  Unfallversicherungsträger s ind berechtigt, Unfallkrankenhäuser zu 
errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich an solchen Eintichtun
gen zu beteil igen. Die Allgemeine Unfallvers icherungsanstalt war der 
einzige Unfallversicherungsträger mit eigenen Unfal lkrankenhäusern. 

Bei der Hei lbehandlung in Unfallkrankenhäusern war 2000 die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt nur flir 20,8 1 % der ambulant und flir 1 2 ,44 % 
der stationär behandelten Patienten der zuständige Kostenträger. Dadurch 
entstand ihr nach Abzug der Kosten für ihre eigenen Vers ichertenfälle 
(24,4 Mill EUR) ein Netroaufwand - ohne Abschreibungen vom Anlage
vermögen - für die Unfallhei lbehandlung von Versicherten außerhalb 
ihrer Leistungszuständigkeit von 1 32 ,28 Mill EUR. 

Im Krankenanstaltenwesen liegt der verfassungsgesetzliche Versorgungs
auftrag bei den Bundesländern. Die Allgemeine Unfallversicherungsan
stalt entlastete finanziell durch den Betrieb eigener Unfallkrankenhäuser 
- in denen die Behandlung von Versicherten außerhalb ihrer Leistungs
zuständigkeit bei weitem liberwog - die Bundesländer 

- Wien (zwei Unfal lkrankenhäuser mi t  i nsgesam t 3 30 systemis ierten 
Betten), 

- Steiermark (zwei Unfallkrankenhäuser mit zusammen 290 systemisier
ten Betten), 

- Oberösterreich (U nfallkrankenhaus mit 1 5 5 systemisierren Betten), 

- Salzburg (Unfal lkrankenhaus mit 1 50 systemisierren Betten) und 

- Kärnten (Unfallkrankenhaus mit 1 00 systemisierten Betten). 

1 1 9  
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1 20 

Nach Ans lchr dl's R H  wiire inslwsondere i m  Hinb l i c k  .lu f  d i e  finanz iel le  
Meh rbl'lastung l' in  sch r i ttwuscr R ückzug der A l lgemeinl'n l Tnfal lvers i 
c hc run,L:sans tal r aus dem Het r ieb eigener U nt�d I krankl'nhiiuscr i n  E rwii
,t.: U t lg zu z iehen . D i es sol l te auch e i ne Str'lffung des Verwalrungsautbaues 
der Al lgemeinen Untallvers lcherungsanstal t ermög l ichen. We i ters erschien 
dem R H  eine Vcrwalrungsführung durch e i ne Hau ptsteIle und Regional
b ii ros - anstarr der  Landl'sstl' l I en - a usrl' i chend. E r  verw ies  dabei auf  
den A u tbau der Verwaltung der Sozialvers icherungsans talr  der Hauern. 

4 . .1 Ll/lf Sfellllll,� lldbllle eier A I!,�fillflnfil ( l  iI/:dlrerslc/;ertlll,'�1dnlt,df mfl'/.Ite Jie .Imt 

13/1ildc , /dlldcr jille/II::ldl. 111 dmw lle [ ' lIj:dlkralikw/ü/llcr /Jcl,., ilN. ZI/r Hel'ltcl
IIIII,� der Kf!l lulIl,{brbcif li j}'(: Icl!J ,!z ·er.I/,illdll(/J eille Kf!1/(i/(Itc'kl/ilg !iCl der VerJlJr
,f.',1lilg 1 '1111 FnllldJ,,,tleil/fll er/imler/lc'/? Ibr NtidZllg ,,1/.1 dCIl1 ßf//'Ie!) 1 '011 UnIill

j'r'/ilkellhci'IIJerJI lI dre ,illerdillgl weder J/nlll 'oll nocb I/lilletz/;tlr. li 'ei! /lilter eiller 
dlhlerm Tr't:�er"/.h/lt II/cbl die er/imlf/hdJfiI i\r IItel pir die ;\ 11/i'edJ/u-bcdtmlf, ein 
//II!Jn lrlflm /,,,1>('/1 illtdl::/iI / 'c!Jcll .\/,II,,/'ml, ::1/1' \ 'Ufi<�/II/,� J/tbcll kiillillw. 

H IIIJ/C/!tlICf, eleJ !,"ben E\ IIleill tlll N ICI>/- I\ r!Jeltf//llj;I 1Il '1:r1d zlft/ bel elm Beba IId-

1/li1,l',, /ti'lltil /11 dU! U llj;t!lkr,/l/kelillci/ilfm teilte dlt A IlgtlllClllt U II/:dlrerJlcbe
rl/l/g ldlll f, '/l 111/1, elm li ' I I'f l dJtl/illc'!Je f3cl/'le!hjlibrlll/,� ' C/  11111' litt eliier f,tl/ '/.l.ItII 
Pdfltillfl/;:,,,/JI /IIij:�lich: diele u dre bo eilitr ßeld)J'{ilihllil,� ,111/ elle t\ r!lcltJ/lllj;i/I
i 'cr/eL.ICI! IIld'l pegcbw, Sie .Ifrebe d,,/Jer eille Koopert/lloN /1111 {meIereli Kr{wkene/n
I/t/IMI {/II, /li/I KIJlfflIC/II.ljldI'/lNg1'll dl/I'(b S,l'lIerpinjfekte IlIId JI/reb 111- bzzr ()I/I

l iJllrCII/<� / ,1)11 LU.\ lllI/gUI ::11 U'ZIe/CIl. 

f) le J: I IIJd"i'1 ::lIilg dn IU-l hll/I Icht! l(/J cII/cr S tm jJilllp, deI Veru " tI f IlIIgr'l/Ijlhl I/tl 
jer t\ 11,�fl/lU lle/1 l ' lIj;dhc/'i/dJe!'/lllgldIIJ/dll l/ 'ein lIicb, ,�,III: :Jllre!!;'lId. 11 'ei! elic 

Kcrllc/II/�'';h'il eier L1IIdeJJ!rllm 1Ic!IUI der LtlJtllllgJfl'/;I'/IIi!JIII,� j1ir die U llfcd!
f./'dllkellh,iIIJel' , //Icb ill der Pr,i/ 'c!I!IIJII I lJil 'it ill eler l�ei.I/I/IIg'feJ/,/clllIlIg lilie! -ge
lI 'tiJJ/'/II1,!!, I{i:�e/I. A lI/fm/cf)1 I/c.�e rim I?ecbtjertlgl/llf, j1ir cI{/J Fo/'lbclM,ie!/ der L'I/I
dell /cilm 111 der A bbildl/llg de i flielmtltl! PrlnzipJ /Itllll A I/j7;all der VCI'l/'tlitl/lig 
dcr f\ ll,�eIIIUl/ell CII{cd/z 'frJ/Chertlllgldll il,tI/ ;:'/11' Errelc!J/ll/g de r !ln fIIJij:�hcbeJI \ 'er
I li'ih rlCillhi/h . 

L'III S/ell!lIIglI,tlWlf du B,\lS(; .ICIW eilt [i1i/;;/lkr,lIlkellhiiIIJCr eier E\ Iff,filICllieI/ 
C Ii/;/lherl lcbcrtlllgJclIlJlt/it fiir die Spltc/I'Tc/'Jljrg/illg //I1l 'erzlcblbe/r: CIII Riid?21lg 

dU' ;\ II,�fIIlcl 11m U IIj;;/ h 'erf/chcrtlllgitl nJ/,;/ t Itl.Llt! CI ne Vencblechtfrtlll,f!, der VerJo/,
WlIIg i 'ml Uilj"!!()f!lem beji/rehlCl!, 1 /11 (ilmgetl lI'i/re bel den Verht/ndlllngen tiber 
dm r:lllc/II::c/IIJ.�/fICh IIlId dic IIfIIf K/'c/Ilf.flltIllJlal/mfilltlll21el'llllg Iltikflert l/'IJrdell, 
d,/.I I \/(!J ,�e,�'lliibfr der b/Jbel'/,�CIl Krdllhel/{IIIJtalttli//t/(lIIzlcrllllg hC/Ilf filiallzicl
Im \ e/'l c/JIC'!J/II/,�tll fl:'Sebul liJl Ilcll. 

Li [)l'f R H  erwIderte, d i e  gri iLhen Synergieeffekte wiiren langfr ist ig dad u rch 
zu erzielen, dass die mediz inische Versorgung an e inem Krankenhallsstand 
ort in e inem e1l1zigen Krankenhaus ertc ) lgr.  Es wäre wei ters ke ine Aufgabe 
der A l lgemei nen Unfal lvers icherungsanstal t ,  bestehende Lücken der me
d iz ln lschell Versorgung durc h die E rr ichtung u nd den Betrieb von Un
t�l l lkr.lI1k('lllüusern - in denen ü berwiegend N ic ht-Arbel tsunt�li lverletzte 
versorgt werden - zu sch l ld\en. 

Der RH verw ies auch l!.trauf, dass die Sozi alvers icherllngsanstalt der Bau
ern als bu ndeswei ter Soz ialversi cherungsrräger m i r  i hrer neuen Organisa
t i onsform - R eg ional b ü ros  ans t e l l e  von Landesstel len - d as föderale 
Pr i  nzi p  .lbhi ldet und weiterhi n Versi c herungsleistungen erbri  ngr . 
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Unfall heil behandlung 

Unfallkrankenhaus 
Linz 

Unfallversicherung tra er 

Aufgaben und Au g en truktur 

Dem BMSG teilte der RH mit ,  dass er den schric eweisen R ückzug aus 
dem Betrieb eigener Unfallkrankenhäuser als längerfristige Perspektive 
ansieht. So könnte ein solcher Rückzug durch Unterlassen eines Unfall
krankenhaus-Neubaus erfolgen, wenn ein bestehendes U nfal lkranken
haus infolge seines Bauzustandes nicht mehr betrieben werden kann. Der
artige Entwicklungen wären meist jahrelang vorher absehbar und sollten 
in einer vorausschauenden Planung berücksichtigt werden. Es böte sich 
auch die Möglichkeit der Um widmung eines bestehenden Unfallkranken
hauses in eine Rehabilitationseinrichtung an. 

Laut Stellungnahme der AUVA vom Februar 2002 könne e ine solche 
Mögl ichkeit im Einzelfall künftig i ns Auge gefasst werden.  Dies umso 
mehr, als im Bereich der Rehabilitation in Österreich insgesamt gewisse 
Engpässe bestünden. 

Neubau 

5 Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt fasste im Juli 1 992 den Grund
satzbeschluss, das Unfallkrankenhaus Linz mit 1 5 5  Betten, ein Versiche
rungsgebäude für die Landesstelle sowie ein Personalwohnhaus mit 1 00 Gar
connieren in unmittelbarer Nähe zum Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 
Linz zu errichten. Nach einer positiven Bedarfsprüfung durch den Haupt
verband im Oktober 1 992 erfolgte im November 1 995  die  aufsichts
behördliche Genehmigung des Liegenschaftsankaufs .  

I m  Kaufvertrag verpfl ichtete sich die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt ,  die Kapazität des Unfallkrankenhauses mit  1 5 5 Betten so aus
zurichten, dass im Bereich der Unfallabtei lung des Allgemeinen Kran
kenhauses der Stadt Linz 60 Betten abgebaut werden können . Im No
vember 1 996 beschloss die A llgemeine Unfal lversicherungsanstalt die 
Errichtung des Unfallkrankenhauses, des Versicherungsgebäudes, des Per
sonalwohnhauses und einer Parkgarage mit  Gesamtkosten (im Sinne der 
ÖNORM B 1 8 0 1 - 1 )  von 1 36,4 Mill  EUR (Preisbasis 1 0/96; ohne USt 
und Einrichtung). 

Der Hauptverband erte i l te im September 1 997 die  Zust immung zum 
Neubau mit der Auflage, dass die Allgemeine Unfallversicherungsanstalr 
möglichst vor Baubeginn,  jedenfalls aber bis zur Fertigstellung im De
zember 2002, durch geeignete Maßnahmen die Nutzung der in der Lan
desstelle vorhandenen Raumreserve sicherstel l t .  Das damalige BMAGS 
genehmigte im Oktober 1 998 im Einvernehmen mit dem BMF das Bau
projekt; die Gesamtkosten wurden mit  1 49,75 Mill EUR (hochgerechnet 
auf 3 l .  Dezember 2002; ohne Einrichtung und USt) gedeckelt .  

Vergabe 

6 Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalr ist öffentlicher Auftraggeber 
gemäß § 1 1  Abs 1 Z 4 des Bundesvergabegesetzes (BVergG). Während 
für öffentliche Bauaufrräge alle Bestimmungen der einschlägigen R icht
linie der Europäischen Union (93/37/EWG des Rates vom 14 .  Juni 1 993) 
bzw alle bauaufrragsrelevanten Tei le des BVergG gelten, unterliegen Bau
konzessionsaufträge aufgrund von Sondervorschriften lediglich den Be
kanntmachungsvorschriften . 

1 2 1 
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Unfallheilbehandlung 

1 22 

Bei Vergabe eines Bauauftrags durch die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt ist grundsätzlich ein offenes Verfahren durchzuführen; bei der Ver
gabe einer Baukonzession gibt es eine freie Wahl des Vergabeverfahrens 
für die Erteilung der Konzession. Die Allgemeine Unfallversicherungsan
stalt beabsichtigte deshalb, das Neubauprojekt durch eine private Sonder
gesellschaft errichten, finanzieren und im bestimmten Umfang betreiben 
bzw wirtschaftlich verwerten zu lassen.  

Sie ersuchte die EU-Kommission um eine Stellungnahme, ob diese Vor
gangsweise einer öffentlichen Baukonzession entspräche. Die EU-Kom
mission qualifizierte das Projekt jedoch als klassischen Bauauftrag, weil 
für den Kernbereich des Projekts, nämlich den Neubau des Unfallkran
kenhauses, keine Übertragung des Nutzungsrisikos vom Auftraggeber 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt auf den Konzessionär erfolgt. 

Anlässlich eines diesbezüglichen Berichts des Generaldirektors an den Ver
waltungsausschuss des Vorstands am 28. März 2000 ersuchte der Vertre
ter der Aufsichtsbehörde um ehestmögliche Übermittlung detai l l ierter 
Unterlagen zwecks Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen der 
seitens der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt in Aussicht genom
menen Vorgangsweise. 

Am 1 2 .  Mai 2000 äußerte das BMSG Bedenken gegen die Vorgangsweise 
der Allgemeinen Unfal lvers icherungsanstalt und lud sie e in ,  von ei ner 
Umsetzung des gegenständl ichen Beschlusses des Verwaltungsausschusses 
des Vorstands Abstand zu nehmen. 

Realisierung 

7. 1 Ende Juli  2000 teilte die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, die als 
Partner für eine gemeinsame Büronutzung des geplanten Verwaltungs
gebäudes in Linz in Aussicht genommen wurde, der Allgemeinen Unfall
versicherungsanstalt mit, dass sie infolge geänderter Finanzierungsvoraus
setzungen und struktureller Veränderungen von der geplanten Kooperation 
mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zurücktreten müsse. Die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt gab für das Neubauprojekt bis Ende 
2000 14 Mill EUR, davon für Architektenleistungen 1 1 ,6 Mill EUR, aus. 

7.2 Eine Realisierung des Projekts war am Ende der Gebarungsüberprüfung 
nicht absehbar. Nach Ansicht des RH sollte der geplante Neubau des Un
fal lkrankenhauses Linz nicht weiter verfolgt, sondern dem Land Ober
österreich im H inblick auf seine verfassungsgesetzliche Zuständigkeit der 
Ausbau der Unfal labteilung im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Linz 
überlassen werden. 

Mit der Schließung des derzeitigen Unfal lkrankenhauses Linz sollte die 
Übernahme des frei werdenden Personals in  das Allgemeine Krankenhaus 
der Stadt Linz angestrebt werden, um soziale Härten zu vermeiden und 
die hohe Qualifikation weiter nützen zu können. 

Im Übrigen teilte der RH auch deshalb die Ansicht der EU-Kommission 
- die das Projekt als klassischen Bauauftrag qualifiziert -, weil als Be
treiber dieses Unfallkrankenhauses lediglich die Allgemeine Unfallver
sicherungsanstalt in Betracht kommt. 
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Besonderer 
Pauschbetrag 

Unfallversicherungsträger -
Aufgaben und Ausgabenstruktur 

7.3 Laut Mitteilung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt kiinne sie die Ü ber
legungen des RH schon mangels einer diesbezüglichen Bereitschaft des Landes 
Oberösterreich nicht weiterverfolgen. Nach dem Ausscheiden der Sozialversiche
rungsanstalt der Bauern aus der Kooperation habe sie entsprechende Planänderungen 
vorgenommen. Nach intensiven Verhandlungen sei die Genehmigung zur Umset
zung des Bauvorhabens in der von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an
gestrebten Form eines Fremdjinanzierungs- und Konzessionsmodells erteilt worden. 

Das BMSG habe seine Bedenken mittlerweile zurückgezogen und der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt das grundsdtzliche Einverstä'ndnis zur gewünschten 
innovativen Projektumsetzung mit der Maßgabe erklärt, dass die in der Genehmi
gung vom Oktober 1 998 enthaltenen Eckdaten und Bedingungen des Projektes ein
gehalten werden. 

8 . 1  Die Unfallversicherungs- und Krankenversicherungsträger haben wech
selseitige Ersatzansprüche für ihre Aufwendungen (Krankenbehandlung, 
Geldleistung) bei einer durch Arbeitsunfall  oder Beruf eingetretenen 
Krankheit. Gemäß § 3 1 9a ASVG werden die Ersatzansprüche im Verhält
nis zwischen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und den Gebiets
krankenkassen, Betriebskrankenkassen - ausgenommen die Betriebskran
kenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe - sowie der Versicherungsanstalt 
des österreich ischen Bergbaues durch die Zahlung eines jährlichen beson
deren Pauschbetrags abgegolten.  Dieser ist für j edes Kalenderjahr vom 
Hauptverband unter Berücksichtigung der Aufwandsentwicklung festzu
setzen. 

Der Pauschbetrag ist von der Allgemei nen Unfallversicherungsanstalt 
monatlich im Vorhinein mit einem Zwölf tel dem Hauptverband zu über
weisen; dieser hat die einlangenden Beträge nach einem Schlüssel - unter 
Berücksichtigung der Zahl der Versicherten und der eingetretenen Arbeits
unfälle - auf die oben genannten Krankenversicherungsträger aufzutei
len. Der besondere Pauschbetrag wurde für 1 998 mit 1 1 2 ,4 Mil l  EUR,  
für 1 999 mit 1 14,4 Mil l  EUR und für 2000 mit  1 22 ,7 Mil l  EUR festge
setzt; für 200 1 wurde er vorläufig mit 1 26,3 Mill EUR angenommen. 

Nach plausiblen Berechnungen der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt liegt der festgesetzte Pauschbetrag weit über den von der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt den Krankenversicherungsträgern für die 
Krankenbehandlung und wiederkehrende Geldleistungen zu ersetzenden 
Aufwendungen. So wurden für 1 998 die konkreten Ersatzansprüche der 
Krankenversicherungsträger mit 42,9 Mil l  EUR ermittelt, während der 
Pauschbetrag für dieses Jahr - wie erwähnt - mit 1 1 2 ,4 Mill EUR fest
gesetzt wurde. 

Selbst unter der Annahme eines Verzichts der Allgemeinen Unfallversi
cherungsanstalt auf die Anrechnung der Vorleisrungspflicht * der Kran
kenversicherungsträger ermittelte die Allgemeine U nfallversicherungs
anstalt lediglich Ersatzansprüche der Krankenversicherungsträger von 
75 Mill EUR ( 1 998). 

* Der Versehrte hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Unfallheilbehandlung, soweit er 
die in Betracht kommenden Leistungen aus der Krankenversicherung beanspruchen kann. 
Zweck dieser Vorleisrungspflicht der Krankenversicherung ist es, Doppelleistungen und 
Kostenabwälzungen zu vermeiden. 

1 23 
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1 24 

Besonderer Pauschbetrag 

Finanzielle Lage 

Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter 

8.2 Die Festsetzung des besonderen Pauschbetrages gemäß § 3 1 9a ASVG hat 
all jährlich e inen Finanzierungsbeitrag der Allgemeinen Unfal lversiche
rungsanstalt für die Krankenversicherung zur Folge. Dieser betrug 1 998 
nach Berechnungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt - unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorleistungspfl icht der Krankenver
s icherung - 69,5  Mi l l  EUR.  Der RH wies auch darauf h in ,  dass d ie  
Beiträge zur  Unfallversicherung ausschließlich von Dienstgebern, jene 
zur Krankenversicherung jedoch von Dienstgebern und Dienstnehmern 
zu bezahlen sind. 

Im Hinblick auf die Kostenwahrheit und die Finanzierung von Versiche
rungsleistungen durch Beiträge regte der RH gegenüber dem BMSG an, 
den besonderen Pauschbetrag aufgrund der konkreten Ersatzansprüche 
festzusetzen. 

8.3 Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt stimmte den Überlegungen des RH zu. 

Das BMSG stellte eine nähere Befassung nach Losung der Finanzierungsprobleme 
im Bereich der Krankenversicherung in Aussicht. 

9. 1 Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter wies in den Jahren 1 997 
bis 2000 im Bereich Unfal lversicherung durchgehend einen Mehrauf
wand aus; die Folge war ein steigendes negatives Reinvermögen in  der 
Unfallversicherung. Dieser jährliche Mehraufwand wurde durch die Kran
kenversicherung finanziert. E ine von der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter beabsichtigte Anhebung des Unfal lversicherung-Beitrags
satzes auf das gesetzliche Höchstausmaß von 0,5 % der Beitragsgrundlage 
im Wege einer Satzungsänderung wurde vom BMF beei nsprucht, weil 
seiner Meinung nach das Rationalisierungspotenzial beim Verwaltungs
aufwand nicht ausgeschöpft wäre. 

9.2 Nach Auffassung des RH m üssten nach erfolgter IT-Umstel lung i m  
Jahr 200 1 entsprechende Ausgabenkürzungen eintreten. Inwieweit die 
bestehende Finanzierungslücke im Bereich der Unfallversicherung allein 
durch Realisierung des Einsparungspotenzials beim Verwaltungsaufwand 
nachhaltig geschlossen werden könne, werde sich aber erst zu einem spä
teren Zeitpunkt genauer beurteilen lassen.  

9.3 Laut Stellungnahme der Versicherungsanstalt offentlich Bediensteter werde die Re
duktion des Dienstpostenplans voraussichtlich im Jahr 2002 in vollem Umfang 
1t1ngesetzt sein. Die Finanzierungsliicke im Bereich der Unfallversicherung sei aber 
strukturell bedingt, insbesondere durch regelmäßig hohere Attjwertungsprozentsätze 
bei den Versehrtenrenten als bei den Beitragseinnahmen. Nach AltSSchopfen des 
Rationalisierungspotenzials wiirde auch die Begründung des Einspruchs des BMF 
zur Erhohung des Unfallversichemngsbeitrages wegfallen, weshalb sie nunmehr 
weitere Schritte zur Realisierung des Beschlusses prüfe. 

S" 
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Finanzielle Lage 

Unfallversicheru gstra er 

Aufgaben und Ausga enstruktur 

Allgemeine Unfall- Beitragsüberfinanzierung 
versicherungsanstalt 

Mitteleinsatz filr 
Unfallverhütung 

9 

1 0. 1  I n  den Jahren 1 964 bis 2000 musste die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt insgesamt 799,4 Mill EUR an den Ausgleichsfonds für Pensions
versicherungsträger zahlen. 

1 0.2 Die wiederholt im Nachhinein durch gesetzlich angeordnete Abschöp
fungen korrigierte Beitragsüberfinanzierung der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt bee inträchtigte e ine langfristige und z ielorientierte 
Gebarung. Der RH wiederholte seine bereits im TB 1 992 S. 64 Abs 1 .2 .2  
dargelegte Auffassung, dass es zweckmäßiger wäre, der Allgemeinen Un
fallversicherungsanstalt mittels eines abgesenkten Beitragssatzes nur jene 
Mittel zur Verfügung zu stellen, d ie sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben un
bedingt benötigt, als die sich seit  Jahrzehnten infolge zu hoher Beitrags
sätze i mmer wieder ergebenden Überschüsse abzuschöpfen. 

1 0.3 Die Allgemeine Un/allversicherttngsanstalt pflichtete dem RH vollinhaltlich bei. 

1 1 . 1  Der Gesetzgeber zählt demonstrativ Mittel der Unfall verhütung auf und 
räumt ihr damit ein großes Betätigungsfeld ein. Der tatsächliche Einsatz 
der Mittel filr d ie Unfallverhütung wurde aber wesentlich von der finan
ziel len Lage des jeweiligen Unfal lvers icherungscrägers best immt.  Die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt konnte daher im Rahmen der Un
fallverhütung wesentlich mehr Leistungen erbringen als die anderen Un
fallversicherungsträger. 

1 1 .2 Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt sollte um erhöhte Effizienz des 
Mitteleinsatzes bemüht sein. Auf Grundlage der Aufwendungen der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt im Jahr 1 999 im Bereich Unfallverhü
tungsdienst bestand nach Ansicht des R H  ein  jährliches Einsparungs
potenzial von zumindest 3,6 Mill EUR; dieses ließe sich beim Sachaufwand 
durch Kürzung bzw Streichung von Subventionen und Werbeausgaben so
wie beim Personalaufwand durch einen effizienteren Personaleinsatz reali
sieren. 

Im Bereich der Unfallverhütung sollten die Tätigkeiten aller Organisa
tionseinheiten (Hauptstelle, Landesstellen, Präventionszentren) einer ge
nauen Analyse unterzogen werden. Die Tei lnahme an Veranstaltungen 
(zB Messen) und kostenpflichtigen externen Seminaren wäre h insichtlich 
Tei lnehmeranzahl und Effizienz zu überprüfen. Abstimmungen zwischen 
den Tätigkeiten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der Ar
beitsinspekrorate erschienen zur Vermeidung von Parallelaktivitäten ge
boten. 

1 1 .3 Laut Mitteilung der Allgemeinen Un/allversicherungsanstalt deckten sich die von 
ihr ermittelten Einsparungspotenziale im Wesentlichen mit den vom RH genann
ten. Es seien bereits Arbeitsgrttppen mit der Umsetzung der Möglichkeiten befasst 
worden. 

1 25 
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1 26 

Schluss
bemerku ngen 

1 2  Zusammenfassend hob der R H  folgende Empfehlungen hervor: 

( I ) Ein schri ttweiser Rückzug der Allgemeinen U n fallversicherungs
anstalt aus dem Betrieb eigener t; nfallkrankenhäuser wäre in E rwä
gung z u  ziehe n .  Dies w ü rde in weiterer Folge eine S t raffu ng i h res 
Verwaltu ngsaufbaues ermiigl ichen. 

(2)  Die A l lgemeine C nfallversicherungsanstalt sollte das bestehende 
Ei nsparu ngspotenzial im Bereich der L n fallverhütung real isieren . 

C )  Der besondere Pauschbetrag gemäß * .) 1 9 a des ASVG sol lte au f
grund der konkreten E rsatzansp rüche eier K rankenversicherungs
träger festgesetzt werden . 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

P rü fungse rgebnisse 

Alkohol und Suchtgift am Steuer: 
Evaluierung der Vorschriften 

Die Regelungen über die Untersuchung der Atemluft von Fahrzeug
lenkern mittels Alkornaten zur Feststellung des Grades der Beein
trächtigung durch Alkohol bewährten sich; die Kontrolldichte bei 
Überprüfungen mit Alkornaten erschien jedoch ausbaufähig. 

Nach Einführung der 0,5  Promille-Grenze für den Alkoholgehalt 
des Blutes kam es 1 998 zu einem Rückgang der Verkehrsunfälle 
durch Alkohol und der Zahl der h iebei verletzten und getöteten 
Personen. Die Folgejahre brachten aber - mit Ausnahme der An
zahl der getöteten Personen - einen Wiederanstieg bei den Ver
kehrsunfällen und Verletzten. 

Die Vollziehung der Straßenverkehrsordnung 1 960 hinsichtlich der 
Suchtgiftbeeinträchtigung eines Fahrzeuglenkers war von Schwie
rigkeiten beim Erkennen der Symptome, bisher fehlenden Geräten 
zum Nachweis von Suchtgift und vom Mangel an d iesbezüglich 
ausgebildeten Ärzten geprägt. 

Für 2 5 57 Unfälle durch Trunkenheit am Steuer errechneten sich 2000 

auf Grundlage der "Österreichischen Unfallkosten- und Verkehrs
s icherheitsrechnung Straße 1 997" Unfallkosten von 1 69 Mill EUR 
(Preisbasis 1 993). 

1 27 
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1 28 

Kenndaten über die Beeinträchtigung 
durch Alkohol und Suchtgift am Steuer 

Rechtsgrundlage Straßenverkehrsordnung 1 960 (StVO), 
Führerscheingesetz (FSG) 

Leistungserstellung 1 996 1 997 1 998 1999 2000 

Anzahl 

Überprüfungen mit Alkomaten 88 144 95 3 1 9  120 246 1 20 1 94 1 29 672 

hievon Anzeigen nach § 5 der 
Straßenverkehrsordnung 1 960 
(ab 0,8 Promille) 47 918  45 786 34 508 35 039 34 746 

hievon Anzeigen nach § 14 Abs 8 
des Führerscheingesetzes 
(0,5 bis 0,79 Promille) 7 4 3 1  * 7 673 7 762 

Anzeigen nach § 5 StVO (Suchtgift) 477 ** 

* In-Krafr-Treten mit 6. Jänner 1 998 
** Daten wurden erstmals für 2000 erhoben 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Rahmenbedingungen 

Rechtsgrundlagen 

Organisation und 
Zuständigkeit 

Der RH überprüfte von September 2000 bis Februar 200 1 die Gebarung 
des BMVIT, des BMI und des Landes Salzburg im Zusammenhang mit  
der  Evaluierung der  Vorschriften betreffend Alkohol und Suchtgift am 
Steuer. Der Bereich Suchtgift i m  Straßenverkehr wurde aufgrund seiner 
zunehmenden Bedeutung in die Gebarungsüberprüfung miteinbezogen. 
Das BMVIT, das BMI und der Landeshauptmann von Salzburg gaben zu 
den im Mai 200 1 übermittelten Prüfungsmitteilungen zwischen Juli und 
Dezember 200 1 Stellungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäuße
rungen Mitte Dezember 200 1 .  

2 Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Alkohol und Suchtgift im Straßen
verkehr sind in der Straßenverkehrsordnung 1 960 (StVO) geregelt .  Das 
Führerscheingesetz regelt die im Jänner 1 998 in Kraft getretene 0,5 Pro
mille-Grenze. 

3 . 1  Mit der Legistik für  Straßenpolizei und Führerscheinrecht waren im BMVIT 
die Sektion I I  - Grundsätzliche Verkehrspolit ik und Verkehrsplanung, 
Landverkehrsträger sowie die Gruppe I IIB - Spezielle Verkehrsangelegen
heiten befasst .  I hnen unterstanden dabei d ie  Abte i lungen I I/B/6 und 
IIIBI7 . 

Der Abteilung I I IB/6 oblag die Legistik i m  Bereich Straßenverkehr mit  
den Vorschriften der StVO betreffend Alkohol und Suchtgift am Steuer. 
Die Vollziehung in  Angelegenheiten der Straßenpolizei ist Landessache. 
Die Landesregierung war demnach zuständige Behörde bei der Vollzie
hung der Vorschriften betreffend Alkohol (ab 0,8 Promille) und Suchtgift 
am Steuer. 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 135 von 215

www.parlament.gv.at



Rahmenbedingungen 

Alkohol am Steuer 

Ausgangslage 

Vollziehung 

Alkohol und Suchlgift a SI u r: 

Evalulerung der Vor chrifte 

Der Abteilung IIIB/7 oblag wiederum die Legistik hinsichtlich des Füh
rerscheingesetzes mit der 0 ,5  Promille-Regelung. Mit der Vollziehung 
des Führerscheingesetzes war grundsätzlich der Bundesminister für Ver
kehr, Innovation und Technologie betraut. I m  Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung übte s ie der Landeshauptmann - der sich der Be
zirksverwaltungs- und Bundespolizeibehörden bediente - aus. 

Die Organe der Straßenaufsicht, insbesonders jene der Bundesgendarme
rie und der Bundessicherheitswache, vollzogen die Angelegenheiten der 
Verkehrspolizei .  Sie fielen in den Zuständigkeitsbereich des BMI. 

3.2 Der R H  regte an, die Legistik in den Bereichen Alkohol und Suchtgift im 
Straßenverkehr durch eine einzige Abteilung des BMVIT wahrnehmen zu 
lassen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMVIT werde die Empfehlung des RH im Zuge der Er
arbeitung einer netten Altjbaftorganisation verwirklicht werden. 

4 Wer sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befindet, darf 
ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Nach den Bestim
mungen der StVO gilt  der Zustand einer Person bei  einem Alkoholgehalt 
des Blutes von 0,8 g/I (0,8 Promil le) oder darüber oder bei einem Alko
holgehalt der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber jedenfalls als vom Alko
hol beeinträchtigt. 

Organe des amtsärztl ichen Dienstes oder besonders geschulte Organe der 
Straßenaufsicht dürfen unter bestimmten Voraussetzungen die Atemluft 
von Personen auf Alkoholgehalt untersuchen. Wer zur Untersuchung der 
Atemluft aufgefordert wird, hat sich ihr zu unterziehen. 

5 . 1 Die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen der Atemluft mit Alko
maten stieg zwischen 1 996 und 2000 von 59 8 5 9  auf 9 1  005 (Bundes
gendarmerie) sowie von 28 285 auf 38 667 (Bundespolizei). 

Die 2000 von der Bundesgendarmerie und der Bundespolizei durchgeführ
ten 1 29 672 Überprüfungen mit  Alkornaten führten zu rd 35  000 An
zeigen nach der StVO (0,8 Prom ille) und rd 8 000 Anzeigen nach dem 
Führerscheingesetz (von 0,5 bis 0,79 Promille). Die Überprüfungen ver
liefen somit bei rund einem Drittel der untersuchten Personen positiv. 

5.2 Nach Auffassung des RH bewährten sich die Regelungen über die Unter
suchung der Atemluft von Fahrzeuglenkern mit Alkornaten. Im ländlichen 
Raum fielen durch den damit zusammenhängenden Verzicht auf die obl i
gatorische ärztliche Untersuchung nach positivem Alkotest sei t 1 994 die 
Probleme hinsichtlich der Erreichbarkeit  ei nes untersuchenden Arztes 
weg. 

1 29 
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1 30 

Alkohol am Steuer 

0,5 Promille-Grenze 

Einsatz der 
Alkornaten 

Der RH wies auf die gestiegene Anzahl der Untersuchungen mit  Alko
maten hin; in e inigen Bereichen erschien d ie  Kontrolld ichte j edoch aus
baufähig. Er empfahl, eine entsprechende Kontrolldichte sicherzustellen 
und Erfolge von Kontrollen sowie Schwerpunktaktionen zu veröffentlichen. 

5 . 3  Das BMI sagte dies zu. 

6. 1 Aufgrund des im Jänner 1 998 in  Kraft getretenen § 1 4  Abs 8 des Führer
schei ngesetzes darf ein Kraftfahrzeug nur dann in  Betrieb genommen 
oder gelenkt werden, wenn bei m  Lenker der Alkoholgehalt des Blutes 
weniger als 0 ,5  g/l (0,5 Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft 
weniger als 0,25 mg/l beträgt. Zwischen 1 998 und 2000 stiegen die An
zeigen wegen Alkoholbeeinträchtigung am Steuer (Alkoholgehalt des 
Blutes zwischen 0,5 und 0,79 Promille) von 7 4 3 1  auf 7 762. 

Die Anzahl von Verkehrsunfällen sowie Verletzten und Getöteten durch 
Alkohol am Steuer entwickelte sich wie folgt: 

1 997 1 998 1 999 2000 

Anzahl 

Verkehrsunfälle 2 465 2 2 1 7  2 454 2 5 57 

Verletzte 3 459  3 1 1 3 3 405 3 643 

Getötete 95 82 93 66 

6.2 Beim Alkohol am Steuer kam es nach Einführung der 0,5 Promille-Grenze 
nur 1 998 zu einem Rückgang der Verkehrsunfälle und der hiebei verletzten 
sowie getöteten Personen. 1 999 und 2000 stiegen d iese Zahlen wieder an; 
nur die Anzahl der getöteten Personen verringerte sich 2000 deutl ich.  
Nach Ansicht des RH war d ie  Überwachung der 0,5 Promi l le-Grenze 
mit Alkornaten generell ohne rechtliche und technische Probleme mög
lich. Er regte jedoch an, die Vorschriften betreffend Alkohol und Sucht
gift im Straßenverkehr in der StVO zusammenzufassen. 

6.3 Das BMVIT sagte dies zu. 

7 . 1  Die StVO sah für die Untersuchung der Atemluft von Fahrzeuglenkern auf 
Alkohol an Ort und Stelle ein Gerät vor, das den Alkoholgehalt der Atem
luft m isst und entsprechend anzeigt (Alkornat). Den 1 4  Bundespol izei
direktionen und acht Landesgendarmeriekommanden standen im Jahr 2000 
1 627 Alkornatgeräte zur Verfügung. Zwischen 1 994 und 2000 wurde ein 
Alkornat im Monatsdurchschnitt  bei sieben bis zehn Ateml uftunter
suchungen eingesetzt . 

7.2 Die eher geringe Auslasrung der Alkornaten war auch darauf zurückzu
führen, dass sie aufgrund ihres Umfangs und Gewichts für e inen fixen 
E i nbau in Überwachungsfahrzeuge nicht gut geeignet waren .  Der R H  
regte an, nach einer Bedarfsethebung alle Überwachungsfahrzeuge nach 
und nach mit  Alkornaten der neuen Generation mit geringerem Umfang 
und Gewicht auszurüsten. 
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Suchtgift am Steuer 

Ausgangslage 

Vollziehung 

Alkohol und Suchtgift am S uer: 

Evaluierung der Vor chriften 

7.3 Laut Stellungnahme des BMI würden nach der Durchführung von Bedarfserhe
bungen die für den praktischen Einsatz zweckmäßigsten Geräle angekauft werden. 

8 Wer sich i n  einem durch Suchtgift beei nträchtigten Zustand befindet, 
darf gemäß § 5 StVO ein Fahrzeug weder lenken noch in  Betrieb neh
men . Anders als bei der Alkoholbeeinträchtigung wurde bei der Sucht
giftbeeinträchtigung keine absolute Grenze gesetzlich festgelegt .  Perso
nen,  von denen vermutet werden kann,  dass s ie  s ich i n  e inem d urch 
Suchtgift bee inträchtigten Zustand befinden, dürfen von Organen der 
Straßenaufsicht zu einem Arzt (Polizeiamtsarzt ,  Arzt eines öffentlichen 
Sanitätsdienstes bzw d iensthabender Arzt einer öffentlichen Krankenan
stalt) gebracht werden und haben sich der ärztl ichen Untersuchung zu 
unterziehen. 

9. 1 Für die Organe der Straßenaufsicht bestand im Gegensatz zur Beeinträch
tigung von Fahrzeuglenkern durch Alkohol keine Möglichkeit, eine Sucht
giftbeeinträchtigung an Ort und Stelle festzustellen. Im Bereich der Bun
despolizei war durch den diensthabenden Amtsarzt die Untersuchung von 
suchtgiftverdächtigen Fahrzeuglenkern möglich; im ländl ichen Bereich 
hingegen mangelte es an der Erreichbarkeit von entsprechend ausgebilde
ten Ärzten. Eine Harnuntersuchung war mangels gesetzlicher Regelung 
nicht möglich. Die erstmals für 2000 erfolgte Auswertung der Anzeigen 
wegen Suchtgiftbeeinträchtigung - mit amtsärztlich festgestellter Fahr
untüchtigkeit - ergab, dass österreichwei t 477 Fahrzeuglenker bean
standet worden waren. 

9.2 Die Schwierigkeiten der Organe der Straßenaufsicht beim Erkennen der 
Symptome der Suchtgiftbeeinträchtigung von Fahrzeuglenkern, bisher 
fehlende Geräte zum Nachweis von Suchtgift sowie der Mangel an dies
bezüglich ausgebildeten Ärzten - insbesondere im ländlichen Raum -
sind der exakten Erhebung der Fälle von Suchtgiftbeeinträchtigung im 
Straßenverkehr abträglich. 

Der RH empfahl, ein Konzept für einen wirksamen Vollzug der Vorschrif
ten gegen Suchtgiftbeeinträchtigung am Steuer zu erstellen. Neben legis
tischen Maßnahmen wäre ein bereits entwickeltes Schulungskonzept für 
Organe der Straßenaufsicht und des amtsärztlichen Dienstes umzusetzen 
sowie ein Meldewesen wie im Bereich der Alkoholbeeinträchtigung von 
Fahrzeuglenkern aufzubauen. 

9.3 Laut Mitteilung des BMVIT und des BMI seien im Projekt Drogen und Medika
mente im Straßenverkehr sowohl die Umsetzung des Schulungskonzepts als auch 
der Aufbau einer Statistik für Suchtgiftbeeinträchtigttngen am Steuer bereits in 
Angriff genommen worden. Im legistischen Bereich seien gesetzliche Regelungen be
treffend amtsarztliche Untersltchungen vorgesehen. 

1 3 1 
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1 32 
Verkehrsunfälle 
und Unfallkosten 

10. 1  Die Verkehrsunfälle mit Personenschaden entwickelten sich wie folgt: 

1 997 1 998 1 999 2000 

Anzahl 

Verkehrsunfälle insgesamt 39 695 39 225 42 348 42 1 26 

Verletzte 5 1  5 9 1  5 1 077 54 967 54 929 

Getötete 1 1 05 963 1 079 976 

Unfälle durch Trunkenheit 
am Steuer* 2 465 2 2 1 7  2 454 2 5 57  

Verletzte 3 459  3 1 1 3 3 405 3 643 

Getötete 95 82 93 66 

* im Jänner 1998 0,5 Promil le-Grenze eingeführr 

Die durchschnittlichen Kosten für Unfälle auf grund von Alkohol am Steuer 
betrugen laut "Österreichischer Unfallkosten- und Verkehrssicherheitsrech
nung Straße 1 997" (Kostenbasis 1 993) des damaligen Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Verkehr pro Unfallereignis 66 200 EUR; ohne Alko
holeinwirkung hingegen 50 800 EUR pro Unfallereignis. Die Kosten für 
die insgesamt 42 1 26 Verkehrsunfälle im Jahr 2000 betrugen demnach 
2 , 1 8  Mrd EUR (Kostenbasis 1 993); die Kosten für 2 5 5 7  Unfälle durch 
Trunkenheit am Steuer lagen 2000 bei 1 69 Mill EUR (Kostenbasis 1 993). 

Österreich wies laut der Unfallstatistik 2000 des Kuratoriums für Ver
kehrssicherheit 1 999 im internationalen Vergleich mit  5 ,2 Verkehrsun
fällen mit Personenschaden je 1 000 Einwohner eine relativ hohe Unfall
häufigkeit auf (Schweiz 3,3 Unfälle, Niederlande 2,7 Unfälle, Dänemark 
1 ,4 Unfälle). 

10.2 Aufgrund von Verkehrsunfällen entsteht neben großem menschlichen 
Leid auch e ine Belastung der Volkswirtschaft;  dies insbesondere durch 
den Ausfall von menschlicher Arbeitsleistung und notwendige Rehabi
l itationsmaßnahmen mit hohen fi nanziellen Folgekosten. Bei einer Hal
bierung der Zahl der Verkehrsunfälle mit  Personenschaden könnte e in  
jährliches Einsparungspotenzial von rd 1 , 1  Mrd EUR (Kostenbasis 1 993) 
gewonnen werden. Bei einer Halbierung der Unfälle durch Trunkenheit 
am Steuer wären rd 85 Mill EUR (Kostenbasis 1 993) jährlich einzusparen 
(Quelle: Österreichische Unfallkosten- und Verkehrssicherheitsrechnung 
Straße; Berechnungen des RH). 

Der RH empfahl, durch gebündelte Maßnahmen wie verstärkte Verkehrs
erziehung an den Schulen, zielgerichtete Verkehrskontrollen, Schwerpunkt
kontrollen-Planguadrate, Nachschulungen sowie interne und externe 
Kennzahlenvergleiche (Benchmarking) das vorhandene Einsparungspoten
zial zu realisieren. 

10.3 Laut den Stellungnahmen des BMVIT und des BMI werde ein nationales Ver
kehrssicherheitsprogramm erstellt werden, das einen Katalog von prioritiiren Ein
zelmaßnahmen und ein Benchmarking mit den in der Verkehrssicherheit führenden 
Staaten vorsehe. Vom BMI seien Projekte wie "Drogen und Medikamente im 
Straßenverkehr", "Fliichendeckende Einfiihmng der Abstandsmessungen", "Unfall
hiiufungsstellen - Überwachungsschwerpunkte" und "Verkehrserziehung in Berufs
schulen" vorgesehen. 
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Alkohol und Suchtgift am Steuer: 

Evaluierung der Vor chriften 

Sonstige Feststellungen 

Begleiter von 
Ausbildungsfahrten 

Nachschulungs
verordnung 

Transportbegleitun
gen durch Organe der 
Straßenaufsieh t 

1 l . l  Bei Ausbildungsfahrten der Bewerber um eine vorgezogene Lenkberechti
gung für die Führerscheinklasse B darf sowohl beim Führerscheinbewerber 
als auch bei seinem Begleiter der Alkoholgehalt des Blutes nicht mehr als 
0, 1 g/l (0, 1 Promille) sowie der Atemluft nicht mehr als 0,05 mg/l betragen. 

Da die StVO als Voraussetzung für die Untersuchung der Atemluft eines 
Fahrzeuglenkers mit  Alkomaten nur das Lenken bzw Inbetriebnehmen 
eines Fahrzeugs festlegt, war eine Untersuchung mit Alkomaten bei Be
gleitern von Ausbildungsfahrten gesetzlich nicht geregelt. 

1 1 .2 Der RH verwies auf das erhöhte Gefährdungspotenzial bei Ausbildungs
fahrten j ugendlicher Fahrzeuglenker; er empfahl, die Schaffung von ge
setzlichen Voraussetzungen zur Durchführung von Atemluftuntersuchun
gen bei Begleitern solcher Fahrten zu überprüfen. 

1 1 .3 Laut Mitteilung des BMVIT werde die gesetzliche Grundlage fiir Atemlu/tunter
stlchtmgen von ausbildenden Begleitern in der nächsten StVO-Novelle verankert 
werden. 

1 2 . 1 Aufgrund des Führerschei ngesetzes waren von der Behörde angeordnete 
Nachschulungen von Probeführerscheinbesi tzern nur von hiezu ermäch
tigten Einrichtungen durchzuführen. Die Festlegung der näheren Bestim
mungen - Inhalt, zeitlicher Umfang und Kosten der Nachschulung so
wie fachliche Voraussetzungen für d ie zur Nachschulung Berechtigten -
oblag dem zuständigen B undesm inister für Verkeh r, Innovation und 
Technologie. Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung - rund drei
einhalb Jahre nach In-Kraft-Treten des Gesetzes - war eine Verordnung 
noch nicht erlassen. 

1 2 .2 Der RH regte an, die Nachschulungsverordnung umgehend zu erlassen.  

12 .3  Laut Stellungnahme des BMVIT sei ein begutachtungsreifer Entwurf für eine 
Nachschultmgsverordnung in Abstimmung mit dem Berufsverband der Psychologen 
erstellt worden. Die Durchfiihrung des Begutachtungsverfahrens wäre noch fiir das 
Jahr 2001 vorgesehen. 

1 3. 1  Von 1 996 bis 2000 leisteten Beamte der Verkehrsgendarmerie in  Salz
burg rd 2 800 Personenstunden für die Begleitung von 1 1 0 1  Schwergur
transporten bzw Transporten mit Überdimensionen. 

1 3 .2 Nach Auffassung des R H  wären Organe der Straßenaufsicht zweckmäßi
gerweise zur Überwachung von Unfallhäufungspunkten, für A lkohol
und Suchtgiftkontrollen im Straßenverkehr sowie zur Überwachung von 
Fahrgeschwindigkeiten einzusetzen. Er empfahl ,  für Transportbegleitun
gen verstärkt private Unternehmungen heranzuziehen. 

1 3 .3 Laut Stellungnahme des BMI sei die Heranziehung von Organen der Straßenauf
sicht für Transportbegleiwngen Iä"nderweise unterschiedlich geregelt; es wäre aber 
eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeittmg einer bundesweit einheitlichen Richtlinie 
betraut worden. Geplant sei, Exekutivbeamte von Transportbegleitungen weitestge
hend zu entbinden. 

1 33 
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1 34 

Schlu s.s

bemerku ngen 

1 1  Zusammenfassend hob der R H  folgende Empfe h l u nge n hervor: 

( I )  D u rch gebü n d e l t e  M a l.) n a h m e n  w i e  vers t ärkte Ve rkehrserzie

h u ng an d <:n Sch u l e n ,  zi elg<:rich tet<: Ve rk<:h rskontrol len,  N achsch u 

l u ng<: n � o w i e  i n tern<: u n d  <:xt<: I'n<: K e nn z a h l e n ve rgle iche ( B e n c h 

m a r k i n g )  w �iren d i <: Vora u s se t z u nge n fü r e i n e  R e d u z i e r u n g d e r  

Z a h l  der Ve rk<: h r s u n fülle z u  schaffe n .  Die - i m  F a l l e  der H al b ie

rung d e r  U n fallzablen - erzi<:l bar<:n jährl ichen E i n sparungspoten

z i al<: h<:t rag<:n rd 1 , 1  M rd F l ' R  bei Verke h rs u n fälkn m i t  Person<:n

schad<: n  und 1-\ 5  M i l l  ELR b<:i L n fällen d urch Trunkenheit  am Steuer 

( j<: w<: i l s  Kostenbasis 1 99.) ) .  

( 2 )  B e i  l '  nt<:rsuchu ng<:n d<:r A t<: m l u ft m i t  A lkomaten wäre <: i ne ent

spr<:chemk Kontrolld ichtl' sicherzustel len.  

(:�) Ein Konzept für e i n <: n  w i rksamen Vol l zug der Vo rsc h r i ften ge

gen Suchtg i ftbeein trächtigung am Steuer wäre zu l'rst<: l len .  

<I) Die Vorsch r i ft<: n b<:trt:fknd A l kohol u nd S u c h tg i ft i m  Straße n 

v<:rkl' h r  wären i n  der StVO zusanl ll1<: n z u fassen. 

Zu III-124 der Beilagen XXI. GP - Bericht - Nachtrag Tätigkeitsbericht (gescanntes Original) 141 von 215

www.parlament.gv.at



K u rzfassu ng 

Übertragu ngs-Verord nungen fü r 

Eisen bah n i n frastruk tu rv( >rhaben 

M i t  VerOl'd n u ngen ü b e r  d i e  (T bert ragung der P i a n u ng u n d  D u rc h 
fü h r u ng v o n  E i senbah n i n frast r u k t u rvorhaben übert l'ug der zust ii n 
d i ge B u n d e s m i n i s ter d i e  d ie s bl'l, ü g l i c h e n  A u fgaben an d i e E i se n 
hah n-l-Ioc h l e i s t u n g s s t recken- A ( ;  ( H L- A G ) ,  d i e  Üsterre i c h i s c h e n  
B u ndesbahnen (ÖBm lind d i e  BI'enner E isenbahn (jm h H  ( B EG). D i e  
v o m  RH geprü fte n ,  b i s  rin n e r  20( )  I e r l assenen C' hert ragu ngs-Ve r
o rd n u ngen (l)-VO) u m fassten rd HOO Projekte ve rsc h iedener G rii
ßenordn u ng m i t  ei neI11 I nvestitionsvoluIlleIl von rd l I  M rd E U R ,  

D e r  ü benv i egenden A n z a h l  d e r  ( ';-VO feh l te e i n  B e z ug a u f  Ve r
k e h rs p rognose n sowie auf die A b w i c k l u ng k ü n ft i g  m i igl i c h e r  Be
t ri ebsprograIllIlle und Fahrpbne. E i ne Rei h ung der P riori täteIl von 
E i senbah n i n fras t r u k l u rvorh aben und e i n e  Dars tel l u ng des k o n k ret  
e r w a r t e t e n  N u t zens d e r  P ro j e k t e  l agen nicht  V \ l I".  D i e  i n h a l t l i c h e  
D a r l eg u ng d e s  ge I11e i n w i rt sc h a ft l i c h e n  I n te re s s e s  z u m  B a u  v o n  
Hoc h l e i s t u ngsstrecken feh l te ebe n fa l l s .  

Die li nter lagen z u  d e n  C-VO e n t h i e lten bei N e u b a u p m j e k t e n  fü r 
I-J o c h l e i s t u ng s s t r e c k e n  k e i n e  Darl egu nge n ,  w ar u m  A u s b a u miig
I i c h k e i te n  au f Bestand ss treck e n  ( bestehenden E i senbahn s t recke n )  
n i c h t  i n  F rage kamel1 .  D i e  Setzung v o n  Maßn a h m e n  d e r  B e t riebs
abwicklung anstel le  d e r  Real i s ierung von E i senbah n i n fnls t r u k t u r 
projek ten wiire gee ignet, k ü n ft ige Kosten red u k t ionen be i der E i se n 
bah n i n fras t r u k t u r  v o n  m i ndestens 1 ( )  M i ll E e R  z u  erzielen.  

D i e  G l a u b h a ft m ac h u ng der VOI' haben d u rch die ÜBB e r fo lgt(· i n  
n icht geeigneter Form, weil  d as zust;indige M i ni steri u m  d abei weder 
d e n  Bedarf noch d i e  Z w e c k m ;i L\ i g k e i t  d e r  e i n z e l n e n  M a ß n a h m e n  
p r ü fe n  k o n nte . D i e  Vo rgaben d e r  ( " - V O  an d i e  Ü B B  bor e n  e i n e n  
w e i te n  Spiel raum fü r d i e  K o n k rc t i s i e rung;  e i n  Ve rgle ich z w ischen 
v e rordneten u nd rea l i s i e rten P ro j e k t e n  war d ah e r  k a u Ill miig l i c h .  
f ü r  1 7  Projekte d e r  H L-A(;  w a r  z u m  Zeitpunkt d e r  Bauüberr ragung 
kein Kostenrahrnen festge legt. 

Die Ver w a l t u ngsh and l u ngen des B M V I T  z u  den i<vo e r folgten 
sorg fä l t i g  LI nd t e r m i nge rec h t ;  d i e  m a ngel nde Ze i t n �i h e  u nd die z u  
geri nge A u s s agek raft d e r  beim B J\f V I T  ye rfügharen K os t e n d a te n  
z u  d e n  übertragenen P rojekten w aren jedoch z u  bean standen,  D i e  
Rea l i s ie r u n g  ü be r t rage n e r  Vo rhal1l"n w ä r e  YOI1l R I\1 V I T  besser z u  
ü berwac h e n .  \X!e n n  d u rc h  d i e E i n b i n d ung d e s  B M V I T  i n  d as P ro 
j e k tcontro l l i ng n u r  1 IX d e I' Pro j e k t kosten e i n sparhar wiire, kiin nte 
dad u rch ein F i mparu ngspote n z i a l  \ o n 1 1 0 M i l l  E l ' R  e n tstehen,  

1 35 
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Kurzfassung 

1 36 

Die Dimensionierung mehrerer Bahnhöfe auf der Westbahn zwi
schen St Pölten und Linz war nicht nachvollziehbar. Bei einem Ver
zicht auf einzelne Gleise, Weichen und Bahnsteige wären - je nach 
Größe der Bahnhofsgleisanlagen - bundesweit bis zu 20 Mill EUR 
je Bahnhof einsparbar. Der viergleisige Ausbau der Westbahn auf 
der Bestandsstrecke - anstelle des Neubaus der Güterzugumfah
rung St Pölten - hätte nach einer Schätzung des RH zu einer Ein
sparung von rd 29 1 Mill EUR führen können. 

Die Finanzierung der Gesamtstrecke der Koralmbahn war nicht 
sichergestellt. Der betriebliche Nutzen des 1 4  km langen und 1 3 1  Mill 
EUR teuren Teils der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und Althofen 
an der Drau war - für sich allein gesehen - gering. Die lange Dauer 
des zweigleisigen Ausbaus der Strecke Klagenfurt - St Veit an der 
Glan führte zu Baukostensteigerungen von 16 Mill EUR. Im Raum 
Klagenfurt blieben Hoch- und Gleisbauinvestitionen - zB in das 
Zentralstellwerk und mehrere Gleise - von rd 7 Mill EUR vorläufig 
ungenützt. 

Die Ausstattung der vom RH besichtigten Bahnhöfe war teilweise 
unzweckmäßig; den Aspekten des Kundennutzens wäre mehr Be
deutung beizumessen. 
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U bertragungs- erordnung n 

fur E lse bah mfr trukturvorhab n 

Kenndaten der Verordnungen betreffend die Übertragung der Planung und Durchführung 
von Eisenbahninfrastcukturvorhaben (Ü-VO) 

Rechtsgrundlagen Bundesgesetz über Eisenbahn-Hochleisrungsstrecken (Hochleistungsstreckengesetz), 
BGBI Nr 1 35/ 1989 idgF 

Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundes
bahnen (Bundesbahngesetz 1 992), BGBI Nr 825/ 1 992 idgF 

Bundesgesetz zur Errichtung einer Brenner Eisenbahn GmbH, 
BGBI Nr 502/1995 idgF 

Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über die 
Übertragung der Planung und des Baues von Hochleistungsstrecken oder von Teilen 
derselben an die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG, BGBI Nr 405/ 1 989 idgF 

Neun Verordnungen der zuständigen Bundesminister über die Übertragung der 
Planung und der Durchführung von Eisenbahninfrastrukturvorhaben an die Öster
reichischen Bundesbahnen (ÖBB-Ü-VO), BGBI Nr 577/1996, BGBI II Nr 23/1997, 
83/ 1 997, 339/1997 , 1 37/1998, 48/ 1 999, 1 /2000, 201 1200 1 ,  307/2001 idgF 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Über
tragung der umfassenden Planung und des Baues der Hochleistungsstrecke Staats
grenze bei Kufstein - Innsbruck - Staatsgrenze am Brenner oder von Teilen dersel
ben an die Brenner Eisenbahn GmbH (BE-Ü-VO), BGBI II Nr 335/ 1997 idgF 

Für die Edassung von Ü-VO 
zuständiges Bundesministerium 

23 .3 . 1 989-12 .3 . 1 996 
1 2 .3 . 1 996-28 . 1 . 1 997 
28. 1 . 1997-4.2.2000 
seit 4 .2 .2000 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Bundesministerium für Wirtschaft, Verkehr und Kunst 
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Investitionsvolumen übertragener 
Eisenbahninfrastruktucvorhaben August 1 989 bis 

Jänner 2001 
(überprüfter Zeitraum) 

August 1989 bis 
Dezember 200 1 

(Stand Dezember 200 1 )  

Errichtungsgesellschaft Preisbasis l . l .2000 Preisbasis 1 . 1 . 200 1 

in Mill EUR 

Österreichische Bundesbahnen 

Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG 

Brenner Eisenbahn GmbH 

5 489,48 

4 474,98 

1 227 ,26 

5 499,43 

4 55 5 ,80 

1 346,49 

Summe 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

1 1  1 9 1 ,72 1 1  40 1 ,7 2  

Der RH überprüfte von Oktober 2000 bis Jänner 200 1 d ie  Gebarung des 
BMVIT, der Österre ich i schen Bundesbahnen (ÖBB)  und der E isen
bahn-Hochleistungsstrecken-AG (HL-AG) hinsichtlich der Planungs
und Durchführungsverordnungen im E isenbahnbereich. Die Überprü
fung umfasste im Wesentlichen die Aufbereitung der verkehrspoli tischen 
Basis ,  die Ausübung der Steuerungs- und Kontrollfunkt ion durch das 
BMVIT sowie die Realisierung ausgewählter übertragener Planungs- und 
Bauprojekte. 

Zu den im Mai 200 1 übermittelten Prüfungsmittei lungen nahmen die 
ÖBB und die HL-AG im Juli 200 1 sowie das BMVIT im Oktober 200 1 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Dezember 200 l .  
Die HL-AG nahm i m  Februar 2002 nochmals Stellung. 
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Rahme nbed i ngu ngen 

i T be[( rat-' l Int-'s� 
VCford n ungen 

.:' D,IS jC\IT l b  zlI,r;i n d l ,C:l' B U I H k' dll l l l i s t l' r l u m  harre  u n re r  a lldcrcm Ll' i t pL i ll t' 
ti i r  d l (" E I \ e ll hah l i i n frcl \ l r u k t u r  1 1 1 1 t L' f  B n ii c b l c h r i g u ll ,L: d n  ,c: ru m!s:i u 
I l l l ll ll Vl' rkehrspbll U T l,L: I U  C l l t\\' i c ke l ll ,  d i e  Projekte  d e r  E i \C ll ha h l l l ll fr.l
\ t r u f.:r u r,L:csd l s c b a frt' l l  dc\  B l l l ldc\ IU ko( ) rd l ll l C fen u n d  d l l' I mTS r i l l ( )l ll' l l  
1 1 1  d l l' I ll fr,ls t r u k t ll f\ ( )rhalwll  L U  pLllll' I L  

Z u r  ZC l l  e i n  G eharu n l; s i i l ll'rprli(u ll ,L:  \I', l re T l  d re i  E r r i c h t u ll,l;\LCese l l sc l l <lfren 
(iir el l l' E i Senba h l1 1 l l fra s t r u f.:r ur t,i r i ,LC , l kll ( ) B B  o b lagt' ll d i e  PLll l U ll ,LC I llld 
der Bau VOll E i se ll b,lh t l l t l fras r r u k ru r vor  a l l e m  be l bau l i c hcll VnhessC fll ll 
,l; l ' l l  I Il l  hl' s t e h e n el e ll S d l i L' l l L' l l ll e u  u l l d  d n  B a h ll h ofs b a u t l' ll , D I l' j l)S l) 
vom B U ll d  gegrü ndl' t e  I I L -I\{ ; sol I t l' I l oc h l C l s t u llgssrrcckell  d u rc h  Al ls
U lll i  N eubamen nach L , inem V ( ) ll der B U l l l i t-\ reg i erung vorzugehl'll d l' l l  Pr io
r i l :i t L' n b ra l og rea l  I s i LI "l'1l , D i L' B re ll l ll 'r  E i se n b a h n  G m b H  W H ; )  w u rdl' 
I < ) l) ')  \'O Ill B U l l d  / u r  E r f i c h t  U Il ,L:  l' l t l L' r  l l l' u e ll j IVe i g l e i s i ,l;L'1l I l oc h l c i s 
r U l lg,\trl'l ke K u f" r L' l n  � I ll l l shruL k � B rl' l l n e r  gegrii nelcL 

.1 , 1 D I L' \ < ) ]Ti j C\vc i L  L u ,> tCi nd l ,l;l'll B U l ldc,> m i ll i " tu 1 111 E i nvert1 c h n K T l  m i r  dt'Il1 
h l l , l l l / m l l l i s r n n LI">l' l l e l l  C 1 h c r r r,I,l; U I\l; s � \'e rord l l u n ,l; ell  I W l reffe l i d  , l l e  
C' lwrt LI,LC u n g  ein P l a ll u l l ,LC U lhl  D u rl l l fi i lH u ll,LC \'()]1 E i se l l h,d l l l l ll fr'l ,> t r u k 
t u n o r h aben ( (;--VO I k,LC t L'1l d l L' I ll \Ts t l t l o ns \'orhaben d e s  B U ll d l's  I n  d i c  
F i sel l h,dl ll i n fras t r u k t l l r �- ,LC u re l l l l l  1l ,IL h dl'll K r i ter ien du- I'Ll I1 U Il,LC u n d  
dvs Baues sowie !lach L rrt c h t ll ng \l;L'Sl ' l I sc hclflL'11 - tc,sr .  

D I l' j L'\I'l' i l s  Z U S riill , l i ,LCl' l l  H U llde';rll i n i s l L' l" hca u ft r,l g r e n  in (' i nLT Cr--vo -� 

I l l i r  s l c [,C'n ]\"on' l lcn -� d l L' H L� A ( ; sc i t  A ug us t  1 L)Sl) vor IV I l',L:L' l l d  m i t  
( ; ro l ', p ro j e ktC'll z u r  E lT l c h t l i ng I :i ngun :--'kuhaus trecf.:t'n u n d  m i t  d e r  VL'f
n c t l l i n g sp l a n u n g  des I l oc h lc l \ r U I\LC S S ( fcc k e n Il e t l c s ,  D i e  B FC nh l t' l t  I I I  
e i n er CL ,VO - - m i t  e i m'!' Novc l l v  - ,(' I t  i\Lu 1 C)C)(-, PLll1 u np,l u ft riige <;( ) 
W I l' im NoveIl1 her I <)l)' ( le l l  B a u cl u ft LI,LC ni r d e ll Hoch l e i \ t u ll ,�\ <; l rech' ll 
, Ihsc h ll i r r  K U lld l  Rad k i d  � B a u m k t rc h e l l . Den Ö B B  w i ederu m w ur d e l l  
se i t  O k to he r  I L)l)h i n  l l e U I l  Cr�vo - m i t  \' i n  N m'e l l e n  - -- r d  - ') ( )  P ro
j e f.: r l' u lH e rsc h l cd l i c hc r  C ; ri i Jk lw rd n Ll Il ,LC ü he r t rage n ,  l- Lt u \ ( ) rh a h c l l  d er 
( ) B B ,  für dic vor dem I ,  J u l i  1 9()() 1I 1 1l' l' l scll bah nrec h t l i c h e  BaU,l;l' lw h l l1 l 
,� L 1 I\LC l'l" t e i l t  w o r d e n  war, ,LCa I t e ll Il a c h  d e m  R u nJesba h ng L'snz I () ().:, a l s  
i 'thcrt rage n ,  

D i e  O.-VO fLi r d I e  O B B  l l c l:lc n  h i i L ! fi ,� n i c h t  e r Ke n n e n ,  wt' l e l H'  Vorhahcl l  
( l I) ] , l n l c Il V e r hessl' f U n,LC ,  z \\' c i ,l; l c l '') ,l; l' f A Li s ha u i a u s z u fLi h rc l l  \I a re n ;  s i e  
hoteIl l' l nU1 \\ c i tell S p w l rd u m  n i r  d l L' KOll /.; rl' t I S I L' fU llg u il d  gahc l I  ke l I le l l  
/c l t r, l h men fü r d i e  A us fü h ru n g  \or .  1 1 1  d n  C -VO flir d lc  I I L�AC waren 
fi 't r  1 - Projekte zum ZL' I t [ ) Ll I l k t  d er Bau i'lhL' f t ragung h' l lll' K m t c n ra h ml' l l  
kst,l; c l c- g r .  Le[l tl'fe \\' urdcn I\\ e i  h i s  zeh n J a h re später vero rd llc t .  

.l , �  D i e  I l n hes t l m ll1 t h l' l l  < I r ' ,  l ; m Ll I1gs \ ( ' ]'ord lll' ter  P ro j e k t e  I l c ) ', k � I L l l ll  e l n L'n 
I l t l Lt l t l l chen Vl'rt-: I L' i c h  m i r  dcn rC. ,t 1 l s l c rt L' l l  Vorh,lbcn zu ,  ] )a'> Fch l L' 1 I  (" I nl'f 
K ( )stc ll ( )be rg rL'llLC \\' , 1 1' <;( ) \\'oh l  hCl der I k a u ft rapmg z u r  P l 'l n u i lg a l s  a u c h  
h c i  d e r  B a u ü hert r'lg u n g  'l ll d l l' I I L� A C  n i c h t  gee i g nc- t ,  d i e Kosten d e r  
Bau projche frii h ze i r i g  i n  vorgl',L:ehel lcn  ( ; ren/ell z u  h a l rell  
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Rahmenbedingungen 

Finanzierung über
tragener Vorhaben 

U bertragungs-Verordnung n 

fur Eisenbahninfra t kturvorhaben 

Der RH empfahl dem BMVIT, die Handlungsanweisungen an die Errich
rungsgesellschaften in den Ü-VO aussagekräftig zu formulieren und auch 
für d i e  ÖBB m i t  e i nem Zeitrahmen zu versehen .  Wei ters wäre der 
HL-AG der maximale Kostenumfang der Vorhaben bereits bei der Beauf
tragung zur Planung vorzugeben.  

3.3 Laut Stellungnahme des ßMVIT sei es den Empfehlungen des RH bei den letzten 
Ü-VO an die Ößß hinsichtlich der Konkretisierltng der Vorhaben bereits gefolgt. 
Die Zeitpliine ergiiben sich aus den Glattbhaftmachungsltnterfagen. Die sp;üere 
Festleg/mg der Kostenrahmen für die HL-AG sei am verwaltungstechnischen 
Gründen erfolgt. 

Die HL-AG  teilte dazu mit, dass zum Zeitpunkt der Übertragung noch keine 
seriöse Kostenschalzung erstellt werden kö"nne. 

3.4 Der RH erwiderte, dass die Vorgabe eines Kostenrahmens auch den Wil
len des Auftraggebers zur Enrwicklung eines Projekts innerhalb der fest
gelegten Dimension zum Ausdruck bringt und dadurch den Grundsatz 
der Sparsamkeit fördert. 

4 . 1  Die Finanzierung der Ausbau- und Neubauinvestitionen in d ie  Schienen
infrastruktur erfolgte von 1 988 bis 1 993 aus dem Bundesbudget, sei t 
1 994 teilweise durch Kredite an die ÖBB mit Bundeshaftung, von 1 989 
bis 1 996 zusätzlich mit Mitteln der Aucobahnen- und Schnellstraßen
Finanzierungs-AG und seit 1 997 in erster Linie mit den von der Schienen
infrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH (SCHIG mbH) aufgenom
menen Krediten. Weiters förderte die EU bestimmte Projekte. 

Die bis Jänner 200 1 verordneten Eisenbahninfrastrukturvorhaben um
fassten rd 800 Projekte verschiedener Größenordnung mit einem Inves
t i t ionsvolumen von 1 1 1 9 1 ,7 2  Mi l l  EUR.  Letzteres verte i l te s ich auf 
die ÖBB mit 5 489,48 Mill EUR, die HL-AG mit 4 474,98 Mill EUR 
und die  BEG mit 1 227 ,26 Mil l  EUR.  Die SCHIG mbH hatte davon 
9 222, 1 8  Mill EUR zu finanzieren. 

Über die Zuordnung von Teilen des SCHIG-Finanzierungsvolumens zu 
Projekten der  ÖBB und der  HL-AG existierten unrerschiedliche Anga
ben des BMVIT, der SCHIG mbH und der Errichtungsgesellschaften . 
Beim BMVIT bestanden auch Zweifel über die Richtigkei t der Kosten
erfassung jener Vorhaben, die nach dem Bundesbahngesetz 1 992 als über
tragen galten. 

4.2 Die Abst immung der Fi nanzierungsdaten zwischen dem BMVIT, der 
SCHIG mbH und den Errichrungsgesellschaften war somit mangelhaft. 

Der RH empfahl dem BMVIT, die Kosten der übertragenen Vorhaben 
vollständig zu erfassen und deren Finanzierung in Abstimmung mit  den 
betroffenen Gesellschaften zweifelsfrei zu klären. 

4.3 Laut Stellungnahme des ßMVIT sei die Abgrenzung einzelner, als übertragen gel
tender Vorhaben nicht in allen Fatten zweifelsfrei und konsistent möglich gewesen. 
In den maßgeblichen Größenordnungen bestünde aber keine Unsicherheit über die 
vollsta'ndige Kostenerfasslmg. 
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·1 .1 Der R H  erwi dertt>, e ine Kbru ng der Fi nanzi erungsgrundlagen für d i e  E i 

senba h n i n fras t ru k t ur sow i e  d e r  Berec h n u ng des F i n a n z i eru ngsrahmens 

der SCHIG mbH i m  Detai l  wjre wünsc henswert. 

Verkehrspolitische P l anung 

Ve rkehrspoli t i sche 

Zie Isetzungen 

Priori tätensetzung 

'i . 1  Das Hoch leistu ngsstreckengesetz und das Bundesbahngesetz 1 992 k n üpf

ten die  E rrichtung von E isenbah n i nfrastruktur an die  Beach t u ng der vom 

jewe i l s  zustiind lgen Bu ndesm i n i ster vorz ugebe nden verkeh rspol i t i schen 

Gru ndsätze . Das RMVIT s,lh d i ese G rundsätze i n  den Verpfl i c h t u ngen 

aus i n ternat ionalen Ve r t rägen sow ie im Gesam tverkehrskonzept 1 99 1  
vera n kert ,  das z R  d i e Vermeidung von u nnijt igem Verkehr, d i e  Verlage

rung a u f  u m wel t fre u n d l i che Verkehrst riiger und d i e  E rsc h l i eß u ng von 

schlecht erreIchbaren Reg ionen nannte.  

Der B undesverkehrswegeplan sollte als  E n tsche idungs h i l fe für die  Neu

und Ausbauten der Verkehrs i n frastruktur d iener! . Die A rbei ten daran be

gannen 1 99 2 ;  sie waren zur Ze i t  der Gebarungsüberprüfung noch n i c h t  

abgesch lossen .  

5 .2 Nach Ansicht  des RH entsprach der allgem e i ne Verwei s  des B MV I T  auf 

g rundsiitz l iche Regelungen dem Gesetzesauft rag n i c h t  ausre i c hend . Der 

RH em pfahl dem B M V I T, e i nen konkreten Katalog der verkehrspol i t i 

schen Grundsätze zu erarbe i te n  u n d  d i e A u sarbt" i t u ng d e s  B u ndesver

keh rswegeplans rasch abzusc h l idkn.  

5 . 3  Lewt ,ilittellllll,� dn ßj\ 1 \ TF Jllile elll "lle VerkdJr\fr,i:l!,er IlIIljc'JJeIlder GenerClI
z ·erkdn·.'J71'11l der bllcbrllllrJJ;eIl l'\c! zr IIIl!cr fiJlbezielwlIg der r iJlulizlel"llllgJuJpekfe 
1)/, Elld, ]()(} I lmiie,�m. 111 diejUlI I?,t/IIIIW lolle ,mdJ fille Bei/ 'erf/Oig lind Optl
JIIiel"llll,t; ,tl/er 1IIl/Il 'IIIIen A mAlIlJfrdfeg/ei1 1111/ eilier II/)Jekfi zm. Ill1ebrollzicbburfll 

Bt/ll' erl;I(�(//. ße, ollden ßedWf/lllg /l i/rde dd/;U der [lI!IJufz/;"rkulf 111 /JUIClr/j'ge
rcebftll SchritteIl IIlltcr 1'\'llfzlIlI,1', 1 'lJrbdIlJu/er 5,'fnd:cellcl//ldllliffu ZllkIJIIlIiIfiI. 

,i l ittleru cile z 'uriJ!lelltl,dJfe dal BM VfT i 111 j,i"Jlller ]()()] ei 11m Generalrerkehn
piclll (J,hrrue!J ]()()] ,tll .l frelfegiJ c!Ju A IIJm!.Jfllllg ::lIr /'lIlglriJtigeli [ml/ leklll"g 
Lil:r lllji"(/Jfmkf/lr Ölferreieh.1. 

6. 1 Das BMVIT verordnete d ie E i senbahni nfrastrukturvorhabe n  i m  Wesent

l i chen aurgrund der Vorsc h tige der Erri c h ru ngsgesel lschaften;  e i ne Vor

gabe VOll Priori täten unterb l i e b  in den ei nzelnen Cl-vo. 

6.2 Der RI I bemängelte d ie feh lende Priori tätcnre i h u llg von E isenba h n i n fra

strukturvorhaben.  So können d ur c h  e i ne d a m i t  zusammenhängende sub

optimale Rea l i s ierung von I n frast ruk turi nvest i t i onen beträc h t l iche Kos

ten für d i e  Volkswi rtschaft und d i e  Verkeh rsunterne h m u ngen entstehen . 

Der R H  verwies darauf, dass der Rund je 1 () M i l l  E U R  Gesamtkosten für 

ungenützte E i senbah n i nfrastruktur (zR L1n bd�!l1fene Streckentei le,  u n fer

t ige Stel l werke) jähr l ich ()()() O()O E U R  an F i nanzi erungskosten zu t ragen 

hat .  Er empfa h l  dem B M V IT, d ie E i senbahn i nfrastrukturvorhaben nach 

Priori täten zu rei hen.  
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Übertragung -Verordnungen 

Verkehrspolitische Planung für Eisenbahninfra trukturvorhaben 

Künftige 
Verkehrsleistungen 

10 

6.3 Laut Stellungnahme des BMVIT ergiibe sich die Prioritiit der bisherigen Investitio
nen in die Eisenbahninfrastruktrtr aus der Reihenfolge der Vorhabeniibertragungen. 

6.4 Der RH entgegnete, dass die zeitliche Abfolge der Planungs- und Durch
führungsübertragungen keine Projekueihung nach Dringlichkeiten auf 
Grundlage von Nutzeneffekten und Verkehrswirksamkeiten im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts erkennen ließ. 

7 . 1  Der  Ü-VO für d ie  HL-AG lag ursprünglich das Konzept "Die  Neue 
Bahn",  welches den Ausbau von Eisenbahnstrecken nach Verkehrserfor
dernissen vorsah, zu Grunde. Den Geschäftsstücken zu den Änderungen 
der Ü-VO für die HL-AG sowie zu den Ü-VO für die ÖBB und die BEG 
war e ine systematische Ableitung der Art und des Umfangs von Eisen
bahninfrastrukturvorhaben aufgrund der prognostizierten Verkehrserfor
dernisse nicht zu entnehmen. 

Den Ü-VO fehlte ein Bezug auf die Abwicklung künftig möglicher Be
uiebsprogramme und Fahrpläne, auf die erforderlichen Kapazi täten der 
Eisenbahnstrecken und Bahnhöfe sowie auf die Charakteristika der zur Ver
wendung vorgesehenen Schienenfahrzeuge. 

7.2 Der RH vermerkte kritisch, dass der überwiegenden Anzahl der Ü-VO 
der Bezug auf Verkehrsprognosen fehlte; außerdem übertrug das zustän
d ige B undesmi n isteri um d ie  Infrastrukturvorhaben zur Planung und 
Durchführung ohne ein Konzept über die künftige Abwicklung des Ei
senbahnbeuiebs. Der RH gab zu bedenken, dass auch Maßnahmen der 
Beuiebsabwicklung - wie die Verwendung von Schienenfahrzeugen mit 
Wagenkastenneigung oder der Einsatz von Doppelsrockwaggons - mög
l ich gewesen wären. Damit wären künftig je nach Ausgestaltung der Be
uiebsprogramme Einsparungspotenziale bei der Eisenbahninfrastruktur 
von mindestens 10 Mill EUR erzielbar. 

Er empfahl dem BMVIT, die Investitionsentscheidungen für die Eisenbahn
i nfrasuuktur auf den Erkenntnissen der verkehrspolitischen Grundsatz
planung aufzubauen und zumindest die Eckdaten der künftigen Betriebs
abwicklung zu berücksicht igen . Infrastrukturprojekte wären nur dann 
von den ÖBB zu beantragen und vom BMVIT zu überuagen ,  wenn die 
erwartete Verkehrsverbesserung nicht schon durch Maßnahmen der Be
uiebsabwicklung erreichbar ist. 

7.3 Laut Mitteilung des BMVIT habe es die Übertragung der einzelnen Vorhaben 
aktenmaßig nicht immer liickenlos dokumentiert, weil es die Plausibilitiit und Nach
vollziehbarkeit vor dem politischen Hintergrund als ausreichend gegeben angesehen 
habe. Grtmdsiitzlich sollten Verbesserungen im Fahrplan- und Verkehrsangebot 
durch eine Kombination von infrastrukturellen und betrieblichen Maßnahmen er
zielt werden. 

7 .4 Der RH erwiderte, dass Verkehrsverbesserungen einem fundierten Kon
zept folgen sollten, aus dem die zielführendsten Umsetzungsmaßnahmen 
im Einzelfall zu ermitteln wären. 
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Verkehrspolitische Planung 

Erwarteter Nutzen 
von Vorhaben 

Wi rtSchaftliche 
Gesamtbetrachtung 

8. 1 Der konkret erwartete Nutzen für das Schienennetz aus dem Bau von Eisen
bahninfrastrukturvorhaben war in den Geschäftsstücken des zuständigen 
Bundesministeriums zu den Ü-VO nicht dargestellt .  

8 .2 Der R H  empfahl dem BMVIT, den konkret erwarteten Nutzen in quanti
fizierter Form für alle Nutzenträger zu erheben und den Gesamtnutzen 
aus der Sicht des Bundes in einer darauf aufbauenden Kosten-Nutzen
Rechnung zu überprüfen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMVIT sei eine Quanti/izierrmg des Nutzens zwar bei 
Großprojekten denkbar, erscheine jedoch bei der großen Anzahl kleinerer Vorhaben 
mit vertretbarem Aufwand kaum machbar. 

8.4 Der RH entgegnete, dass er die Klärung des Nutzens eines Projekts als 
Vorfrage für dessen Verwirklichung erachtet. 

9. 1 Vor der Erlassung einer Verordnung zum Bau einer Hochleistungsstrecke 
durch die HL-AG und die BEG war aufgrund der gesetzlichen Bestim
mungen ein Beschluss der Bundesregierung über das gemeinwirtschaft
liehe Interesse einzuholen. Keiner der bisherigen Anträge des zuständigen 
Bundesministers enthielt allerd i ngs e ine i nhaltl iche Begründung des 
gemeinwirtschaftlichen Interesses. Auch das BMVIT verfügte über keine 
derartige Bewertung. 

Die ÖBB äußerten sich gegenüber dem zuständigen Bundesminister zu 
einigen von der HL-AG bzw der BEG zu errichtenden Eisenbahnprojek
ten (zB Koralmbahn, Neubau der Unterinntaltrasse) wiederholt kritisch 
bzw ablehnend und meldeten Zweifel hinsichtlich deren Dringlichkeit 
sowie Wirtschaftlichkeit an. Aus der Sicht der ÖBB waren im überprüf
ten Zeitraum bei einer wirtschaftlichen Reihung 5 ,305 Mrd EUR an In
frastrukturinvestitionen nötig; dagegen betrug das Investitionsvolumen 
der verordneten Projekte 1 1 , 1 92 Mrd EUR. Die Einwände der ÖBB blie
ben erfolglos. 

9.2 Nach Auffassung des RH wäre das gemeinwirtschaftliche Interesse i n
haltlich darzulegen gewesen. Mangels inhaltlicher Darstellung unterblieb 
somit der Nachweis der Wirtschaftlichkeit der größten Infrastrukturinves
t itionen der letzten zehn Jahre. Der RH empfahl dem BMVIT, Kriterien 
für die Bewertung des gemeinwirtschaftl ichen Interesses zu erarbei ten 
und künftige Anträge an d ie Bundesregierung mit einer inhaltlichen Be
gründung für das gemeinwirtschaftliche Interesse zu versehen. 

9.3 Das BMVIT sagte dies zu. 

Steuerung und Kontrolle 

Ausbau oder Neubau 10 . 1 Hochleistungsstrecken durften gemäß dem Hochleistungsstreckengesetz 
nur dann neu gebaut werden, wenn auf bestehenden Eisenbahnstrecken 
keine Ausbaumaßnahmen erfolgen konnten. Die Unterlagen zu den Ü-VO 
enthielten i ndessen bei Neubauprojekten keine Darlegungen, warum 
Ausbaumöglichkeiten nicht in Frage kamen. 
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Übertragungs-Verordnungen 

Steuerung und Kontrolle für Eisenbahninfr tr kt rvorhaben 

Güterzugumfahrung 
St Pölten 

10.2 Der RH empfahl dem BMVIT, durch Vergleiche aller Alternativen - auch 
hinsichtlich der Betriebsführung auf Bestandsstrecken (schon bestehende Stre
cken) - zu prüfen, ob ein Neubau von Hochleistungsstrecken auch die wirt
schaftlichste Variante zur Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur darstellt. 

10.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei die Trassiemng von Eisenbahnstrecken wesentlich 
von ökologischen Aspekten und vom Ergebnis einer a//jei//igen Umweltvertriiglich
keitspriifimg abhiingig, weil danach die entschiedene Trassenfestlegtmg nicht mehr 
revidiert werden kö"nne. 

1004 Der RH entgegnete, dass die Berücksichtigung der Umweltbelange nicht 
von der Abwägung auch der wirtschaftl ichen Kriterien zur Ermittlung 
der bestmöglichen Variante befreit .  

L l . l  Die HL-AG untersuchte zur Herstel lung einer viergleisigen Westbahn 
im Bereich St Pölten neben der Neubaumaßnahme einer zweigleisigen 
Güterzugumfahrung auch Ausbaumaßnahmen im Bahnhofsbereich. Sie 
hielt zwar eine Bahnhofserweiterung in R ichtung Norden für unrealis
tisch, untersuchte jedoch keine Erweiterung in Richtung Süden. 

L l .2 Der RH erachtete die von der HL-AG geprüften Möglichkeiten der vier
gleisigen Trassenführung durch den Hauptbahnhof St Pölten als unvoll
ständig. Er gab zu bedenken, dass durch den Neubau der nicht für Perso
nenzüge vorgesehenen Güterzugumfahrung die Betriebsführung auf der 
Westbahn in diesem Abschnitt grundlegend verändert wird .  

Der RH empfahl dem BMVIT, anstelle des Neubaus der Güterzugumfah
rung den viergleisigen Ausbau der Westbahn auf der Bestandsstrecke durch 
den Umbau des Hauptbahnhofes St Pölten und die Verbreiterung seiner 
Gleisanlagen in Richtung Süden nachhaltig zu prüfen. 

Durch die Nichrverwirklichung der Güterzugumfahrung bei einem soforti
gen und endgültigen Baustopp Anfang 200 1 sowie die entsprechende Um
gestaltung des Hauptbahnhofes St Pölten wären nach Schätzung des R H  
Einsparungen von rd 2 9 1  Mill EUR - bei gleichzeitiger Verbesserung der 
künftigen Betriebsführung auf der Westbahn - möglich gewesen. 

L l .3  Laut Stellungnahme des BMVIT seien umwelttechnische Aspekte für die Trassen
wahl der Giiterzugumfahmng armchlaggebend gewesen. 

Laut Stellungnahme der HL-AG sei die Giiterzttgumfahrttng betrieblich iiberlegen. 
Zudem häUe sie im Bahnhofsbereich Akzeptanzprobleme der Stadtverwaltung sowie 
der Bevölkerung befürchtet und bauliche Erschwernisse gesehen. Die HL-AG hielt 
die vom RH geschäTzte Einsparttngssumme von rd 291 Mill EU R für zu hoch. 

Die ÖBB gaben dazu keine Stellungnahme ab. 

L L A Der RH erwiderte, dass die Prüfung der von ihm vorgeschlagenen Trassen
variante eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der best
möglichen Lösung geboten hätte. Seiner Ansicht nach bestünde trotz des 
mittlerweile eingetretenen Baufortschritts bei den Bauwerken der Güterzug
umfahrung noch immer ein Einsparungspotenzial bis zu 200 Mill EUR für 
den Fall des viergleisigen Ausbaus der Bestandsstrecke anstelle des weiteren 
Neubaus der Güterzugumfahrung. 

1 43 
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1 44 

Steuerung und Kontrolle 

Bedarfsnachweis 
der ÖBB 

Tätigkeiten 
des BMVIT 

\ 2 . \  Vor Erlassung einer Ü-VO für die ÖBB hatten letztere aufgrund der Be
stimmungen des Bundesbahngesetzes 1 992 die Art und den Umfang so
wie die Kosten- und Zeitpläne der zu übertragenden Vorhaben glaubhaft 
zu machen . Weitere Angaben - etwa die Begründung des Bedarfs,  die 
grobe Beschreibung der Projekte und Bauabschnitte oder der Projektnut
zen - waren in den Glaubhaftmachungen nicht enthalten. 

1 2 .2 Nach den Feststellungen des RH konnte das BMVIT an hand der Unter
lagen der ÖBB zur Glaubhaftmachung weder den Bedarf noch die Zweck
mäßigkeit der einzelnen Maßnahmen prüfen, wei l es nur über Informatio
nen zur Vorhabensbezeichnung und zum geplanten Mitteleinsatz verfügte. 
Der RH bemerkte, dass der auf Vorschlag des BMVIT gesetzlich ver
ankerte Prüfschritt der Glaubhaftmachung vor der Inangriffnahme von 
Eisenbahninfrastrukturinvestit ionen von diesem nicht ausreichend ge
nutzt wurde. Damit blieb ein zeit- und kostenaufwendiger Verwaltungs
schritt letztlich ohne erkennbaren Nutzen. 

Der RH empfahl dem BMVIT, die Aussagekraft der Glaubhaftmachung 
durch die Definition inhaltlicher Mindestanforderungen zu erhöhen. Die
se Daten wären als Grundlage für die Steuerung der Finanzierung und für 
die Kontrolle der Projektrealisierung zu verwenden. 

1 2.3  Laut Mitteilung des BMVIT seien die Begriindung des Bedarfs und der Nachweis 
der Zweckmaßigkeit im Bundesbahngesetz 1 992 nicht vorgesehen gewesen. 

1 2 .4 Der RH erwiderte, dass er - unabhängig von den zwingenden Vorgaben 
des Bundesbahngesetzes 1 992 - auch die fundierte Begründung des Be
darfs und den Nachweis der Zweckmäßigkeit als wesentliche Elemente 
für d ie Entscheidung über Investitionsvorhaben erachtet. 

1 3 . 1  Die Vorbereitung und Abwicklung der Ü-VO besorgten im BMVIT zwei 
Mitarbeiter, die aber auch andere Aufgaben wahrnahmen. Eine begleitende 
Überwachung der Projektrealisierung durch das BMVIT sowie systema
tische Kontrollhandlungen durch dessen Organe fanden nicht statt. Dem 
BMVIT war bei den rd 800 Projekten aller Errichtungsgesellschaften 
zwar die Höhe und zeitliche Verteilung der Kosten,  jedoch nicht der je
weil ige Projektstand bekannt .  Die Ursachen von Kostenveränderungen 
waren dadurch kaum nachvollziehbar. 

Anlässl ich der jährlichen Aktualis ierung seiner Datensätze stellte das 
BMVIT im September 2000 bei rd 70 Bauprojekten der ÖBB mit einem 
Investitionsvolumen von jeweils mehr als 7 ,27 Mill EUR Kostenabwei
chungen von mehr als zehn Prozent fest. 

1 3. 2  Nach Ansicht des RH erfolgten die  Verwaltungshandlungen des BMVIT 
zu den Ü-VO sorgfältig und termingerecht. Er beanstandete jedoch die 
mangelnde Zeitnähe und die zu geringe Aussagekraft der beim BMVIT 
verfügbaren Kostendaten zu den übertragenen Projekten bei einem Geba
rungsumfang von über 1 1  Mrd EUR. Wenn durch die Einbindung des 
BMVIT in das Projektcontroll ing nur 1 % der Projektkosten einsparbar 
wäre, könnte dadurch ein Einsparungspotenzial von 1 1 0 Mill  EUR ent
stehen. 
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U bertragung -Ver rdnun en 

Steuerung und Kontrolle 'ur Else bahninfr t rukturvorhaben 

Der RH empfahl dem BMVIT, die Realisierung der mittels Ü-VO über
tragenen Vorhaben besser zu überwachen; insbesondere wäre für eine zeit
nahe Steuerung aller übertragenen Eisenbahninfrastrukturvorhaben auf 
der Grundlage von Kosten-, Nutzen- und Zeitüberlegungen zu sorgen 
sowie d ie  Übere instimm ung zwischen dem Mittelverbrauch und dem 
Projektfortschri tt sicherzustellen. 

Der RH empfahl den ÖBB,  die Planungsqual i tät für E isenbahni nfra
strukturvorhaben zu verbessern. 

1 3.3 Laut Stellungnahme des ßMViT liege die Realisiemng der einzelnen Vorhaben in 
der Organverantwortung der Errichttmgsgesellschaften; die Steuerung einzelner 
Vorhaben wiirde einen Eingriff in die operative Geschäftsfiihrttng darstellen. 

Die Ößß teilten mit, dass seit der Einführung eines Qualitiitsmanagementsystems 
jiir Großprojekte das Controlling von Kosten und Zeit sichergestellt sei. 

1 3.4 Der RH erwiderte, dass er in der Steuerung der Projekte durch das BMVIT 
eine Koordinierungsaufgabe zur Sicherstellung der sparsamen und zweck
mäßigen Verwendung der vom Bund bereitgestellten Mittel erbl ickt. 

Realisierung ausgewählter verordneter Projekte 

Planungs- und 
Bauabwicklung 

14. 1 Im 20 km langen Streckenabschnitt zwischen St Veit an der Glan und 
Klagenfurt befindet sich der letzte eingleisige Streckenabschnitt der Süd
bahn.  Nachdem die Bauarbeiten für die Zulegung des zweiten Strecken
gleises schon 1 989 begonnen hatten, übertrug der damals zuständige 
Bundesminister den ÖBB im OktOber 1 996 die Planung und den Bau des 
zweigleisigen Lückenschl usses . B i s  Ende 2000 waren rd 1 4  km dieser 
Strecke zweigleisig befahrbar; die Fertigstellung des restlichen Teilstücks 
war bis 2003 geplant. Die Gesamtkosten (ohne USt) wurden 1 998 mit  
56, 1 8  Mill  EUR und 2000 mit 72 ,24 Mill  EUR veranschlagt; d ies ent
sprach einer Steigerung von rd 30 % .  

14.2 Der RH kritisierte die ÖBB wegen der langen Dauer des zweigleisigen 
Ausbaus der Strecke St Veit an der Glan - Klagenfurt und wies auf die 
Baukostensteigerung von rd 1 6  Mill EUR hin.  Er empfahl den ÖBB, die 
Fertigstellung des zweigleisigen Lückenschlusses mit Nachdruck zu be
treiben. 

14.3 Laut Stellungnahme der Ößß sei die Zeitdauer insbesondere auf ungenügende 
F inanzrnittel vor ] 996, AllSgrabungen des ßundesdenkmalamtes im unmittelbaren 
Streckenverlattf und Verz ;jgemngen im Vergabeverfahren zuriickzujiihren. 

14.4 Der R H  erachtete den d urchschnittl ichen Baufortschritt von 1 , 3 km 
Bahnstrecke ptO Jahr in ebenem Gelände trotz diverser Behinderungen als 
ungewöhnlich gering. 

1 45 
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Realisierung ausgewählter 

verordneter Projekte 

Koordinierung 
zusammenhängender 
Vorhaben 

Verwendung der 
Bundesmittel 

1 5 . 1  Nach den 1 997 bis 2000 erfolgten Übertragungen des Bahnhofsumbaus 
in Klagenfurt einschließlich der Errichtung eines Zentralstellwerks an die 
ÖBB sowie des zweigleisigen Ausbaus zwischen Althofen an der Drau 
und Klagenfurt an die HL-AG fand der RH im November 2000 folgen
den Stand der Realisierung vor: 

Das Zentralstellwerk Klagenfurt war 1 997 durch die ÖBB im Rohbau er
richtet, aber noch nicht in Betrieb genommen worden. Der Streckenteil 
zwischen Klagenfurr Ostbahnhof und Klagenfurt Hauptbahnhof war seit 
Okrober 2000 durch die ÖBB zweigleisig ausgebaut; er konnte jedoch 
wegen noch nicht vorhandener Sicherheitstechnik nur eingleisig befahren 
werden. Für den kundenrelevanten Hochbau existierte ein von den ÖBB 
ausgewähltes Architektenmodel l .  Der Umbau der Gleisanlagen war 
nachdem zuvor die HL-AG geplant hatte - bei den ÖBB noch in  Pla
nung. 

Die HL-AG war seit  März 1 999 im Besitz der eisenbahnrechtlichen Bau
bewil l igung für den Streckenabschnirt Althofen an der Drau - Klagen
furt; auf Weisung des BMVIT erfolgten aber noch keine Baurnaßnahmen. 

1 5 .2 Der RH verwies darauf, dass die angeführten Vorhaben wechselseit ige 
Abhängigkeiten auf die Gestaltung des Hauptbahnhofs Klagenfurt aus
übten . Infolge einer mangelnden Koordi nierung der Realisierungspla
nung bl ieben Hoch- und Gleisbauinvesti tionen von rd 7 ,27 Mill  EUR 
vorläufig ungenützt und traten Verzögerungen beim Bahnhofsumbau ein. 
Der RH empfahl den Errichtungsgesellschaften, für die rasche Verkehrs
wirksamkeit von Infrastrukturinvestitionen zu sorgen.  

1 5 .3  Laut Mitteilllng der ÖBB seien Schnittstellen ZlI verschiedenen Errichtllngsgesell
schaften der Realisierung von zlIsammenhiingenden Projekten nicht fiirderlich. 

Laut Mitteilung der HL-AG würde den Empfehlllngen des RH in den Balt- und 
Betriebsphasenpliinen entsprochen. 

1 6. 1  Die Kosten der Eisenbahninfrastruktur waren gemäß dem Bundesbahnge
setz 1 992 vom Bund zu tragen. Den ÖBB hingegen oblag die Finanzierung 
ihrer Kosten als Verkehrsunternehmung (Unternehmungsbereich Absatz). 

Der zuständige Bundesminister übertrug den ÖBB im Mai 1 998 neben dem 
Bahnhofsumbau St Michael die Errichtung eines Logistikcenrers für den Ge
schäftsbereich Güterverkehr der ÖBB (Unrernehmungsbereich Absatz). 

Die mit  der Finanzierung beauftragte SCHIG mbH bestel lte im Feb
ruar 200 1 einen Gutachter unter anderem zur Feststellung, ob sich die 
von ihr getragenen Investitionen von 1 3 ,8 1 Mill EUR ausschl ießlich auf 
die Finanzierung der Infrastruktur beschränkt harren. 

1 6.2 Der R H  vermisste bei den ÖBB die Transparenz der Kostenzuordnung 
beim Logistikcenter St Michael sowie eindeutige detaillierte Regelungen 
des BMVIT zur Kostentragung bei den von den Unternehmungsberei
chen Infrastruktur bzw Absatz gemei nsam genutzten Projekten . Er be
mängelte den bei der SCHIG mbH entstandenen Mehraufwand von rd 
73 000 EUR zur Klärung von Abgrenzungsfragen. 
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Realisierung ausgewählter 

verordneter Projekte 

Ubcrtragungs-Verordnungen 

für Eisenbahninfra tr kturvorhaben 

Realisierter Nutzen 
der Vorhaben 

Teilabschnitt der 
Koralmbahn 

Der RH empfahl dem BMVIT, generelle Normen zur genauen Kosten
trennung zwischen Eisenbahninfrastruktur und Absatz für alle nicht aus
schließlich zur Infrastruktur zählenden Übertragungsobjekte zu erlassen. 

1 6.3 Laut Stellungnahme des BMVIT würde eine genatte Kostentrennltng unter Beach
tfmg der Rechtslage zweckmaßigerweise im Einzelfall vorgenommen. 

Laftt Stellungnahme der ÖBB werde die rechnerische Trennung der Unterneh
mtmgsbereiche Infrastruktur und Absatz jahr/ich iiberprii/t werden. 

1 6.4 Der RH erwiderte, dass die diesbezügl iche Rechtslage eine Präzisierung 
erfordert, wodurch d ie Planungssicherheit verbessert und die Überprü
fung der Trennungsrechnung vereinfacht werden könnte. 

1 7 . 1  Der RH stellte bei Besichtigungen von mehreren Bahnhöfen, die mi t  Kos
ten von jeweils über 1 0  Mill EUR umgebaut worden waren, fest, dass die 
betriebliche Nutzbarkeit teilweise - zB durch das Fehlen der signalisier
ten Zugabfertigung - eingeschränkt war. Im Hinblick auf den Kunden
nutzen gaben hauptsächlich die technischen Ausführungen von Warteräu
men und Bahnsteigdächern sowie die der Kundeninformation dienenden 
Beschi lderungen Anlass zu Beanstandungen.  

17.2 Der RH bemängelte die zum Tei l  unzweckmäßig ausgeführte Ausstat
tung bei den von ihm besichtigen Bahnhöfen; er empfahl den ÖBB, den 
Mögl ichkeiten zur Srraffung der Berriebsabwicklung und den Aspekten 
des Kundennutzens mehr Bedeutung beizumessen. 

1 7.3 Laut Mitteilung der ÖBB sei die Installierung des Lichtsignals "Abfahrt" auf 
Knotenbahnhbfen grundsil'tzlich vorgesehen. Die Ausstattung der Personenbahnhbfe 
werde hinsichtlich der Optimierung des Kundennutzens und der Lebenszyklttskosten 
einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Die Personenleitsysteme würden 
laufend im Bestand optimiert und kundenorientiert ergil'nzt. 

1 8 . 1  Der HL-AG war für den zweigleisigen Ausbau der 1 4  km langen Strecke 
Klagenfurt - Althofen an der Drau als Teil der geplanten Koralmbahn ein 
Investitionsvolumen von 1 3 1  Mill EUR übertragen worden. 

1 8.2 Der RH gab zu bedenken, dass der betriebliche Nutzen dieses Strecken
ausbaus - für sich allein gesehen - gering ist .  Diesbezügliche Infra
strukturvorhaben wären bei ei ner allfälligen Nichtreal isierung der Kor
almverbindung als wei taus überd imension ierte Baumaßnahmen kaum 
nutzbri ngend und als Stranded Investments (I nvest it ionen, d ie  unter 
geänderten Bedingungen nicht mehr wirtschaftlich sind) anzusehen. 

Der RH empfahl dem BMVIT, vor der Einlei tung von Baumaßnahmen 
für die Koralmbahn die Finanzierung der Gesamtstrecke sicherzustellen 
und die Realisierung einzelner Bauabschnitte nach deren Nutzenpotenzial 
zu reihen. 

1 47 
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Realisierung ausgewählter 

verordneter Projekte 

Dimensionierung 
von Bahnhöfen 

1 8.3 Laut Mitteilung des BMVIT sei das gemeinwirtschaftliche Interesse für die gesamte 
Koralmbahn von der Bundesregierung mit der Maßgabe beschlossen worden, dass vor 
der Einleitung von Baumaßnahmen jeweils die Finanzierungsfrage zu klären sei. 

Die HL-AG teilte mit, dass sie eine Studie hinsichtlich der Nutzungsmo"glichkeiten 
einzelner Bauphasen in Auftrag gegeben habe. 

19. 1  Planungsgrundlage für den Ausbau der Westbahn i m  Abschnitt St Pöl
ten - Attoang-Puchheim war das Produktionskonzept der ÖBB vom 
April 1 99 5 .  Die Bahnhöfe waren darin h insichtl ich der betrieblichen 
Funktion, der Funktionalitäten der Gleise, der erwarteten Zugzahlen für 
den Westbahnverkehr und der betrieblichen Besonderheiten beschrieben. 
Die Anzahl und Ausführung von Gleisen, Weichenverbindungen und 
Bahnsteigen war aus dem Produktionskonzept jedoch nicht erkennbar. 

So blieben die Grundlagen für d ie Dimensionierung des Bahnhofes St Va
lent in  h insichtl ich seiner gesamten Ausdehnung, der Gestal tung der 
Gleisanlagen und der Anzahl von neun Bahnsteiggleisen offen. Die ver
anschlagten Gesamtkosten (ohne USt) für den Bahnhofsumbau betrugen 
1 00 Mill EUR. 

19.2 Der RH bemängelte, dass die Dimensionierung von mehreren Bahnhöfen 
auf der Westbahn im Abschnitt zwischen St Pölten und Linz nicht nach
vollziehbar war. Er wies darauf hin, dass bei einem Verzicht auf einzelne 
Gleise, Weichen und Bahnsteige das mögl iche Einsparungspotenzial in 
Abhängigkeit von der Größe der Bahnhofsgleisanlagen bundesweit bis zu 
20 Mill EUR je Bahnhof betragen kann. 

Der R H  regte gegenüber den ÖBB an, die Planungsgrundlagen für die 
Dimensionierung und die Ausstattung von Bahnanlagen zu verfeinern und 
zu dokumentieren. Er empfahl dem BMVIT, die Zweckmäßigkeit und Spar
samkeit der Bahnhofsprojekte vor deren Übertragung zum Bau zu über
prüfen. 

19.3 Laut Stellungnahme des BMVIT seien neben den von den ÖBB zu erstellenden Be
triebs- und Produktionskonzepten auch ausreichende Kapazitä"ten für die Benut
zung der Bahnanlagen durch Dritte zr. berücksichtigen. 

Die ÖBB teilten mit, dass sie in den letzten Jahren die Mo"glichkeiten für rechner
unterstützte Planungstä"tigkeiten wesentlich verbessert häUen. 

Laut Stellungnahme der HL-AG sei beim Bahnhof St Valentin der Umfang der 
herzustellenden Anlagen von den ÖBB zu vertreten. Zudem habe die Beho·rde im 
Baugenehmigungsbescheid Auflagen für die Umsetzung des Vorhabens gemacht, 
weswegen der HL-AG die Überprüfung der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit 
der Bahnhofprojekte vor deren Übertragung zum Bau entbehrlich erscheine. 

19.4 Der RH verwies darauf, dass Planungskonzepte für das Schienennetz un
ter Berücksichtigung des Bedarfs weiterer Eisenbahnverkehrsunrerneh
mungen (neben den ÖBB) fehlten. Er hielt fest, dass die eisenbahnrecht
l iche Verhandlung nicht auf die Beurtei lung der Zweckmäßigkeit sowie 
Sparsamkeit ausgerichtet war und bemängelte das Fehlen dieses wesent
lichen Beurteilungsschritts im Errichtungsverfahren. 
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Weitere 
Feststellungen 

Schluss
bemerkungen 

Ubertragungs-Vcr r nunge 

für Eis nbahninfr trukturvorhab n 

20 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen: 

( 1 )  die Abstände von Überleirstellen zum Gleiswechsel auf der 83 km lan
gen Eisenbahnstrecke zwischen Wels und Passau. Der RH hielt die An
zahl von Möglichkeiten für einen Gleiswechsel insgesamt für zu hoch und 
empfahl den ÖBB, das Konzept der Gleisverbindungen auf dieser Strecke 
im Hinblick auf eine Redimensionierung zu überdenken; 

(2)  die Ausführung von Lärmschutzbauten durch die HL-AG im Bereich 
westl ich von Melk bis Pöchlarn entlang der v iergleis ig gebündelten 
Hochleistungsstrecken auf einer Länge von rd 6 km. Die Ausführung von 
aufwendigen Lärmschutzbauten entlang eines kaum besiedelten Strecken
abschnitts war nicht zweckmäßig. Der RH empfahl der HL-AG, Lärm
schutzbauten nut im unbedingt notwendigen Ausmaß zu errichten. 

2 1  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Das BMVIT sollte 

( 1 )  einen konkreten Katalog der verkehrspolitischen Grundsätze er
arbeiten; 

(2)  die Investitionsentscheidungen für die Eisenbahninfrastruktur 
auf den Erkenntnissen der verkehrspolitischen Grundsatzplanung 
aufbauen und Infrastrukturprojekte nur dann übertragen, wenn die 
erwartete Verkehrsverbesserung nicht schon durch Maßnahmen 
der Betriebsabwicklung erreichbar ist; das Einsparungspotenzial 
durch Maßnahmen der Betriebsabwicklung beträgt mindestens 
10 Mill EUR; 

(3)  Eisenbahninfrastrukturvorhaben nach Prioritäten reihen; 

(4) den konkret erwarteten Nutzen der Eisenbahninfrastrukturvor
haben in quantifizierter Form für alle Nutzenträger erheben und den 
Gesamtnutzen aus der Sicht des Bundes in einer darauf aufbauen
den Kosten-Nutzen-Rechnung überprüfen; 

(5) die Aussagekraft der Glaubhaftmachung der Projekte durch die 
Definition inhaltlicher Mindestanforderungen erhöhen und eine 
fundierte Begründung des Bedarfs sowie den Nachweis der Zweck
mäßigkeit einfordern; 

(6) für ein Projektcontrolling auf der Grundlage von Kosten-, Nut
zen- und Zeitüberlegungen sorgen; bei einer angenommenen Ein
sparung von 1 % der Projektkosten wäre ein Einsparungspotenzial 
von 1 1 0 Mill EUR gegeben; 

(7 )  anstelle des Neubaus der Güterzugumfahrung St Pölten den 
viergleisigen Ausbau der Westbahn auf der Bestandsstrecke in der 
vom RH vorgeschlagenen Variante nachhaltig prüfen; das damit vom 
RH angenommene bezifferbare Einsparungspotenzial beträgt bis zu 
200 Mill EUR; 
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Schlussbemerkungen 

1 50 

(8) den I nhalt der Übertragungen an die ÖBB aussagekräftig for
mulieren und mit einem Zeitrahmen versehen; der HL-AG sollte 
der maximale Kostenumfang der Vorhaben bereits bei der Beauf
tragung zur Planung vorgegeben werden. 

Die ÖBB sollten 

( 1 )  die Planungsqualität für Eisenbahninfrastrukturvorhaben ver
bessern; 

(2) die Planungsgrundlagen für die Dimensionierung und die Aus
stattung der Bahnanlagen verfeinern; das mögliche Einsparungspo
tenzial kann dabei in Abhängigkeit von der Größe der Bahnhofs
gleisanlagen bundesweit bis zu 20 Mill EUR je Bahnhof betragen; 

(3) für die rasche Verkehrswirksamkeit von Infrastrukturinvestitio
nen sorgen; 

(4) Anträge für die Übertragung von Projekten erst dann stellen, 
wenn die erwartete Verkehrsverbesserung nicht schon durch Maß
nahmen der Betriebsabwicklung erreichbar ist; das Einsparungspo
tenzial beträgt mindestens 1 0  Mill EUR; 

(5) zur Hebung der Wirtschaftlichkeit bereits durchgeführter Infra
strukturinvestitionen den Möglichkeiten zur Straffung der Be
triebsabwicklung und den Aspekten des Kundennutzens mehr Be
deutung beimessen. 
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Kurzfass ung 

Autobah nen- und 
Schnellstraßen-finanzierungs-AG: 
Plabutschtunnel-Weströhre 

Der Aussch reibungung der Plaburschtunnel-Weströhre w u rden -
entgegen den be im Bau der Oströhre gewonnenen Erfahru ngen -
u ngünstigere Gebi rgsverhältn isse zugrunde gelegt; dies w i rkte sich 
w e ttbewerbsverzerrend und d a m i t  n ac h te i l ig für d ie A S F I N  AG 
aus. 

In den Le istungsverze i c h n i ssen w aren von den B ietern auch Leis
t u ngsansätze anzugebe n ,  d ie nicht i n  den We ttbewerb d e r  B i e ter 
e i ngebunden waren.  

D i e  Entkoppe l u ng der Zeitpu nkte d e r  ledigl ich österrei c h w e i ten 
A u s s c h r e i b u ng über d as Lad e n ,  Ve rfü h re n  und Dep o n ieren des 
A usbruchsmaterials ( Materi al ausschrei bung) sowie der Ell-weiten 
Ausschreibung über die Ausführung der Tu nnelbauarbeiten ( H aupt
ausschreibung) stel lte e i ne Begü nstigung lokaler Anbieter und d a
m i t  e ine \yeitere Ei nsch ränkung des Wettbewerbs dar. 

Die Ei nbeziehung der Angebotssummen der (aufgehobe nen) Mate
r i al ausschreibung i n  die Bestbieterermittlung der H auptausschrei
b u ng (Tu n n el bauarbe i te n )  war i n sofern prob lematisch,  als  d u rch 
die E i n räumung gleicher Bed i ngungen für alle B ieter E insparungen 
hätten erzielt 'werden können. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung w ich von den in 
den Vergabenormen vorgesehenen K ri terien zum A usscheiden von 
A ngeboten ab u nd n a h m  e i ne z u r  ÖNORM B 206 1 abweichende 
Kalkulationsmethode i n  Kau f. I n  i h ren Prüfberichten fehlten z u m  
Te i l  Au ssagen z u  spekulativen P reisansätzen. 

Der R H  hielt die Vorgangs\yeise im Vergabestad ium, einerseits e inen 
bei Versch iebung des Baubeginns um d reieinhalb Monate vom späte
ren A u ftragnehmer angebotenen Pre i s n achlass  von OA4 M i l l  E LJ R  
auszuschlage n, andererse its  jedoch d ie Zuschlagsfrist  u m  d r e i  Mo
nate zu verlänge rn, fü r w idersprüch lich und nachteilig. 

Bei  der Bauabwicklung beanstandete der R H  das Abweichen von 
P lanungsvorgaben ,  d ie E i nstufung der A usbruchs arbeiten und die 
Festlegung der Verformungsreserve d u rch die örtliche B auaufsicht,  
i nsbesondere für den Beginn der A rbeiten. 

Bei der E r m i tt lung der Vergütu ngsansprüche,  unter  anderem für 
die zeitgebundenen Kosten,  traten Abrec hnungsmängel au f. 

D u rch e i ne zeitnahe Prüfu ng und Erledigung von Mehrkostenfor
derunge n ,  N achtrags angeboten und Le istungsänderu ngen h ätten 
sich etliche erst du rch die Prüfu ng des R H  aufgezeigte P roblembe
reiche vermeiden l assen.  
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Kurzfassung 

1 52 
Mit dem eingesetzten digitalen Aufnahmesystem konnten erheb
liche Minderstärken der Spritzbetonschale dargestellt und nachge
wiesen werden. Die entsprechenden Abrechnungskonsequenzen 
wurden jedoch erst nach Aufzeigen der Mängel durch den RH ein
geleitet. 

Der RH würdigte die rasche Reaktion der ASFINAG auf seine Kri
tikpunkte und die eingeleitete Umsetzung seiner Empfehlungen. In 
einzelnen Tätigkeitsbereichen der örtlichen Bauaufsicht waren auch 
Bemühungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung er
kennbar. 

Der RH zeigte ein jedenfalls ungenutztes Einsparungspotenzial von 
mehr als 1 Mill EUR auf. 

Allfäl lige Kostenfolgen aus der gerichtsanhängigen Auseinander
setzung des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber sind im ange
führten Betrag nicht berücksichtigt. Allein für das Baulos Nord 
wurden bis zum Februar 2002 bereits Forderungen in Höhe von 
insgesamt 6,97 Mill EUR eingeklagt. 

Eine endgültige Beurteilung der entstandenen Mehrkosten bzw des 
ungenutzten Einsparungspotenzials einschließlich einer Zuordnung 
der Verantwortung wird erst nach Beendigung des gerichtsanhän
gigen Verfahrens und nach Fertigstellung der Schlussabrechnung 
möglich sein. 

Kenndaten des Bauvorhabens Plabutschtunnel-Weströhre * 

Rechtsgrundlagen Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1 997, 
BGBI I Nr 1 1 3/ 1 997 

Gegenstand 

Umfang der 
Baumaßnahmen 

Privatwirtschaftliche Vereinbarungen zwischen der 
ASFINAG und dem Bundesland Steiermark 

AutObahnumfahrung Graz A 9 PyhrnautObahn 
Richtungsfahrbahn Spielfeld 
Abschnitt Raach - Webling 

Galerie, bergmännischer Tunnel, Unrerflurtrasse in 
offener Bauweise, Sanierung der Oströhre 

Bauvorhaben geteilt in zwei Baulose (Nord und Süd) 

Tunnellänge insgesamt rd 9,5 km 

Vergabezeitpunkt Juni 1 999 

Vergabesumme insgesamt 78,63 Mill EUR * 

Bauzeit insgesamt rd 4 Jahre 

* Becragsangaben im gegenständlichen Berich( ohne ausdrücklichen Zusatz verstehen 
sich ohne US( 
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Juni 1 987 

Juli 1 997 

September 1997 

August 1 998 

Oktober 1 998 

Jänner 1 999 

Februar 1 999 

März 1 999 

April 1 999 

Mai 1 999 

Juni 1999 

Chronologie 

ASFINAG. 
P labutschtunnel-W tröhre 

Verkehrsfreigabe der Plabutschtunnel-Oströhre 

Übertragung der A 9 Pyhrnautobahn mit Fruchtgenussverrrag an die ASFINAG gemäß 
Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1 997 , BGBI I Nr 1 1 3/ 1997 

Grundsatzvertrag ASFINAG - Land Steiermark: Aufgabenüberrragung betreffend 
Bundesautobahnen (Bundesstraßen A) und Bundesschnellstraßen (Bundesstraßen S) sowie 
Durchführung der Planungsarbeiten für die Plabutschtunnel-Weströhre durch das Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung 

Ausschreibung der Materialverfuhr und -deponierung des Tunnelausbruchsmaterials 
(Materialausschreibung) der Plabutschtunnel-Weströhre 

Angebotseröffnung zur Materialausschreibung 

Ausschreibung der Tunnelbauarbeiten für die Plabutschtunnel-Weströhre 
(Baulose Nord und Süd; Hauptausschreibung) 

Vertrag ASFINAG - Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Durchführung der 
Ausschreibungen, Bauaufsicht und Abrechnungskonrrolle durch das Amt der Steier-
märkischen Landesregierung 

Angebotseröffnung zur Ausschreibung der Tunnelbauarbeiten (Hauptausschreibung) 

Widerruf der Materialausschreibung 

Vergabevorschlag durch das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (an Bieter 5 )  

Vorschlag der ASFINAG, die Zuschlagsfrist um vier Monate zu  verlängern 

Ersuchen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung um dreimonatige Verlängerung 
der Zuschlagsfrist 

Sicherstellung der Finanzierung durch Einführung der LKW-Maut für den Plabutschtunnel 

Zuschlag für die Tunnelbauarbeiten einschließlich Materialverfuhr und -deponierung 
(Haupt- und Materialausschreibung) für die Baulose Nord und Süd zum Preis von insge
samt 78,63 Mill EUR an Bieter 5 

Eingabe des Bieters 1 bei der Bundesvergabe-Konrrollkommission zur Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens 

Verständigung der Bundesvergabe-Konrrollkommission, dass gemäß § 1 09 des Bundes
vergabegesetzes 1 997 kein Schlichtungsverfahren durchgeführt wird 

Juli 1999 Baubeginn 

August 1999 Antrag des Bieters 1 beim Bundesvergabeamt auf Feststellung einer rechtswidrigen Vergabe 
gemäß § 1 1 3  Abs 3 des Bundesvergabegesetzes 1997 

September 1 999 Vertrag ASFINAG - Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Deckelung des Honorars 
für die Durchführung der Ausschreibungen, Bauaufsicht und Abrechnungskonrrolle 

November 1 999 Beginn der Gebarungsüberprüfung durch den RH 

Dezember 1 999 Auftragsschreiben des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung an den 
tunnelbautechnischen Sachverständigen 

Mai 2000 Bescheid des Bundesvergabeamts betreffend ein Nachprüfungsverfahren gemäß § 1 1 3  Abs 3 
des Bundesvergabegesetzes 

Schlussbesprechung zur Gebarungsüberprüfung durch den RH 

September 2000 Klage der baudurchführenden Arbeitsgemeinschaft beim Zivilgericht in Graz 
(0,70 Mill EUR; Baulos Nord) 

Oktober 2000 Erster Teil der Prüfungsmirreilungen des RH 

Jänner 2001 Zweiter Teil der Prüfungsmirreilungen des R H  

Beginn ergänzender Erhebungen durch den RH 

Klagsausdehnung der baudurchführenden Arbeitsgemeinschaft beim Zivilgericht auf 
6,97 Mill EUR (Baulos Nord) 
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1 54 

Februar 200 1 Erster Teil der Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zu den 
Prüfungsmitteilungen des R H  

Erster Teil der Stellungnahme der ASFINAG z u  den Prüfungsmitteilungen des RH 

März 2001 Erster Teil der Stellungnahme des BMVIT zu den Prüfungsmitteilungen des RH 

Ergänzende Schlussbesprechung zur Gebarungsüberprüfung durch den RH 

April 2001 Tunneldurchschlag 

Mai 200 1 Dritter Teil der Prüfungsmitteilungen des RH 

September 2001 Zweiter und dritter Teil der Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landesregie
rung zu den Prüfungsmitteilungen des RH 

Oktober 2001 

Februar 2002 

Zweiter und dritter Teil der Stellungnahme der ASFINAG zu den Prüfungsmitteilungen 
des RH 

Zweiter und dritter Teil  der Stellungnahme des BMVIT zu den Prüfungsmitteilungen 
des RH 

Gegenäußerungen des R H  

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte die Gebarung der Autobahnen- und Schnellstraßen
Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) und des Amtes der Steier
märkischen Landesregierung im Zusammenhang mit der Errichtung der 
zweiten Röhre des Plabutschtunnels (Weströhre). Die ASFINAG hatte das 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung im Rahmen eines Werkver
trages mit der gesamten Abwicklung des Bauvorhabens (Projektleitung, 
Planung, Ausschreibung, Vergabe und örtliche Bauaufsicht) beauftragt.  

Der RH führte die Gebarungsüberprüfung von November 1 999 bis Mai 
2000 durch.  Ergänzende Erhebungen des R H  erfolgten noch vor dem 
Tunneldurchschlag zwischen Jänner und März 200 1 . 

Im Oktober 2000 bzw Jänner und Mai 200 1 leitete der RH seine in drei 
Tei len abgefassten Prüfungsmitteilungen der ASFINAG, dem Landes
hauptmann von Steiermark und dem BMVIT zu. Der zweite und dritte 
Tei l  seiner Prüfungsmitteilungen wurden vom RH der Staatsanwaltschaft 
Graz auf deren Ersuchen ebenfalls zugeleitet. 

Die ASFINAG und das Amt der Steiermärkischen Landesregierung nah
men zu den Prüfungsmitteilungen im Februar und September 200 1 ,  das 
BMVIT im März und Oktober 200 1 Stellung. Gegenäußerungen des RH 
ergingen i m  Februar 2002 an  d ie  ASFINAG sowie den Landeshauptmann 
von Steiermark und wurden gleichzeitig dem BMVIT zur Kenntnisnahme 
zugelei tee . 

Festgehalten wird, dass wegen des besonderen Charakters der gegenständ
l ichen Gebarungsüberprüfung (Prüfungsbeginn kurz nach Baubeginn,  
großer Prüfungsumfang, Länge der Baudauer usw) seitens der ASFINAG 
bzw auch zum Tei l  des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung eine 
Reihe von Feststellungen und Empfehlungen des RH bereits in  der lau
fenden Abwicklung bzw Abrechnung umgesetzt werden konnten. 
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Allgemeine 
Baubeschreibung 

Projektorganisation 

ASFINAG: 

Plabutschtunnel-Weströhre 

2 Die Autobahnumfahrung von Graz führt auf der A 9 Pyhrnautobahn durch 
den Plabutschtunnel, von dem zunächst die - 1 987 dem Verkehr über
gebene - Oströhre ausgebaut worden war. 

Mit den - zwei Baulose mit  einer Länge von insgesamt rd 9,5 km um
fassenden - Bauarbeiten an der Weströhre des Plabutschtunnels wurde 
im Juli 1 999 begonnen. Als Gesamtbauzeit wurden einschließlich der in 
der Oströhre erforderlichen Sanierungsarbeiten rd vier Jahre veranschlagt. 

Die Aufträge für beide Baulose vergab das Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung gemeinsam im Juni 1 999 an eine B ietergemeinschaft 
zum Preis von insgesamt 78 ,63 Mil l  EUR.  Zu Jahresende 200 1 waren 
60,68 Mill EUR (rd 77 %) der Hauptauftragssumme abgerechnet. 

Rund fünf Monate nach Baubeginn legte die beauftragte Arbeitsgemein
schaft für beide Baulose eine Mehrkostenforderung von 1 2 ,63 Mill  EUR 
vor, die aber vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung als unbe
gründet abgewiesen wurde. Sie klagte nach rund einem Jahr Bauzeit eine 
Tei l rechnungskorrektur der örtlichen Bauaufsicht im Baulos Nord bei 
Gericht (Beklagter ASFINAG) ein und dehnte in der Folge die Klage im 
bis März 2002 noch anhängigen Verfahren aus (Streitwert im März 2002 
rd 6,97 Mill EUR). 

3 Mit dem Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1 997, BGBI I N r 1 1 3/ 1 997 , 
wurde der ASFINAG (als Bauherrn bzw Auftraggeber) auch der Bau der 
Weströhre des Plabutschtunnels übertragen. Diese beauftragte i m  Sep
tember 1 997 das Amt der Steiermärkischen Landesregierung mit der Pro
j ektabwicklung. 

Die Projekdeitung und Projektsteuerung nahm die Fachabteilung 2a des 
Amtes der Steiermärkischen Landesregierung wahr. 

Die Planungsarbeiten und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse über
trug das Amt der Steiermärkischen Landesregierung einer Salzburger 
Ziviltechniker-Gesellschaft. Es wirkte jedoch an der Gestaltung der Leis
tungsverzeichnisse mit. 

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse wurde eine Arbeitsgemeinschaft 
als Auftragnehmer mit den Tunnelbauarbeiten beauftragt .  

Die Bauherreninteressen i m  Rahmen der örtlichen Bauaufsicht (zB Qua
litätskontrolle, Mengen- und Abrechnungskontrolle, Terminüberwachung) 
wurden vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung wahrgenommen. 

Mit  der beglei tenden Kontrolle wurde eine Zivil techniker-Arbeitsge
meinschaft von der ASFINAG direkt beauftragt. Die Ergebnisse der be
gleitenden Kontrolle wurden - zusammengefasst in Quartalsberichten 
- der ASFINAG und dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
übermittelt. 
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1 56 

\X'erkverträge 
A S Fl N A G -
A m t  der 
Steiermärki schen 
Landesregierung 

Plan u ng 

Baugeologi sche 
und geotechll i�clw 
E i llschätzung 

Im R ah me n  des Bauvertrags war d ie E i n se t z u n,� u nes t u n n e l bautec h n i 
schell Sachvcrstiindigen vorgesehen,  d e m  es oblag,  b e i  auft retenden tu n
nel baLlfech n i schen P roblemen das E i nvernehmell z w i schen dem A u ftrag
geber ( AS F I N AG ,  A m t  der Stl' iermärkischen Landes reg ierung) LInd dem 
Auft ra,� nl'h mer ( bauausfü h rcndc A rbei tsgeme i n schaft)  auf Bas is  des Bau
Yertrags Iwrzuste l len . 

;. I A u (� ru n d  d e r  \'Vcrkverr r;ige vom Septl' m be r  I t)t)7 s o w i e  J ii n n e r  I 'J<J'J 
w i c k e l te d a s  Amt d e r  S t e i e rn1 Ü r k i sc h e n  Landesreg i e r u n g  das  P ro j e k t  
P l a b u t sc h t u n n c l -\'Ves t ri i h re ( P l a n u n g ,  A u ssc h re i b u n g ,  Vergabe,  B a u 
d u rc h fü h r u n g u n d  -abrec h n u l1 .� )  i m  l'\ a m e n  u n d  a u f  R e c h n u n g d e r  
ASFI N A C ;  a b .  

Die A S F I NAG w ies bere i ts I m  Zuge der Gebarll ngsüberprüfu ng d e s  R H  
an O rt und Ste l l e  d arauf h i n ,  dass das Land Steiermark d i e  Ausschre i b u n 
gell ulld d i e  Bauabwi c k l u ng völ l ig e igenVl'rantwort l ich fü r d i e  ASFI N AC;  
d u rc h z ll fLi h re n  gehabt  habe .  S ie  se i  d a h e r  n u r  i m  A uße nverh ä l t n i s  fli r 
Fehler  des A m tes der Sreierm iirk i sl hen Landesreg ierung haft bar;  i m  I n 
nel1\T rki l t n i s t rage d i e  Ver,l nt wort u ng das La lld Steiermark.  E s  habe s ich 
daher  n i ch t  u m  e i  ne Ü berprüfu ng der ASF I N AC; , sondern der T;it J g h i  t 
des Ll I1dcs S rei ermark für d i e  ASFI N AG gehand e l t .  

1 .2 Dl'f R I  J ..,te l l te demgegen über fest ,  dass er das gegenst;indl iche Bauvorha
ben I m  R a h m e n  sei  nl'f hi r d i e A S FI N AC; bestehenden P rü fungsZllsr i in
d lg ken ü berprLi fte .  Dabei berüc ks ich t igte er auch das Vertragsverlül t n i s  
d c r  ASFL'J A G  z u m  A m r  d e r  SrClC fmürklschen Landesregierung u nd d i f
ferenzierte demen tsprechend sel f lC Festste l l ungcn h i ns i c h t l i c h  der )l'we i J i 
g e n  Veran twortung . 

.\ . .1 LIII/ S/c//IfIIJ; /I,dw/e der ASFIN;\ (,' /1,,/;e .fIC "deh KCllllflll,\ der FeJtJ/ell/fIl,i;fII dei 
!u-! /111/,�('/'elld elltlpredh'lidc ,\ ( c/jllldiw/('/j CI:�rt!i;'II. 

'j .  I Die haugeolog i schen Dokumentat ionen für den Sondierstol len und d i e  Ost
re ihre waren I t)8.:! bz\\' 1 9Wi  von der Tech n ischen U n i versi tät G raz verLlsst 
worden . 

\'Viihrend beim Bau der Ostri ihre mehr ,ds ()( )  r,; der Tun ne l länge a u f  bau
tec h n i sc h  günstige Gebirgstypen ent fie len , nahm der P l aner d iesen A nt e i l  
i n  der  Aussc h re ibung der West rii h re n u r  mehr m i t  rd 'l 8  fi{ an . D i e  aus
gesc h ridwne Verte i l ung der Vortr iebsk lassen ( E i nte i l ung der A usbruchs
arbei ten nach den erf()f( ler l ichen haut cch n i schen M aI'll1ahmen) wurde auf 
u ngünst i ,!!ere Ausbruchsverlüi l t n issc a ls  bei der Osrriihre ausgelegt .  

Die  vors i c h t ige Schätzung w u rde mit  dem Ve rz i c h t  auf  u m fassende ZlI
s�ir z l  ichc E r k u nd ungsmaI.1nahmen und dem Bestreben erkLi r t ,  d i e be i der 
Ostri ihre t�d l we i se au(�etrctcnen Probleme d ur c h  k ü rzere A bsch lagsLin
g c n  ( m i t t l ere A u s b r u c h s t i e k n  des i n  e i n e m  A r b e i t s t a k t  gesch affe n e n  
I J o h l raullles) z u  begrenze n .  

I "  
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Planung 

Erwartete Wasser
erschwernisse 

1 1  

ASFINAG: 

Plabutschtunncl-Westrohre 

Dies führte dazu, dass im J uni 1 999 ein übergangener Bieter in seinem 
Antrag auf E inleitung eines Schlichtungsverfahrens bei der Bundesver
gabe-Kontrollkommission den Vorwurf erhob, beim Bau der Weströhre 
wären Abrechnungsverschiebungen und - dam it  verbunden - Preis
reduzierungen gegenüber dem ausgeschriebenen Leistungsinhalt zu er
warten. 

5 .2 Nach Ansicht des RH wurden die für den Bau der Weströhre vorgesehe
nen Abschlagslängen durch die vorsichtige Annahme der Vortriebsklas
sen in einem Ausmaß begrenzt, das den für die Weströhre prognostizier
ten Gebirgsverhältnissen und den aus dem Bau der Oströhre gewonnenen 
Erfahrungen widersprach. 

Überd ies vertrat der RH die Auffassung, dass die i nhaltl ichen Unter
schiede zwischen der Ausschre ibung für die Weströhre und der Aus
führung der Oströhre mit  den bauvertragl ichen Vorkehrungen des Auf
traggebers zur Abdeckung des von ihm zu tragenden Baugrundrisikos 
nicht begründet werden können. 

5 .3  Laut Stellungnahme des Amtes der Steiermeirkischen Landesregierung habe es die 
Planung und Ausschreibung nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und 
damit eine namhafte, international teitige Ziviltechniker-Gesellschaft beauftragt. 
Die Zuordnung der Vortriebsklassen zu den Gebirgstypen wiire ausschließlich in 
deren Verantwortungsbereich gefallen. 

Nach Fertigstellung der Ausbruchsarbeiten ware - bedingt durch günstigere Ge
birgsverhaltnisse - eine Reduktion der Kosten für Ausbruch und StiitZtmg ge
geniiber der Amschreibung um rd 1 0  % festgestellt worden. 

5 .4 Dem H inweis des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung auf die 
Verantwortung der Ziviltechniker-Gesellschaft hielt der RH auch dessen 
eigene Verantwortung gegenüber der ASFINAG aus dem Werkvertrag 
entgegen. 

Die vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung angeführte Kosten
reduktion bestätigte die vom RH vertretene Ansicht einer zu vorsichtigen 
Annahme der Gebirgsverhälrnisse. 

6. 1 Die vor dem Bau des Sondierstollens für die Oströhre befürchteten hohen 
Wasserzutri tte hatten sich bei dessen Errichtung nicht bestätigt. Bei der 
Ausschreibung der Oströhre waren bereits geringere Wasserzutritte be
rücksichtigt und diese i n  der Folge beim Bau noch unterschritten wor
den. Dennoch wurden in den Leistungsverzeichnissen zur Ausschreibung 
der Weströhre neuerlich Positionen zur Abdeckung umfangreicher Was
sererschwernisse angesetzt. 

6.2 Der RH beanstandete die überdurchschnittlich hoch angesetzten Sicher
hei tsaufschläge und empfahl ,  in Hinkunft die aus dem Bau benachbarter 
Tunnelröhren gewonnenen Erkenntnisse besser zu berücksichtigen. 

6.3 Laut Stelltmgnahme des Amtes der Steiermiirkischen Landesregierung waren die 
Ansatze für jeden Bieter nachvollziehbar und gleich gewesen. 
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Ausbruchsarbe i ten 
und Bauze i t 
ermi tdung 

(,A Dn R H  betontc ,  dass Le ist ungen m( ig l ichsr  genall zu beschre i ben s i nd ,  
und wies damuf h i n .  dass e imtlne B iuer aus der A lIsfL'dl rung der Ostr(ih
re über e i nen I n formati onsvorsprung verfLigten . A u(l';abc der ALissch re i 
bun,l'; wiire u ll tn anderem gewesen ,  d iesen Nachte i l  fLi r d i e  M l thnverbcr 
d urch e i ne enrsprn hendl' Ikschre i bung im Le i s t ll ngsverze i c h n i s  miig
l i chst zu vermellkn . 

7 . 1 I m  Rahmen des dem Bauvertrag zugrunde zu legcnden Bauze i tmodc l l s  
errechnete s ich d i e  <lngeboteIll' Gesamrb,luze i t  fLi r d ie ALlsbruchsarbe i ten 
aus <lI1gebotenen Le is tungen i n  Verbi ndung m i t  dem All te i l  der ausge
schriebenen Vortr iebsklasscn an der (;esam t liinge des Tun nels .  

Darübcr h i naus waren im Le i s tu ngsvl'fze i chn i s  wei tere Lei s tL i ngsansiitze 
( z B  für a I I  t�i l l  ig erforder! i c he E rkund ungsma l\nahml' n )  a n zugebe n ,  d i e  
aber n ich t  i n  das Bauze i tmode l l  und den Wettbewerb der B icter e i nge
bunden waren . 

7 . 2  Der RH empt�dlL  in  H i nkunft auf d ie  Abfrage von led ig l i ch  i n flJ f111at iven 
Lei s cungsans:ltzen zu  verz ichten,  wenn d i ese weder in lLtS Bauzei tmodel l 
noch i n  den Wet tbewerb dn Bieter Im Zus,lm menhang m i t  dcn ,Ti tge
bundenen Kosten c i n,l';ehundcll werden.  

A usschreibung und Vergabe 

Ausschrei bungs
verbhren 

8. 1 Die Ausschre ibung für d i e  P labutsc h cu nncl -\X/estri ihre erfolgte i n  zwei 
Stufen.  

I m  A ugust 1 ')')H wurden d ie  Arbei ten für das Laden,  Verführen und De
poni eren des Tunnelausbruchsmatnials - al lerd i ngs nur  auf ()sterrC lch  
beschdnkt  - öffendich ausgeschr ieben ("-!atcr iabusschre lbung ) .  Die im 
Oktober 1 99 H  vorgenommcne zugehii r i ,l'; e Angebotser i iffn ung erfo lgte 
noch vor de r  Ausschre i bung der  Tu n ne l hauarlwiten O l auptaussc h rC l 
bung) .  Die  "-Iater ialausschre ibung wurde vom AmT d n  Stel l' rnürk ischeTl 
Landesreg ie rung rund  e inen Monat nach der Angebotseriiffnung für d i e  
Hauptausschre ibung ( Tunnelbauarbe i ten)  w lderru l<:n . 

Die limerlagen und  Le i s tungs\'erzC lchn isse für d i e  I Iau ptausschrt' l bung 
erste l l te - federführend - chs Amt der SU' i l'fmiirk i scllt'n Landesreg ie
rung gemei nsam m i t  e i ner Ziv i l tech n i ker-Gescl lschaft .  D i l' l l auptaus
schreibung umfasste d ie Tunnclbauarbei ten I m  Rahmen der lhulose Nord 
und Süd . Die E L:-we i te  Ausschrei bung d urch das Amt  der Stciernürk l 
sehen Landesreg ierung ert( ) lgtc im Oktober I ()')H , d ie Angebotseriif'fll ung 
i m  Februar 1 ')99.  

Für das Bau los Nord re i c h te der  aus  dem erwe i terten B i e terkre i s  der  
E U-weiten Ausschre i bung stammende B ieter I m i c ) H . i I Mil l  [UR das 
b i l l i gste A ngebot e in .  für den Amtsentwurf des Bau loses Süd der B i ccer '5 

m i t  -i l A {  M i l l  E U R .  Letzterer bot Z lIsiitzl i ch i nsgesam t  I j Alternat iven 
zum Angebot an, unter anderem eine Lei srungscrbfl ngung bl' ider Bau lose 
u nd auch d ie Übernahme des gesam ten Tun nelausbruchsmaterials sowie 
e i ne Verschiebung des Baubeg inns um d rc ie inhalh Monate. 
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Ausschreibung und Vergabe 

ASFINAG: 

Plabutschtunnel-W ströhre 

Im Juni 1 999 erhielt der Bieter 5 den Zuschlag für beide Baulose sowie 
auch für die Übernahme des gesamten Tunnelausbruchsmaterials zum 
Preis von 78,63 Mi ll EUR. Die Differenz zur nächstgereihten Vergabe
variante - der des Bieters 1 - betrug weniger als 2 % der Auftragssumme. 

Der Bieter 1 legte daraufhin  gegen die Zuschlagsertei lung die entspre
chenden Rechtsmittel bei der Bundesvergabe-Kontrollkommission bzw 
beim Bundesvergabeamt ein. 

Im abschließenden Spruch stellte das Bundesvergabeamt fest, dass durch 
die bloße Auflistung der Zuschlagskriterien in den Ausschreibungsunter
lagen das Gebot der nachvollziehbaren Ermittlung des Bestbieters ver
letzt worden sei und die Zuschlagsertei lung dem Bundesvergabegesetz 
1 997 nicht entsprochen habe. Der vom Bieter 1 geforderte Schadenersatz 
wurde in der Folge außergerichtlich verglichen. 

Mit sei ner Vertretung im Verfahren vor dem Bundesvergabeamt beauf
tragte das Amt der Steiermärkischen Landesregierung e inen Rechtsan
walt ,  der sich bereits vorab als Anwalt des späteren Auftragnehmers de
klariert hatte. 

8.2 Der RH beanstandete d ie der Hauptausschreibung vorangegangene - le
diglich auf Österreich beschränkte - Materialausschreibung. Die Ent
koppelung der Ausschreibungszeitpunkte für die Materialausschreibung 
und die Hauptausschreibung (Ausführung der Tunnelbauarbei ten) stellte 
nach Ansicht des RH eine Begünstigung lokaler Anbieter und eine Ein
schränkung des Wettbewerbs dar. 

Der RH hielt weiters die Einbeziehung der Angebotssummen der (aufge
hobenen) Materialausschreibung in die Bestbieterermittlung bei der Aus
schreibung der Tunnelbauarbeiten für problematisch. Er verwies dazu auf 
den kausalen Zusammenhang zur getroffenen Vergabeentscheidung. Sei
ner Ansicht nach hätte die Einräumung vergleichbarer Bedingungen für 
alle Bieter Einsparungen für den Auftraggeber erbringen können. 

Im Zusammenhang mit dem Nachprüfungsverfahren durch das Bundes
vergabeamt bemängelte der RH die Bestellung des Rechtsanwaltes trotz 
dessen Mitteilung, auch für den späteren Auftragnehmer tätig zu sein .  

8.3 Laut Stellungnahme des Amtes der Steiermarkischen Landesregierung habe es mit 
der vorgezogenen Ausschreibung die Sicherung der Materialdeponierung sowie eine 
Erweiterung des Bieterkreises angestrebt. Wegen der gttten Verwertbarkeit des Aus
bruchsmaterials und der damit erwarteten Angebotspreise habe es eine Unterschrei
tung der im Bundesvergabegesetz genannten Schwellenwerte erwartet und sei daher 
d.avon ausgegangen, dass eine EU-weite Ausschreibung nicht erforderlich ware. 

Der beauftragte Bieter 5 habe in seinem A ngebot zttr Hauptausschreibung die 
Materialverfuhr und -deponierung ohne Kosten angeboten, so dass die wirtschaft
lichste Lösung den Zuschlag erhalten habe. 

Laut Stellungnahme der ASFINAG sei der vom Bieter 1 geforderte fmd schließ
lich im Vergleichswege geregelte Schadenersatz inzwischen von einer Versicherung 
refundiert worden. 
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Ausschreibung und Vergabe 

Bieteranfragen 

Vertiefte 
Angebotsprüfung 

8.4 Der RH vermochte das Argumenc des Amtes der Steiermärkischen Lan
desregierung, wonach die wirtschafclichste Lösung den Zuschlag erhalten 
habe, nicht nachzuvollziehen, weil ein wesencl icher Teil der Leiscungen 
nicht einem EU-weiten Weccbewerb uncerworfen worden war. 

Uncrennbar miteinander verbundene Leistungen wären jedenfalls encspre
chend dem Bundesvergabegesetz uncer Beachcung des für die Gesamcleis
cung maßgebenden Schwellenwertes auszuschreiben. 

9. 1 Die mit der Planung beauftragte Ziviltechniker-Gesellschaft leitete Bie
teranfragen, die innerhalb der Angebotsfrist bei ihr eingegangen waren, 
dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung mit dem Ersuchen um 
Benachrichtigung der übrigen Bieter zu. Dieses übermiccelte in der Folge 
eine so genannce Nachsendung zur Ausschreibung mit  Berichtigungen 
und Ergänzungen der Ausschreibungsuncerlagen an die Bieter. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung informierte die B ieter je
doch nicht über alle von der Zivi ltechniker-Gesellschaft vorgeschlagenen 
Berichtigungen, Erklärungen und Auslegungen des Ausschreibungstex
tes . Die Zivil techniker-Gesellschaft informierte das Amt der Steiermär
kischen Landesregierung weiters, dass eine Consulting-Gesellschaft be
absichtigte, für einzelne B ieter e ine so genannce Basiskalkulation zu 
erstellen. 

9.2 Der RH beanstandete die unvollständige und zum Teil nicht eindeutige 
Information der Bieter. 

Er vermisste weiters eine incensivere Befassung des Amtes der Steiermär
kischen Landesregierung mit dem Umstand der Erstellung der erwähncen 
Basiskalkulation. Seiner Ansicht nach erleichtern derartige Kalkulationen 
Preisabsprachen zwischen den B ietern und sind nachteilig für den Wecc
bewerb sowie für die Inceressen des Auftraggebers. 

9.3 Laut Stellungnahme hielt auch das Amt der Steiermiirkischen Landesregierung die 
Erstellung einer Basiskalkulation für problematisch, sah sich jedoch außerstande, 
diesbezüglich einzugreifen. 

Die Widersprüche der Nachsendung seien mit einem ergänzenden Schreiben behoben 
worden. 

9.4 Nach Ansicht des RH häcce der Auftraggeber den Bietern aus Weccbe
werbsgründen eine eigene, unabhängige Preisermitclung vorzuschreiben 
und die Verwendung von Basiskalkulationen zu uncersagen gehabe. Bei 
begründetem Verdacht auf nachteilige Auswirkungen auf das Preisgefüge 
wäre von den Möglichkeiten des Bundesvergabegesetzes (zB Ausscheiden 
des Angebotes, Aufhebung der Ausschreibung) Gebrauch zu machen. 

10. 1  Laut Ausschreibungsbedingungen war ein Abgehen von kalkulatorischen 
Mindestkriterien bei den defi nierten wesentlichen Positionen des Leis
cungsverzeichnisses mit einem Ausscheiden des jeweiligen Angebotes be
droht; es sei denn, der Bieter begründete dies schlüssig bereits in seinem 
Angebot oder im Zuge nachfolgender Aufklärungsgespräche. 
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ASFINAG: 

Ausschreibung und Vergabe Plabutschtunnel-We tröhre 

Zuschlagserteilung 

Die vertiefte Angebotsprüfung im Rahmen des gegenständlichen Aus
schreibungsverfahrens umfasste die Angebote der Bieter 1 und 5 .  

Als Ergebnis der Aufklärungsgespräche vertrat das Amt der Steiermärki
sehen Landesregierung die Ansicht, dass die Detailkalkulation des Bieters 1 
nicht nachvol lziehbar und dessen E inheitspreise zum Teil  Unterpreise 
wären. Die Detailkalkulation des Bieters 5 bezeichnete es h ingegen als 
"sehr detaill iert und daher schlüssig nachvollziehbar". 

Demgegenüber stellte der RH fest, dass das Angebot des schließlich zum 
Zuge gekommenen Bieters 5 von den Vorgaben der ÖNORM B 206 1 ab
wich. So wurden unter anderem die für die Betonierungsarbeiten benötig
ten Schalwägen in die Baustelleneintichrung sowie - den Erklärungen 
des Bieters zufolge - die Lohnkosten für die Stützmaßnahmen in die 
Ausbruchspositionen eingerechnet. Auch die Gerätekosten zu den Bohr
Positionen wurden unrichtig angesetzt. 

1 0.2 Der RH beanstandete das Abgehen von den in  den Vergabenormen vorge
sehenen Kriterien zum Ausscheiden von Angeboten, die Hinnahme der 
im Widerspruch zur ÖNORM B 206 1 stehenden Kalkulationsmethode 
und das Fehlen von Aussagen in den Prüfberichten des Amtes der Steier
märkischen Landesregierung zu den dargestellten spekulativen Preis
ansätzen. 

Der RH empfahl, bei der Angebotsprüfung die Ausscheidungskriterien 
und Formalerfordernisse zu beachten und dabei auch Spekulationsansätze 
zu beurteilen. 

10.3 Laut Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung sei von den 
Normen nicht abgewichen worden. Die vom späteren Auftragnehmer gewählte Kal
kulationsmethode werde bei zahlreichen Tunnelbauvorhaben in Österreich ange
wandt. 

Demgegenüber teilte die ASFlNAG mit, umgehend Anweisungen an ihre Werkver
tragsnehmer im Zusammenhang mit der Durchführung der Angebotspriifung getrof
fen zu haben. 

10.4 Der RH hielt dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung gegenüber 
fest, dass mehrfach festgestellte Verstöße gegen Vergabegrundsätze und 
Ausschreibungsbedingungen nicht Anlass dafür sein sol lten, von den 
Ausschreibungsbedingungen abzugehen. 

1 1 . 1  Die begleitende Kontrolle stimmte dem Vergabevorschlag des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung (Zuschlag an Bieter 5) unter der Vor
aussetzung zu, dass eine zusätzliche Analyse der beiden erstgereihten An
gebote deren Stabili tät bestätige. Sie merkte weiters an, dass die finan
ziellen Auswi rkungen einer vom Bieter 5 als Alternative angebotenen 
Verschiebung des Baubegi nns um dreieinhalb Monate alleine durch die 
ASFINAG bewertet werden könne. 
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Ausschreibung und Vergabe 

Bei der Beurteilung des vom erstgereihten Bieter 5 für diese Alternative 
angebotenen zusätzlichen Preisnachlasses in Höhe von 0 ,44 Mi l l  EUR 
wurde weder vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung noch von 
der  beg l e i te nden Kontro l l e  berücks i ch t ig t ,  dass d ieser in se i nem 
Hauptangebot die ausgeschriebene Bauzeit für das Baulos Süd insgesamt 
um vier Kalendermonate verkürzt angeboten hatte. 

Da im April  1 999 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einführung 
einer (österreichweiten) LKW-Maut noch nicht bestanden, erwog die 
ASFINAG eine Verschiebung der Vergabe. Auf Ersuchen des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung stimmten der erst- sowie der zweitge
reihte Bieter (Bieter 5 und 1 )  einer dreimonatigen Verlängerung der An
gebotsbindung (bis Ende August 1 999) zu. 

Nach Klärung der Finanzierung der Weströhre im Juni 1 999 äußerte sich 
der zweitgereihte Bieter (Bieter 1 )  dem Amt der Steiermärkischen Lan
desregierung gegenüber überrascht, nicht für die Beauftragung vorgese
hen zu sein .  Am darauf folgenden Tag wurde der Schlussbrief vom Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung und vom erstgereihten Bieter un
terzeichnet und damit der Zuschlag an den Bieter 5 ertei l t .  Erst jetzt 
übersandte das Amt der Steiermärkischen Landesregierung der begleiten
den Kontrolle die von ihr geforderte Analyse über die Stabil ität beider 
Angebote. 

Der zwei Tage später bei der Bundes-Vergabekontrol lkommission vom 
zweitgereihten Bieter eingebrachte Antrag auf E inleitung eines Schlich
rungsverfahrens wurde abgewiesen. 

1 1 .2 Der RH beanstandete die vor dem Vorl iegen einer schriftlichen Zustim
mung durch die begleitende Kontrolle erfolgte Auftragsvergabe. 

Er hielt weiters die tatsächliche Verlängerung .der Zuschlagsfrist um drei 
Monate im Zusammenhang mit der Nichtannahme des bei Verschiebung 
des Baubeginns um dreieinhalb Monate angebotenen Preisnachlasses für 
widersprüchlich. 

1 1 .3 Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung verantwortete sich dahingehend, 
dass ihm die Einschä·tztmg der begleitenden Kontrol/e mündlich vorab bekanntge
geben worden sei. Die Nichtannahme des bei spälerem Baubeginn gewährten Preis
nachlasses rechtfertigte das Amt der Steiermärkischen Landesregierung unter ande
rem mit dem Hinweis auf mögliche volkswirtschaftliche Schäden bei spä"terer 
Inbetriebnahme der Tunne/röhre. 

Die ASFINAG stel/te dazu fest, dass sie weder vom Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung noch von der begleitenden Kontrol/e iiber die angebotene verkürzte 
Bauzeit informiert worden sei und diese daher in ihre Entscheidung nicht habe 
miteinbeziehen kö"nnen. 

1 1 .4 Der RH betonte die Notwendigkeit einer geordneten schriftlichen Erle
digung der Zustimmungsvorgänge. 

Hinsichtlich der ins Treffen geführten volkswirtschaftlichen Auswirkun
gen verwies der RH auf die im Zusammenhang mit der tatsächlich er
folgten Verlängerung der Zuschlagsfrist entstandene vergleichbare Verzö
gerung. 
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ASFINAG: 

Plabutschtunnel-Weströhre 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Regelungen des 
Bauvertrages 

Ausbruchsarbeiten 

1 2  Mit den Regelungen des Bauvertrages sorgte der Auftraggeber dafür vor, 
die technische Flexibilität der "Neuen Österreich ischen Tunnelbauweise 
(NÖT)" auch auf einer fairen wirtschaftlichen Basis umsetzen zu können. 
Die Bieter hatten im Rahmen ihrer Preisbildung für die ausgeschriebenen 
Ausbruchsposi t ionen die gesamte Bandbreite der beschriebenen Leis
rungsinhalte zu berücksichtigen. 

Aufgabe der von Bediensteten des Amtes der Steiermärkischen Landesre
gierung wahrgenommenen örtlichen Bauaufsicht war es, gemeinsam mit 
dem Auftragnehmer die  Abschlagslängen sowie Art und Umfang der 
Stützmaßnahmen für die jeweils anstehenden Ausbruchsbereiche im We
ge der so genannten Ausbaufestlegungen zu bestimmen. 

Diese Einteilung der Ausbruchsarbeiten nach den erforderlichen bautech
nischen Maßnahmen in Vortriebsklassen wurde - gemäß Bauvertrag -
der Abrechnung zugrunde gelegt. Sie beeinflusste nicht nur die Vergü
tung der Ausbruchspositionen, sondern unter anderem auch jene der zeit
gebundenen Kosten. 

1 3 . 1  Obwohl d i e  Gebirgsverhältnisse bei der zu  errichtenden Weströhre ähn
lich denen der bereits bestehenden Oströhre waren, erfolgte bei den am 
Beginn der Bauarbei ten ausgebrochenen Tunnelabschnitten eine für das 
Abrechnungsergebnis deutlich ungünstigere Einstufung in teurere Vor
triebsklassen mit vergleichsweise kurzen Abschlagslängen. 

Die örtl iche Bauaufsicht nutzte die gemäß Bauvertrag mögl iche Band
breite der Abschlagslängen innerhalb dieser Vortriebsklassen kaum aus, 
sondern stimmte demgegenüber Festlegungen zu, die nahe an der Ober
grenze der Bandbreite lagen. 

Am Beispiel mehrerer Ausbaufestlegungen zeigte sich weiters, dass die 
von der örtl ichen Bauaufsicht mitbestimmten Stützmaßnahmen für die 
Ausführung deutlich von den Planungsvorgaben abwichen. Ausgedehnte 
Bereiche der zu Beginn der Vorrriebsarbei ten ausgebrochenen Tunnelab
schnitte wurden in eine teure Vortriebsklasse eingestuft und unter Einsatz 
umfangreicher Stützmaßnahmen errichtet, obwohl günstiges Gebirgsver
halten dokumentiert wurde. 

Im Zuge der weiteren Bauabwicklung verringerte sich der Anteil an teu
ren Vortriebsklassen bis zur Fertigstellung der Ausbruchsarbeiten. 

1 3.2 Nach Ansicht des RH stand zu Beginn der Vortriebsarbei ten die von der 
örtlichen Bauaufsicht mitbestimmte Festlegung der Abschlagslängen und 
Stützmaßnahmen tei lweise im Widerspruch zu den dokument ierten 
tatsächlichen Gebirgsverhältnissen und zu den Erfahrungen aus dem Bau 
der Oströhre. 

Eine - gegenüber der Oströhre - bereichsweise auf die Hälfte verkürzte 
Abschlagslänge und zusätzlich massiver Ei nsatz von Stützmaßnahmen 
vermi ttelten den E indruck, die Wesrröhre wäre in einem grundlegend 
"anderen Gebirge" aufzufahren gewesen als die Oströhre. Die geologische 
Dokumentation bestätigte aber, dass dies nicht der Fall war. 
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1 64 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Die örtliche Bauaufsicht nahm nach Auffassung des R H  die Interessen 
des Auftraggebers nur unzureichend wahr, i ndem sie in den ersten Ge
birgsbereichen die im Bauvertrag vorgesehenen Mögl ichkeiten zur fle
xiblen Anpassung der Bauweise an die Erfordernisse des angetroffenen 
Gebirges nicht entsprechend nutzte und vom ausgeschriebenen Konzept 
für die Stützmaßnahmen abwich. 

Gegenüber den tatsächlich abgerechneten Kosten hätte eine effiziente 
Wahrnehmung der Auftraggeberinteressen durch die örtliche Bauaufsicht 
bereichsweise ein E insparungspotenzial je  Laufmeter Tunnellänge von 
435 EUR bzw rd 20 % ermöglicht. 

Der RH empfahl dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung und 
der ASFINAG, künftig auch den Planer - wegen seiner Kenntnis des 
Projekts und allfälliger Vertragsschwächen sowie aus Hafrungsgründen 
- in die Bauabwicklung einzubinden. 

1 3 .3  Das Amt der Steiermiirkischen Landesregierung vertrat die Au!!asSttng, ein Ver
gleich der beiden Tunnelrönren ware wegen des Einflusses unterschiedlicher Rand
bedingungen nicht möglich und bezweifelte das vom RH angegebene Einsparttngs
potenzial. 

1 3.4 Der RH hielt dem entgegen, er habe bei seiner Einschätzung die Rand
bedingungen berücksichtigt. Er betonte, dass die festgestellten bautech
n ischen Abweichungen wesentlich umfangreicher waren,  als dies mit  
den dokumentierten Untersch ieden der  Gebirgsverhältn isse begründet 
werden könnte. Anhand eines konkreten Beispiels unterstrich er die Rich
tigkeit der Höhe des von ihm errechneten Einsparungspotenzials . 

Mehrkostenforderung 1 4 . 1  Anfang Dezember 1 999, som it  bere i ts zwei Monate nach Beg i nn der 
Ausbruchsarbeiten, machte der Auftragnehmer für das Baulos Süd dem 
Grunde nach seinen Anspruch auf Preisänderungen sowie Preise für zu
sätzliche und/oder geänderte Leistungen und Bauzeitverlängerungen gel
tend. Er begründete dies mit auftretenden Erschwernissen, Behinderun
gen und Produktivitätseinbußen bei der Leistungserbringung. 

Als Ursache für die Abweichungen verwies er auf zusätzl iche, jedoch in  
den so genannten Zykluszeitentabellen der Ausschreibungsunterlagen für  
einzelne Vortriebsklassen nicht angegebene Sicherungselemente. Gleich
zeitig forderte er die örtliche Bauaufsicht ultimativ zur Zustimmung für 
die Weiterarbeit auf. 

Die örtliche Bauaufsicht verweigerte aus formellen Gründen die Zustim
mung und wies den Auftragnehmer darauf hin, im Streitfall zur Einstellung 
seiner Leistungen nicht berechtigt zu sein. Mitte Dezember 1 999 dehnte der 
Auftragnehmer die Mehrkostenforderung auf das Baulos Nord aus und 
übermittelte dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung adaptierte 
Zykluszei tentabellen sowie daraus result ierende Kostenaufstellungen. 
Insgesamt machte er für beide Baulose Mehrkosten von 1 2 ,63 Mill  EUR 
geltend. 
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SFINA : 

Bauabwicklung und Abrechnung Pla utscht nnel- rohre 

Ausbruch unter 
Rohrschirmen 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung wies die Mehrkostenfor
derung nach Abstimmung mit der ASFINAG und der begleitenden Kon
trolle zurück. 

Im darauf folgenden Schriftverkehr behauptete der Auftragnehmer, durch 
Fehler in den Zykluszeitentabellen bei der Preisbildung geradezu in Irr
tum geführt worden zu sein. Dies hätte bei sämtlichen Preisen für die be
troffenen Vortriebsklassen seines Angebots zu einer falschen Ermittlung 
geführt . 

Die ASFINAG ersuchte daraufhin das Amt der Steiermärkischen Landes
regierung, den Planer formell davon i n  Kenntnis zu setzen, sich für den 
Fall einer erfolgreichen gerichtlichen Durchsetzung der Auftragnehmer
forderung bei ihm regressieren zu wollen. 

Seine im September 2000 eingebrachte, vorerst nur das Baulos Nord be
treffende Klage über 0,70 Mill EUR dehnte der Auftragnehmer im Jän
ner 200 1 im Zusammenhang mit den Zykluszeitentabellen auf insgesamt 
6,97 Mill EUR aus. 

1 4.2 Der RH hielt die Mehrkostenforderung des Auftragnehmers sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach für unberechtigt, weil ei nerseits die in 
den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen Zykluszeitentabellen seiner 
Ansicht nach nicht als Grundlage für die Ermittlung der Ausbruchspreise 
bewertet werden konnten und anderersei ts die Rechenansätze der vom 
Auftragnehmer begehrten Mehrkosten unplausibel waren. 

Der RH wies darauf hin, dass - gemäß Detailkalkulation und auch nach 
Auskunft des Auftragnehmers beim B ietergespräch - dieser beispiels
weise die Lohnanteile der Stützmaßnahmen in den Ausbruchspositionen 
berücksichtigt hatte. Fehler bei der vom Auftragnehmer - abweichend 
von den Vorgaben und auf eigenes Ris iko - gewäh lten Preisbi ldung 
waren aber nicht dem Auftraggeber anzulasten; sie hätten bei deren Er
kennen im Zuge der Angebotsprüfung zum Ausscheiden des Angebots 
führen können. 

Angesichts der offensichtlich umfassenden Differenzen zwischen Auftrag
geber und Auftragnehmer wird eine endgültige Beurteilung des Abrech
nungsergebnisses einschließlich einer Würdigung der Verantwortung für 
allfällig verbleibende Mehrkosten erst nach Beendigung des gerichtsan
hängigen Verfahrens und nach Fertigstellung der Schlussabrechnung mög
lich sein.  

1 5 . 1  Zur Vergütung der Arbeiten für die Herstellung von Rohrschirmen (Son
derbaumaßnahme zur Herstellung einer vorauseilenden Sicherung der 
Ausbruchsbereiche) enthielten die Leistungsverzeichnisse beider Baulose 
Leistungsposi tionen und sahen auch e ine Posit ion für d ie  zugehörigen 
zeitgebundenen Kosten vor. 

Die gesamte Länge des Tunnels wurde in  der Ausschreibung in definierte 
Vortriebsklassen aufgeteilt .  Diese waren damit auch für die Einteilung 
der Ausbruchsarbeiten unterhalb von Rohrschirmen vorgesehen. 
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1 66 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Abrechnung der zeit
gebundenen Kosten 

Im Zuge der Bauabwicklung wurden deutlich mehr Rohrschirme einge
setzt als in der Ausschreibung vorgesehen. Die Festlegung der entspre
chenden Bereiche erfolgte durch die örtliche Bauaufsicht mit  dem Auf
tragnehmer unter tei lweiser Beteil igung des Planers, der begleitenden 
Kontrolle und des erst Ende Dezember 1 999 beauftragten tunnelbautech
nischen Sachverständigen. 

Für den Ausbruch des Tunnels - auch in den durch Rohrschirme gesi
cherten Bereichen - wurde die Vortriebsklasse einvernehmlich mit dem 
Auftragnehmer festgelegt und mit den entsprechenden vertraglich vorge
sehenen Posit ionen abgerechnet. D iese Ausbruchsarbeiten wurden im 
Baulos Süd im November 1 999 und im Baulos Nord im Jänner 2000 ab
geschlossen. 

Im Juli 2000 legte der Auftragnehmer für beide Baulose ein Zusatzange
bot für die gegenständlichen Ausbruchsleistungen vor und begründete 
seine Forderung mit  - seiner Ansicht nach - fehlenden Positionen in  
den Leistungsverzeichnissen. 

Die örtliche Bauaufsicht entwickelte demgegenüber ein Vergleichsmodell 
zur Vergütung, das jedoch vom Auftragnehmer i n der Folge abgelehnt 
wurde. Die begleitende Kontrolle hielt die Zusatzforderung des Auftrag
nehmers für unberechtigt. Die von der örtlichen Bauaufsicht aus den Teil
rechnungen zur Gänze gestrichene Forderung wurde vom Auftragnehmer 
im September 2000 eingeklagt. 

1 5 .2 Der RH zeigte auf, dass die örtliche Bauaufsicht bei der Festlegung der 
Rohrschirme keine Wirtschaftl ichkeitsvergleiche zur Optimierung der 
Vortriebsmethode im Rahmen der brei ten Palette des Bauvertrages ange
stellt hatte. Er beanstandete die späte Beauftragung und unzureichende 
Einbindung des tunnelbautechnischen Sachverständigen. 

Der RH wies darauf hin, dass jede andere Vergütung als jene über die in  
der  laufenden Abrechnung zugrunde gelegte und in  den  Ausbaufestle
gungen dokumentierte Vortriebsklasse nicht nur aus inhaltlichen, son
dern auch aus formalen Gründen abzulehnen war, weil der Auftragnehmer 
seiner Mitteilungsverpflichtung in keiner Weise nachkam. Erst mehrere 
Monate nach Fertigstellung und Abrechnung der Leistung führte der 
Auftragnehmer einseitig ins Treffen,  dass die erbrachte und bereits abge
rechnete Leistung von der im Leistungsverzeichnis enthaltenen abge
wichen wäre. 

Der R H  beurteilte weiters den von der örtlichen Bauaufsicht ausgearbei
teten Vergleichsvorschlag wegen der zugrunde gelegten unrealistischen 
Leistungsansätze des Auftragnehmers und der örtlichen Bauaufsicht kri
tisch. 

16 . 1  Der Auftragnehmer machte im März 2000 in seinen Tei lrechnungen zeit
gebundene Kosten für die Ausbruchsarbeiten sowie weitere zeitgebundene 
Kosten - auf Basis von nicht dem Wettbewerb unterworfenen E intra
gungen in der Bietererklärung - geltend. 
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ASFINAG: 

Bauabwicklung und Abrechnung Plabutschtunnel-We trohre 

Vorfinanzierung 

Die örtl iche Bauaufsicht übernahm im Zuge ihrer Rechnungsprüfung 
diese Ansätze - im Zusammenhang mit der Herstellung von Rohrschir
men und des Ausbruchs darunter - zur Gänze, jene für die Erkundungs
bohrungen zur Hälfte ( i nsgesamt 2 ,77  Mi l l  EUR). Die für ei nen Sti l l
stand der Vortriebsmannschaft vorgesehene Leistungsposi tion verrechnete 
der Auftraggeber wegen der hiefür nicht erfüllten Voraussetzungen nicht. 

Ab Februar 2000 begann der Auftragnehmer - entgegen der Auffassung 
der örtlichen Bauaufsicht - mit Erkundungsbohrungen. Er interpretierte 
den Bauvertrag derart, dass in Karstbereichen eine Vorauserkundung obli
gatorisch sei und der Auftraggeber im Anlassfall e ine Ausführung nicht 
ablehnen, sondern lediglich die Art der Erkundungsbohrung wählen könne. 
Die örtliche Bauaufsicht ordnete daraufhin obligatorisch Erkundungsboh
rungen für weite Teile des noch aufzufahrenden Tunnels wegen prognosti
zierter Karstgefährdung an. 

1 6.2 Der RH beanstandete die von der örtlichen Bauaufsicht vorgenommene 
Vergütung der zeitgebundenen Kostenansätze für den Ausbruch unter 
dem Rohrschirm sowie für die Bohrungen in  Höhe von 2 ,77 Mill  EUR, 
weil deren Abgeltung im Bauvertrag in  anderer Form geregelt war. 

Die generelle Anordnung von routinemäßig durchzuführenden Erkun
dungsbohrungen schien dem RH weder notwendig noch zweckmäßig. Er 
vertrat dazu die Auffassung, derartige Erkundungsmaßnahmen wären je
weils auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen, um eine Optimie
rung der Kosten zu erreichen. 

1 6.3 Die ASFINAG informierte den RH i/ber die mit dem nachträglichen Einbehalt 
der zeitgebundenen Kosten begründete Klage des Auftragnehmers mit einem Streit
wert von 0, 70 Mill EUR. 

Das Amt der Steiermä"rkischen Landesregierung nahm hiezu attfgrttnd der Streit
anhä'ngigkeit nicht Stellung. 

ImJä"nner 2001 berichtete die ASFINAG von der erfolgten Klagsamdehnung auf 
einen Betrag von 6,97  Mi/I EUR. 

1 7 . 1  Von den für d ie  "Baustelleneinrichtung Ober-, Untertage" pauschal ange
botenen Kosten entfiel ein Anteil von 1 ,34 Mill EUR auf die für das Be
tonieren des Innenringes benötigten Schalwägen. Bereits vor dem Einsatz 
der Schalwägen erfolgte die Vergütung dafür vorgesehener Kostenanteile 
im Wege der von der örtlichen Bauaufsicht anerkannten Teilrechnungen. 

1 7.2 Der RH beanstandete, dass die örtliche Bauaufsicht mi t  der erfolgten 
Vergütung dem Auftragnehmer noch nicht entstandene Kosten vorfinan
zierte und damit  ein vorhandenes Einspatungspotenzial nicht nutzte. 

17 .3  Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung wies in seiner Stellungnahme altf 
mittlerweile vorgenommene Abzüge und die noch gerichtsanhä'ngige Auseinander
setzung mit dem Auftragnehmer hin. Es beabsichtige weiters, nach Abschluss der 
gerichtlichen Auseinandersetzung dem Auftragnehmer auch Abzüge für Zinsenvor
teile alls der erfolgten Vorfinanzierung in Rechnung stellen zu wollen. 
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1 68 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Verformungsreserve 

Zusatzangebote 

1 8 . 1  Das jeweils vor Beginn der örtlichen Ausbruchsarbei ten von der Bauauf
sicht definierre Übermaß (Vergrößerung des Ausbruchsquerschnitts als 
Reserve zur Berücksichtigung der prognostizierren Verformung des Ge
birges) wurde zum Teil größer als in der Ausschreibung vorgesehen fest
gelegt. Eine ausreichende Anpassung des festgelegten Übermaßes an die 
tatsächlichen Verformungen unterblieb, so dass bereichsweise ein Mehr
faches der erforderlichen Verformungsreserve angeordnet wurde. Dies ver
ursachte Mehrkosten im Zusammenhang mit der Vergütung für den Aus
bruch und die Betonverfüllung. 

18 .2 Der RH kritisierre das festgestellte Missverhältnis zwischen den tatsäch
lich aufgetretenen Gebirgsverformungen und den für das Übermaß fest
gelegten Werten. Er bezifferte das von der örtl ichen Bauaufsicht durch 
unzureichende Anpassung der Vorgaben nicht genutzte Einsparungs
potenzial mit 0,07 Mill EUR. 

18.3 Das Amt der Steiermarkischen Landesregierung bestil'tigte in seiner Stellungnah
me, dass in Einzelbereichen ein größeres Übermaß ausgeführt worden war, wies 
aber auf die Problematik der vorab zu treffenden Festlegung hin. Überdies wil'ren 
gegenüber den in der Ausschreibung angeführten Mengen Einsparungen erzielt 
worden. 

1 8.4 Der RH hielt fest, dass er in seiner Beurteilung die vom Amt der Steier
märkischen Landesregierung angeführte Problematik bereits berücksich
tigt hatte . Weiters stellte er fest, dass eine bloße Gegenüberstellung der 
ausgeschriebenen bzw abgerechneten Mengen ohne Berücksichtigung der 
Randbedingungen (zB Mengenreserven,  Verformungsverhalten) wenig 
Aussagekraft besitzt. 

19. 1 Laut 3 .  Quartalsbericht 2000 der örtlichen Bauaufsicht erteilte das Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung als Auftraggeber zu den 20 Mehr
kostenanmeldungen des Auftragnehmers - davon waren drei Gegen
stand der vom ihm eingebrachten Klage - lediglich einen Zusatzauftrag. 
Neben dem ertei l ten Zusatz auf trag waren bereits Forderungen aus fünf 
weiteren Zusatzangeboten in Höhe von insgesamt 0,60 Mill  EUR bezahlt 
worden .  Für die übrigen Mehrkostenanmeldungen lagen zum Großteil 
noch keine Zusatzangebote des Auftragnehmers vor. 

19.2 Der RH empfahl eine zeitnahe Prüfung und Erledigung von Mehrkosten
forderungen, wodurch sich allfällige, durch konkludente Fehlhandlungen 
oder Unterlassungen resultierende Problembereiche vermeiden l ießen. 

Er empfahl ,  auf eine stärkere Vertretung der Interessen des Auftraggebers 
durch die örtliche Bauaufsicht hinzuwirken, insbesondere bei der Aus
legung des Bauvertrages, der Zuordnung von Leistungen zu den entspre
chenden Leistungsverzeichnis-Positionen, der Rechnungsprüfung und 
der Votnahme von Rechnungskürzungen. 

19.3 Laut Stellungnahme des Amtes der Steierma'rkischen Landesregierung wil're der 
Rückstand bei der Behandlung der Zmatzangebote auf seine zusil'tzlichen Belas
tungen einerseits durch Vertragsstreitigkeiten sowie anderseits durch die Geba
rungsüberprü/zmg des RH zuriickzujühren gewesen. 
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ASFINAG: 

Bauabwicklung und Abrechnung Plabutschtunnel-W strohre 

Baugrubensicherung 

Laut Mitteilung der ASFINAG habe sie die begleitende Kontrolle umgehend an
gewiesen, die Qualitcit und Zeitncihe der Baustellendokumentation und Nach
tragsbehandlung verstcirkt zu prüfen, um bei Mcingeln lenkend einzugreifen zu 
kö'nnen. 

Laut Stellungnahme des BMVIT waren die bereits 1 996 gemeinsam mit den Äm
tern der Landesregierungen erarbeiteten Empfehlungen neuerlich nicht eingehalten 
worden. Es kündigte an, in Zusammenarbeit mit der ASFINAG entsprechende 
Anweisungen für die Durchführung der (jrtlichen Bauaufsichten zu erarbeiten. 

19.4 Der RH vermochte die Begründung des Amtes der Steiermärkischen Lan
desregierung nicht anzuerkennen. Er betOnte dazu, dass für die Wahrneh
mung der übernommenen Aufgaben der gesamte Leisrungsumfang einzu
planen war; somit auch die Beschäftigung mit Vertragsstreitigkeiten und 
eine allfällige Überprüfung durch den RH.  Im übrigen bildeten Vertrags
schwächen - welche wiederum im Veranrwortungsbereich des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung lagen - ei nen Hauptgrund für 
diese Streitigkeiten. 

Die von der ASFINAG und vom BMVIT angekündigten Lenkungsmaß
nahmen nahm der RH zustimmend zur Kenntnis. 

20. 1 Die gesamte Baugrubensicherung der offenen Bauweise im Baulos Süd 
war vom Auftragnehmer zum Preis von 0,43 Mill EUR angeboten wor
den . Im Oktober 2000 wurde in einer Baubesprechnung eine mögliche 
Alternativausführung der Baugrubensicherung protokol liert. E ine Ent
scheidung darüber wurde nicht dokumentiert, die Baugrubensicherung 
jedoch dem Alternativvorschlag entsprechend ausgeführt. 

20.2 Der RH kritisierte, dass die Projektänderung weder vom Auftragnehmer 
formell beantragt noch vom Auftraggeber genehmigt worden war. Da der 
Preis der ursprünglichen Mitbewerber für die angebotene Teilleisrung etwa 
doppelt so hoch angesetzt worden war, erachtete der RH die Projektände
rung für wettbewerbsverzerrend zum Vorteil des Auftragnehmers. 

20.3 Das Amt der Steiermarkischen Landesregierung vertrat die Auffassung, es habe 
sich um keine Vertragsä'nderung, sondern um eine technische Variante gehandelt. 
Diese ware gegenüber der Ausschreibung um 0,04 Mill EUR billiger abgerechnet 
worden. 

20.4 Nach Ansicht des RH wird die Begünstigung des Auftragnehmers nicht 
durch die Reduktion der Kosten kompensiert. 

Fotogrammmetrisches 2 1 . 1  Laut Leistungsverzeichnis war vorgesehen, die Tunneloberfläche - zu
Messsystem sätzlich zu den üblichen Verformungsmessungen - jeweils nach Fertig

stellung der einzelnen Arbeitsschritte durch Einsatz eines digitalisierten 
fotOgrammmetrischen Messsystems flächenhaft aufzunehmen. Die Kosten 
dieses zusätzlichen Messaufwandes betrugen 0,70 Mill  EUR und wurden 
von der ASFINAG übernommen. 

Die flächenhafte Aufnahme sollte insbesondere die kontinuierliche Kon
trolle der Stärke des zur Sicherung der Ausbruchsflächen aufgebrachten 
SpritzbetOns ermöglichen. 
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1 70 

Bauabwicklung und Abrechnung 

Ein halbes Jahr nach Baubegi nn hatte die örtl iche Bauaufsicht von der 
Fähigkeit des Systems, die Bauausführung begleitend überwachen und 
dadurch auf Mängel umgehend reagieren zu können, noch kei nen Ge
brauch gemacht. Erst auf Anforderung des RH erstellte sie beispielhaft 
entsprechende Auswertungen.  

Dabei zeigte s ich,  dass bei rund einem Fünftel der ausgewerteten Quer
profile die geforderte mittlere Spritzbetonstärke nicht erbracht worden 
war. Bei rd 40 % der gemessenen Flächen wurde das vertraglich geforderte 
Mindestmaß der Spritzbetonstärke nicht erreicht .  Der geforderte Wert 
wurde teilweise sogar um mehr als die Hälfte unterschritten. 

Eine Verif1zierung der Messergebnisse des Systems durch - vom RH be
auftragte - Sachverständige zeigte bei Berücksichtigung der Randbedin
gungen e ine im Rahmen der Messgenauigkeit l iegende Übere instim
mung mit Messungen an Bohrkernen. 

Ab Oktober 2000 wurde in  beiden Baulosen begonnen, die Spritzbeton
stärken mit einfachen Bohrungen zu überprüfen. Die örtliche Bauaufsicht 
hielt fest, dass diese Bohrungen entgegen den fotogrammmetrischen Mes
sungen positive Ergebnisse aufwiesen und sah darin Schwierigkeiten für 
die abrechnungstechnische Umsetzung der Messergebnisse. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung bestätigte der ASFINAG 
im Jänner 200 1 ,  dass die Durchführung und Kontrolle der Spritzbeton
arbeiten vertragsgemäß erfolge, sich jedoch die Auswertung der foto
grammmetrischen Messungen sehr zeitintensiv gestalte, weil hiefür noch 
keine Software vorhanden wäre. 

2 1 .2 Im Hinblick auf die zusätzl ichen Mögl ichkeiten des fotogrammmetri 
schen Messsystems 

- zur Sicherstellung der geforderten Ausführungsqualität, 

- zur Objektivierung der Abrechnung und 

- zur Effizienzsteigerung der örtlichen Bauaufsicht bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben im Sinne der Interessen des Auftraggebers 

erachtete der RH dessen Einsatz für grundsätzlich zweckmäßig. Er bean
standete jedoch die erst spät erfolgte Nutzung des Systems durch die ört
liche Bauaufsicht. 

Die von der örtlichen Bauaufsicht veranlasste Art der Bohrungen war we
der für eine ordnungsgemäße Feststellung der Spritzbetonstärke geeignet, 
noch konnten diese mit den Ergebnissen des Messsystems unmittelbar in 
Relation gebracht werden. 

Weiters beanstandete der RH,  dass die Mitteilung des Amtes der Steier
märkischen Landesregierung an die ASFINAG, derzufolge die Durch
führung und Kontrolle der Spritzbetonarbeiten vertragsgemäß erfolge, 
nicht dem Sachverhalt entsprach. Er merkte dazu an, dass sich bei einem 
Vergleich der von der örtlichen Bauaufsicht mittels Bohrungen kontrol
l ierten Bereiche mit  den vorhandenen fotogammmetrischen Aufnahmen 
umfassende Minderstärken zeigten. 
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ASFINAG: 

Bauabwicklung und Abrechnung Plabutschtunnel-Westrohre 

Sonstige 
Feststellungen 

Der R H  empfahl ,  die Aufnahmen des Systems konsequent auszuwerten 
und die  Ergebnisse zeitnah auch als Abnahme- und Steuerungsinstru
ment einzusetzen.  Bei nachweisbarer nichtvertragsgemäßer Ausführung 
des Spritzbetons wären die Auswirkungen auf die Abrechnung bei allen 
betroffenen Positionen zu berücksichtigen. 

2 1 .3 Laut Stellungnahme des Amtes der Steiermä:rkischen Landesregierung kb"nnten 
konventionelle Kontrollen der Spritzbetonstä:rke zu einem späteren Zeitpunkt zeit
ökonomischer durchgeführt werden. Es sagte aber eine zeitnahe Umsetzung der Aus
wertungen des Messsystems in Bezug auf die Minderstä"rken zu. Die vom RH vor
geschlagene Auswertung erfordere jedoch einen noch nicht absehbaren finanziellen 
Aufwand. 

Die ASFINAG teilte dem RH im Mä'rz 2001 zur weiteren Vorgangsweise bei 
Spritzbeton-Mindersta:rken mit, dass die Empfehlungen des RH umgesetzt wür
den, wobei zur Beweissicherung exakt eingemessene Bohrkerne verwendet werden 
sollten. 

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung berichtete von der Durchführung der 
Bohrungen sowie der Ermittlung eines Rechnungsabzuges in Höhe von 0, 93 Mill 
EU R und wies neuerlich auf Differenzen bei der Auswertung hin. 

2 1 .4 Der RH bewertete die angekündigten Maßnahmen der ASFINAG posi
tiv. Ein direkter Vergleich der beiden Messmethoden führt jedoch - wie 
weitere Untersuchungen durch den Sachverständigen des RH zeigten -
ohne weitere spezifische Untersuchungen naturgemäß zu Abweichungen. 
Diese Untersuchungen betrafen verschiedene technische und örtliche 
Randbedingungen, wie zB Messtoleranzen,  Bohrrichtung, Bohrdurch
messer und Art der Messung für d ie mittlere Stärke des Bohrkerns. 

22 ( 1 )  Bei der Angebotseröffnung wurden - entgegen dem Bundesvergabe
gesetz - nur die Angebotsgesamtsummen verlesen, ohne in diesen Be
trägen enthaltene Preisnachlässe zu erwähnen. 

(2) Unlogische und fehlerhafte Abstufungen der Mengenangaben in den 
Leistungsverzeichnissen wurden vom Auftragnehmer für eine spekulative 
Preisbildung genutzt und vom Amt der Steiermärkischen Landesregie
rung im Zuge der Angebotsprüfung nicht bewertet. 

(3)  Während der Ausbruchsarbeiten wurden für Stützmaßnahmen in der 
Tunnelsohle nachträglich Regelungen zur Abrechnung von zeitgebunde
nen Kosten getroffen, die den Charakter einer bauvertraglich nicht vorge
sehenen Vergütung an den Auftragnehmer hatten. 
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1 7 2 

Schluss
bemerku ngen 

2 �  Zur Verwirklichung d e r  Grund s ätze e i ne s  freien und fai re n  Wett
b e w erbes, der auch von e i n e r  fairen Vertrags u m se t z u ng geprägt 
w i rd,  empfahl der RH zusammenfassend, 

( 1 )  in H in k u n ft bei  e i ner A u sschre i b u ng u n t re n nbar mitei nander 
verbu ndener Leistungen die Besti m m u ngen des B u nde svergabe
gesetzes im Zusammenhang mit dem für die Gesam tleistung maß
gebenden Schwellenw ert zu beachten, 

( 2 )  die aus dem Bau benachbarter Tu n nelriihren gew o n nenen Er
kenntnisse besser zu berücksichtigen,  

(3)  i n  H i n k u n ft auf d i e  A b frage von ledigl ich i n format i v e n  Leis
tungsansätzen z u  verzichten, 

(4)  bei der A ngehotsprüfu ng die A usscheidungskriterien und For
malerfordernisse zu heachten und dabei auch Spekulationsansätze 
zu beurte ilen,  

( 5 )  Mehrkostenforderungen zeitnah zu prüfen u nd z u  erledigen, 

(6)  auf e i ne stärkere Vertretung der I n teressen des A u ftraggebers 
d urch d ie örtl iche Bauau fsicht h i n z u w irken, i ns besondere bei  der 
A us legung des Bauvertrage s ,  der Zuord n u ng von Le i s t u ngen zu 
d e n  e n tsprechenden Le i s t u ngsverze i c h n is-Po s i t i o n e n ,  d e r  Rec h 
n ungsprüfu ng und d e r  Vornahme von Rechnungskürz unge n, 

(7 )  künftig auch den P laner - wegen seiner Kenntnis des Projekts 
u nd all fäl l iger Vertragssch wächen sowie aus H aftungsgründen -
i n  d ie Bauabw ickl ung einzubi nden sowie 

( 8 )  d u rchgefü h rte Kontro l l m e s s u ngen konsequent au s z u w erten 
und d ie Ergehnisse zeitnah auch als  A bnahm{�- und Steuerungsinstru
ment einzusetzen sow ie die A uswi rkungen auf die A brechnung bei  
al len hetroffenen Pos itionen zu berücksichtigen .  

A bs c h ließend h i e l t  der R H  fest,  dass  eine endgü l t ige Beurte i l u ng 
des von den P roj ekthete i l igten erzielten Ahrec h n u ngserge b n isses 
e inschließlich einer Würdigung der Verantwortung für verbleiben
de Mehrkosten - unter Berücksichtigung der gru ndlegenden D i f
feren zen z wischen A u ftraggeber und A u ftragnehmer - erst nach 
Beend igung des ge richtsanhängigen Verfahrens und nach Fertig
ste l l u ng der Schl ussabrech nu ng möglich sein w i rd .  

1 I  
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Kurzfassung 

1 2  

Bereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 

Prli fu ng'Sc rgcbn i sse 

Ausgliederung des Bundeshochbaues -
Bundesimmobiliengesellschaft mbH 

Mit der 1 992 erfolgten Gründung der Bundesimmobiliengesell
schaft mbH (BIG) wurde das gesetzlich formulierte Ziel verfolgt, 
die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes an die Gegeben
heiten der Privatwirtschaft anzugleichen. Diese Zielsetzung sah der 
RH als weitgehend erreicht an. Bei den von der BIG durchgeführ
ten, ihr im Planungsstadium übergebenen Bauvorhaben konnten 
Kostenreduktionen gegenüber den Schätzungen vor der Übergabe 
erreicht werden. 

Eine bundesweit ganzheitliche Raumbewirtschaftung war noch 
immer nicht gegeben, zumal neben der BIG weiterhin Parallelstruk
turen für gleichartige Tätigkeiten zuständig waren. 

Zur Verstärkung einer effizienten Raumbewirtschaftung des Bun
des wäre ein langfristiges Konzept zu erstellen,  das die Gewinn
optimierung bei Verkäufen von Liegenschaften des Bundes ermög
lichen sollte. 

Unter Zugrundelegung der bisherigen Verkaufserfolge der an die 
BIG bzw ihre Tochtergesellschaft zur Verwertung übergebenen 
Wohnungen könnte bei Verkauf aller Wohnungen der vom Gesetz
geber erwartete Geschäftserfolg um bis zu 80 % überschritten wer
den. 

Ein einheitliches Controlling-Konzept samt den daraus abgeleite
ten Analysen und Maßnahmen lag nicht vor. 
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1 74 

Eigentümer 

Rechtsgrundlagen 

Stammkapital 

U nternehmungs
gegenstand 

Projekte bis 
Ende 2000 

Gebarungsentwicklung 

Bilanzsumme 

Eigenkapital 

Kenndaten der Bundesimrnobiliengesellschaft mbH 

Bund 

Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundesimmobiliengesellschaft mit 
beschränkter Haftung und die Verfügung über bundeseigene Liegenschaften 
einschließlich Mietwohngebäuden (BIG-Gesetz), BGBI Nr 4 1 9/ 1 992, 
Bundesimmobiliengesetz, BGB! I Nr 1 4 1 12000 

von 1 992 bis 1 994: 3 ,63 Mill EUR; 1 995:  4,36 Mill EUR; 1 996: 5 ,8 1  Mill EUR; 
1 997: 6,54 Mill EUR; ab 1 998: 7,27 Mill EUR 

Erwerb, Nutzung, Verwaltung und Veräußerung von Liegenschaften; 
Errichtung und Erhaltung von Bauten unter besonderer Berücksichtigung der 
öffentlichen Zwecke des Bundes; Gründung von Gesellschaften, auch zum 
Erwerb bundeseigener Mietwohngebäude und zu deren Verwertung - vorrangig 
durch Wohnungsverkäufe an die jeweiligen Mieter zum Verkehrswert. 

Anzahl Gesamtkosten 
in Mill EUR 

fertiggestellt 7 1  634 

in Ausführung 1 4  1 87 

in Planung 28 4 1 4  

in Vorbereitung 1 9  1 2 1  

Instandhaltungsleistungen 1 80 

Liegenschaftsankäufe 1 3  76 

1 992 1 993 1 994 1 998 1 999 2000 

in Mill EUR 

3 ,63 88,61 1 76,24 1 350,72 1 386, 1 0  2 02 1 ,2 1  

3 ,62 3,89 10, 1 5  29,44 5 1 , 1 8  3 5 , 1 7  

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit - 0,02 1 3,63 4 1 ,00 1 7 ,50 1 7 ,97 1 6,20 

Bilanzgewinn/-verlust - 0,02 0,25 6,5 1 5 ,06 6,26 0,35 

Sachanlagen (Buchwert) 26,62 88,46 9 1 1 ,70 983 ,62 1 638,2 1 

Bauinvestitionen für Neubau 22,46 60, 1 7  1 46, 1 5  1 27,54 1 4 1 ,49 

Bauinvestitionen für Erhaltung 1 4,24 1 7 ,80 36,92 43 , 17  45,78 

Personalaufwand 

Personalstand 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

U nternehmungs
ziele 

1 , 1 5  1 ,58 2,39 2 ,40 2,84 

Anzahl 

24 25 35  38  45 

Der RH überprüfte von Jänner bis März 200 1 die Blmdesimmobiliengesell
schaft mbH (BIG) zwecks Evaluierung der im Jahr 1 992 erfolgten Ausglie
derung. Zu den Prüfungsmirteilungen des RH vom Juni 200 1 nahmen die 
Geschäftsführung der BIG im Juli und das BMWA im Oktober 200 1 Stel
lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Jänner 2002 . 

2 . 1  Das BIG-Gesetz schrieb der Gesellschaft als Unternehmungsziele vor, die 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes sowie die Nutzung und 
Verwertung der ihr übertragenen Liegenschaften an die Gegebenheiten 
der Privatwirtschaft anzugleichen. 
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Unternehmungsziele 

Bundesimmobilien
gesetz 

Immobilienmanage
mentgesellschaft 
des Bundes mbH 

1 3  

Ausgliederung des Bunde hochbaue -

Bundesimmobiliengesellschalt mbH 

2.2 Wie der RH anlässlich seiner Gebarungsüberprüfung zur Liegenschafts
verwaltung der BIG (NTB 1 996 S. 45 f) festgestellt hatte, war die Haus
verwaltung durch d ie BIG überwiegend effizienter als durch die damalige 
Bundesgebäudeverwaltung. Im Zuge der Gebarungsüberprüfung des Bun
deshochbaues zur Baukostenplanung und -kontrolle hatte der RH bereits 
1 997 bei den der BIG im Planungsstadium übergebenen Bauvorhaben 
beträcht l iche Kostenredukt ionen gegenüber den vor der Übergabe ge
schätzten Werten - durch Hinterfragung des Nutzerbedarfs und durch 
die Orientierung an Kostenkennwerten - festgestellt (TB 1 997 S. 8 1  f). 

Der RH sah d ie  Zielsetzung der Angleichung der Bau- und Liegen
schaftsverwaltung des Bundes an die Gegebenheiten der Privatwirtschaft 
als erreicht. Den wiederholten Empfehlungen des RH, die Lebenszyklus
kosten der Bauvorhaben in die Bauplanung und Projektentscheidung auf
zunehmen, kam die BIG bisher jedoch nicht nach. 

3 . 1  Im Jahr 2000 erfolgte gemäß der Bundesministeriengesetz-Novelle 2000 
die Übertragung militärischer Liegenschaften an das BMLV. Mit dem Bun
desimmobi l iengesetz, BGBI I Nr 1 4 1 12000, wurden ab 200 1 die Bau
und Liegenschaftsverwaltung sowie die Verfügung über Bundesvermögen 
neu organisiert . Dabei verblieben nur taxativ aufgezählte historische Ob
jekte in der Zuständigkeit des BMWA; der BIG wurden bzw werden die 
restlichen Liegenschaften des BMWA sowie die bereits im Fruchtgenuss
recht der Gesellschaft befindlichen Liegenschaften in vier Tranchen bis 
1 .  Jänner 2003 ins Eigentum übertragen, wofür die Gesellschaft ein Ent
gelt von 2 398 Mill EUR an den Bund zu entrichten hat. 

3.2 Der RH sah im Bundesimmobil iengesetz die Fortsetzung der mit dem 
BIG-Gesetz im Jahr 1 992 eingeleiteten Umstrukturierung des Bundes
hochbaues. Damit  wurden zum Teil langjährige Empfehlungen des RH 
zur Neuorganisation der Bundesgebäudeverwalrung sowie zum Faci l i ty 
Management des Bundes umgesetzt. 

Allerdings war dadurch eine bundesweit ganzheitliche Raumbewirtschaf
rung noch i mmer nicht gegeben. Die vom RH im NTB 1 996 S. 50 be
mängelte Schaffung von Parallelstrukturen blieb bestehen, zumal neben 
der BIG weiterhin mehrere große Organisationseinheiten - zB BMWA 
bzw Burghauptmannschaft Österreich, BMA, ausgegliederte Verwalrungs
einheiten - für gleichartige Tätigkeiten zuständig waren. 

4 . 1  Gemäß dem Bundesimmobiliengesetz wurde mit 1 .  Jänner 200 1 d ie  Im
mobilienmanagementgesellschaft des Bundes mbH (1MB) als 1 00 % ige 
Tochter der BIG zur Fortführung der ehemaligen Bundesgebäudeverwal
tung errichtet. Die 1MB brachte aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
über 800 Bedienstete in die Unternehmungsgruppe der BIG ein; sie hatte 
hauptsächlich die gesetzl ich definierte Aufgabe, die Hausverwaltungs
und Baubetreuungsleistungen für die BIG zu marktkonformen Bed in
gungen zu erbringen. Für d ie Dauer von fünf Jahren war eine Verschrän
kung beider Gesellschaften durch einen Ergebnisabführungsvertrag vor
zusehen .  Die vertraglich festzulegende detail l ierte Aufgabenvertei lung 
zwischen der Muttergesellschaft BIG und deren Tochtergesellschaft 1MB 
war zur Zeit der Überprüfung durch den RH in Ausarbeitung. 
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1 76 

A n- u nd Ve rkäu fe 
von Liegensch aften 

Ve rkau f von 
Woh n u ngen 

·1 . 2  D i l" crwii h n r e  det a t i l i L Tte A u f,g abenve r te i l u l\L: ,t e I l t  e i ne e n t s c h e i d e n d e  
G ru n d l a,L:e z ur Bellrtc i l u nl-' der  Frage dar, ob der Personalstand dcr 1 1\1B 
fü r d ie  gese t z l i c h  vorgesehenen A ufgaben gC"gL' ll iihcr vcrg l e i c h haren pr i 
vatw i rt,chaft l i c h e n  O rga n l sa t ioncn tatsiic h l i c h  zu hoch i s t ,  w i e  d i es d ic  
BI( ;  al ls  Iknc h marki ngdatL'n erm i ttcl t hatte .  Unabhiinl-' i l-'  davon gah der 
R H  zu heden k e n ,  d as s  d i e  v o n  der 1MB fLi r d i e ßIG zu c r b r i nl-' c n d e n  
Haus\Trw,t l t LI ngs- u n d  Haubctrcuunl-'s l c i s r u ngen e i nen g ri iLleren A uf,ga
henhere l c h  u m t:ls,ten ab jelle pr ivatcr Haus\'erwalter und B a u betre ueL 

5 . 1  Der ( ; e'l hiiftsbere i c h  A l l- u nd Verhi u fe von L iegenschaften der B I ( �  und 
deren '!()c h t e rp es d l schaften z i d tc im \V'ese ll t l i c h e n  auf e i n e effi z ic lltcre 
l\ U tzU I l ,g 1 I 1ld Vc rwertu ll ,g der  von der B I G  erworbencn L i el-'ensc h a ft e n  
sow ie  a u f  L' l ne A ng l c'l c h u nl-' an p ri vat w i rrschatr l l c h e  Gegehe n h e i ten a b .  
B I S  zl l m .; I .  Dezem her  .2 ( ) ( ) ( )  k<l u ft e n  d i e  B Ie; h z w  I h re Toc h tergese l l 
schaft ,  d ie B I G-Liegenschafrsverwertungsgesm h l  I ,  I m mob i l ien m i t  e i nc m  
Ges<lm twl' I't v o n  7() M i l l  E U R  a n .  

5 . 2  O c r  1\ 1 I s te l l t e  b e i  d e n  l-'eprliftt'n A n käufen k e i ne A hwelchll ngell gegen
über dell l : nterneh mungszidcll  tl's r .  Er sah d ie \'orran,,, il-'en Ziele der B I G ,  
d c n  R all l1l hc·darf d e s  B lindes h e i  0Iotwend lgke i t  a u c h  d urch A n kiiufe von 
I m mobi l ien zu del ken,  sowie  die effiz icn tcre Verwert u ng von I m mohi l ien ,  
ehe n ic h t  m e h r  für den B u ndesbedarf bcnöt igt  w L i rd e n ,  a l s  erfü l l t  an .  

Nach AufLlssung des  RI  -I ,gchörte der Gcschüftsbere i c h  A n- u nd Verkäufc 
von Ll l'gc'mc h ,lften fü r I [ohei tszwcckc bisher  n i c h t  z u m  Kerngeschii ft der 
B I G ,  E s  s i n d  j ed o c h  Ä n d er u ng e n  dcr I m m o h d i c n s t r u k r u r  des B u n des 
u n d  som i t  auch der B I ( ;  ahzusehen.  Ocr R I  I regte daher a n ,  zur Verstiir
k U l lg l' i nl'r l'tti z iemen Raumhc'w l rtschaft u n g  des B u ndl's gl'lllc i nsam m i t  
d e m  E igen t ii m ervert rcrcr u nd d e n  N u tzcrrcssorts e i n  l a ng fr i s t i ges  Kon
zept z u crsrdlen,  das eine ( ; e w i n n op t i m ierung bei Verkiiuft'n VOll L i egen
schaften ck's B U lldes ermiig l ich(:n  sol l .  

5 . . , Dil l ß , \ [ \L\ \ ,h!IJ I\ IIr!, dm / \ lf l(iibl'lllli!,m cl" RII P'IIIIc!!,i!::'!ldi "11. DII !,/II

ger/i·li! IX' I  KIIII ::" j'! fiir Llcgml,b,,/t l {lII- lilie! -[ '('rl,/II/; .let::., jtc/od, !eil/gdjii!! j,�c 

[l/tJd,C!dllll,�UI iibe r eilt f'iilljtlgm A l/{gel/ml lilie! ()r,�"I//.I"!IIJIlJ.I ! r;;I!llr(,11 / 1)1/ 

Dlfll.l/i !e!/ul de.l [)/I)/{leJ l'OIl/m. 

(,. 1  D ie m(; hzw d ie R I G-Lie,,, l'nschaftsverwertu ngsgesm h H  erwarben [ l)<)4 
gcnüLI d l' f 1  gl'sl' t z l i c h t' 1 l  Vorgaben .'> 5 5 ."\ Woh n l l egeflschaften m i t  e i nem 
ü bersc h l iig lge ll (;esam twert von I ( )� M i l! E U R  u m  e i nen Kaufpre i s  von 
'I i M i l l  E LI R ;  fl.rner kaufrl'll sie I <)l)l) wci tcre [ .1()() Woh n u ngcn lIlll e i  nen 
K a u fpreis  von .2') M i l l  E U R .  

B i s  z u m  Jduesende .2 ( ) ( ) ( )  konnten ,I LIS der crsten Tranche � � [ ( ) \Xlo h n u n 
l-'e[] m i t  l' i nem (;csam terl i is \'on l)5 M i l l  E li R  u nd aus d e r  zwciten Tranche 
� 5 ( )  \V'ohnu ngl'n m i t  e i nem ( ; esclm terlös von - M i l l  E U R  verkauft werden.  

6.2  D i e  b i sherigen Verbl L l fserf()lge ergabcn - l i ne,lr auf cLts gesamte zur Ver
wcrtung ii ber,gebene Liegcnsc haftsvo l u mcn hochgerec h net - fli r d ie erstc 
Tra n c h e  e i nen \X'e rt \ o n I j) M i l l  [ U R  u nd für d i l' zwei te  Tra n c h e  von 
:;� M i l l  E U R ,  I n sgcsamt k i i n n r e  d e r  B u n d  d a m i t  - vorbe l w l r l i c h  des 
U m stands,  dass  z uerst d i e l u kra t iven Woh n u nl-'en vl'fkauft w u rden u nd es 
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Controlling 

Quartalsberichte 

Zusammenfassende 
Beurteilung 

Ausgliederung de Bundeshochbaue -

Bundesimmobilien e ellschaft mbH 

zunehmend schwieriger wird ,  entsprechende Erlöse mit dem Restbestand 
zu erzielen - rd 1 82 Mill EUR aus dem Verkauf der Wohnungen erzie
len und den vom Gesetzgeber erwarteten Gesamtwert von 1 02 Mill EUR 
um bis zu 80 % überschreiten. 

7 . 1  Die Aufgaben des unternehmungsinternen Controll ing nahmen teilweise 
ein direkt der Geschäftsführung unterstellter Controller sowie d ie Abtei
lung Rechnungswesen wahr. E in  einheitl iches Controll ing-Konzept lag 
ebensowenig vor wie ein Vergleich der Prognosen mit den tatsächlichen 
Ergebnissen samt den daraus abgeleiteten Analysen und Maßnahmen. 

7.2 Der RH regte an, die notwendigen I nformationsgrundlagen zur Rege
lung und Steuerung der Unternehmungsprozesse zu erstellen. 

7.3 Die Geschäftsführung der BIG sagte zu, den durch das Bundesimmobiliengesetz 
gelinderteren Rahmenbedingungen mit einer AnpasstJng der Controlling-Konzeption 
Rechnung zu tragen. 

8. 1 Seit 1 994 bestand im BMWA ein System des Betei l igungscontroll ing ,  
das Bewertungen der von der BIG übergebenen Jahresvoranschläge und 
Jahresabschlüsse erstellte .  Die Vorlage weitergehender Quartalsberichte 
- gemäß den seit Oktober 1 997 geltenden einschlägigen Bestimmungen 
des Gesetzes über Gesellschaften mit  beschränkter Haftung - mahnte 
das BMWA erst im Jänner 200 1 bei der BIG ein. 

8.2 Der RH empfahl die ehestmögliche Vorlage der Quartalsberichte. 

8.3 Im Dezember 2001 legte das BMWA dem RH den inzwischen dritten Quartals
bericht mit der Darstellung der Geschäfte der BlG, Quartalsbilanzen, Gewinn
und Verlustrechnungen, Geldflussrechnungen und einem verfeinerten Kennzahlen
system vor. 

9 Der RH bewertete die mit dem BIG-Gesetz verbundenen Zielsetzungen als 
erreicht bzw als in zeitadäquater Umsetzung begriffen. Soweit die BIG nicht 
an Vorgaben gebunden war - wie die Bindung an das Bundesvergabegesetz 
oder die Mietenverrechnung -, konnte sie das im BIG-Gesetz formulierte 
Ziel der Angleichung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes 
an die Gegebenheiten der Privatwirtschaft weitgehend erreichen. 

Die mit dem Bundesimmobiliengesetz erfolgte Erweiterung des Geschäfts
umfangs der BIG erachtete der RH i m  H inblick auf die posi tive Ent
wicklung der Gesellschaft als folgerichtige Umsetzung der ursprüng
l ichen Intention des BIG-Gesetzes, den Bundeshochbau und die Liegen
schaftsverwaltung gesamtheitlich auszugliedern. Allerdings erachtete der 
RH weiterhin  bestehende Parallelstrukturen zur Erfüllung gleicher Auf
gaben für unzweckmäßig. 

Weiters war zur Zei t  der Gebarungsüberprüfung aufgrund der von der 
BIG getroffenen Organisationsanpassungen an den neuen Geschäftsum
fang nicht abschätzbar, ob die BIG auch künftig die Aufgaben in gleicher 
Qualität - trotz Vervielfachung des Liegenschafts- und Bauvolumens -
erfüllen kann. 
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Schluss
bemerkungen 

10 Zusammen fassend hob der RH folgende Empfehlungen an die B un
desimmobil iengesellschaft mbH hervor: 

( I )  Z u r  Ve rs tärkung e i n e r  e ffi z ie n t e n  R a u m be w i rtsch aft u ng d e s  
B u ndes w äre ge m e i n s a m  m i t  d e m  E i ge n t ü mervertreter u nd d e n  
Nutzerressorts e i n  langfri st iges Konzept zu erstel len,  d as e i n e  Ge
w i n nopti mierung bei Verkäufen von Liegenschaften des B u ndes er
möglichen soll .  

(2 )  Ein einheitl iches Controll i ng-Konzept sow ie Vergleiche der Prog
nosen m i t  den tatsächl ichen Ergebnisses wären zu erstellen. 
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Kurzfassung 

Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG: 
Betriebliche Altersvorsorge 

Die betriebliche Pensionsregelung der Österreichischen Elektri
zitätswirtschafts AG (Verbundgesellschaft) und ihrer Konzern
unternehmungen (Verbundkonzern) aus dem Jahr 1 982/ 1 983 sah 
die Leistung des Differenzbetrages zwischen maximal 80 % des 
Letztbezuges und der ASVG-Pension vor. Bedingt durch die gene
rell steigende Lebenserwartung und die Verminderungen der Pen
sionsansprüche nach dem ASVG sah die Verbundgesellschaft einen 
dringenden Handlungsbedarf. 

Der Verbundkonzern gründete 199 5  eine betriebseigene Pensions
kasse. Diese ermöglichte die mittelfristige Umstellung der leistungs
orientierten Pensionszusagen auf ein beitragsorientiertes Pensions
kassenmodell. Die Schaffung der Verbund Pensionskasse AG (VPK) 
führte zur Akzeptanz von Pensionsabfindungsmaßnahmen, die zur 
nachhaltigen Verringerung der stark steigenden Pensionslast not
wendig waren. 

Ende 1 998 übertrug der Verbundkonzern den Großteil der Pen
sionsrückstellungen für seine aktiven Bediensteten in die VPK. In
folge der Abfindungsaktionen und der Übertragung der Anwart
schaften bzw Pensionsrückstellungen in die VPK sanken die Pen
sionsrückstellungen im Verbundkonzern von 1 ,2 Mrd EUR ( 997) 

auf 260 Mill EUR (2000). 

Mit der 2 000/200 1 in der Pensionskasse erfolgten Umwandlung 
von Leistungszusagen in Anwartschaften mit Beitragszusage war 
die Umstellung auf ein beitragsorientiertes Pensionskassensystem 
weitgehend abgeschlossen. Dadurch wurden langfristig beträcht
liche Einsparungen erzielt. Mit Wirkung vom 1 .  März 2002 verkauf
ten die Eigentümer der VPK ihre Anteile an Private. 

Kennzahlen des Konzernabschlusses der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG· 

Eigentümer Bund 5 1  % 
Streubesitz 49 % 

Umsatzerlöse 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 

Pensionsrückstellungen 

Aufwendungen für Altersvorsorge 

Mitarbeiter (Durchschnitt) 

* nach Internarional-Accounting-Srandards 

1 998 

1 494 

- 486 

679 

65 

4 1 62 

1 999 

in Mill EUR 

1 288 

99 

370 

- 24 

Anzahl 

3 747 

2000 

1 366 

89 

260 

20 

3 387 
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Prüfu ngsablauf und 
-gegenstand 

Der R H  überp rüfte von �1:irz bis Apri l .zoo 1 die Östeffe ich ische Elekrr i
z i tätsw i rtschafts  AG ( Verbundgesel lschaft )  h i ns icht l i c h  der betrieb l ichen 
A l tersvorsorge im Verbundkonzern . Zu den im Septem ber .zOO I überm it
te l ten  P rüfungs m i t t e i l ungen gaben das B M WA une !  d i e  überprüfte U n 
ternehm ung ke l f1e Stel l u ngnahme a b .  

Entwicklung der betrieblichen A ltersversorgung 

F i rmenpensions
system 

Gründ ung der 
Verbund Pensions
kasse AG 

2 Die Pensionsregel u ng des Verbund konzerns aus dem Jahr  1 91-\2/ 1 91-\ :;  sah 
für M i tarbe i ter  ab dem '! 5 .  Lebens j a h r  und nach .zo D i e n s t j a h ren e i nen 
Rech tsanspruch a u f  e i nen F i rmenpens ionszusch u'>s d ur c h  den Absc h l uss 
e i ner  i nd i v I d ue l l e n  Vere i n barung vor. Der F i rmenpens ionszuschuss  er
rec h nete s ich aus der Differenz zwischen maxi mal  HO (Ir des Letztbez uges 
u nd der H öhe der Pension nach dem ASVC . 

Das für d i e  A rbei tnehmer vergle ichsweise günst ige F i rmcnpcnsionssystem 
bew I rk te für den Verbund konzern e i ne zunehmende fi nanziel le  Belastung.  
Neben der steigenden durchsc h n i tt l ichen Ruhestandsdauer bewi rkren vor 
a l lem d i e  Verri ngerungen der ASVG-Pensionsle istungen - i nsbesondere 
d i e  A uswei tung des Bemessungszei t raumes für Frühpensionisten von 1 () auf 
1 5  J a h re u nd der E n t f�d l der A n rec hnung von Schul- und Studienze i ten 
- e i n e  wei tere E rhöh u ng der A u fwendungen .  

D i e  erforderl iche b i l anziel le  Vorsorge fü r d i e  e i n gegangenen Pen s ionsver
pflichtungen betrug E nde 1 994 bei der Verbu ndgesel lschaft 1-\4 ) M i l l  EUR . 
B i s  20 1 () erwartete s ie ohne Reformen e in  Anwachsen auf rd 1 A 5 M rd ElJ R ,  
wobei SICh der jährl iche Aufwand laut Berech nu ng der Verbundgesel lschaft 
von 1 990 bis 2000 von rd .1 .) M i l l  E U R  auf rd 5 1-\  M i l l  EUR erhöht hätte. 

Der stetig gest iegene fi nanziel le  A u fwand u nd d i e  w iederholte öffentl iche 
K r i t i k  an der großzügigen F irmenpens ionsregelung fü h rten dazu , dass d i e  
überprüfte U nterne h m ung d r i ngenden H a nd l u ngsbedarf bezLig l i ch der 
betr i e b l ichen A l tersve rsorg u n g  als  gegeben e rachtete .  A l lerd i ngs waren 
d ie Reformbest rebungen durch e i ne bestehende Betriebsvere in barung über 
das i n nerbetr iebl iche Pensionssyste m ,  d i e  genere l l  n u r  im E i nvernehmen 
mit  der A rbe i tnehmervertretung geändert werden konnte,  erschwert . 

. ) D i e  Bestrebungen zur Reform des F i rmenpensionswesens waren von den 
Z i e l se t z u n g e n  gep riig r ,  den fi n a n z i e l l e n  A u fwand fü r d ie  betr i e b l i c h e  
A l tersversorg ung ueut l i ch abzusenken,  d i e  Versorg u ngsansprLiche d e r  Ar
beltnehnwr rechr l ich abzusichern sow ie e ine  pos i t ive A uJ:\en- und I n nen
w i rk u ng durch e i nen Beitrag der A rbeitnehmer und ein Pensionskassen
system zu erzi t len . 

", D i e  E rreichung d i eser Zit le w urde 1 995 durch neue Betriebsvere i n barun
gen über das betr iebl iche Pensionswesen u nd d ie Gründ ung der Verbu nd 
Pensionskasse AG ( V P K )  i n  A n g r i ff genom m e n .  Akt i onüre waren neben 
der Ve rbu ndgesel lschaft ( 5 1 (7, ) deren Toch tergesel lschaften Üsterre i c h i 
sehe Donaukraftwerke AG ( I  5 'X ) ,  Tauern kraftwerke AG ( 1 5 ';{ ) ,  Öster
re i c h i sc h e  D ra u k raftwerke AG ( 1 5  �:( ) und E n n s k raftwerkc AG (� (Ir ) .  
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Osterreaehl eh EI trizit t wirt eh f AG: 

Entwicklung der betrieblichen 

Altersversorgung 

Betr-ebliehe Alt r vor org 

Neues betriebliches 
Pensionssystem 

Mit 1 .  Juni 200 1 hielt die Verbund-Austrian Hydro Power AG aufgrund 
einer Fusion die Anteile der Österreichischen Donaukraftwerke AG und 
der Tauernkraftwerke AG (30 %).  

Mit Wirkung vom 1 .  März 2002 verkauften die Eigentümer ihre Anteile 
an Private. Laut dem Verbundkonzern blieben die Rechte und Pfl ichten 
aus der betrieblichen Altersversorgung davon unberührt. 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

5 Im Gegensatz zum alten System der betrieblichen Pensionszusage - dieses 
bei nhaltete eine Leistungszusage auf einen bestimmten Prozentsatz des 
Letztgehalts - sah die Pensionskassenregelung eine beitragsorientierte 
Zusage vor. Dabei bilden die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
hinsichtlich der versicherungstechnischen Risiken und der Veranlagungs
risi ken e ine beitragsorientierte Veranlagungs- und Risikogemei nschaft,  
wobei sich die Pensionszahlungen bzw die Höhe der Rückstellungen dafür 
aus den eingezahlten Beträgen und deren Veranlagungsergebnis ergeben*. 

* Die Veranlagungs- und Risikogemeinschafr kann auch leiscungsoriencierc geführr wer

den; dabei ergeben sich aus der zugesagren besrimmren Pensionsleiscung je nach Veranla

gungsergebnis die Beirräge. 

Der jewei lige Arbei tgeber aus dem Verbundkonzern war verpfl ichtet, 
monatlich verschieden hohe Prozentsätze des Bruttogrundgehalts in  die 
Pensionskasse einzuzahlen , während die Arbeitnehmer fakultativ einen 
Beitrag bis zur Höhe des Arbeitgeberbeitrags leisten konnten. Eine allfäl
l ige Nichtzahlung durch den Arbeitnehmer hatte eine entsprechende 
Kürzung des Ruhegenusses zur Folge. 

Ändetungen des alten Systems 

6 Das alte Pensionssystem wurde durch die Neuregelung für verschiedene 
Gruppen von Arbeitnehmern unterschiedlich abgeändert. Den ab 1 .  J u
li 1 994 eingetretenen Mitarbeitern wurde nur eine rein beitragsorientierte 
Vorsorge in der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft der VPK zuer
kannt. Die Arbeitgeber hatten Beiträge von 3 % des Monatsgrundbezugs 
bis zur ASVG-Höchstbeitragsgrundlage und von 1 5  % für den darüber 
l iegenden Gehaltsanteil zu zahlen. 

Für al le vor dem 1 .  Jul i  1 994 in den Verbundkonzern ei ngetretenen 
Dienstnehmer blieb die leistungsorientierte betriebliche Al tersversor
gung grundsätzlich bestehen. Die aktiven Mitarbeiter wurden jedoch -
mit unterschiedlichen Beitragssätzen - in die beitragsorientierte Veran
lagungs- und Risikogemeinschaft integriert, wobei diese beitragsorien
tierte Versorgung auf das leistungsorientierte Versorgungserfordernis sei
tens der Arbeitgeber selbst angerechnet wurde. 
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Entwicklung der betrieblichen 

Altersversorgung 

Einsparungen 

Auswirkungen der 
VPK 

Für Arbeitnehmer, die wegen ihres Alters oder ihrer Dienstzeit noch keine 
individuelle Pensionsvereinbarung hatten, waren dienstzeitabhängige Ar
beitgeberbeiträge vorgesehen. Wei ters hatten die Arbeitgeber für die In
haber von Pensionsverträgen einen Beitrag von 0,5 % des Monatsgrund
bezugs, jedoch mindestens 1 4,53  EUR je Monat, zu leisten. 

Auf zur Zeit der Gründung der VPK bereits pensionierte Mitarbeiter war 
die Pensionskassenregelung nicht anzuwenden. 

7 . 1  Laut Berechnungen des Verbundkonzerns ergaben s ich  durch die Pen
sionsreform langfristig E insparungen von rd 95 Mill EUR. 

7.2 Der RH erachtete d iese Reformmaßnahmen für notwendig. Trotz der 
langfristigen E insparungen stellte allerdings auch die neue Firmenpen
sionsregelung mi t  relativ geringen Dienstnehmerbeiträgen für den Ver
bundkonzern weiterh in  eine wachsende wirtschaft l iche Belastung dar. 
Der Grund war in der verbliebenen systemimmanenten Aufwandsdyna
mik (fixe Zusage über höchstens 80 % des Letztgehalts, steigende Lebens
erwartung) zu sehen. 

8 Der Verbundkonzern hatte durch die Gründung der VPK folgende Vor
teile: 

( 1 )  Das Pensionskassenmodell erlaubte den Wegfall von Leistungszusagen 
an neueintretende Arbeitnehmer. Wei ters wurde in den folgenden Jahren 
- durch Abfindungs-, Übertragungs- und Umwandlungsaktionen -
auch der Abbau bzw die Besei tigung von bereits bestehenden kostentrei
benden Leistungszusagen ermöglicht. 

(2) Im Gegensatz zu einer Leistungszusage entsteht bei einer Beitragszu
sage an die Arbeitnehmer nur solange ein AufWand, als diese im Betrieb 
beschäftigt sind. Der anspruchsberechtigte Dienstnehmer erhält lediglich 
jenen Betrag in Form einer Versorgungsleistung ausbezahlt ,  der bis zum 
Antritt seines Ruhestandes in der Pensionskasse angesammelt wurde; da
nach fallen keine Leistungen der Unternehmung mehr an. 

(3) Die mit der Gründung der VPK eingeführten Arbeitnehmerbeiträge 
führten zu einer Verringerung des AufWands für die in den nächsten Jahr
zehnten auslaufende, von Leistungszusagen geprägte Firmenpensionsrege
lung. 

(4) Der laufende Pensionsaufwand ist bei einem Pensionskassenmodell 
ohne Leistungszusagen auch für d ie fernere Zukunft relativ leicht ab
schätzbar. 

9 Auf die Dienstnehmer des Verbundkonzerns wirkte sich die E inführung 
des Pensionskassensystems folgendermaßen aus: 

( 1 )  Bei vollen E igenbeiträgen (3 bzw 1 5  %) konnten neueintretende Mit
arbeiter einen ähnlichen Versorgungsgrad erreichen, wie er aufgtund der 
Leistungszusagen des früheren Systems gegeben war. 
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Osterreichische E lektrlzltatswirtschafts AG: 

Auswirkungen der VPK Betriebliche Altersvor orge 

(2) Da erworbene Anwartschaften in der Pensionskasse nach fünf Jahren 
nicht mehr verfallen und bei einem F irmenwechsel transferiert werden 
können, erhöhte sich die Mobilität der Mitarbeiter. 

(3 )  Die i n  einer Pensionskasse gebi ldeten Rückstellungen für künftige 
Pensionszahlungen unterliegen im Unterschied zu innerbetrieblichen 
Pensionsvorsorgen keinem Konkursrisiko des Arbeitgebers. 

(4) Um keine Kürzung der Pensionsleistungen hinzunehmen, mussten 
Dienstnehmer mi t  ei ner Leistungszusage für e inen Firmenpensionszu
schuss sei t Einführung der VPK einen Beitrag zwischen 0,5 und 5 % ih
res Monatsgrundbezugs bezahlen. 

( 5 )  Da die in die Pensionskasse eingezahlten Beiträge veranlagt werden, 
unterliegen die Ansprüche der Dienstnehmer auf grund des beitragsorien
tierten Systems dem vollen Inflations- und Kapitalmarktrisiko. 

Pensionsabfindungsmaßnahmen 

Annahmequoten 10. 1  Nach Einrichtung der VPK im Jahr 1 995 gab der Verbundkonzern keine 
neuen Leistungszusagen mehr ab. E ine endgültige Sanierung des noch 
überwiegend leistungsorientierten Firmenpens ionssystems m i t  seinen 
weiterhin steigenden Belastungen erfolgte damit aber nicht. Daher wurde 
1 998 der Beschluss gefasst, den aktiven Mitarbeitern die Abfindung der 
Leistungszusagen durch eine Einmalzahlung anzubieten. 

Im Falle der Annahme verzichteten die Anwartschaftsberechtigten auf ih
re Ansprüche aus dem bisherigen System der Altersversorgung. Ihre dies
bezügliche Rechtsstel lung entsprach derjenigen von neu eingetretenen 
Arbeitnehmern. 

Das Angebot wurde von 9 1  % der Anwartschaftsberechtigten (3 393 Mit
arbeitern) angenommen. Der Bruttoabfindungssumme von 225 Mill EUR 
stand betriebswi rtschaftlich eine Verringerung der Pensionsrückstellun
gen um 240 Mill EUR gegenüber. In  der Bilanz des Verbundkonzerns für 
1 999 führte die Abfindungsaktion zu einem positiven Ergebnisbeitrag von 
1 02 Mill EUR. Der Barwert der künftigen Einsparungen durch die Pen
sionsabfindungsaktion für aktive Mitarbeiter belief sich auf 342 Mill EUR. 

1 999 und 2000 bot der Verbundkonzern auch 4 1 00 Pensionisten die 
vol le Abfindung ihrer Ansprüche an. Die d iesbezügliche Pensionsrück
stellung betrug zu dieser Zeit  rd 550  Mill  EUR. Aufgrund des Annahme
grades von 76 % verringerte sich die Anzahl der Pensionisten mi t  Leis
tungszusage ab 200 1 auf 1 600. Die Bruttoabfindung betrug Ende 2000 
240 Mill  EUR. In den Konzernbilanzen für 1 999 und 2000 führten die 
Abfindungsaktionen zu einem positiven Ergebnisbei trag von insgesamt 
1 74 Mill EUR; der Barwertvortei l  belief sich auf 203 Mill EUR. 

10.2 Die Abfindungsaktionen mit ihren hohen Annahmequoten waren somit  
erfolgreich; s ie  hatten den Hauptanteil an der nachhaltigen Verringerung 
der stark steigenden Pensionslast des Verbundkonzerns. 
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Pensionsabfindungsmaßnahmen 

Auswirkungen auf 
den Verbundkonzern 

Auswirkungen auf 
die Abgefundenen 

Übertragung von 
Pensions
rückstellungen 

1 1  Der Verbundkonzern hatte durch die Abfindungen folgende Vortei le :  

( 1 )  Die Pensionsrückstellungen verringerten s ich in erster Linie durch die 
Abfi ndungsmaßnahmen von 1 ,2 Mrd EUR ( 997) auf 2 60 Mil l  EUR 
(2000). 

(2) Durch den Entfall der Pensionszuschüsse für die abgefundenen Pensio
nisten trat eine Entlastung bei den laufenden Pensionszahlungen ein. 

(3) Das Ausscheiden aus der betrieblichen Pensionsvorsorge führte zu einem 
Wegfall von betriebsfremden Risken wie Invalidität, Langlebigkeit und 
Hinterbliebenenversorgung. 

(4) Der Wert der Unternehmung bei einem allfälligen Verkauf konnte 
durch die Verringerung der hohen Pensionsrückstellungen erhöht werden. 

(5 )  Die Zuverlässigkeit der Finanzplanung konnte verbessert und der Ver
waltungsaufwand verringert werden. 

1 2  Die Pensionsabfindungsaktion brachte für den Verbundkonzern folgende 
Nachteile: 

( l )  Die zusätzlichen Beitragszahlungen des Verbundkonzerns an die VPK 
führten von 1 997 auf 1 998 zu einem Kostenanstieg von 2 Mill EUR auf 
4 Mill EUR. Die Abgefundenen galten nämlich nunmehr pensionsrecht
lich als neu Eingetretene, für die laut Betriebsvereinbarung ein höherer 
Beitragssatz zu bezahlen war. 

(2) Der erhebliche Rückgang der Pensions rückstellungen bewirkte eine 
Verringerung des Innenfinanzietungseffekts und eine Liquiditätsanspan
nung durch Zahlung der Ablösesummen. 

1 3  Für d i e  abgefundenen Dienstnehmer des Verbundkonzerns ergaben sich 
unter anderem folgende Auswirkungen: 

( 1 )  Die abgefundenen Dienstnehmer konnten eine mit  U nsicherhei ten 
verbundene Zukunftsleistung gegen einen sicheren Barbetrag tauschen. 

(2 )  Die zur Gänze abgefundenen aktiven Dienstnehmer erhielten e ine 
neue Beitragszusage von der Pensionskasse. 

(3 )  E in  Anstieg des Gehalts wirkt sich künftig nur mehr eingeschränkt 
- über höhere Firmenbeitragszahlungen - auf die Pensionshöhe aus. 

1 4 . 1  Ende 1 998 schlug der Verbundkonzern den aktiven Mitarbeitern, welche 
die Pensionsabfindung nicht (oder nicht zur Gänze) angeboten erhalten 
oder nicht angenommen hatten, die Übertragung der alten, im Konzern 
bestehenden Pensionsanwartschaften mit d irekter Leistungszusage an die 
VPK vor. Dieses Angebot erforderte d ie Eintichtung einer weiteren, nun
mehr leistungsorientierten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft in der 
Pensionskasse. An diese wurden - aufgrund der von 1 1 87 Mitarbeitern 
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Österreichische Elektrlzit " tswirtschafts AG: 

Übertragung von 

Pensionsrückstellungen 

Betriebliche Alt rsvorsorgc 

Umwandlung 
von Leistungs- in 
Beitragszusagen 

Schlussbemerkung 

angenommenen Aktion - Deckungserfordernisse von 2 1 1  Mi l l  EUR 
übertragen.  Wei ters waren damit laufende jährl iche Beitragszahlungen 
der Arbeitgeber (3,85 Mill EUR im Jahr 2000) verbunden. 

Da diese Pensionsanwartschaft auch nach der Übertragung auf einer Leis
tungszusage beruhte, war der Verbundkonzern zur Aufstockung des 
Deckungserfordernisses im jeweils erforderlichen Ausmaß verpflichtet. 
Zusätzlich zu dieser Nachschussverpflichtung wurde eine Ausfallshaftung 
der Arbeitgeber zur Sicherstellung der leistungsorientierten Pensionsver
pflichtungen vereinbart. 

1 4.2 Das durch die Rückstellungsübertragung stark angewachsene, in der Pen
sionskasse befindliche Vermögen wird für die künftige Verrentung veranlagt 
und unterliegt daher zur Gänze dem Inflations- und Kapitalmarktrisiko. 
Der Verbundkonzern hätte daher im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten 
auf ein besonders risikobewusstes Veranlagungsmanagement zu achten. 

1 5 . 1  Der Verbundkonzern bot im Jahr 2000 - mit dem Ziel einer weiteren 
Verringerung der Leistungszusagen - den in der leistungsorientierten 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft befindlichen 426 akt iven Mit
arbeitern eine Umwandlung ihrer leistungsorientierten in eine beitrags
orientierte Pensionszusage an, was von 74 % der betroffenen Arbeitneh
mer angenommen wurde. 

Die Finanzietung von 1 5 ,62 Mill EUR erfolgte aus der in der VPK gebilde
ten Arbeitgeberreserve ohne direkte Liquiditätsbelastung für den Verbund
konzern . Laut Angaben des Verbund konzerns wird d ie  Umwandlung 
200 1 bis 2004 zu einer Ergebnisverbesserung von insgesamt 5 ,89 Mill EUR 
führen; der langfristige Barwertvorteil wurde mit 2 5  Mill EUR beziffert. 

1 5 .2 Der RH hob den weiteren Abbau von Leistungszusagen und Nachschuss
verpflichtungen positiv hervor. Der Verbundkonzern sollte die Umstellung 
von der leistungsorientierten auf die beitragsorientierte Altersversorgung 
weiterverfolgen und versuchen, die noch verbliebenen Leistungszusagen an 
aktive Arbeitnehmer (per 30. Juni 200 1 52) in Beitragszusagen umzuwan
deln. 

16  Zusammenfassend gab der RH folgende Empfehlung ab: 

Der Verbundkonzern hätte im Rahmen seiner Einflussmöglichkei
ten auf ein besonders risikobewusstes Veranlagungsmanagement 
zu achten. 
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Kurzfassung 

Verbund Pensionskasse AG 

Zur Neugestaltung des betrieblichen Pensionsvorsorgesystems 
gründete der Verbundkonzern 1 995 eine eigene betriebliche Pen
sionskasse (VPK). Die Mittel für die künftigen Pensionsauszahlun
gen stammen aus Beiträgen des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer 
sowie aus Erträgen der Vermögensveranlagung der Pensionskasse. 

Die VPK verfügte über alle gesetzlich vorgesehenen Kontrollein
richtungen. 

Die Veranlagung des Vermögens der VPK erfolgte in I nvestment
fonds. Von der ungünstigen Kapitalmarktentwicklung im Jahr 
2000 war auch die Jahresperformance der VPK betroffen. 

Kenndaten der Verbund Pensionskasse AG 

Eigentümer 
(bis 28. Februar 2002) 

Österreichische Elektrizitätswirrschafts AG 
Verbund-Austrian Hydro Power AG 
Österreichische Draukraftwerke AG 
Ennskraftwerke AG 

5 1  % 
30 % 
1 5  % 
4 %  

Mit Wirkung 1 .  März 2002 verkauften die Eigentümer ihre Anteile an Private. 

Gebarungsentwicklung 1 998 1 999 2000 

in 1 000 EUR 

Umsatzerlöse 2 526 6 1 6  656 

Finanzergebnis 99 1 24 89 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 246 1 3 1  4 

B ilanzgewinn 

Beitragsorientierte Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

1 998 1 999 2000 
in 1 000 EUR 

Deckungsrückstellung 1 1  654 1 8 3 1 8  2 5  357 

Schwankungsrückstellung 3 56 762 

Veranlagungsüberschuss 708 1 477 88 

Anzahl 

Anwartschaftsberechtigte 3 573 3 2 1 8  3 366 

Leistungsberechtigte 1 8  

Leistungsorientierte Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

1 998 1 999 2000 
in 1 000 EUR 

Deckungsrückstellung 207 583 2 1 6 666 226 646 

Schwankungsrücks tell ung 9 707 5 1 33 

Veranlagungsüberschuss 1 7 8 1 3  2 035  

Anzahl 

Anwarrschaftsberechtigte 1 1 87 1 145  1 1 36 

Leistungsberechtigte 29 1 0 1  
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Pensi<lI1skassensystem 

Begri ffsdefi n i  t ion 

Veran lagungs- LInd 
R i s i kogemeinschaft 

Gesclühsplan 

R i s iko 

Der R H  LihcrprLiftc \"On März his  Apr i l  �( ) ( )  1 erstm.ds  d ie Gebarung der 
Verbund Pens ionsKassen AG ( VPK) .  Zu den im September � ()(}  1 Liber
m i ttel ten Prüfullgsmi tte i l ungen gaben das BM\,\IA und die VPK ke i ne 
Stel l u ngnahme ab. 

2 Bti ei ner Pensions kasse handelt  es s ich um eine AG . d ie aufgrund e iner ver
I iehem'n Konzession berecht igt i s t ,  Pensionsleistungen zuzusagen bzw zu 
erbringen .  ! 1 m d ie  zu d iesem Zweck ertllfllerl ichen Pens lOnskassenbeiträge 
ei nzunehmen und zu veranlagen.  sch l ießt sie e inen Pensionskassem'ertrag 
m i t  e i nem ArbCl tgeber ab, in welchem e i nersei ts dHe Le istungen an d i e  
Anspruchsherecht igten u n d  andererse i ts d i e  an s i e  zu  entrichtenden Be i 
träge fest,�elegt werden . 

. \ Die Anwartschahs- und Leisrungsberecht igten bi lden h ins icht l ich der ver
s icherungs techn i schen und der Veran lagungsris i ken e ine  Vt' fan lagungs
und R i s i kogemei llschaft. D iese kann entweder be i tragsor ient ierr - aus 
den vere 1 I1harten lkl t riigen erg ibt  sich J e  nach Veran lagungst'fgebn i s  d ie 
Pens ions !e l s t ung - uder l e i s rungsorielH ierr - aus der zugesagten be
s t i m m ten Pens ions lc i s tung ergeben s i ch  je nach Veran l agu ngsergebn i s  
d ie  Be i tdge - geführt werden . 

Das für binft igc Pensionsauszah l ungen zu r Verfüg ung stehende Kap i tal 
stam m t  aus Be i t riigen des Arbei tgebers und der Arbei tnehmer sowie aus 
Veranbgungserrdgen . Es \v i rd te i l s  der Deckungsrückste l lung,  te i l s  der 
Schwankungsrückste l l ung zugeführt ,  wobei Letztere a l s  Reserve für d ie  
Performanceschwan kungen der  Veranlagung d ienen sol l .  

E i n  von d e r  Aufs ichtsbehörde ( B M F )  geneh m igter Geschiiftsplan i s t  d i e  
Grund lage für d i e  gesamte Geschäftsführung e i ner  Veran lagu ngs- und 
R i s i kogemei nschafr .  E i ne zell t f<l le  Rechnungsgru nd lage des Geschäfts
p lans I s t  der  rechn ungsmäJ.\ige Ü berschuss .  D ieser i s t  eier erwartete, i n  
P rozent ausgedrückte j ähr l iche Erlös des veranlagten Vermögens, welcher 
der Deckungsrückste l l ung zugeführt werden sol l .  

\X!i rd d e r  rec h n u ngsmäß ige Ü berschuss  i n fo lge e i nes g u t e n  Veran la 
g ungsergehn isses überschri tten,  i s t  m i t  dem Mehrerliis d ie  Schwankungs
rückste I l ung ,1lI fzus rocken ,  d i e  e i nen  vom Vorstand der Pens ionskasse 
festgelegten So l lwert - zwischen I ( )  und 1 5  'x des Vermi igens - errei
chen sol l .  Bei U nterschre i tung des erwarteten Erlöses i st  der Feh l betrag 
aus der Schwankungsrückstel l ullg - sowei t  vorhanden - zu entnehmen.  

Da die i n  d ie  Pensionskasse e ingezahl ten Beträge auf den i nt ernationalen 
Kapiralnürkten vemnlagt werden, ergibt sich - trotz bestehender Schwan
kungsrückstel l ung - grundsätz l i ch  ein R i s i ko auf C ; ewinn  oder Verlust  
gegenüber der allc�ellommenen Rendite bzw dem n:chnungsmiiJ.\lgen Ü ber
schuss. Im Fal l  e iner bei tragsorienriertt'n Veranlagungs- und R Is ikogemein
schaft: tragen d ieses R is iko die Anwarrschafts- und Leisrungsherechtig ten in 
Form einer höheren oder n iedrigeren Pensionszahlung bzw -rückstel lung. 
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U nternehmungs
entwicklung 

Wirtschaftliche Lage 

Eigenmittel 

Rückstellungen 

Verbund P nsio skasse AG 

Bei einer leistungsorientierten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
schlägt der Gewinn oder Verlust voll auf den E igentümer der Pensions
kasse bzw den Arbei tgeber durch, den e ine Nachschussverpfl ichtung 
trifft, wenn die angenommenen Erträge ausbleiben. 

6 Am l .  Jänner 1 996 trat ein neues Pensionsrecht für die Mitarbeiter des 
Verbundkonzerns in Kraft, dessen Kernstück die Schaffung einer betrieb
l ichen Pensionskasse war. Ende 1 995 gründeten die Verbundgesellschaft 
und ihre Tochtergesellschaften die VPK. Nach der im April 1 996 erfolg
ten Konzessionserreilung bewi lligte die Pensionskassenaufsichtsbehörde 
im September 1 996 den ersten Geschäftsplan für eine beitragsorientierte 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft. 1 998 wurde auch eine leistungs
orientierte Veranlagungs- und Risikogemeinschaft errichtet und ein Tei l  
der im Konzern für die aktiven Bediensteten gebildeten Pensionsrückstel
lungen in Höhe von 2 1 1 Mill EUR auf die VPK übertragen. 

Der rechnungsmäßige Überschuss wurde in den Geschäftsplänen der 
VPK jewei ls  für die beitragsorientierte Veranlagungs- und Risikoge
meinschaft und die leistungsorient ierte Veranlagungs- und Ris ikoge
meinschaft mit 7 ,25 % festgesetzt .  

7 . 1  Die VPK verfügte Ende 2000 über ein Anlagevermögen von 4,34 Mill EUR 
und eine E igenkapitalausstartung von 1 ,77 Mill EUR. Die Umsatzerlöse 
von 0,65 Mill EUR (2000) stammten in erster Linie aus Vergütungen zur 
Deckung der Betriebsaufwendungen und ermöglichten ein Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 4 400 EUR. 

Das Pensionskassengesetz sieht e in  Mindesteigenkap ital von 1 % der 
Deckungsrückstellungen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft vor; 
etwaige Mindererfolge bei der Veranlagung müssen aus den Eigenmitteln 
der Pensionskasse ausgeglichen werden. 

7.2 Obwohl die gesetzlich geforderte E igenkapital-Mindestausstacrung von 
der VPK eingehalten wurde, empfahl der RH, in Anbetracht des gerin
gen gesetzlichen Mindesterfordernisses die Eigenmittel aufzustocken. 

8. 1 Das versicherungstechnische Ergebnis * betrug im Jahr 2000 in  der bei 
tragsorientierten Veranlagungs- und Risi kogemeinschaft 94 000 EUR 
und in der leistungsorientierten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
8 Mill EUR. Die Deckungsrückstellungen der beiden Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaften zusammen stiegen von 2 3 5  Mill  EUR ( 1 999) auf 
2 5 2  Mill EUR (2000). 

* I m  Wesenrlichen die Differenz zwischen Beirrägen und Auszahlungen sowie die Verän
derungen der Deckungsrücksrellung. 
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Wirtschaftliche Lage 

Im Jahr 2000 wurde aufgrund der ungünstigen Kapi talmarktentwick
lung in der beitragsorientierten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
lediglich ein Veranlagungsergebnis von 1 ,2 % und in  der leistungsorien
tierten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft von 0,98 % erzielt .  Um 
den i m  Geschäftsplan festgelegten rechnungsmäßigen Überschuss von 
7 ,25  % zu erreichen, mussten die in den Jahren davor gebildete Schwan
kungsrückstellung der Anwarrschaftsberechtigten der beitragsorientier
ten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft von 762 000 EUR ( 1 999) zur 
Gänze aufgelöst und die der leistungsorientierten Veranlagungs- und 
R isikogemeinschaft um 4 , 57  Mill EUR auf 5 , 1 3  Mill EUR verringert 
werden. 

Dami t  sank die Schwankungsrückstellung, d ie trotz allgemein guter Per
formancejahre bis 1 999 nie über 40 % des Sollwerts (vom Vorstand mit  
1 0  % des Vermögens festgelegt) gestiegen war, auf 0 % bzw rd 2 % des 
Vermögens der j eweiligen Veranlagungs- und Risikogemeinschaft. 

Bereits 1 997 hatte die Aufsichtsbehörde generell für den Fall e ines als 
notwendig erachteten Aufbaus der Schwankungsrückstellung eine Herab
setzung des rechnungsmäßigen Überschusses als mögliche Lösung vorge
schlagen. 

8.2 Der RH griff d ie Anregung der Aufsichtsbehörde auf und empfahl, eine 
Herabsetzung des im Geschäftsplan festgelegten rechnungsmäßigen 
Ü berschusses zu überlegen ;  d ies würde e i nen rascheren Aufbau der 
Schwankungsrückstellung ermöglichen. Weiters wäre im H inblick auf 
eine ausreichende Ausgleichsfunktion eine Erhöhung des Sollwerts der 
Schwankungsrückstellung ins Auge zu fassen. 

Verwaltung und Kontrolle 

Verwaltung 

Kontroll
mechanismen 

9 Der G roßte i l  des Verwaltungsaufwands der VPK i m  Jahr 2000 von 
0 , 5 9  Mi l l  EUR entfiel  auf Aufwend ungen für Personalbeiste l lungen 
durch den Verbundkonzern. Die VPK verrechnete zur Deckung ihrer Be
triebskosten den Beitragszahlern für die beitragsorientierre Veranlagungs
und Risikogemeinschaft im Jahr 2000 Verwaltungskosten von 3,5 % der 
Nettobeiträge ( 1 999: 4 %); bei der leistungsorientierten Veranlagungs
und Risikogemeinschaft waren dafür 4 ,5  % 0 999: 4 %) zu entrichten. 
Zusätzlich wurde ein im Geschäftsplan festgelegter 1 %iger Beitrag als 
Rückstellung für künftige Pensionsauszahlungskosten eingehoben. 

10. 1 Die VPK hatte - mit  Aktuar und Prüfaktuar (versicherungsmathema
t ische Sachverständige), Interner Revision, Abschlussprüfer, BMF als 
Aufsichtsbehörde und Staatskommissär - alle im Pensionskassengesetz 
für Pensionskassen vorgesehenen Kontrolleinrichtungen. In den Prüfbe
richten für die Jahre 1 997 bis 1 999 stellten die Abschlussprüfer die An
gemessenheit und Wirksamkeit des i nternen Kontrollsystems fest ;  der 
Bericht 2000 enthielt keinen diesbezüglichen Hinweis. 

1 0.2 Die Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems für die VPK erschien dem 
RH aufgtund der vorliegenden Prüfberichte generell gegeben. Allerdings 
schließt auch ein gut funktionierendes Kontrollsystem ein mit  der Ver
mögensveranlagung verbundenes Risi ko nicht aus. 1 3· 
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Verbund Pensionskasse AG 

Verwaltung und Kontrolle 

Weitere 
Feststellungen 

1 1  Weitere Feststellungen und Empfehlungen des R H  betrafen: 

( 1 )  die nicht im Einklang mit dem Pensionskassengesetz stehende satzungs
mäßige Besetzung des Aufsichtsrates der VPK. Der Aufsichtsrat bestand 
formal aus vier Kapitalvertretern und zwei Vertretern der Anwartschafts
und Leistungsberechtigten; in der Praxis standen drei Arbeitgebervertreter 
drei Arbeirnehmervertretern gegenüber; 

(2) d ie Aufnahme etwaiger Mängelfeststellungen des unabhängigen Prüf
aktuars in  dessen Jahresprüfbericht; 

(3) die Überprüfung der Einhaltung von Bestimmungen des Pensionskas
sengesetzes. 

Der RH regte an, künftig die Ergebnisse sowie die Art und Weise der 
Durchführung der gesetzlich geforderten Überprüfungen in die Jahresbe
richte der Abschlussprüfer aufzunehmen. 

Veranlagungsmanagement 

Art der Veranlagung 1 2 . 1  Die VPK beachtete bei ihrem Veranlagungsmanagement die strikte Tren
nung der strategischen Portfolioberatung und des Controll i ng von der 
operativen Umsetzung der Anlagenstrategie .  Mit Unterstützung e ines 
Vermögensberatungsunternehmens wurde zunächst die Veranlagungsstra
tegie festgelegt; ab November 1 996 erfolgte das Investment in zwei Uni
versalfonds, deren Fondsbestimmungen dem Pensionskassengesetz und 
deren Anlagestrategie jener der VPK entsprachen. 

Nach der 1 998 erfolgten Übertragung von Pensionsrückstellungen des 
Verbundkonzerns in die Pensionskasse i n  der Höhe von 2 1 1 Mi l l  EUR 
stieg das zu veranlagende Vermögen auf 233  Mill EUR an,  weshalb es  die  
VPK für erforderlich hielt, ihre Veranlagungsstrategie abzuändern. Nach 
der Erstellung einer Asset-Liabil ity-Studie - zwecks Ermittlung einer 
optimalen Portfoliozusammensetzung (Strategische Asset Allocation) für 
die Erwirtschaftung der in  den Geschäftsplänen vorgesehenen rechnungs
mäßigen Überschüsse - wurde ein Schweizer Beratungsunternehmen 
mit der Ausarbeitung eines effizienten Anlagekonzepts einschließlich Aus
wahl der Portfoliomanager beauftragt .  

In  der  Folge teilte die VPK das zu veranlagende Vermögen zu gleichen 
Tei len auf fünf verschiedene Investmentfonds auf, die ausschl ießlich für 
die VPK reserviert und auf ihre neu festgelegte Veranlagungsstrategie zu
geschnitten waren. Jeder Fonds wurde von einem mit Hilfe des Schweizer 
Berarungsunternehmens ausgewählten Fondsmanager betreut. Für alle fünf 
Fonds galt die gleiche, vom Aufsichtsrat beschlossene Portfoliostruktur 
mi t  einer individuellen 5 % igen Abweichungsmöglichkeit,  wodurch sie 
direkt miteinander verglichen werden konnten. 

Das Schweizer Beratungsunternehmen besorgte weiters die Analyse , das 
Anlage-Controll ing und die monatlichen Performance-Berichte an den 
Vorstand. Zur Begrenzung des Anlagerisikos waren den Fondsmanagern 
umfangreiche Sttukturlimi ts vorgegeben, wie sie auch in den Veranla
gungsvorschriften des Pensionskassengesetzes bzw in der Strategischen 
Asset Allocation enthalten sind. 
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Veranlagungsmanagement 

Anlagerichtlinie 

Monatsberichte 

Performance 

12.2 Der RH hielt die strikte Trennung der strategischen Beratung und des 
Veranlagungs-Control l ing von der operativen Veranlagungstätigkeit so
wie die Anpassung der Veranlagungsstrategie an das gestiegene Anlage
volumen für zweckmäßig. 

1 3. 1  Eine umfassende Gesamtdokumentation der Ziele und Grundsätze für die 
Vermögensverwaltung der VPK lag bisher nicht vor; bis zur Erstellung 
der Asset-Liability-Studie fehlten auch ausführlich ("explizit") definierte 
Anlagezielsetzungen. In den Verträgen der Fondsmanager war jedoch als 
konkretes Ziel die Erreichung einer von der VPK festgelegten Benchmark 
(Vergleichsmaßstab) enthalten, was zum geschäftsplanmäßig vorgesehe
nen rechnungsmäßigen Überschuss von 7 ,25 % führen sollte. 

1 3.2 Der RH empfahl die Erstellung einer Anlagerichtlinie in Form einer Ge
samtdokumentation über Anlagegrundsätze, Ziele und Kompetenzen. Da
bei sollten die Investmentziele in Einklang mit den Unternehmungszielen 
festgelegt und daraus Risikovorgaben und -beschränkungen abgeleitet 
werden, die ihrerseits die Voraussetzung für d ie einzusetzenden Veranla
gungsinstrumente darstellen. Weiters wären auch die Verantwortlichkeiten 
für die einzelnen Funktionen der Vermögensverwaltung (zB Festlegung 
bzw Änderung der Ziele und Strategien, Controlling,  Managerauswahl) in 
die Richtlinie aufzunehmen. 

14. 1 In den grundsätzlich informativen Monatsberichten fehlte eine Quantifi
zierung des Marktrisikos. 

14.2 Der RH anerkannte die gute Vergleichbarkeit der über die einzelnen Asset
Manager gelieferten Daten. Er regte an, eine Beschreibung des Risikos -
ausgedrückt als die seit Anlagebeginn sowie für die Berichtsperiode be
trachtete Standardabweichung* des Portfolioertrags sowie den Vergleich 
zur Benchmark - in die monatlichen Controllerberichte aufzunehmen. 

*Kennzahl zur Messung der Schwankungsbreite 

1 5  Die Gesamtperformance der VPK betrug seit  1 996 bis  Anfang 200 1 
6,2 % ;  in dem für die Kapitalmarktentwicklung ungünstig verlaufenen 
Jahr 2000 erreichte d ie Jahresperformance lediglich 1 ,0 % .  

12' 
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Schluss
bemerkungen 

14 

Verbund Pen ionskasse AG 

16  Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Für den rascheren Aufbau der Schwankungsrückstellung wäre 
eine Herabsetzung des im Geschäftsplan festgelegten rechnungs
mäßigen Überschusses zu überlegen. 

(2) Für die Vermögensveranlagung wäre eine Anlagerichtlinie in 
Form einer Gesamtdokumentation über Anlagegrundsätze, Ziele 
und Kompetenzen zu erstellen. 

Wien, im Mai 2002 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheldung.träger 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 
bzw rechtlich selbständigen Stellen 

Anmerkung: 
im Amr befindliche Enrscheidungsrräger in BI,lUdru(k 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzende 

Stell vertreter(in) 
der Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

\� iener Zei tu ng (Jmbl:l  

Sek r lOnschefin O r  Maria STOPPACH E R  
(seit 9 .  Juli 1 998) 

Mag Vera NOWOTNY 
(9. Juli 1 998 bis 2 1 .  Dezember 1 998) 

DI Wolfgang GLEISNER 
(2 1 .  Dezember 1 998 bis 14 .  April 1 999) 

Mag Or M ichael SACHS 
(seit 14. April 1 999) 

Mag Kar! SCl I l ESSL 
(seit 9. Juli 1 998) 
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Beirat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Direktoren 

Direktor 

Stellvertreter des 
Direktors 

B u mles-\X'ertpapierau fs icht  

Ministerialrat D r  Alexander GANCZ 
(seit 1 1 .  April 1 997) 

Ministerialrat Mag Manfred LÖDL 
(seit 1 1 . April 1 997) 

Mag Thomas GOLDMANN 
(sei t L Mai 1 997) 

Oberrätin Dr Beate SCHAFFER 
( 1 .  Mai 1 997 bis 30. September 1 997) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Dr Doris WOHLSCHLÄGL-ASCHBERGER 
O .  Oktober 1 997 bis 1 5  . Juni 1 999) 

Ing Leo DÜRMOSER 
O .  November 1 999 bis 3 1 .  Jänner 200 1 )  

D r  Michael HYSEK 
(sei t L Februar 200 1 )  

* Laue Finanzmarkcaufsichrsgeserz erfolgre am 1 .  April 2002 der vorgesehene Übergang 
der Bundes-Werrpapieraufsichr in die Finanzmarkraufsichrsbehörde. 
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200 

Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter 
des Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

B l  \\ OG-Balll' l l  lI lld \\ ohnt' n  (Jese l bchaf( IIlbH 

Sektionschef Dr Alfred SCHULTES 
(9. OktOber 1 99 1  bis 3 1 .  Dezember 1 998) 

Univ-Doz Sektionschef Dr Gerhard STEGER 
( 1 .  Jänner 1 999 bis 1 8. Juli 2000) 

Ernst PLECH 
(seit 1 9. Jul i  2000) 

Sektionschef Dr Alfred MAYER 
(9. Oktober 1 99 1  bis 27.  August 1 997) 

Dr M i chael MA f I A R D  
(seit 28 .  August 1 997) 

Dr GerharJ SCH UST E R  
(seit 1 .  Jänner 1 996) 
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Präsident(in) des 
Kuratoriums 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

h>nds (�e'ill nde'i (hterreich 

Bundesminisrerin aD Lore HOSTASCH 
(28.  Jänner 1 997 bis 4 .  Februar 2000) 

Sraarssekrerär U n i  v-Prof Dr Rl'l nharr \'<1 A TECK 
(seir 4. Februar 2000) 

Dennis  BECK 
(seir 1 .  Okrober 1 998) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

GeneraldirektOr 

GeneraldirektOr
Stellvertreter 

Mitglieder 

ANHA G 

Entscheldung.träger 

Ös tcrre i c h i  .. chc Bu nue.,bclh ncn 

Or Helmut SCHUSTER 
(25 .  März 1 993 bis 9. Februar 200 1 ,  vorzeitige Mandatszurücklegung) 

Franz R . ROTTM E Y E R  
(seit 8 .  März 200 1 )  

Gerhard NOWAK 
(26. März 1 996 bis 1 .  Oktober 1 999) 

DI Or Rudolf STREICHER 
(28. April 1 998 bis 8 .  März 200 1 )  

Wilhe1m H A B E RZETTl 
(seit 1 .  Oktober 1 999) 

Or Heinz D Ü R R  
(seit 8 .  März 200 1 )  

DI Or Helmut ORAXlER 
( 1 .  August 1 993 bis 3 1 .  Juli 200 1 )  

Oipl-Bw R üd iger VOR M  WA LDE 
(seit 1 .  August 200 1 )  

O J  Hel m ut H A I  ITZ 
(seit 1 .  März 1 982) 

Mag Anron HOSER 
( 1 .  August 1 997 bis 3 1 .  Juli 200 1 )  

D I  Fritz PROKSCH 
( 1 .  August 1 993 bis 3 1 .  Juli 200 1 )  

Or Gerhard STINOl 
( 1 .  August 1 997 bis 3 1 .  Juli 200 1 )  

Ferd inand SCHM I DT 
(seit 1 .  August 200 1 )  
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

Vorsi tzender 

A u to hahnen li nd Sl h ll d l  ... tr'lHen-hnaIlLieru ngs- A ( J  

Ing Mag Christian TRATTNER 
(27 . Juni 1 996 bis 9. August 200 1 )  

Dr Franz KUBIK 
(9. August 200 1 bis 1 6. Februar 2002) 

D r  Othrnar B R l  CKM ÜLLE R  
(seit 1 3 .  März 2002) 

Sektionschef DI Hans MÜLLER 
(2 .  Juli 1 999 bis 1 9. April 200 1 )  

DDr Kar! GOLLEGGER 
(29. September 1 997 bis 2 1 .  Juni 1 999) 

Dr Othrnar BRUCKMÜLLER 
(7. Mai 200 1 bis 1 3 .  März 2002) 

DI M ichael R AM P R EC H T  
(seit 1 3 .  März 2002) 

DI Bernhard ENGLEDER 
( 1 .  November 1 997 bis 1 5 .  September 200 1 )  

Dr Engelbert SCHRAGL 
( 1 .  November 1 997 bis 1 5 .  September 200 1 )  

D r  Wal rer  H EC K E  
(seit 1 5 .  September 200 1 )  

0 1  Franz Ü"
C K L E R  

(seit 1 5 .  September 200 1 )  

I ng NI,tg C h risr ian T R ATTN E R  
(seit 1 1 . Februar 2002) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

B u ndesi ml1l ( )b i l iengesel l  schaft IllbfI 

Dr Pcter KAMP 
(seit 1 .  März 1 993) 

Sektionschef iR DI Wilhelm KRANZELMAYER 
( 1 .  März 1 993 bis 27 . Juni 200 1 )  

Ernst Kar! PLECH 
(seit 27. Juni 200 1 )  

D I  Gerhard BURESCH 
(seit Gründung) 

Dr Harrwig CH ROMY 
(seit Gründung) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

1 .  Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

2. Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

Sprecher 

Stellvertretender 
Sprecher 

Mitglieder 

Ü .. tcrre i c h i  ... chc Elcktri / l db w i rtschaft ... t\ ( , 

( Vc rhu ndgcse 1 1  .. ('haft )  

Prof Dr hc Herbert KREJCI 
( l .  Jänner 1 988 bis 1 6 . März 2000) 

DDr E rhard SCH ASCl I L  
(seit 1 6. März 2000) 

Dipl-Vw Dr Josef STARIBACHER 
( l .  Jänner 1 988 bis 1 6. März 2000) 

U n lv-Doz Dr H e i nz H A  DLER 
(seit 1 6. März 2000) 

Prof N orbert NISCHKA UER 
( l .  Jänner 1 994 bis 1 6. März 2000) 

Dr Maxl m i l lan E ISELSBE R G  
(seit 1 6. März 2000) 

Dl Hans H A I D E R  
(seit l .  Jänner 1 994) 

Baurat hc DI Dr Herbert SCHRÖFELBAUER 
O .  Jänner 1 994 bis 3 l .  Dezember 200 1 )  

D r  M ichael PIS TAl E R  
(seit l .  Jänner 1 994) 

Dr Johann S E R E INIG 
(seit l .  Jänner 1 994) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

1 .  Stellvertreter des 
Vors i tzenden 

2. Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

Verbund Pen s iol1ska""e AG 

Dr Michael PISTAUER 
( 1 3 . Dezember 1 995 bis 7. März 2002) 

Dr Johannes ZIEGELBECKER 
(seit 7. März 2002) 

Hans GÜTTERSBERGER 
(seit 1 3 . Dezember 1 995)  

DI Dr Heinz KAUPA 
0 3 .  Dezember 1 995 bis 23 .  Mai 2000) 

Dr Othmar KRANZ 
(23 .  Mai 2000 bis 7. März 2002) 

Rudol f BÖHM 
(seit 7. März 2002) 

Mag Franz PAULUS 
( 1 3 . Dezember 1 995 bis l .  März 2002) 

Dr Rudolf THURNER 
( 1 3 . Dezember 1 995 bis 1 .  März 2002) 

Mag Dr Hartwig SORGER 
(seit 1 .  März 2002) 

Mag Thomas WONDRAK 
(seit l .  März 2002) 
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